
  

  

  

Fteiburger 

Diozeſan-Urchiv 
Teitſchrift des Kirchengeſchichklichen Vereins 
für beſchichte, chriſtliche lunſt, Altertums⸗ und 
Kiteraturkunde des krjbistums freiburg mit 
berũckſichtigung der angrenzenden bistümer 

fleue Folge — Zwanzigſter Band 
Der ganzen Reihe 47. Band) 

SEEEDDDDrrrDrrrrrrrr 

freiburg im Breisgau 
herderſche verlagshandlung 

7972 
Berlin, Hiarlsruhe, fiöln, München und Wien 

           



Inhaltsangabe. 

Zur Geſchichte der Reformation und Gegenreformation in 
der Markgrafſchaft Baden⸗Baden vom Tode Philiberts 
bis zum Ende der kirchlichen Bewegungen (1569 bis 
1635). Von Karl Friedrich Lederle, Rrofeſſor a. D. 
zu Muggenſturm 

Die Aufhebung des Kloſters Herrenalb. Ein Beitrag zur 
Reformationsgeſchichte. Von Dr. Eddar Fleig, Rro⸗ 
feſſor zu Freiburg i. Br. 

Die theologiſche Bildung des Klerus der Dibzeſe Konſtanz 
in der Zeit der Glaubensneuerung. Von Dr. Hermann 
Lauer, Redakteur zu Donaueſchingen. 

Kleinere Mitteilungen: 
Die Jeſuitenkirche in Mannheim und ihre Renovation. Von 

deii ef Kuld, Architekt und Kirchenbaumeiſter zu Mann⸗ 
eim 

Der Grabſtein des Stifters der Durbacher Pfarrkirche. 
Von Dr. Rudolf Asmus, Gymnaſiumsdirektor zu 
Freiburg i. Br. 

Beitrag zur Geſchichte des ehemaligen Fiügelaltars in 
der St. Martinskirche zu Meßkirch. Bon Jakob Ebner, 
Pfarrer zu Bietingen bei Meßkirch 

Die kirchengeſchichtliche Literatur Badens in den Jahren 
1914—1918. Zuſammengeſtellt von Dr. Friedrich 
Hefele am Stadtarchiv zu Freiburg i. Br. 

Literariſche Anzeigen: 
Retzbach, Heinrich Sautier, ein Volksſchriftſteller und 

Pionier der ſozialen Arbeit 1746—1810 (Dr. W. Lieſe, 
Hochſchulprofeſſor zu Paderborn). · 

Bericht über das Vereinsjahr 1918/ö19 

Seite 

113 

165 

181 

183 

184



freiburger 

Diozeſan-Urchin 
Leitſchrift des Hirchengeſchichtlichen Vereins 
für beſchichte, chriſtliche Hunſt, Altertums⸗und 
Literaturkunde des Erzbistums ffreiburg mit 
Uerückſichtigung der angrenzenden bistümer 

YEDrrrr 

ſleue folge — Zwanzigſter Gand 
Der ganzen ſieihe 47. UBand) 

SEREDEDED 

freiburg im Ureisgau 
herderſche Uerlagshandlung 

979 
Berlin, ſtarlsruhe, köln, ſlünchen und Wien





bakäne 

ſieſormationsgeſchichte 
Ladens 

Eweite Hälfte, zweiter Teil 

freiburg im reisgau 
herderſche Uerlagshandlung 

279 
Berlin, Harlsruhe, köln, ſllünchen und Wien



Alle fiechte vorbehalten 

  

Caritas⸗Iruckerei /Freiburg i. ör.



Inhaltsangabe. 

Zur Geſchichte der Reformation und Gegenreformation in 
der Markgrafſchaft Baden⸗Baden vom Tode Philiberts 
bis zum Ende der kirchlichen Bewegungen (1569 bis 
1635). Von Karl Friedrich Lederle, Profeſſor a. D. 
zu Muggenſturm 

Die Aufhebung des Kloſters Herrenalb. Ein Beitrag zur 
Reformationsgeſchichte. Von Dr. Edgar Fleig, hro⸗ 
feſſor zu Freiburg i. Br. 

Die theologiſche Bildung des Klerus der Diözeſe Konſtanz 
in der Zeit der Glaubensneuerung. Von Dr. Hermann 
Lauer, Redakteur zu Donaueſchingen. * 

Kleinere Mitteilungen: 

Die Jeſuitenkirche in Mannheim und ihre Renovation. Von 
dein ef Kuld, Architekt und Kirchenbaumeiſter zu Mann⸗ 

eim 
Der Grabſtein des Stifters der Durbacher Pf arrkirche. 

Von Dr. Rudolf Asmus, Gymnaſiumsdirektor zu 
Freiburg i. Br. 

Beitrag zur Geſchichte des ehemaligen Flügelaltars in 
der St. Martinskirche zu Meßkirch. Von J Ja kob Eb n er, 
Pfarrer zu Bietingen bei Meßkirch 

Die kirchengeſchichtliche Literatur Badens in den Jahren 
1914—1918. Zuſammengeſtellt von Dr. Friedrich 
Hefele am Stadtarchiv zu Freiburg i. Br. 

Literariſche Anzeigen: 
Retzbach, Heinrich Sautier, ein J310 cfp1 6. 8 und 

Pionier der ſozialen Arbeit 1746—1810 (Dr. W̃ Lieſe, e, 
Hochſchulprofeſſor zu Paderborn). 

Bericht über das Vereinsjahr 1918/19 

Seite 

46 

113 

165 

181 

183 

184 

200 

204





Freiburger Diozeſan⸗Archio 
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Zur Geſchichte der Reformation 
und Gegenreformation in der Markgraſſchaft 

Baden⸗Vaden 
vom Tode Philiberts bis zum Ende der kirchlichen Vewegungen 

(1569 —1635). 
Von Karl Friedrich Lederle. 

J. 

Wiederherſtellung der katholiſchen Kirche durch die zweile 

bayriſche Vormundſchaft (1569—1577). 

Der Aufſatz: „Die kirchlichen Bewegungen in der Mark— 

grafſchaft Baden⸗Baden zurzeit der Reformation bis zum Tode 

Markgraf Philiberts 1569“ (Diöz.⸗Arch. N. F. XVIII, 367ff.) 

behandelt die wichtigſten Ereigniſſe, die uns ein Bild geben 

von den kirchlichen Reformbewegungen in der Markgrafſchaft 

Baden-Baden im Verlauf von 50 Jahren ſeit der Veröffent⸗ 
lichung der Ablaßtheſen. Die im Schlußkapitel geſchilderten 

kirchlichen Zuſtände, wie ſie durch Markgraf Philibert geſchaffen 

wurden, waren keineswegs dauernde; vielmehr erfuhr nach ſeinem 

Tode die Markgrafſchaft in nahezu 70 Jahren noch viel ge⸗ 

waltigere kirchliche Bewegungen als bisher; ſie wurde haupt⸗ 

ſächlich unter dem Einfluß politiſcher Ereigniſſe des Dreißigjährigen 
Krieges in ihrem religiös⸗kirchlichen Leben wiederholt ſchwer 

heimgeſucht, bis ſie endlich im Jahre 1635 wieder in einen 
dauernd geordneten Zuſtand eintreten konnte. So ſoll dieſer 

Aufſatz, ſoweit es der Raum und die benutzbaren Quellen ge— 

ſtatteten !, das Geſamtbild von den Zuſtänden und Ereigniſſen 

1 Die hier verwerteten Quellen und ſonſtigen Hilfsmittel ſind die 

gleichen, wie ſie für den obenerwähnten, früher erſchienenen Aufſatz be⸗ 

nutzt wurden; ſie ſind auf S. 367 u. 368 des Diöz.⸗Arch. N. F. Bd. XVIII. 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XX. 1



2 Lederle 

vervollſtändigen, die ſich für das Reformationszeitalter auf 

die Markgrafſchaft Baden-Baden beziehen. 

Nach Philiberts Tod, 1569, wurde eine längere vormund— 

ſchaftliche Regierung notwendig, bis ſein einziger hinterlaſſener 

Sohn Philipp, der erſt neun Jahre alt war, ſelbſt regieren 

konnte. Markgraf Karl von Baden-Durlach, der Vetter von 

Philipps Vater (ſ. Fam.⸗Taf. S. 45), ein eifriger Anhänger der 

neuen Kirche, bemühte ſich ernſtlich darum, die Vormundſchaft 

über den jungen Prinzen und die ſtellvertretende Regierung 
ſeines Landes zu erhalten. Dies verhinderten jedoch die Groß⸗ 

mutter Jakobäa und der Onkel Philipps, der Herzog Albrecht 

von Bayern, die an dem Knaben ſchon drei Jahre, ſeitdem ſein 

Vater in den Krieg gezogen war, Elternſtelle vertreten hatten 
(ſ. Fam.⸗Taf. S. 45). So blieb die durch Philiberts proteſtanten— 

freundliche Regierung ohnehin ſchon ſtark benachteiligte katholiſche 

Kirche der Markgrafſchaft wenigſtens für eine Zeitlang vor neuen 
Schädigungen bewahrt. Philipp blieb alſo am herzoglichen Hofe 
in München; Herzog Albrecht, der ſich im Gegenſatz zu früher 

jetzt ſchon eifrig auf dem kirchlichen Gebiete betätigte, übernahm 

die Vormundſchaft und fürſorgliche Regierung, und Jakobäa fuhr 
fort, dem Enkelſohn und ſeinen Schweſtern Mutter zu ſein. 

Sofort im Frühjahr 1570 ſchickte Herzog Albrecht ſeinen Ober⸗ 

kämmerer und Landhofmeiſter Otto Heinrich Graf von 

Schwarzenberg als Präſidenten der Vormundſchaftsregierung 

nach Baden; er gehörte dem fränkiſchen Aſte der weitverzweigten 

Familie der Schwarzenberger an, war ein bedentender Mann, be— 

wandert in den Wiſſenſchaften und ein Freund der Künſte; ſpäter 

berief ihn der Kaiſer als Präſidenten des Reichshofrates nach 

Wien, und noch ſpäter begegnen wir ihm als Oberhofmarſchall 
des Herzogs Wilhelm des Frommen, Albrechts Sohnes und 
Nachfolgers. Graf Schwarzenberg beließ vorerſt noch die bis— 

herigen markgräflichen Räte, brachte aber auch ſolche aus München 

mit. Da er Herrſcherrechte nicht beſaß, begann er ſeine Aufgabe, 

mitgeteilt. Die Arbeiten von W. Goetz: Beiträge zur Geſchichte Herzog Al⸗ 

brechts V. und des Landsberger Bundes (Briefe u. Akten zur Geſch. des 
16. Jahrh. V., München 1898) und Die bayeriſche Politik im erſten Jahr⸗ 

zehnt Herzog Albrechts V. (München 1896) konnten leider aus äußeren. 

Gründen nicht mehr benutzt werden.
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die katholiſche Kirche wieder herzuſtellen, dort, wo er ſolche nicht 
brauchte: im Einflußgebiet der Ziſterzienſerinnenabtei Lichtental. 

Unterſtützt von der Vormundſchaftsregierung kündigte die 

energiſche Abtiſſin Barbara Vehus, die Tochter des im erſten 
Aufſatz vielgenannten markgräflichen Kanzlers Vehus, eines 

beſonderen Wohltäters des Kloſters, zunächſt den evangeliſchen 

Predigern in Iffezheim, Haueneberſtein und Steinbach; 

hiergegen erhoben die Gemeinden Einſpruch, worauf die Land— 

ſtände bei Herzog Albrecht vorſtellig wurden. Das Vorgehen 

der Abtiſſin war durchaus berechtigt; der Markgraf Karl von 

Baden-Durlach verfuhr genau ſo, als er bei der gründlichen 

Einführung der evangeliſchen Kirche in ſeinem Lande katholiſche 

Prieſter durch proteſtantiſche Prediger erſetzte; gleichwohl erhob⸗ 

er beim Kaiſer gegen die Maßregel der Abtiſſin Beſchwerde 

mit der Begründung, während der Vormundſchaft dürfe an. 
den beſtehenden kirchlichen Zuſtänden nichts geändert werden. 

Das mochte wohl für jene Gemeinden gelten, deren Beſetzungs⸗ 

recht dem Markgrafen zuſtand; über Lichtental aber hatte er 

nur das Schutzrecht. Als der Kaiſer der Beſchwerde Karls 

dennoch Folge gab, wurde ein anderer Ausweg gefunden, die 

kirchlichen Angelegenheiten unſerer Markgrafſchaft künftighin 

dem Einfluſſe Karls zu entziehen: mit Zuſtimmung des Kaiſers 

wurde Ende Auguſt 1571 Philipp, obwohl noch nicht ganz 

13 Jahre alt, für volljährig erklärt. Ehe Albrecht die 

Vormundſchaft niederlegte, wurde ihm von Kardinal Hoſius 

von Rom aus hohe Anerkennung zuteil für ſeine Bekehrungs⸗ 
erfolge. Die Hauptſtelle des Briefes lautet: Praeclarum fuit— 
illud quod renuntiatur de Celsitudine Vestra, quod proximis 

superioribus mensibus multa milia animarum in Marchionatu 

Badensi Christo lucrifecerit.“! Aus der Antwort Albrechts 

an den Kardinal lernen wir den doppelten, durchaus einwand— 

freien Beweggrund zu ſeiner kirchlichen Tätigkeit in der Mark— 
grafſchaft Baden⸗Baden von 1569 bis 1571 kennen: „Er wolle 

einerſeits die Häreſie von Baden abhalten, anderſeits ſeinem 
Mündel auf dieſe Weiſe den ungeſtörten Beſitz ſeiner Lande 

ſichern.“? Von nun an war Graf Schwarzenberg nicht mehr 

Boſſert, Beiträge zur bad.⸗pfälz. Reformationsgeſch., in Zeitſchr. 

für Geſchichte des Oberrheins. N. F. XVIII, 697. à Boſſert a. a. O. 
1*
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vormundſchaftlicher, ſondern von Markgraf Philipp be— 

auftragter Statthalter; alle Regierungserlaſſe lauteten 

von jetzt an auf Philipps Namen; in Wirklichkeit blieb aber 

noch fünf Jahre in der Regierung alles unverändert; ſo viel 

war aber gewonnen, daß Philipps Regierung fernerhin bei 

Abberufung von evangeliſchen Predigern und Wiedereinführung 

der katholiſchen Kirche durch die Beſtimmungen des Augsburger 

Religionsfriedens geſchützt war, und Markgraf Karl nicht mehr 

hemmend eingreifen konnte. Als letzten kirchlichen Erlaß der 

vormundſchaftlichen Regierung führt Roth von Schreckenſtein 

jenen vom 8. Januar 1571 an; er iſt an alle Amtsvorſtände 

gerichtet. „Sie ſollen ſtreng darüber wachen, daß in Zukunft 

die Geiſtlichen die Kanzel nicht mehr zu Schmähungen miß— 

brauchen; ſie ſollen ſich in ihrem Wandel ſo halten, daß die 

Pfarrkinder und Zuhörer ihre Werke ſpüren, ſo daß ihr Leben, 

foviel möglich, der Lehre gemäß ſei.“! 

Selbſt der größte Eifer und die beſtgemeinten Vorſchriften 

des Statthalters genügten nicht. Ohne tüchtige Geiſtliche, die es 
verſtanden, auf die Maſſe belehrend und überzeugend ein⸗ 

zuwirken, ganz beſonders aber die Herzen der heranwachſenden 

Jugend für die Kirche wieder zu erwärmen, waren dauernde 

Erfolge nicht erreichbar. Deshalb ſchickte Herzog Albrecht zur 

Unterſtützung des Statthalters zunächſt den Jeſuitenpater 

Georg Schorich nach Baden; in verſchiedenen Städten 

Bayerns, wo die neue Lehre auch Fuß faſſen wollte, hatte er 

ſich gut bewährt. Aus dem Paſſauiſchen ſtammend, urſprünglich 

Kaufmann, „wurde er 1552 zu Rom vom Stifter des Ordens 

ſelbſt in die Gemeinſchaft Jeſu aufgenommen; als Ordensmann 

bekleidete er wichtige Amter, war Profeſſor der Philoſophie 

und der griechiſchen Sprache an der Univerſität Ingolſtadt 
und wurde dann als herzoglicher Hofprediger nach München 
berufen, von wo er im Oktober 1570 mit dem Statthalter von 

Schwarzenberg nach Baden kam“?2. Die Biſchöfe Johann 
v. Manderſcheid von Straßburg und Marquard v. Hattſtein 

  

v. Schreckenſtein, Landesherrl. Verfügungen des Markgr. Philipp, 

in Zeitſchr. für Geſch. des Oberrh. N. F. XXX, 134. 
2 Reinfried, Religionsänderungen im Landkapitel Ottersweier, in 

Diöz.⸗Arch. N. F. XII, 90.
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von Speier gaben ihre Zuſtimmung, daß P. Schorich unbeſchränkte 

Vollmacht bekam, die katholiſche Kirche wieder vollſtändig her— 

zuſtellen!. Das Arbeitsfeld war zu groß und zu ſchwer für 
einen einzigen; ſo ward ihm aus dem Speirer Kollegium 
P. Zerer als Mitarbeiter beigegeben, dem hauptſächlich die 
Gemeinden der Amter Raſtatt und Ettlingen zugewieſen wurden?. 

Ein recht gewandter Kanzelredner, predigte Schorich ſehr 

fleißig und mit kluger Zurückhaltung in der Stiftskirche, ſo daß 

allmählich auch Anhänger „des lauteren Evangeliums“ Ge— 

ſchmack an ſeinen Predigten fanden und ſie immer zahlreicher 

beſuchten. Ein ganz beſonderes pädagogiſches Geſchick beſaß 

er auch in der Unterweiſung der Jugend, die er meiſt Sonntag 

nachmittags in der Kirche zum Unterricht in Katechismus und 

zu religiöſer Erbauung um ſich verſammelte. 

Vor allem mußte das völlig verwahrloſte Kollegiatſtift 

wieder hergeſtellt werden; hauptſächlich Schorichs Verdienſt 
war es, „daß die Kanonikate mit würdigen Prieſtern aus Speier 

verſehen wurden“, wie er ſelbſt in einem Bericht vom 18. De⸗ 
zember 1571 nach München meldete. Viel war freilich damit 
noch nicht gewonnen; wenn die Proteſtanten in der Stadt 

keinen Prediger mehr haben durften, zogen ſie „Sonntags in 

Scharen hinaus in die Gemeinden, wo noch ſolche amteten“, 

weite Entfernungen ſchreckten ſie nicht ab. Schwarzenberg 

mußte wiederholt mit ſtrengen Strafen gegen das „Auslaufen“ 

in fremden Gottesdienſt drohen. Sehr ehrend für P. Schorich 
iſt, was Sacechin über ihn und ſein Wirken in Baden ſchrieb: 

„Schoritius war unermüdlich, Ohr und Gemüt des einfachen 

Volkes für die himmliſche Lehre zu öffnen.““ 

Zu all dieſen ſchweren Sorgen kamen noch neue im erſten 

Jahre ſeiner Tätigkeit: wiederholt ſchlichen ſich anderwärts 

unmöglich gewordene Wiedertäufer in die Markgrafſchaft 

ein, ſuchten hier Zuflucht und ein neues Feld für ihr Werben; 
ein Schwabe, Hans Geiger, mußte 1571 Württemberg ver— 

laſſen, „hierauf ſcheint er ſich nach der Markgrafſchaft Baden⸗ 

Baden zurückgezogen zu haben; hier aber kam ſeit 1571 durch 

die bayriſche Vormundſchaft und die von ihr durchgeführte 

mReinfried a. a. O. S. 91. Ebd. Ebd.
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Gegenreformation eine ſtrenge Anwendung der Reichsgeſetze 

gegen die Täufer zur Geltung. So wurde Geiger ſchon 1571 

gefangen genommen und zu Bühl hingerichtet.““ Durchaus 

abſchreckend wirkte dieſe furchtbare Juſtiz doch nicht; immer 

wieder hört man vom Auftreten der Täufer da und dort im Land. 
Nach Vierordt waren 1572 von den bisher evangeliſchen 

Gemeinden der Markgrafſchaft ſchon 17 wieder mit katholiſchen 

Prieſtern beſetzt; unter dieſen werden Stollhofen und 

Raſtatt aufgeführt; einige evangeliſche Geiſtliche traten zur 

katholiſchen Kirche über, ſo der Pfarrer zu Ottersdorf, „ein 

Vater von elf Kindern; er erhielt nach ſeinem Übertritt die 

Organiſtenſtelle an der Pfarrkirche zu Baden“ 2. Als ein be— 

ſonders wirkſames Mittel, die hartnäckig proteſtantiſche Stadt 
Ettlingen mit der alten Kirche auszuſöhnen, erachtete Herzog 

Albrecht, dort ein Jefuitenkollegium zu errichten; das Vermögen 

des während der kirchlichen Bewegungen aufgelöſten Kollegiat⸗ 

ſtiftes ſollte dazu verwendet werden; der Plan ließ ſich aber 
nicht verwirklichen; erſt 1663 erhielt Ettlingen durch Markgraf 

Wilhelm ein Jeſuitenkollegium. Dagegen hoffte Schwarzenberg 
von einer zeitweiligen Verlegung der Regierung nach Ettlingen 

im Spätherbſt 1572 bei Ausbruch einer ſeuchenartigen Krank— 

heit in Baden eine gute Wirkung für die Herſtellung der 

katholiſchen Kirche; er nahm ſeinen Wohnſitz in einem fürſt— 

lichen Gebäude des benachbarten Hofgutes Scheibenhardt, 

leitete aber perſönlich alle wichtigen Amtshandlungen des Statt— 

haltereirates, in dem außer dem alten Kanzler Dr. Vinther 

kein evangeliſches Mitglied mehr war. Schwarzenberg be— 

richtete den 4. Februar 1573 nach München: „er habe dem 
Schultheiß, Gericht und Rat von Ettlingen. D. V.]des gnädigen 

Herrn Intent und Meinung, die Religion anlangend, eröffnet und 

die erfreuliche Antwort erhalten, daß ſie ſich allen Anordnungen 
einer chriſtlichen Obrigkeit fügen wollen; alſo habe er dem luthe⸗ 

riſchen Pfarrer und dem Diakon desſelben abgekündigt, das 

Amt der heiligen Meß ſolemniter fürgenommen; das Auslaufen 

in fremde Predigt und Sakrament bei Strafe der Landesver— 
  

Boſſert a.a. O. XX, 77. 

2 Vierordt, Geſch. der evang. Kirche im Großh. Baden II, 52.
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weiſung verboten, und ſei dann nebſt der Kleriſei und Kanzlei 

vom Stadtrat eingeladen und wohl tractiret worden. Jeder Gut⸗ 

herzige habe ſich eines ſo willigen Gehorſams im Vergleich mit der 

Widerſpenſtigkeit der Hauptſtadt Baden freuen müſſen.““ In 

einem andern Brief nach München drückt ſich Schwarzenberg 

im allgemeinen befriedigt aus: „Nun weiß ich in dieſem Land 

wenig orts mehr, ſo noch reformierens bedörften, will aber 

mit vleißigem uffmerken die erhalten, die durch Gottes Barm⸗ 
herzigkeit herzugebracht worden ſind, und die übrigen durch 
gute Mittel auch nit überſehen.“? 

So ſehr Schwarzenberg dem P. Schorich zu Dank ver— 

pflichtet war, weil er mit ſo bewunderswertem Eifer für die 

Kirche wirkte, ſo war er doch nicht immer mit ihm zufrieden; 

manchmal war Schorich ihm zu ſcharf, ſo als er bei dem Statt⸗ 

halter durchſetzen wollte, daß künftighin auf dem von dem 

katholiſchen Prieſter geweihten Friedhof keine Proteſtanten mehr 

beerdigt werden ſollten; auch als die Badener das Abendmahl 

unter beiden Geſtalten verlangten, war ihm Schwarzenberg 

nicht energiſch genug. Selbſt mit Biſchof Marquard war Schorich 

nicht recht zufrieden, weil er unterließ, die Pfarrei Kuppen⸗— 

heim und andere mit katholiſchen Prieſtern zu beſetzen, „er 

fürchte ſich vor der Welt und werde vor Gott zu verantworten 
haben“. „Unſer Pater Jörg [gemeint P. Georg Schorich. D. V. 

will zu viel regieren, ſo wie er denn auch in weltlichen Dingen 

ſo hitzig handelt, daß er ſelbſt bei guten Katholiken manches 

verdirbt“, heißt es in einem Schreiben an den herzoglichen 

Kanzler L. Eck in München. 

Um Schorich zu verſtehen, muß man den Boden berück— 

ſichtigen, den er beackerte; aus allzugroßer Nachgiebigkeit hatte 

man lange Jahre hindurch zweifelhafte Elemente unter der 

Geiſtlichkeit weiter wirken laſſen, die, ſobald ſich die Verhältniſſe 
für die neue Kirche wieder beſſerten, aus ihrer Zurückhaltung 

hervortraten und aufs neue im proteſtantiſchen Sinne tätig 

waren; ſollte die Wiederherſtellung der katholiſchen Kirche eine 
gründliche ſein, dann mußten nicht bloß die evangeliſchen Prediger, 

ſondern auch alle zweifelhaften Elemente der Geiſtlichkeit be⸗ 

1Vierordt a. a. O. II, 53. 2 Ebd.
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ſeitigt werden; und es durfte im Gottesdienſte nichts mehr 

geduldet werden, was nicht entſchieden katholiſch war. Das 

wußte Schorich aus ſeinen reichen, in Bayern gemachten Er⸗ 

fahrungen, und darum ſein entſchiedenes Auftreten, das ihm 

weit mehr Widerwärtigkeiten bereitete als dem Statthalter. 
Was anderſeits P. Schorich, unterſtützt von P. Zerer, als 1571 

große Teuerung nach einer Mißernte herrſchte, zur Linderung 
der leiblichen Not der armen und wenig bemittelten Bevölkerung 

tat, wirkte anderſeits wieder verſöhnend auf ſeine Gegner. Dies⸗ 

zeigte auch die allgemeine Teilnahme, als P. Schorich, erſt 
40 Jahre alt, am 2. Auguſt 1573 infolge ſeiner Überanſtrengung 

ſtarb: „ſein Leichenbegängnis geſtaltete ſich zu einer großartigen 

Feier“!. P. Zerer kehrte bald nachher nach Speier zurück; aus 

München und Speier gekommene Jeſuiten ſetzten nach ihm das 

Bekehrungswerk weiter fort. Man wird kaum fehlgehen, die 

kurz nach Schorichs Tod vom Statthalter gegebenen kirchlichen 

Erlaſſe noch mit Schorich in Zuſammenhang zu bringen. Eine 

Aufforderung vom Anfang September 1573 an Biſchof Marquard 

ſagte: „Nachdem wir aus göttlicher Verehrung, um die alte, 

wahre, katholiſche und allein ſeligmachende Religion zu erneuern, 
anzuſtellen und zu pflanzen, den Gottesdienſt und was dem— 

ſelben angängig, gern nach altem, löblichem, katholiſchem Brauch, 

Recht und Gewohnheit reguliert und geordnet haben, ſo ver— 

ordnen wir Neukonſekrierung der in vorhergehender Zeit von 

Neugläubigen benutzten Kirchen der Markgrafſchaft . . .“ gekürzt, 

der Biſchof ſoll das Nötige hiezu veranlaſſen. D. V.2. Ein 

anderer Erlaß vom 7. September 1573 iſt an alle Amtsvorſtände 

und „Amtspfarrer“ gerichtet und nimmt Bezug auf oben⸗ 

erwähnten Nahrungsmangel und Teuerung; gleichwohl ſeien 

bei den Vermöglicheren keine Einſchränkungen zu beobachten; 

alle Laſter und Gebrechen jener Zeit werden aufgezählt; die 

Geiſtlichen ſollen ihr Möglichſtes tun zur Beſeitigung der 
ſchlimmen Zuſtände, „um ihre Pfarrkinder durch Gottesdienſt, 
Lehre und Exempel zu züchtigem, ehrbarem Leben zu bewegen. 

Insbeſondere ſollen die Pfarrherren in etlichen deshalb vor⸗ 
  

Reinfried a. a. O. XII, 94. 

2 Generallandesarchiv, Baden, Generalia 6865.
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genommenen, aufeinander folgenden Predigten das Volk mit allem 
Ernſt zur Anhörung von Gottes Wort, Buße und gehorſamer 

Abwartung des Gottesdienſtes, Gebrauch der heiligen Sakra— 

mente und zu eifrigem, rechtgläubigem Gebet ermahnen. Sie 

ſollen in den Predigten von den in Schwank gehenden Laſtern 

abmahnen und die deshalb von Gott verhängten zeitlichen 

Strafen mit Exempeln aus dem alten und neuen Teſtament, 

Kirchen⸗ und andern Hiſtorien, mit den einſtehenden Kriegs- 

geſchrayen belegen und erläutern.“! 

Zur Erteilung näherer Weiſungen über dieſen Erlaß wurden 
ſämtliche Pfarrer und Prieſter aller Amter auf 26. Oktober 

abends nach Baden einberufen, um am darauffolgenden Dienstag 

morgens um 6 Uhr in der Pfarrkirche weiteren Beſcheid zu 

erwarten; ſie ſollen ſich durch nichts als kundtliche Leibesnot 
abhalten laſſen“2. Die Anforderungen, die der Statthalter an 

die Geiſtlichen ſtellte, waren ſehr hohe; aus noch vorhandenen 

Berichten an den Markgrafen iſt zu ſchließen, daß er mit dem 

Erfolg dieſer ſchaͤrfen Maßregeln im allgemeinen zufrieden war, 

und daß er eigentliche Strafen nur in ganz vereinzelten Fällen 
zu verhängen genötigt war. 

II. 

Die Kirchlichen Vorgänge 

während der Regierung Philipps II. (1577— 1588). 

Im Frühjahr 1577 war Philipp 19 Jahre alt geworden; 

Graf Schwarzenberg legte jetzt ſein Amt als bevollmächtigter 

Statthalter nieder, und Philipp begann ſelbſt zu regieren. Hier⸗ 
zu war er als Prinz nach dem Erziehungsplane ſeiner (S. 2 

erwähnten) Pflegeeltern ſorgfältig und gewiſſenhaft vorbereitet 
worden. Da er ein Land regieren ſollte, in welchem ſeit Jahr— 

zehnten der Proteſtantismus tiefe Wurzeln geſchlagen hatte, 
und es die Vormundſchaftsregierungen ſo viele Mühe gekoſtet 

hatte, die alte Kirche wieder herzuſtellen, wurde bei der Heran— 
bildung des Prinzen das Hauptgewicht auf eine religiöſe, ſtreng 

kirchliche Erziehung gelegt; nur ſolche Männer wurden mit ihr 
  

Zeitſchr. für Geſch. des Oberrh. N. F. XXX, 143. 
2 Ebd. XXX, 145.
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betraut, auf deren Glaubensfeſtigkeit die Pflegeeltern ſich ver— 

laſſen konnten. Der künftige Markgraf ſollte aber auch mit 

all dem Wiſſen ausgeſtattet werden, das ein Fürſt haben muß, 

der ſelbſt regieren und nicht ganz von ſeinen Räten abhängen 
will; auch auf ſeine äußere Lebensführung wurde alle Sorg— 

falt verwendet, „damit er bei ſeinen Untertanen Achtung und 

Liebe finde“. 

Der Familienrat entſchied ſich für die Univerſität Ingol⸗ 

ſtadt, die Philipp im Frühjahr 1572 bezog, nachdem er ſchon 

in München bei tüchtigen Lehrern die humaniſtiſchen Studien 

begonnen hatte. Über ſeinen fünfjährigen Aufenthalt an der 

Univerſität Ingolſtadt ſind ſehr wertvolle Nachrichten erhalten; 

Valentin Rotmar, der ihr als Profeſſor angehörte, als 
Philipp dort Student war, hat in ſeine Geſchichte der Uni— 

verſität Ingolſtadt ziemlich eingehende Mitteilungen über 

Philipp aufgenommen. L. Pfleger teilt daraus recht Inter— 

eſſantes mit in ſeinem Aufſatz: „Aus der Studienzeit des 

Markgrafen Philipp von Baden.“! 

Die religiöſe Erziehung Philipps war hauptſächlich Martin 

Eiſengrein anvertraut, der als hervorragender Gelehrter 

geſchätzt wurde; er ſtammte aus Stuttgart und war Konvertit; 

Domherr bei St. Stephan in Wien, wurde er als Profeſſor 

der Theologie an die Univerſität Ingolſtadt berufen und war, 

als Philipp dort ankam, ihr Vizekanzler. Die religiöſe Unter⸗ 
weiſung war eine ſtreng planmäßige; ſie begann mit der Be⸗ 

handlung des kleinen Katechismus, dann folgte die Einführung 

in die Kirchengeſchichte und in die Schriften der Kirchenväter, 

dann Glaubens⸗ und Sittenlehre. Eiſengrein behandelte mit 

ſeinem Schüler auch die wichtigſten Kontroverſen der Zeit'?. 

Unterſtützt ſollte ſein Werk werden durch fleißigen Verkehr 

Philipps mit den Vätern des Jeſuitenkollegiums, das 1555 

Herzog Albrecht in Ingolſtadt errichtet hatte. 

Die Leitung der akademiſchen Studien wurde dem Kanoni⸗ 
kus Joh. Lechle aus Freiſing übertragen; „Gegenſtand ſeiner 

  

Pfleger, Aus der Studienzeit des Markgr. Philipp II., in Zeitſchr. 

für Geſch. des Oberrh. N. F. XVIII, 699ff. 
2 Pfleger a.a. O. XVIII, 702.
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Studien waren die gewohnten artes liberales“!; es darf aber 

aus ſeiner ſpäteren Regierungstätigkeit geſchloſſen werden, daß 

ſich Philipp auch mit Rechtswiſſenſchaften beſchäftigte. Die äußere 

Lebensführung war Hans Wolf v. Preiſing als Hofmeiſter 
übertragen, aus deſſen „Inſtruktion“ zu erſehen iſt, daß auch 

ſein Amt ein ſehr verantwortungsvolles war; dazu gehörte 

nicht bloß, was ſich auf die Wohnung in der herzoglichen 

Reſidenz und alle ſonſtigen Lebensbedürfniſſe bezog, er hatte 

auch die Pflicht, den täglichen Beſuch der heiligen Meſſe in 

der Reſidenzkapelle an den Wochentagen und den Gottesdienſt 

an Sonn- und Feiertagen in einer Pfarrkirche, den regel— 

mäßigen Empfang der heiligen Sakramente, überhaupt alles 
zu überwachen, was zur religiöſen Betätigung gehörte. 

Den 23. März 1572 war Markgraf Philipp immatrikuliert 

worden, und ſchon am 23. April 1574 wurde er zum Rektor 

der Univerſität gewählt. Dieſe Würde iſt jedoch nicht im heu— 

tigen Sinne des Wortes zu verſtehen; ſie war nur ein Ehren— 

amt, das nach damaligem Brauch an manchen Univerſitäten 

akademiſchen Bürgern aus dem Fürſtenſtande als beſondere 

Ehrung verliehen wurde; die Beſorgung der Rektoratsgeſchäfte 
fiel dem Prorektor zu, der dem Titularrektor beigegeben wurde. 

Immerhin läßt ſich aus dieſer Ehrung erkennen, „daß ſich 

Philipp durch ſein ganzes Auftreten, ſein leutſeliges, gewinnen— 

des Weſen in akademiſchen Kreiſen die allgemeine Sympathie 

erworben haben muß“?. Und nachdem Philipp ſchon zwei 

Jahre die Univerſität verlaſſen hatte, gedachte Rotmar ſeiner 

anläßlich einer Rektoratswahl; in ſchwungvollen Hexametern 
ſpricht er Philipp das Lob aus: „Decus indelebile gentis 

Marchio Badenae et regni spes una paterni.““ Im Februar 

1577 ſchloß Philipp ſein akademiſches Studium ab und über⸗ 

nahm alsbald die Regierung ſeiner Markgrafſchaft. 

Wohl fand er durch die vormundſchaftliche und ſtellver— 

tretende Regierung ſo ziemlich alle Pfarreien ſeines Landes 

wieder mit rechtgläubigen, zuverläſſigen Prieſtern beſetzt; aber 
damit war das Wiederherſtellungswerk bei weitem noch nicht 

vollſtändig durchgeführt. Immer noch, beſonders in Baden 

Pfleger a. a. O. XVIII, S. 699. Ebd. S. 700. Ebd.
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und Ettlingen, gab es Rückfälle oder doch Verſuche dazu; der 
Beſuch der Gottesdienſte wurde von vielen Untertanen, die 

bloß äußerlich zurückgekehrt waren, gemieden; wo es die Nach⸗ 

barſchaft evangeliſcher Gemeinden in der Grafſchaft Eberſtein, 
in Baden⸗Durlach oder Hanau⸗Lichtenberg geſtattete, wanderte 

aus manchen Gemeinden „Groß und Klein in hellen Haufen“ 

an Sonntagen zum evangeliſchen Gottesdienſt; die Oſterbeicht 

und Kommunion wurden auch vernachläſſigt, gemiſchte Ehen, 
beſonders in den Grenzorten, waren ſehr häufig. Mit beſon 

derer Zähigkeit wurde immer wieder von einigen Gemeinden 

das Abendmahl unter beiden Geſtalten verlangt; die Wieder— 

einführung des Feſttagsgottesdienſtes an den in den evangeliſch. 
geweſenen Gemeinden abgeſchafften Feiertagen, der Prozeſſionen, 
Bittgänge, der Bickesheimer Wallfahrt ſtieß auf allerlei Wider— 

ſtand. Die Berichte der Ober- und Untervögte über die kirch— 
lichen Zuſtände ließen Philipp erkennen, wieviel noch zu tun 

war. Er errichtete deshalb eine neue Behörde, ein Kon⸗ 
ſiſtorium, wie er es ähnlich in München geſehen hatte; es 
beſtand aus drei geiſtlichen und drei weltlichen Mitgliedern 

und hatte weitgehende Einflüſſe auf allen kirchlichen Gebieten, 

ſo auf Druck und Einführung eines Katechismus als Pflicht— 
lehrmittel für die Hand der Jugend, auf Beobachtung der Faſten— 

gebote, Abhaltung von Prozeſſionen, Bittgängen, Wallfahrten, 

auf Verſagen des Geläutes bei Begräbniſſen. Leicht hätten ſo 

Konflikte mit den Diözeſanbiſchöfen entſtehen können, wenn dieſe 

nicht Nachſicht geübt hätten, um den Kircheneifer des jungen 
Fürſten nicht zu hemmen. 

In verſchiedenen Gemeinden, ſo in Ettlingen, Ettlingen— 

weier, Stupferich, Schöllbronn, mußten die Geiſtlichen, 

weil ſie ſich nicht bewährten, entfernt werden; der Pfarrer 

von Sinzheim wurde des Landes verwieſen, „weil er heim— 

lich eine Frau, dazu noch eine Proteſtantin, hatte; der Pfarrer 

zu Kappel (Windeck) mußte durch Drohung mit Beſoldungs⸗ 

entzug veranlaßt werden, Beicht und Abſolution nach kirch— 

lichen Vorſchriften zu behandeln 1. Über die Tätigkeit des 
  

Generallandesarchiv, Religionsfachen, Baden, Generalia 6865, und⸗ 

Vierordt a. a. O. II, 514.
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Konſiſtoriums teilt Reinfried' in dem öfters ſchon erwähnten Auf— 

ſatz Ausführliches mit, das für die Ortsgeſchichte ſehr intereſſant 

iſt. Die Lage der Markgrafſchaft brachte es mit ſich, daß häufig 
von außen Leute zuzogen, um ſich dauernd niederzulaſſen, oft 
auch um das Bürgerrecht zu erwerben; auf dieſe Weiſe kamen 
immer wieder Andersgläubige, einzeln oder in ganzen Familien, 

in das Land. Dies zu verhüten, befahl der Markgraf — es 

war einer ſeiner erſten Religionserlaſſe nach Ubernahme der 

Regierung — am 16. März 1577: „Man verſehe ſich, daß der 

gegebenen Vorſchrift, vermöge deren man nicht gedenke, hiefür 

jemanden, der nicht der alten, wahren und katholiſchen Reli— 

gion ohnzweiflich zugetan ſei, zu Burger und Untertanen an⸗ 
zunehmen und, zu deren Behufe, dieſelben Perſonen deshalb 

notwendiglich zu examinieren, erinnern und ermahnen, auch 

darauf zu beeidigen ſeien, ſorgfältig nachgelebt werde“?. Aus 
gleichem Grunde wurden unter Strafandrohung auch gemiſchte 
Ehen verboten. 

Die evangeliſche Einwohnerſchaft ſeiner Reſidenzſtadt ertrug 

es beſonders ſchwer, daß ihr kein Prediger und kein Gottes— 

dienſt mehr geſtattet werde; wiederholt gelangte ſie mit zum Teil 

ſehr umfangreichen Bittgeſuchen an den Markgrafen, er möchte 
ihnen dieſe Vergünſtigung gewähren; denn die Stadt leide 

unter dem Verbote Not, weil viele andersgläubige Fremde, 

welche ſonſt die Heilquellen beſuchten, nicht mehr kämen. Dieſe 

Begründung mochte wohl richtig ſein; anderſeits lehrte ihn 

aber die Erfahrung, daß gerade die Stadt Baden bisher der 

Wiederherſtellung der katholiſchen Kirche die größten Schwierig— 
keiten bereitet hatte. Hätte man mit Rückſicht auf die Badgäſte 

einen evangeliſchen Prediger und Gottesdienſt gewährt, wäre 
die neukirchliche Neigung in der Bürgerſchaft nur wieder friſch 

belebt worden, und das eben wollte der Markgraf verhüten, 

ſelbſt auf die Gefahr hin, daß dadurch der Fremdenbeſuch 
abnahm. 

Philipp hatte mit Recht erkannt, daß ein tüchtiger Prieſter⸗ 

ſtand eine Grundbedingung für vollſtändige Erreichung ſeines 

A. a. O. XII, 97 ff. 
Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXX, 154. 
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tirchlichen Zieles war; in dieſer Beziehung war eigentlich noch 

alles zu tun; nicht alle Prieſter, welche die entlaſſenen Prädi⸗ 

kanten erſetzten, waren ſo, wie ſie ſein ſollten. Nicht umſonſt 

ſchärfte er in ſo vielen Rundſchreiben ſeinen Geiſtlichen tugend— 

haften, vorbildlichen Lebenswandel und gewiſſenhafte Berufs— 

erfüllung ein. Den beſten Erfolg verſprach er ſich davon, in 

Zukunft den für ſein Land nötigen Weltklerus in 

einem eigens für dieſen errichteten Prieſterſeminar 

heranbilden zu laſſen. Er handelte damit ganz im Sinne 

des Tridentinums. Das Diözeſanſeminar für Bruchſal war 

damals erſt in Ausſicht genommen. Die ſchon während der 

ſtellvertretenden Regierung getroffene Einrichtung, wonach junge 

Leute, die zum geiſtlichen Stande beſtimmt waren, im Badener 

„Alumnat“ ihre vorbereitenden Studien machten und dann in 

Dillingen, Mainz oder auch im Germanikum in Rom Theo— 

logie ſtudierten., genügte dem Markgrafen nicht mehr: an 

jenes vorbereitende Alumnat ſollte ſich, mit ihm ein Ganzes 

bildend, das eigentliche Prieſterſeminar mit voll⸗ 

ſtändigen theologiſchen Studien und zugehörigen Übungen 

anſchließen. In einem Rundſchreiben an alle Amtsvorſtände 

wurden dieſe aufgefordert, „aus jedem Amt je einen tauglichen 

Jungen zu ſenden, damit er dort im Studio aufgezogen werde“?; 

die Verpflegung war unentgeltlich; nur für Kleider und Bett— 

werk mußten die Eltern aufkommen. Die Mittel zu dieſem 

Seminar hoffte Philipp aus den reichen Einkünften der Abtei 

Schwarzach zu bekommen, die nach ſeinem Plane, weil 

damals ſehr heruntergekommen, aufgehoben würde; Papſt, 

Gregor VIII. war durch einen Beſuch des Markgrafen zu 

Rom für dieſe Abſicht gewonnens; allein der Biſchof von 

Straßburg und der Erzbiſchof von Mainz erhoben beim Reichs⸗ 
kammergericht dagegen Einſpruch, und ſo blieb jener Plan 

unausgeführt. Gleichwohl kam das Prieſterſeminar 1586 zu— 

ſtande, ſeine Ordnung wurde den 10. Januar 1588 veröffent— 

licht?. Erſter Leiter desſelben war der gelehrte Stiftspropſt 

Reinfried a. a. O. XII, 107. 

2 Gothein, Die bad. Markgrafſchaften im 16. Jahrhundert. S. 18. 

Reinfried a. a. O. XII, 108. Ebd. S. 108.
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Dr. Leo Hoffmann, der am Germanikum in Rom ſeine 

theologiſchen Studien gemacht hatte. Nur drei Jahre war 

ihm vergönnt, dieſes ſchwere, aber ſchöne Amt zu verwalten; 

er fand ein tragiſches Ende: ein Sohn des proteſtantiſchen 

Markgrafen Karl von Baden-Durlach, Jakob, trat 1590 zur 

katholiſchen Kirche über und ſtarb kurz darnach; nach ſeinem 

Tode wurde auch ſeine Gemahlin katholiſch, weshalb ihr 

Schwager, Jakobs Bruder, Markgraf Ernſt Friedrich, mit 
dem wir uns bald mehr befaſſen müſſen, ſie auf der Burg— 

feſte Hochburg gefangen ſetzte. Die Ausübung ihres katholiſchen, 

Bekenntniſſes war ſtreng verboten, gleichwohl hatte Hoffmann 
den Mut, „ihr heimlich die Sakramente zu ſpenden“. Dies— 

wurde Ernſt Friedrich verraten, der Hoffmann ins Gefängnis 

warf, wo er am 10. April 1591 ſtarb, „nicht ohne daß der 

Verdacht einer Vergiftung lautbar geworden“!. 

„Das Werk Hoffmanns ſetzten zwei ehemalige Zöglinge 

ſeines Prieſterſeminars fort“?; es hatte aber nur noch kurzen 

Beſtand; die Schickſale, die bald über die Kirche der Mark— 
grafſchaft hereinbrachen, hätten ſeinen Fortbeſtand nicht geduldet. 

Wenn auch wiederholt die Landſtände dem Markgrafen 

Vorſtellungen machten, er möchte, dem Beiſpiele ſeines Vaters— 

folgend, den Untertanen in Glaubensſachen volle Freiheit laſſen, 

ſo klagten ſie nie über harte Behandlung bei ſeinen kirchlichen 

Maßnahmen. Daß ihnen dazu der Mut gefehlt hätte, darf 

nicht angenommen werden, denn bei andern Beſchwerden be— 

wieſen ſie zur Genüge, daß ſie ſolchen in genügendem Maße 

beſaßen; Philipp mußte manchmal recht bittere Worte hören. 

Was er im heiligen Eifer für die Kirche, was er auf dem 

rein ſtaatlichen Gebiete zum Wohle ſeiner Untertanen tat — 
ſeine Dienſtordnung für alle Beamten, Handhabung der Landes— 

ſicherheit, Verbeſſerung des Gerichtsweſens, beſonders im bür— 

gerlichen Rechte und in der Erbordnung, Vorarbeiten zu einem 

badiſchen Landrecht, Regelung des Zunftweſens, Forſtordnung —, 

das viele Gute, das der hochbegabte, raſtlos tätige Fürſt ſchuf, 
wäre von ſeinen Untertanen weit mehr gewürdigt worden, 

wenn er eine Tugend beſeſſen hätte, die gerade damals ſeinem 

Reinfried a. a. O. XII, S. 109. 2 Ebd. S. 109.
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Lande ſo nützlich geweſen wäre, haushälteriſchen Sinn 

mit weiſer Sparſamkeit; aber ſeine Neigung für Pracht⸗ 

entfaltung, ſeine koſtſpielige Hofhaltung, die glanzvollen Jagd⸗ 
feſte, die teuren Reiſen nach Italien, Frankreich und in die 

Niederlande verſchlangen Summen, die in keinem Verhältnis 

zu den beſcheidenen Erträgniſſen des Landes ſtanden. Be⸗ 

ſonders böſes Blut machte ſeine allzugroße Neigung zum Bauen, 

die er in Scheibenhardt, Raſtatt, Stollhofen durch 
ganz überflüſſige Schloßbauten zu befriedigen ſuchte. Er hätte 

ſich auch ganz wohl mit ſeinem Reſidenzſchloß in Baden be⸗ 

gnügen können, das ſein Urgroßvater Chriſtoph 80 Jahre 

früher auf der Anhöhe über der Stiftskirche erbaut hatte; 

allein es wurde faſt vollſtändig weggeriſſen, und an ſeinem Platz 

ein neues, viel prächtigeres errichtet, das in den Hauptteilen 

heute noch ſteht. Sein in München geweckter Kunſtſinn ließ ihn 

große Summen auf die künſtleriſche Ausſtattung des Innern 

verwenden. Die von den Landſtänden immer wieder gewährten 
Mittel reichten bei weitem nicht dazu, und dem Lande wurde 

eine große Schuldenlaſt aufgebürdet. 

Auch damit war das Land nicht zufrieden, daß er ſich 

nicht zu einer Heirat entſchließen konnte; denn die Ausſichten 

für die Regierung des Landes waren ſehr trübe, wenn Philipp 

keinen Sohn als ſeinen Nachfolger hinterließ. Daß ſelbſt Papſt 

Sixtus V., „der große Menſchenkenner, der offenbar in ihm 
einen der wertvollſten neu heranwachſenden Kämpfer der 

Gegenreformation erblickte und deſſen erklärter Liebling der 

Markgraf war!,“ dieſem bei einem Beſuch in Rom einen be⸗ 

züglichen Vorſchlag machte, ergibt ſich aus einem Briefe des 

Papſtes an Philipp vom 13. Juli 15852. Der Markgraf ver⸗ 

lobte ſich bald nachher mit Sibylla, der Tochter des Herzogs 

von Jülich und Cleve. In einem ſpäteren Schreiben wünſcht 

ihm Sixtus Glück zu dieſer Verlobungs; die Ehe wurde aber 
nicht geſchloſſen; wenige Wochen vor der Hochzeit ſtarb Philipp, 

nicht ganz 30 Jahre alt, nach kurzer Krankheit am 17. Juni 1588. 

1Gothein a. a. O. S. 30. 

2 Sachs, Einleitung in d. Geſch. d. Markgrafſchaft Baden III, 262 ff. 
Ebd. S. 262ff.



Reformation u. Gegenreformation i. d. Markgrafſchaft B⸗Baden 17 

Sein Vetter Georg Friedrich von Baden-Durlach hat ihm 
im Chor der Stiftskirche ein prächtiges Grabmal errichtet; 

ſein Nachruf auf demſelben nennt Philipp „einen Fürſten, 

geſchmückt mit dem ſtrahlenden Glanze heroiſcher Tugenden 

und, was man ohne Schmeichelei ſagen kann, in allen fürſt⸗ 

lichen Eigenſchaften ſo hervorragend und ausgezeichnet, daß er 

unter den Zeitgenoſſen ſeinesgleichen kaum gehabt hat“. Wenn 

ein Georg Friedrich, der gewiß keine Schmeichlernatur und in 

allen kirchlichen Fragen Philipps ſchroffer Gegner war, ihm 
ein ſolch ehrendes Denkmal ſetzte, darf die Nachwelt über dem 

vielen Guten, das er gewollt und zum großen Teil auch ge— 

ſchaffen hat, ſeine Schwächen wohl vergeſſen, ohne damit der 
geſchichtlichen Wahrheit Gewalt anzutun. 

III. 

Narlgraf Eduard Fortunatus (1588—1600). 

Trübe Zeiten kamen für die Kirche unſeres Landes nach dem 

Tode Philipps. Nächſtes Recht auf die Regierungsfolge hatte 

Eduard Fortunatus, der älteſte von den fünf Söhnen des 
Markgrafen Chriſtoph (II.), des Bruders Philiberts (ſ. Fam.⸗Taf. 

S. 45). Er hatte keine fröhliche Jugend verlebt, denn das Glück, 

in einer geordneten Familie aufzuwachſen, war ihm nicht be⸗ 

ſchieden. Der Vater Chriſtoph, eine unſtete Natur, fühlte 

ſich überall wohler, als in der ihm 1556 zugefallenen kleinen 

Herrſchaft Rodemachern im Luxemburgiſchen, die ihn nicht be⸗ 

friedigte; ſie bot ihm eben die großen Mittel nicht, welche er 
für ſeine vielen Bedürfniſſe brauchte. Seine Gemahlin Cäcilia, 

eine Tochter Guſtav Waſas, des Begründers eines ſelbſtändigen 

Schwedenreichs, hatte einen unverbeſſerlichen Hang zur Ver⸗ 

ſchwendung; ihr fehlten alle Eigenſchaften einer haushälteriſchen 

Frau, einer nur ihren Kindern und der Familie lebenden Mutter; 
was aber ſeit Jahrhunderten über ihren ſittlichen Unwert immer 
wieder berichtet wurde, beruht glücklicherweiſe nur auf bös⸗ 

williger Verlenmdung; Brunner hat ſich ein löbliches Ver⸗ 

dienſt um die Ehrenrettung dieſer vielgeſchmähten Frau und 

um die geſchichtliche Wahrheit erworben: geſtützt auf die zu⸗ 

verläſſigſten Quellen, die Ausführungen des ſchwediſchen For⸗ 
Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XX. 2
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ſchers Sdberg und auf Akten unſeres Generallandesarchivs, 

hat er in ſeinem intereſſanten Aufſatz „Cäcilia Waſa, Mark— 

gräfin von Baden-Rodemachern““ die ſo ſchwer verletzte Ehre 

einer vom Schickſal hartgeprüften Frau wieder hergeſtellt. 

Eduard Fortunatus gehörte wie ſeine Eltern und Ge— 

ſchwiſter der evangeliſchen Kirche an; als er mit zehn Jahren 

ſeinen Vater verloren hatte, wurde er in die verwandte bay— 

riſche Herzogsfamilie aufgenommen; Wilhelm der Fromme, 
Herzog Albrechts Sohn und Nachfolger (ſ. Fam.⸗Taf. S. 45), 

nahm den bisherigen Vormündern Biſchof Marqu ard und 

Markgraf Karl von Baden-Durlach die Vormundſchaft 

ab; die Kinder wurden von jetzt an im katholiſchen Glauben 

erzogen und traten 1584 in München über; ihre Mutter Cäcilia 
(Waſa) war unter dem Einfluß ihrer polniſchen Schwägerin, 

der Königin von Schweden, ſchon früher katholiſch geworden. 

Volljährig geworden, zog Eduard Fortunatus unſtet, wie 

ſeine Eltern, hinaus in die Welt, zunächſt in die ſchwediſche 

Heimat ſeiner Mutter, von dort zu den Verwandten in Polen, 

wo es ihm glückte, vom König in der damals polniſchen Stadt 

Danzig ein arbeitsarmes, dafür aber einnahmenreiches Amt 

zu erhalten, das ihm ein luſtiges Leben ermöglichte. Hier er⸗ 
reichte ihn die KRunde von dem plötzlichen Tode ſeines Vetters, 

des Markgrafen Philipp II., der ihm ein ebenſo willkommenes 
als unerwartetes Erbe hinterlaſſen hatte. 

Nun kehrte Eduard Fortunatus zunächſt in ſeine Heimat 
Rodemachern zurück, um ſich mit ſeinen Brüdern über das Ge— 

ſamterbe zu einigen; als Alteſter wurde er Markgraf von 

Baden⸗Baden. Bis dieſe Angelegenheiten geordnet waren, ver— 

waltete Chriſtoph v. Schwarzenberg, ein Neffe des früheren 
Statthalters, unſer Land. 

„Eduard Fortunatus war recht eigentlich ein Abenteurer, 

groß geworden in den wirren ſchwediſchen und polniſchen Zu— 
ſtänden, ein unſtäter Parteigänger, gelegentlich auch ein Finanz⸗ 

ſpekulant; die Maßſtäbe von dem, was erlaubt, ebenſo von 

dem, was möglich ſei, waren ihm abhanden gekommen. Er 

Brunner, Cäcilia Waſa, Markgräfin von Baden-Rodemachern, 

in Zeitſchr. für Geſch. des Oberrh. N. F. XV, 15ff.
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ging durch das Leben wie ein Glücksritter, und ſelbſt wo 

er einer edleren Neigung folgte, wie bei ſeiner romantiſchen 

Ehe, verführte ſie ihn zu unüberlegten Schritten und zu 

unwürdigem Gaukelſpiel. Er nahm die Erbſchaft Philipps 

an wie ein anderes Abenteuer auch, ohne daß er geſonnen 

war, zugleich mit ihr die mindeſte Verantwortlichkeit zu 

übernehmen.““ 

Nach Übernahme der Regierung war er nur ſelten im 
Lande; am liebſten weilte er im genußfrohen Brüſſel; war er 

längere Zeit fort, übertrug er die Regierung ſeinem Vetter, 

dem proteſtantiſchen Markgrafen Ernſt Friedrich von Baden— 

Durlach (ſ. Fam.⸗Taf. S. 45); wiederholt machte ihm ſein ehe⸗ 

maliger Vormund Herzog Wilhelm ſchwere Vorwürfe wegen 
ſeines Leichtſinns, ganz beſonders aber, „weil der Markgraf, 

wenn er ſich außer Lands begebe, ſein Land lutheriſchen Fürſten 

empfehle, auch dieſen auf den Kreistagen ſeine Stimme zum 
Nachteil der katholiſchen Religion überlaſſe“'2. Wenn Ernſt 

Friedrich in ſolchen Zeiten der Vertretung an Philipps kirch⸗ 

lichen Schöpfungen vielleicht auch nichts änderte, ſo hatte er 

als Proteſtant zum mindeſten kein beſonderes Intereſſe daran, 
daß ſie in Ehren gehalten wurden; Eduard Fortunatus ſelbſt 

kümmerte ſich auch nicht um ſie. Ein einziges Beiſpiel möge 
genügen, zu zeigen, wie es unter ihm mit der Kirche der Mark— 

grafſchaft Baden-Baden beſtellt war: Bericht des Ettlinger 

Magiſtrats 1594; Bürgermeiſter, Gericht und Rat beſchweren 

ſich darüber, „daß die Kirchen und Schulen ſeien verſehen 
worden, daß es Gott im Himmel leid ſei, und daß die Stiftungen 
frommer, gutherziger Leute nicht denjenigen, ſo das ihrige da— 

rum tun und verrichten, ſondern den Hunden und Forſtknechten 

gegeben würden“. Ferner „ſeien die beiden Dörfer Buſenbach 

und Reichenbach [damals Filiale Ettlingens. D. V.] ſeit einem 

Vierteljahr nicht mehr verſehen worden, ſo daß daſelbſt die Leute 
hinſtarben wie das unvernünftige Vieh“.... „So würde kein 

Katechismus bei uns gelehrt, ſondern die Jugend müſſe eher 

auf den Gaſſen laufen, denn daß ſie am Sonntag oder Feiertag 

Gothein a. a. O. S. 34. 

2 Sachs a. a. O. III, 291ff.
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eine Predigt höre.“ Die Schrift enthält der Klagen noch viele; 
das Angeführte möge als Beleg dienen !. 

Wie früher ſchon wiederholt, müſſen wir auch jetzt 

wieder einen Augenblick bei Familienangelegenheiten ver— 
weilen, weil es zum Verſtändnis der folgenden Ereigniſſe 

unentbehrlich iſt. 

Als Eduard Fortunatus 1590 in Brüſſel am glänzenden 
Hofe Alexanders von Parma vergnügte Tage verlebte, faßte 

er Neigung zu Maria von Eicken, der ſchönen Tochter des 

oraniſchen Hofmarſchalls und Gouverneurs der Stadt Breda, 

und entſchloß ſich zur Ehe mit ihr, obgleich ſie nicht vollbürtig 

war. Da er den Widerſpruch ſeiner durlachiſchen Verwandten 

und die Mißbilligung des Herzogs Wilhelm fürchtete, ſollte 
dieſer Herzensbund vorerſt geheim bleiben. Der Domherr Broeke 

von St. Gudula in Brüſſel geſtattete, daß das Verlöbnis in 

aller Stille in einem Privathaus geſchah; die Trauung fand 
in jener Kirche am 13. März 1591 ſtatt2. Schöpflin nennt dieſe 

Ehe ein matrimonium clandestinums, alſo zwar unerlaubt 
aber gültig. Kurz nachher kam das junge Ehepaar für wenige 
Tage in die Reſidenz Baden und reiſte dann für längere Zeit 
nach Italien; in Venedig ſchenkte Maria ihrem Gemahl ein 

Töchterchen. Daß Eduard Fortunatus auch in Padua war, 
erfahren wir aus der dortigen Univerſitätsmatrikel, in die er 
ſich als „Eduardus Fortunatus, Marchio Badensis Hach- 

bergensis“ eintrug!, woraus nicht geſchloſſen werden darf, daß 

er in Padua etwa Studien gemacht habe. 

In die Heimat zurückgekehrt, konnten Eduard Fortunatus 
und Maria ihre heimliche Ehe nicht länger geheim halten; nur 
mit Widerſtreben gab der ſchwergekränkte Herzog Wilhelm ſeine 
Zuſtimmung, und am 14. Mai 1593 nahm der Stiftspropft 

und Hofprediger Born von Madrigal die feierliche Trauung 
vor. Zwei Monate nachher wurde Wilhelm geboren, der 

Schwarz, Geſchichte der Stadt Ettlingen S. 88ff. 
2 Sachs a. a. O. III, 289. 
Schöpflin, Hist. Zar.-Bad. III, 685. 

Knod, Oberrheiniſche Studenten im 16. und 17. Jahrhundert 

auf der Univerſität Padua in Zeitſchr. für Geſch. des Oberrh. N. F. 
XVII, 620 ff.
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ſpäter als regierender Markgraf von Baden-Baden eine Be— 

deutung bekam wie wenige ſeiner Vorgänger und Nachfolger. 

Mit Recht mußte Eduard Fortunatus befürchten, daß ſeine 

Vettern in Baden-Durlach das Erbrecht ſeiner Kinder nicht 
anerkennen würden, um auf dieſe Weiſe in den Beſitz der Mark— 

grafſchaft zu gelangen; deshalb machte er ſchon im folgenden Jahre 
ein Teſtament, durch welches nach ſeinem Tode ſeine Gemahlin 

Maria alle Rechte einer vollbürtigen Markgräfin-Witwe und 

ſeinem Sohne Wilhelm die Nachfolge in der Regierung 

geſichert ſein ſollte. Da etwa 60 Jahre früher Markgraf Ernſt 

von Baden⸗-Durlach die nicht vollbürtige Urſula von Roſenfeld aus 

ſchwäbiſchem Adel geheiratet hatte, und der Sohn aus dieſer Ehe, 
Karl, unbeanſtandet ſein Land erbte, mochte ſich Eduard Fortu— 

natus beruhigen, daß auch ſeinem Sohne Wilhelm die Nachfolge 
geſichert ſei. Es kam freilich vorerſt anders als er rechnete. 

Von nun an lebte Eduard Fortunatus mit ſeiner Gemahlin 

faſt immer im Ausland, meiſtens wieder in Brüſſel, und ver⸗ 

brauchte zum großen Arger ſeiner ohnedies ſchon durch ſchwere 

Schuldenlaſt gedrückten Untertanen viel Geld; ſogar die Koſtbar— 

keiten, die ſein Vorgänger Markgraf Philipp II. hinterlaſſen 

hatte, verſchleuderte der Leichtſinnige, als die bisherigen Geld— 

quellen aus dem Lande verſiegten. Zuletzt riefen die zahlreichen 

Gläubiger die Hilfe des Kaiſers Rudolf II. an; von dieſem 

„wurden Herzog Wilhelm von Bayern und Markgraf Ernſt 
Friedrich von Baden-Durlach mit dem Sequeſter beauftragt; 

aber letzterer griff am 21. November 1594 gewalttätig zu, ließ 

ſich als Adminiſtrator huldigen und kümmerte ſich nicht um die 

auf Herzog Wilhelms Drängen erlaſſenen kaiſerlichen Mandate“. 

„Rudolf II. ordnete dieſe Angelegenheit wie ſo manche andere 

ſeinen eigenen politiſchen Abſichten unter und ſchritt gegen Ernſt 

Friedrich nicht ein.“ Über Nacht alſo hatte unſere Markgraf⸗ 

ſchaft einen neuen Herrſcher bekommen. „Von jetzt an ging 

Ernſt Friedrichs ganze Abſicht dahin, durch Anfechtung der 

Ebenbürtigkeit der Kinder Eduard Fortunats die Markgrafſchaft 

wieder zuſammenzubringen“n, alſo den Zuſtand wie zur Zeit 

Philipps I. wieder herzuſtellen. 
  

Gothein a. a. O. S. 37.
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In helle Wut verſetzt durch die Gewalttat ſeines durlachiſchen 
Vetters, ſuchte Eduard Fortunatus das Geſchehene rückgängig 

zu machen — es war zu ſpät; ein Mordanſchlag auf Ernſt 

Friedrich, der jedoch nicht zur Ausführung kam, ſollte des Ge— 

kränkten Rachedurſt ſtillen. Noch ſechs Jahre führte er ein 

ruheloſes Abenteurerleben, bis er am 3. Juni 1600 durch einen 

Sturz von der Schloßtreppe von Caſtellaun (Spanheim⸗ 

Hunsrück) tödlich verunglückte. Ein Denkſtein in der Stiftskirche 

in Baden iſt ſein Grabdenkmal nicht: er wurde in einer Kloſter— 
kirche in der Nähe des Sterbeorts beigeſetzt. Von den vier 

Kindern ſeiner Ehe mit Maria kommt für uns nur der älteſte 
Sohn Wilhelm in Betracht (ſ. Fam.⸗Taf. S. 45). 

IV. 

Neue Kkirchliche Wirren 

unter der baden-durlachiſchen Verwaltung (1600 —-1622). 

Noch 22 Jahre nach Eduard Fortunatus Tod blieb die 

Frage, ob Wilhelm ſein erbberechtigter Sohn ſei, ungelöſt; weder 

Kaiſer Rudolf II., noch ſein Bruder und Nachfolger, Kaiſer 

Matthias, führten die von deſſen Hinterbliebenen, beſonders von 

Wilhelms Großmutter Cäcilia auf alle erdenkliche Weiſe ge— 

forderte Entſcheidung herbei; als aber der Dreißigjährige Krieg 

in ſeinen erſten Jahren in Süddeutſchland wichtige politiſche 

Veränderungen verurſacht hatte, trat auch hier ein Wandel ein. 

Während jener 22 Jahre ſtand unſer Land unter 

baden-durlachiſcher Verwaltung, die der katholiſchen 

Kirche ſchwere Heimſuchungen bereitete. Markgraf 
Ernſt Friedrich verwaltete es nahezu zehn Jahre (1594 —-1604); 
er war ein gewalttätiger, eigenſinniger Herrſcher (vgl. S. 21), 

der keinen Widerſpruch ertrug und ſeine Ziele rückſichtslos ver⸗ 
folgte. Solche Eigenſchaften in einem Manne vereinigt, der 

damals zu den entſchiedenſten Gegnern der katholiſchen Kirche 

gehörte, ließen für dieſe nichts Gutes erwarten. Wohl hatte 
er ſich bei ÜUbernahme der Regierung über unſer Land dem 

Kaiſer Rudolf durch einen Revers verpflichten müſſen, „die 

Religion des Landes unverändert zu laſſen“n; aber es fanden 

1v. Weech, Bad. Geſch. S. 164.
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ſich doch Wege genug, jene Verpflichtung zu umgehen zum 
Schaden der katholiſchen Kirche. Alle aus Durlach nach Baden 

verſetzten Beamten waren proteſtantiſch; für ſie wurde in der 

Spitalkirche ein regelmäßiger evangeliſcher Gottesdienſt ein— 

gerichtet und der Prediger Jakob Daler berufen; er erhielt 

den Titel eines Inſpektors 1. Dadurch, daß dieſer Gottesdienſt 

öffentlich war und ſo auch von der Einwohnerſchaft beſucht 

werden durfte, wurde der Wiedereinzug der evangeliſchen Kirche 

in dieſe Stadt ſo langſam eingeleitet. Beſonders ſchwer litt das 

Kloſter Lichtental unter der feindſeligen Geſinnung Ernſt 

Friedrichs, der doch ihr, Schirmherr“ war, nachdem die energiſche 
Abtiſſin Barbara Vehus im September 1597 geſtorben war. 

Er miſchte ſich in rein kirchliche Angelegenheiten des Kloſters, 

wozu ihm ſein Beſchützeramt kein Recht gab; ſo ließ er der 

neuen Abtiſſin Margareta Stülzer eröffnen: „So haben wir 

als Erbkaſtenvogt, Schutz- und Schirmherr ſolcher bisher ge— 

übten Eigenwilligkeit und Unordnung, welche zum äußerſten Ver— 

derben des Gotteshauſes handgreiflich führen müſſen, nicht 

länger nachſehen mögen, und wollen daher, daß ihr ins künftige 

ohne unſer Vorwiſſen und Bewilligen weder einen Beichtvater 

und Viſitator beſtellen, noch auch neue Novizen aufnehmen, 

jezund aber alles unnötige Geſind abſchaffen und beurlauben 

ſollt.“?? In ihrem Schreiben an den Abt von Salem im 
Jahre 1598 beklagt ſie ſich bitter, daß die ſechs Pfarreien, deren 

Pfründen das Kloſter zu vergeben hatte, „mit Prädikanten 

beſetzt ſeien, wodurch die katholiſche Religion darin abgeſchafft 

und getilgt werde“; in ähnlicher Weiſe klagt ſie im gleichen 

Jahre in einem Brief dem Abt von Neuburg. Eine beſonders 
gewalttätige Überſchreitung ſeiner Befugniſſe ließ ſich Ernſt 

Friedrich kurze Zeit nachher zuſchulden kommen. Er befahl, 

daß der Pfarrer von Steinbach, der ſich während ſeiner zwei— 
jährigen Seelſorgetätigkeit die volle Zufriedenheit der Gemeinde 
und des Kloſters erworben hatte, innerhalb 14 Tagen das 

badiſche Gebiet verlaſſen und das Klofter ſich um einen andern 

mReinfried, Religionsänderung im Landkapitel Ottersweier, in 

Diöz.⸗Arch. N. F. XII, 111. 

2 Bauer, Lichtental S. 84ff. Ebd.
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Pfarrer umſehen ſolle. Abtiſſin und Konvent erhoben zwar 

gegen die Rechtsverletzung Einſprache, aber ohne Erfolg . 

Das von Markgraf Philipp II. erlaſſene Verbot, den 

evangeliſchen Gottesdienſt in Gemeinden außerhalb des Landes 

zu beſuchen, trat außer Kraft, ſobald Ernſt Friedrich die Ver— 
waltung übernommen hatte; auch dieſes Mittel war für die 

proteſtantiſche Kirche geeignet, den in den letzten 18 Jahren 

verlorenen Boden zurück zu erobern; zu Oſtern 1604 beſuchten 
200 Perſonen aus Bühl und Steinbach den evangeliſchen 
Gottesdienſt in dem hanau⸗lichtenbergiſchen Städtchen Lichtenau 

und empfingen das Abendmahl unter beiden Geſtalten'. 

Seitdem Ernſt Friedrich, Kalviniſt geworden, die wider— 
ſtrebenden Untertanen der Markgrafſchaft Baden-Durlach mit 

Gewalt zu ſeinem neuen Glauben zwingen wollte — im Wider— 

ſpruch mit dem Augsburger Religionsfrieden —, durften die 

Katholiken unſeres Landes auch nichts mehr für die Erhaltung 
ihres Glaubens hoffen; ſie blieben aber von weiteren Ver⸗ 

gewaltigungen durch ihn verſchont, denn erſt 44 Jahre alt, 

gerade im Begriff, die Waffen gegen ſeine unfolgſame Stadt 

Pforzheim zu führen, weil ſie vom Kalvinismus nichts wiſſen 
wollte, erlag er-einem Schlagfluß den 14. April 16043. 

Sein Bruder und Nachfolger Georg Friedrich 

(ſ. Fam.⸗Taf. S. 45), einer der tüchtigſten unter den baden⸗ 

durlachiſchen Markgrafen, war ein „ſehr leutſeliger und gütiger 

Herr; wo es galt, Ernſt zu gebrauchen, ließ er ſich nicht läſſig 

finden““; aber als glaubenseifriger Proteſtant bemühte auch 

er ſich, die evangeliſche Kirche in unſerer Markgrafſchaft möglichſt 
zu verbreiten. So iſt auch ſeine Regierung für die Katho— 
liken verhängnisvoll geworden, mehr noch als die 

ſeines Bruders, weil er ſie viel länger führte — 

volle 18 Jahres. 

Da die Erbfolge immer noch unentſchieden war, belehnte 

Kaiſer Rudolf auch den Markgrafen Georg Friedrich fürſorglich 
mit der Verwaltung unſeres Landes; er mußte am 5. Februar 

mReinfried a. a. O. S. 112. 2 Ebd. 
v. Weech, a. a. O. S. 289. 
Ledderhoſe, Allgemeine deutſche Biographie. 

v. Weech a. a. O. S. 298 ff.
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1605 einen Revers unterzeichnen, deſſen Hauptſtellen ſo lauten: 

. . „letztlich ſollen und wollen wir in der oberen Markgraf— 

ſchaft BBaden⸗Baden. D. V.] und dazu gehörigen Landesteilen 

jede Geiſt⸗ und Weltliche, die ſich zur alten römiſchen Religion 
bekennen, mit nichten davon abbringen, ſie bei ihren Exerzitien 

und Kirchengebrauch, auch dazu fundierten Einkommen und— 
Gefällen verbleiben laſſen und alſo gedachter katholiſcher Reli⸗ 

gion halber in der oberen Markgrafſchaft keine Anderung für— 

nehmen, ja, wo nötig, wider deswegen begegnenden Unfug⸗ 

oder Gewalt ſchirmen, hüten und handhaben, desgleichen das 

Collegium Canonicorum zu Baden in ſeinem Weſen und Stand 
erhalten und daß von den Perſonen ein oder mehr abgegangen. 

waren oder abgehen werden, ſelbige Stellen mit andern nach 

des Stiftes Brauch und Herkommen wieder zu erſetzen, keine 
Hinderung tun. — Dies alles zu ſagen und verſprechen wir 

alſo für uns, unſere Erben und Nachkommen“ (eigenhändig 

unterzeichnet und geſiegelt)'. Aus der Beſetzung der Vogt- und 

Untervogtſtellen aller Amter mit Beamten des evangeliſchen 

Bekenntniſſes konnten die Untertanen ſchon ſchließen, daß jenen, 

und ſei es auch nur auf vertraulichem Wege, auch Aufgaben 

kirchlicher Natur zugewieſen wurden. Vielleicht ſteht mit dieſer 

Maßregel Georg Friedrichs in gewiſſem urſächlichen Zuſammen⸗ 

hang der Auftrag, den Hannibal v. Schauenburg am 
1. Juli 1606 von der vorderöſterreichiſchen Regierung in Enſis⸗ 
heim erhielt: er ſöll ſich über den Stand der katholiſchen Reli⸗ 

gion der Markgrafſchaft Baden-Baden vergewiſſern, „wo, wie 

man ſagt, dieſe abgeſchafft werden ſoll“. Schauenburg lehnte 

freilich dieſen Auftrag ab, weil er ſelbſt und die weitverzweigte 

Familie der Schauenburger Lehen vom Markgrafen Georg 

Friedrich hatten'. Mit dem Ausdruck „wie man ſagt“ könnte⸗ 

der Erzherzog Maximilian gemeint ſein, der am 22. Mai 
1606 der vorderöſterreichiſchen Regierung in Enſisheim mitteilte, 

welcher Mittel ſich der Markgraf bediene, „um die katholiſche 

Religion im Lande Baden⸗Baden zu vernichten und die luthe⸗ 

riſche einzuführen“. In dem Aktenſtück iſt auch geſagt, „daß 

Generallandesarchiv, Religionsſachen, Baden, Generalia 1605. 
Ebd.
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ſchon viele Bürger in der Stadt Baden-Baden ihre Kinder 

lutheriſch taufen laſſen; und wenn ſie die Prädikanten in der 

Stadt nicht haben, ſo laſſen ſie ſie aus der nächſten Nähe be⸗ 

rufen“:, woraus zu erſehen iſt, daß in den benachbarten Dörfern 

ſolche ſchon waren. In den erſten Jahren ſeiner Regierung 

vermied Georg Friedrich, dem Revers zuwider zu handeln. Als 

am 18. Mai 1605 „die der evangeliſchen Religion zugetanen 

Bürger und Untertanen von Gericht, Rat und Gemeinde zu 

Baden“ nach öfteren ergebnisloſen Eingaben den Markgrafen 

Georg Friedrich nochmals baten, er möge ſie „zu mehrerem 

tröſtlichen Heil und chriſtlicher Erbauung mit einem gottes— 
fürchtigen Prädikanten und öffentlicher Einführung wahrer 

evangeliſcher Religion gnädig erfreuen und verſorgen“?, erging 

ablehnender Beſcheid; und als zwei Jahre nachher — 19. April 
1607 — die Evangeliſchen der Stadt Baden, den Bürger— 

meiſter an der Spitze, eigenmächtig die vom Kollegiatſtift be— 

nützte Spitalkirche zu ihrem Gottesdienſt verwendeten mit der 

Begründung, „daß dieſe Kirche früher ja auch den Proteſtanten 

eingeräumt geweſen ſei, und jetzt die Stiftsherren es geſtatten 

würden, daß ſie auch von den Evangeliſchen als „Simultan⸗ 

kirche“ benutzt werde, wies Georg Friedrich ſeine Glaubens— 

genoſſen zürnend in den bisher zum evangeliſchen Gottesdienſt 

im Schloß eingeräumten Saal zurück“. Freilich drei Jahre 

ſpäter nahm es der Markgraf mit ſeinem Revers nicht mehr 

ſo genau; nachdem „die evangeliſchen Religionsverwandten, 

Bürger und Untertanen von Gericht, Rat und Gemeinde zu 

Baden“ den 30. Mai 1609 Georg Friedrich gebeten hatten, 

einen Prädikanten anzuſtellen, der in Baden wohne, da der 

Geiſtliche in Gernsbach alt und „ſchwerfällig“ geworden“, ge⸗ 

ſtattete Georg Friedrich, daß die Proteſtanten der Stadt Baden 

nun einen eigenen Geiſtlichen bekamen; ja, er ging noch viel 
weiter: ſie durften künftighin neben den Katholiken in der 

Stiftskirche ihren Gottesdienſt halten, und zwar in einer jene 

verletzenden Weiſe: die Katholiken, die damals noch bei weitem 

1 Ebd. Generallandesarchiv, Religionsſachen, Baden, Generalia 1605. 

Ebd., Generalia 6874. à Vierordt ea.a. O. II, 60ff. 
Generallandesarchiv a. a. O.
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die Mehrheit der Einwohnerſchaft ausmachten, wurden zu— 

gunſten der Proteſtanten bei Feſtſetzung der Zeitordnung des 

Gottesdienſtes ſehr benachteiligt 1. Die Evangeliſchen hatten alſo 

allen Grund, dem Markgrafen den 31. April 1611 dafür zu 

danken, daß er ihnen „freie, öffentliche Abung der wahren evan— 
geliſchen Religion“ geſtattete und ihnen ein eigener Prediger 

bewilligt wurde?. Die Eingabe der katholiſchen Einwohner— 

ſchaft, „es ſolle ihnen die Stiftskirche allein belaſſen werden, 

nicht gemeinſam mit den Evangeliſchen“, da es zu Unzuträglich— 

keiten aller Art führe, wurde abgewieſens. Ob dem Geſuch der 

Evangeliſchen vom 11. März 1612, vorgelegt von Obervogt 

Euſebius Drach, entſprochen wurde, ihr Sonntagsgottesdienſt 

möge mit beginnendem Frühjahr von 9 Uhr auf 8 Uhr verlegt 

werden, die „Katholiſchen ſollten deshalb ihren Gottesdienſt 

früher legen und die Stiftsherren ihre horas weglaſſen““, war 

aus den Quellen nicht feſtzuſtellen; aber das Geſuch der Stifts— 

herren vom 22. März gleichen Jahres an Georg Friedrich, „er möge 

gnädigſt geſtatten, da die Zeremonien der heiligen Woche mehr 

Zeit beanſpruchen als ſonſt im Kirchenjahr, in der Karwoche 

ihnen die Kirche allein zu überlaſſen“, wurde abgewieſen mit 

dem Zuſatz: „da es ſchon um vier Uhr beginne Tag zu werden, 

wolle man den Gottesdienſt früher legen; im übrigen möge 

man ihn in Zukunft damit verſchonens. 

Schon im Jahre 1609 war an die Vögte und Untervögte 
aller Amter die Weiſung ergangen, in ihren Bezirken genaue 
Erhebungen zu machen, wie viele Proteſtanten nach Perſonen 

und Familien in den einzelnen Gemeinden ſeien, wie es mit 

dem Gottesdienſt und der religiöſen Unterweiſung der Kinder 

beſtellt ſeÜ5, wie die Stimmung in der Bevölkerung der evan— 

geliſchen Kirche gegenüber beſchaffen ſei, und welche Vorſchläge 

ſie zu deren weiterer Ausbreitung und Befeſtigung machen 

könnten. Aus den eingelaufenen, zum Teil ſehr umfangreichen 

Berichten der Amtsvorſtände möge geſtattet ſein, hier wenigſtens 

einige beſonders bemerkenswerte mitzuteilen. Den 17. März 
1609 berichteten der Ober- und Untervogt von Kuppenheim und 

1Vierordt a. a. O. II, 60 ff. 2 Generallandesarchiv a a. O 

3 Ebd., Generalia 6875. Ebd. Ebd.
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Raſtatt „vertraulich“, daß in dem Amte etwa 100 Proteſtanten 

ſeien, hauptſächlich in Raſtatt und Kuppenheim; da in keinem 
dieſer Orte ein evangeliſcher Geiſtlicher ſei, ſchlagen ſie vor, 
daß der Pfarrer des benachbarten, damals zur Grafſchaft 
Eberſtein gehörenden und deshalb proteſtantiſchen Städtchens 

Muggenſturm in Raſtatt Sonntags Gottesdienſt halten 

ſolle; der Markgraf möge dazu „das Schloß gemeint das 

frühere, 1689 zerſtörte. D. V.] oder ſonſt wie nach Gefallen 

gewähren“; auch ein evangeliſcher Lehrer ſei nötig!. Den 
28. Juli 1609 berichtete der vogt von Stollhofen, Rein 

hard Mosbach von Lindenfels, „zu perſönlicher Über— 
gabe“, „noch ſei die große Mehrheit papiſtiſch, aber durch die 

von ihm empfohlenen Mittel ſchon zu beſſern“; vor allem ſei 

nötig, in den Gemeinden Lehrer des augsburgiſchen Bekennt— 

niſſes anzuſtellen, „um die Kinder in der reinen Lehre zu 

unterrichten“; davon verſpricht ſich der Vogt mehr als von der 

Bekehrung der Erwachſenen; das beiliegende Verzeichnis führt 
in Stollhofen acht Familien auf, darunter der Stadtſchreiber, 

der Wachtmeiſter und der Turmbläſer, in Söllingen drei 

Familien, darunter der herrſchaftliche Forſtknecht, in Hügels— 

heim vier Familien; aus Iffezheim, Sandweier, Otters— 

dorf, Wintersdorf und Plittersdorf ſeien ihm noch keine 

bekannt?. Den 17. Dezember 1610 berichtete der Obervogt von 
Ettlingen, Friedr. v. Fleckenſtein: in der Stadt ſeien 
130 evangeliſche Bürger und Witwen, „Papiſten aber 170“; 

er meint „daß viele von dieſen vom Papſttum wenig hielten, 
aber doch bei ihrer Kirche blieben“; die Mehrheit in Gericht 

und Rat ſei evangeliſch; die noch katholiſchen „ſchämten ſich 
bloß, eine Religionsänderung vorzunehmen“. Er ſchlägt ein 

wirkſames⸗Mittel vor: der Markgraf ſolle den Proteſtanten die 

„große und vornehmſte Kirche einräumen; damit ſich niemand 

beſchweren könne, ſolle man den Papiſten zugeſtehen, im Falle 

derſelben etliche noch in ihrer Meinung zu verbleiben gedächten, 
daß ſie hierfür ihr Exerzitium in der Spitalkirche möchten 

haben““. Aus einem Aktenſtück der markgräflichen Kanzlei 
  

Generallandesarchiv, Generalia. Reformationsakten 1609. 

Ebd., Generalia 6879. Ebd., Generalia 6874.
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an Georg Friedrich vom 5. Dezember 1611 ergibt ſich, daß der 

obenerwähnte Hofprediger Jakob Daler eine „Inſpektion über 
die evangeliſchen Pfarreien und ihre Kirchen nach Weiſung des 

Markgrafen vorzunehmen hat; von dem Superintendenten in 
Durlach ſoll die gewöhnliche Zenſur auch über die evangeliſchen 

Pfarreien der Markgrafſchaft Baden-Baden geſchehen““. 

Da Georg Friedrich den Revers dem Kaiſer Rudolf ge— 

geben hatte, hoffte er von deſſen Verpflichtungen frei zu werden, 
als dieſer 1612 geſtorben war; immerhin aber wollte der vor— 

ſichtige Fürſt nicht eigenmächtig vorgehen. Er holte hierüber 

die Gutachten ſeines Konſiſtoriums und jenes von Kurpfalz 

und Württemberg ein. In den Inhalt dieſer zum Teil ſehr 

umfangreichen Akten kann hier näher nicht eingegangen werden; 

es dürfte genügen, daß unabhängig voneinander alle drei an— 

gerufenen kirchlichen Stellen darin übereinſtimmten, daß der 

vor ſieben Jahren unterzeichnete Revers nicht bloß für die 

Lebensdauer des verſtorbenen Kaiſers, ſondern „für beide Kon— 

trahenten und deren Erben gegolten habe“?. Doch kamen den 

Wünſchen des Markgrafen die Gutachten der Konſiſtorien von 

Württemberg und Kurpfalz — letzteres könnte nach ſeiner 

kalligraphiſchen Ausführung und ganzen Faſſung ein Kunſt⸗ 

werk genannt werden — inſoweit entgegen, daß ſie ihm rieten, 

„auf den Landtagen und ſonſt alle Untertanen allmählich dahin 

zu bringen, daß ſie ſelbſt um Abſchaffung der Meßprieſter ein⸗ 

kämen, dann ſei dem Revers Genüge getans. Dies muß offenbar 

geſchehen ſein; ſchon 1612 erhielt Ettlingenweier einen evange— 

liſchen Geiſtlichen. „Ahnliche Wünſche verlauteten bald auch 

ſeitens der Bürger von Kuppenheim, Steinmauern, 

Au a. Rh., Elchesheim, Durmersheim, Stigheim, 

Bietigheim, Haueneberſtein, Sinzheim und Hügels— 
heim.““ Ausführlicheres über einzelne Gemeinden bietet der 

ſchon oft erwähnte, ſehr lehrreiche Aufſatz Reinfriedss. 

Es könnte auffallen, daß Georg Friedrich, der ſich in den 

erſten 15 Jahren ſeiner Verwaltung unſeres Landes in ſeinen 

1Generallandesarchiv, Generalia II, 1612. 
2 Vierordt a. a. O. II, S. 62. 

Generallandesarchiv, Generalia 1612, u. Vierordt a. a. O. II, 61. 
Vierordt a. a. O. II, 62. Reinfried a. a. O. S. 113ff.
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gegen die katholiſche Kirche gerichteten Maßnahmen zurückhaltend, 
oft ſchonend verhielt, ſeit 1620 auffallend ſchroff war. So wurden 
1621 „auch die Franziskaner aus dem Fremersberger Klöſter— 

lein gewaltſam vertrieben, nachdem ihnen von Markgraf Georg 

Friedrich alle Seelſorge verboten und aller Unterhalt entzogen 

war““, und am 4. September 1622 befahl er, als in der Kapelle 

zu Bühlertal ein „Meßprieſter“ von Ottersweier Meſſe ge— 

leſen hatte, „die Amtleute möchten hiewegen Nachforſchungen 

halten, ob ſich die Sache wirklich ſo verhielte; ſie ſollten beſagte 

Kapelle ſchließen laſſen und dem dortigen Meßner einen Ver— 

weis geben“?. Daß ſich die Bühlertäler nicht ſo leicht von 

ihrem Glauben abbringen ließen, mochte der Markgraf aus 

einer ihm gemachten Außerung des Schultheißen von Bühl 
etfahren, „daß die Untertanen in dieſem Tale den Pfaffen 

ſelbſten dahin berufen, und da zur Zeit weder ein Amtmann 

noch ein Pfarrer in loco ſei, ſo ſei ihnen ſchwerlich abzuwehren, 

denn ſie ſeien ganz halsſtarrig. Die Mehrzahl in dieſem Ort 

ſei gar pfaffiſch geſinnt und laſſe rundvermerken, man wiſſe 
noch nicht, wer Herr ſei“s. 

Vielleicht ließe ſich die veränderte Haltung Georg Friedrichs 
durch gleichzeitige politiſche Ereigniſſe erklären: Obwohl die 

Kaiſer Rudolf und Matthias (1576—1619) im Gegenſatz zu 
ihrem Vater Kaiſer Maximilian II., den man ſchon oft einen 

Kryptoproteſtanten nannte, ſtreng katholiſch waren, wußten ſie 

doch ihre kirchlichen Neigungen den Forderungen der politiſchen 

Zweckmäßigkeit anzupaſſen, ſo daß ſich manche proteſtantiſche 

Fürſten — z. B. Ernſt Friedrich und Georg Friedrich — ganz 
gut mit ihnen vertrugen. Seit Auguſt 1619 war aber Ferdi⸗ 

nand II. Kaiſer, wohl unter allen habsburgiſchen Herrſchern 

der erbittertſte Proteſtantenfeind, den ſein Religionseifer ſogar 
glücklich errungene Vorteile verſcherzen ließ. Nach Nieder— 
werfung des Aufſtandes in Böhmen 1620 führte er dort mit 
ungeheurer Härte die Gegenreformation durch; es wäre alſo 

nicht undenkbar, daß, hierdurch gereizt, Georg Friedrich nun 

auch ſeinerſeits die noch zu gutem Teil katholiſche Markgraf⸗ 

ſchaft Baden-Baden ſeine Macht fühlen laſſen wollte und des⸗ 

Reinfried a. a. O. Ebd. S. 115. Ebd.
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halb ſchroffer verfuhr als bisher. Teils durch Milde, 
teils durch Strenge erreichte er in den 18 Jahren 

ſeiner Regierung, „daß gegen Ende der Durlachi— 
ſchen Okkupation (1622) faſt ſämtliche Pfarreien 

unſerer Markgrafſchaft mit proteſtantiſchen Pre⸗ 

digern beſetzt waren“!. Mit Recht berichtet darüber Abt 

Gallus Wagner in ſeiner Schwarzacher Chronik: „& Mar— 
chione Durlacensi in Marchia occupata et Badenae et in 

oppidis et pagis fere omnibus Augustanae religionis exer- 

citium introductum fuisse toti imperio notum est. Clerum 

omnem exactionibus, cives catholicos exclusione à magi- 

stratibus, gravibus mulctis, dira incarceratione vexabat.“? 

Georg Friedrichs Verwaltung unſeres Landes wie auch 
ſeine Regierung über Baden-Durlach ging am 25. Mai 1622 

zu Ende; diesmal aber brachten nicht, wie ſchon wiederholt, 
Familienbeziehungen eine Wendung in die kirchlichen Bewegungen 

unſeres Landes, ſondern rein politiſche Ereigniſſe, die der All— 
gemeingeſchichte angehören. Der Augsburger Religionsfriede 1555 

hatte wohl dem Proteſtantismus volle Berechtigung, dem Reich 
aber keinen wahren Frieden gebracht. Die Spannung zwiſchen 
der alten und der neuen Kirche wurde allmählich zu entſchiedener 

Feindſchaft; im Jahre 1608 ſchloſſen ſich mehrere proteſtantiſche 

Fürſten zur Union, zunächſt auf zwölf Jahre zuſammen, 

Kurfürſt Friedrich IV. von der Pfalz war ihr Haupt, 
Markgraf Georg Friedrich eines ihrer eifrigſten und treueſten 

Mitglieder. Als Gegengewicht entſtand 1609 der katholiſche 

Bund, die Liga, geleitet von Herzog Maximilian von 

Bayern, dem Sohne und Nachfolger Wilhelms des Frommen. 

Beide Vereinigungen hatten den Zweck, Angriffe des Gegners 

abzuwehren. In Böhmen, wo ſchon die Huſſitenbewegung der 
neukirchlichen Bewegung vorgearbeitet hatte, war unter dem 
proteſtantenfreundlichen Kaiſer Maximilian II. die Mehrheit 
des Adels und viel Volk zur evangeliſchen Kirche übergetreten. 

Eine gefährliche Gärung entſtand im Lande, als gegen Ende 

von Matthias' Regierung die weitere Entwicklung des Prote—⸗ 
ſtantismus in Böhmen beſchränkt werden ſollte. Hierher gehört 

mReinfried a. a. O. S. 114. 2 Ebd. S. 115.
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die Gewalttat an den königlichen Räten in Prag. Weil die 
Böhmen mit Recht in dem ſtreng katholiſchen Erzherzog Ferdinand 

den Urheber jener kirchlichen Beſchränkungen ſahen, nahmen 

ſie ihn nach des Kaiſers Tod nicht als ihren König auf und 

boten ihre Krone dem damaligen Unionshaupte, dem Kurfürſten 

Friedrich V. von der Pfalz, an, der eitel und unklug genug 

war, ſie anzunehmen. Das Ligaheer ſtellte ſich in den Dienſt 

Ferdinands, der inzwiſchen zum Kaiſer gewählt worden war, 

und die kurze Schlacht am weißen Berg bei Prag im 
Herbſt 1620 brachte Friedrich, den „Winterkönig“, nicht bloß 

um ſeine nur ſo kurze Zeit getragene böhmiſche Krone, ſondern 
auch um ſein ſchönes Kurfürſtentum am Neckar und Rhein. 

Auf des Kaiſers Befehl ſollte nun der Ligafeldherr Tilly vorerſt 

die Kurpfalz beſetzen, deren Kurwürde damals ſchon vom Kaiſer 

dem Herzog Maximilian zugedacht war; ſo ſpielte ſich der 
Krieg von Böhmen herüber ins Reich und brachte 

ihm 28 Jahre lang Schrecken und Verderben. 

Die Union löſte ſich auf, nachdem ſie ſich unfähig gezeigt 
hatte, ihren Führer zu retten; Markgraf Georg Friedrich aber 

blieb ſeinem Unionsfreunde, dem flüchtigen Friedrich V., auch 

im Unglück treu. Um ihm wieder zum Kurfürſtentum zu ver⸗ 

helfen, um die nun ſchwer gefährdete evangeliſche Kirche zu 

ſchützen und ſich und ſeinen Nachkommen den dauernden Beſitz 

der Markgrafſchaft Baden-Baden zu ſichern, entſchloß er ſich 
mit Aufgebot ſeiner ganzen Kriegsmacht, die Beſetzung der Pfalz 

durch Tilly zu verhindern, obwohl ihn ſeine Familie und ganze 

Umgebung davon abzubringen ſuchte; ſelbſt gegen die Warnungen 
ſeines Superintendenteu Mylius, auf den er ſonſt große 

Stücke hielt, „gegen den Kaiſer, unſer Oberhaupt, iſt kein Krieg 

gerecht“, blieb der Markgraf taub. Um beim Mißlingen des 

Unternehmens ſeinen Nachkommen wenigſtens die Markgraf⸗ 

ſchaft Baden⸗Durlach zu erhalten, entſagte er zugunſten ſeines 

Sohnes Friedrich V. am 25. April 1622 vor verſammeltem Rat 

und den Offizieren der Regierung, entband alle Untertanen 

ihres Treueides und erklärte, „daß er von nun an bis an ſein 

Ende nur noch Soldat ſein und als ſolcher ſterben, auch nicht 

ruhen wolle, bis die Erben Eduard Fortunats ausgerottet, die 
Spanier aus Deutſchland vertrieben, Kurpfalz gänzlich reſti—
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tuiert, den katholiſchen Geiſtlichen alle Gewalt und ihr Land 

abgenommen, die evangeliſche Religion gänzlich ſtabiliert und 
die katholiſche erlöſcht ſei““. Zehn Tage nachher, den 6. Mai, 

erlitt er bei Wimpfen eine vollſtändige Niederlage; einige 

Jahre ſpäter, als der Dänenkönig ſich der Sache der Prote— 

ſtanten angenommen hatte, verſuchte er in Niederdeutſchland 

nochmals ſein Waffenglück, aber wieder ohne Erfolg — Sep⸗ 

tember 1627. Er zog ſich dann in die freie Reichsſtadt Straß⸗ 

burg zurück, wo er in dem der markgräflichen Familie ge— 

hörenden Haus „Zum Drachen“ in ſtiller Zurückgezogenheit 

lebte bis zu ſeinem Tode 1638; in Straßburg fand er auch 
ſeine letzte irdiſche Ruheſtätte. 

V 

Gegenreformation durch Marligraf Wilhelm; 

das ſchwediſche Interim; Ende der Kkirchlichen Wewegungen 
(1622 — 1635). 

Zugleich mit der Regierung über Baden⸗Durlach ging auch 

die Verwaltung unſeres Landes Ende April 1622 an Georg 
Friedrichs Sohn, Friedrich V. (ſ. Fam.⸗Taf. S. 45), über; dieſer 

Zuſtand dauerte jedoch nur vier Monate, eine zu kurze Zeit, 

als daß dadurch das kirchliche Leben bei uns merklich beein— 
flußt worden wäre. 

Georg Friedrich hatte Eduard Fortunats Erben ausrotten 

wollen, in Wirklichkeit beſchleunigte er nur ihr Empor— 
kommen. Weil er gegen die Sache des Kaiſers gekämpft hatte, 
verſcherzte er deſſen Gunſt für immer. Nicht umſonſt ſollte ſich 

Eduard Fortunats Mutter, die Markgräfin Cäcilia (Waſa) von 

Baden⸗Rodemachern, bis in ihr hohes Greiſenalter — ſie ſtarb 

87jährig 1627 — um die Einſetzung ihres Enkels Wilhelm in 
ſein väterliches Erbe, die Markgrafſchaft Baden⸗Baden, bemüht 

haben; nie war der Zeitpunkt günſtiger als jetzt; der Kur⸗ 

fürſt⸗Erzbiſchof von Mainz und der Kardinal Carafa 

bewogen jetzt Kaiſer Ferdinand II., den langjährigen Rechts⸗ 
ſtreit dem Reichshofrat zu Wien zur Verabſchiedung zu über⸗ 

geben. Das in feierlicher Sitzung am 26. Auguſt 1622 vom 

v. Weech, Badiſche Geſchichte S. 325. 
Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XX. 3
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Kaiſer ſelbſt verkündete Urteil übertrug Eduard Fortunats 
älteſtem Sohne Wilhelm als ſeinem rechtmäßigen 

Erben die Markgrafſchaft Baden-Baden. — Damit 

war auch für die Zukunft die kirchliche Frage in 

unſerem Lande entſchieden. Als ſich nach ſeines Vaters 

Eduard Fortunats Tod 1600 die Familie aufgelöſt hatte, war 

Wilhelm, dem der Graf Salentin von Iſenburg und 

Freiherr Kuno von Winnenberg als Vormünder be⸗ 

ſtellt wurden, nach Brüſſel gekommen, um am Hofe des nieder— 
ländiſchen Statthalters Albrecht erzogen zu werden. Dieſe Er— 

ziehung war ſehr gut und ſtreng katholiſch; Wilhelms vorzügliche 
Begabung ermöglichte eine umfaſſende und gründliche wiſſen— 

ſchaftliche Ausbildung; nach Abſchluß derſelben machte er größere 

Reiſen und lebte dann mit Vorliebe in Wien. Hier auch ver— 

ſprach er Carafa nach Verkündung jenes Urteils, daß er ſein 

Land wieder zur katholiſchen Kirche zurückführen 
wolle; die Ausführung dieſes Verſprechens wurde für Mark— 

graf Wilhelm eine Hauptlebensaufgabe. 
Als er die Regierung antrat, war er nahezu 30 Jahre 

alt, hatte alſo die Zeit hinter ſich, in der jugendliches Ungeſtüm 
oft die beſten Abſichten vereitelt; ſein ernſter Charakter, ſeine 

Willensfeſtigkeit und ſeine ſtrenge Lebensauffaſſung ermög— 
lichten es auch, jene Aufgabe vollſtändig zu löſen, 

ſo große Schwierigkeiten ſich ihm auch in den Weg ſtellen 

mochten. Alle die kirchlichen Bewegungen und religiöſen Wirren 

in ſeinem Lande im Verlauf der letzten 100 Jahre führten ihn 
zu dem Entſchluß, gleich von Beginn ſeiner Regierung an mit 

aller Entſchiedenheit und Gründlichkeit die katholiſche Kirche 

wieder herzuſtellen und andere Bekenntniſſe in ſeinem Lande 

nicht weiter zu dulden. Der Religionsfriede von 1555 gab ihm 
das Recht, über das kirchliche Bekenntnis ſeiner Untertanen 

zu entſcheiden; wenn er von dieſem Rechte Gebrauch machte, 

tat er nur, was ſo viele proteſtantiſche Fürſten in ihren Län⸗ 
dern auch taten. Manche ſeiner Maßregeln mögen uns hart 

erſcheinen; aber wir müſſen, um gerecht zu ſein, auch erwägen, 

daß ein allmähliches Zurückführen zur alten Kirche, ſo wie 

in unſerem Lande die Verhältniſſe lagen, niemals zu vollſtän— 

digem Erfolg hätte führen können.
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Auf Ende des Jahres 1622 wurde allen evangeliſchen 
Geiſtlichen der Markgrafſchaft gekündigt und zur Pflicht ge— 
macht, das Land zu verlaſſen“; es war zwar nicht immer 

möglich, die freigewordenen Pfarreien ſogleich mit katholiſchen 

Prieſtern zu beſetzen; denn das von Markgraf Philipp II. er⸗ 

richtete Prieſterſeminar beſtand längſt nicht mehr, und das 

vom Speirer Biſchof Philipp von Sötern in ſeiner Reſi⸗ 

denz Philippsburg zu einer geiſtlichen Pflegeſchule erhobene 

„Alumnat““ war erſt im Entſtehen begriffen. Lieber aber 

wollte Markgraf Wilhelm Pfarreien unbeſetzt und Seelſorge 

und Gottesdienſt eine Zeitlang durch Wanderprieſter ver⸗ 
ſehen laſſen, als die evangeliſchen Prediger noch länger zu 

dulden. Vorzügliche Dienſte leiſteten ihm hierin zwei Väter 

aus dem Speirer Jeſuitenkollegium, P. Zinner, der Sohn 

eines hohen badiſchen Beamten, ausgezeichnet durch Frömmig⸗ 

keit, gründliche Gelehrſamkeit und unermüdlichen Eifer nicht 

bloß auf dem rein kirchlichen Gebiet, ſondern auch überall, wo 

es galt, leibliche Not im Volke zu lindern; er war ein perſön⸗ 

licher Freund des Markgrafen; ſein Gehilfe war P. Fron⸗ 

apfel aus Bayern, „gerühmt als vorzüglicher Katechet und 

Pädagog und als ein Mann von großer Geduld und Sanft— 

mut“s. Cordara, ein Geſchichtſchreiber des Ordens, be— 

richtet über dieſe beiden Bekehrer der Markgrafſchaft: „Nach⸗ 

dem allerorts die lutheriſchen Prädikanten entlaſſen worden 
waren, begannen ſie alsbald in Stadt und Land ihre Tätig— 

keit unverdroſſen und voll Seeleneifer und ernteten auch mit 

Gottes Hilfe reiche Früchte. Es verging faſt kein Tag, an dem 

ſie nicht mehrere in den Schoß der Kirche aufnehmen konnten. 

In Ettlingen konnte P. Fronapfel noch vor Schluß des Jahres 

über 80 Perſonen zum Tiſche des Herrn hinführen. Eine 
noch größere Zahl von Kommunikanten hat P. Zinner inner— 

halb zweier Monate in Baden gehabt.““ 
Wie ſchwer die Arbeit dieſer Männer an manchen Orten 

war, iſt aus zahlreichen Berichten der Amtsvorſtände an den 

v. Weech a.ũa. O. S. 166. 

2 Remling, Geſchichte d. Biſchöfe v. Speier II, 477. 

Reinfried a. a. O. S. 116. Ebd. S. 116ff.
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Markgrafen zu erſehen. Ettlingen bereitete den Bekehrern 

wohl die meiſten Schwierigkeiten. So erfahren wir aus einem 

Bericht vom Januar 1624, wie hartnäckig der Widerſtand eines 

Teiles der Ettlinger Bürgerſchaft gegen Wilhelms Maßregeln 

war: obwohl er ſchon zwei Jahre rechtmäßiger Landesherr 

war, brachten Ettlinger Bürger ihre Klagen wegen Beſtrafung, 

weil ſie ſich der Gegenreformation widerſetzt hatten, vor die 

Durlacher Regierung, „ſie könnten und wollten den teufliſchen 

Glauben nicht annehmen“. Ein vom Untervogt in dieſer 

Widerſtandsſache verhörter Zeuge beſtätigte, daß ein Durlacher 

Bürger ihn damit vertröſtete, „die Durlacher würden in wenigen 

Tagen mit geſampter Handt kommen, die Stadt allhier [Ett— 
lingen. D. V.] ohnverſehens überfallen und ſie wieder erretten“!. 

Ein Erlaß des Markgrafen vom Oktober des gleichen Jahres 

an die Amtsvorſtände aller Amter fordert ſtrenge Befolgung 
ſeiner Weiſungen, daß das heilige Abendmahl nur nach Vor⸗ 

ſchrift der katholiſchen Kirche gereicht werden darf, und daß, 

wer in der geſetzlichen Friſt nicht zur alten Kirche zurückkehre, 

das Land verlaſſen muß?. Die uralte Wallfahrt Bickes— 

heim bei Durmersheim hatte in den Reformationswirren 
wechſelvolle Schickſale erfahren, bald war ſie aufgehoben, bald 

wiederhergeſtellt; während der baden⸗durlachiſchen Verwaltung 

beſtand ſie faft nicht mehr. Weil ſie in früheren Zeiten in ſo 

hohem Anſehen ſtand, verſprach ſich mit Recht Markgraf Wil⸗ 

helm gute Erfolge für ſeine kirchlichen Beſtrebungen von der 

vollſtändigen Wiederherſtellung dieſer Wallfahrt. Auch dieſe 
Aufgabe wurde Jeſuiten anvertraut. Vierordt nennt unter 
dieſen P. Itzſtein aus Mainzz. Das „Bickesheimer Wallfahrts⸗ 

buch“ berichtet: „Gleich anfangs 1623 hat P. Martinus ſeinen 
Miſſionsſtab ergriffen und hat von Dorf zu Dorf in Wind, 

Schnee und Regen die chriſtliche Lehr und Glaubenspunkte den 
Alten ſowohl als Jungen auf die annehmlichſte Weis vor⸗ 
getragen, ſo daß jedermann, wenn er nur gehört hat von der 

Ankunft des P. Martin, alles zu Feld und Haus hat liegen 
und ſtehen laſſen, zur Kirche geeilt, um ſein ſüßes und beweg⸗ 
liches Zurufen anzuhören.““ 

mGenerallandesarchiv, Baden, Generalia 6880. 2 Ebd. 

3 Vierordt a. a. O. II, 178. Reinfried a. a. O. S. 117.
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Bald zeigte ſich, daß die bisher tätigen Jeſuiten nicht aus⸗ 

reichten, um jedem kirchlichen Bedürfnis zu genügen, weshalb 
das Speirer Kollegium noch vier Väter ſchickte. Um allen in 

der Markgrafſchaft als Wanderprieſter tätigen Jeſuiten für 
die Zeit der Ruhe ein Heim zu bereiten, ließ ihnen Markgraf 

Wilhelm 1629 auf ſeine Koſten ein Haus in Baden einrichten, 
das ſogenannte „Miſſionshaus“, deſſen erſter Leiter P. Zinner 

war!. Daß den Jeſuiten ſchon 1632 „zu Baden ein eigenes, 
prächtiges Kollegium aufgebaut worden ſei“?, iſt nicht richtig; 
denn Wilhelm ſtiftete das Badener Jeſuitenkollegium erſt 1642. 

Wenn dieſe Stadt gegen ſeine kirchlichen Beſtrebungen auch 

nicht ſo widerſpenſtig war wie Ettlingen, ſo hatte er doch auch 
hier ſeine liebe Not; deshalb ſorgte er für vollſtändige Wieder— 

herſtellung des während der baden⸗durlachiſchen Verwaltung 

arg heruntergekommenen Kollegiatſtifts; an ſeine Spitze ſtellte 

er als Propſt den aus Brüſſel berufenen Altringer, einen 

Bruder des kaiſerlichen Oberſten. Der Frauenabtei Lichtental, 

die ſich wiederholt ſchon in ſchweren Zeiten um die Erhaltung 
der Kirche verdient gemacht hatte, ſchenkte er ſein ganz be— 

ſonderes Wohlwollen, ſo daß die Abtiſſin Margarete Stülzer an 

den Prior von Salem ſchreiben konnte: „Der Allmächtige ſchenkte 
uns nach langem Flehen endlich väterliches Gehör. Seine 

fürſtliche Durchlaucht hat ſich alles Guten anerboten, als er 

den 28. Oktober perſönlich in unſerem Gotteshaus geweſen, 

dem Gottesdienſte beigewohnt und den Morgen⸗Imbiß bei uns 

eingenommen, da wir Sr. Durchlaucht dann unſere Beſchwernis 

entdecket, worauf er uns ganz freundlich zugeſagt, dem Gottes⸗ 

haus ein gnädiger Schutz⸗ und Schirmherr ſein zu wollen.“? 

Wenn ſchon frühere Markgrafen auf rein kirchlichem Gebiet 

verordnend vorgingen, kann es nicht befremden, daß auch 

Wilhelm, der ſich ſeiner Herrſchermacht bewußt und der kaiſer⸗ 
lichen Unterſtützung ſicher war, ebenſo verfuhr, unbekümmert 
darum, ob der Biſchof Philipp von Sötern, mit dem er 

ſich nicht bloß wegen Verhängung des Bannes über einige 

Badener Stiftsherren, ſondern auch aus andern Gründen nicht 

Reinfried a. a. O. S. 118. 2 Sachs a. a. O. III, 343. 
Bauer, Lichtental S. 90.
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am beſten vertrug, mit Wilhelms Vorgehen einverſtanden war 
oder nicht. Der andere Diözeſanbiſchof kam nicht in Betracht: 

Es iſt jene beklagenswerte Zeit, da öſterreichiſche Erzherzöge welt— 

liche Inhaber der biſchöflichen Pfründe waren, und das Bistum 

ſehr mangelhaft verwaltet wurde. Wie ſehr für unſern Mark— 

grafen das religiöſe und bürgerliche Leben ſeiner Untertanen in 

eins zuſammenfloß, zeigt ſich vielleicht am beſten in ſeiner „Kirchen⸗ 

und Polizeiordnung vom 25. Oktober 1625“; ſie iſt nach ihrem 
Wortlaut von Reinfried veröffentlicht!. Hier mögen nur einige 
Hauptpunkte daraus kurz erwähnt werden: Der Beſuch der 

ſonn⸗ und feiertäglichen Gottesdienſte und die Teilnahme an 

den Bitt- und Kreuzgängen ſind für alle Untertanen unter An⸗ 
drohung empfindlicher Geldſtrafen verbindlich; die Väter und 
Mütter ſind für ihre Kinder und Dienſtboten verantwortlich. 
Die Sonntagsruhe muß ſtreng gehandhabt werden von Kauf— 

leuten, Handwerkern und Wirten; die Wirtſchaften müſſen im 

Sommer abends um 6 Uhr, im Winter um 5 Uhr geſchloſſen 

werden; an den vier höchſten Feſten war ihr Beſuch überhaupt 
verboten; Übertretungen wurden ſchwer mit Geld beſtraft. 

Der Beſuch der Chriſtenlehre, die Sonntags von 12 Uhr 
an gehalten wurde, war für alle Kinder und Dienſtboten ver— 

bindlich; bei Übertretungen wurde das Familienhaupt mit Geld 

beſtraft. Beſonders ſtreng wurden jene Lauen behandelt, welche 

die Beicht und Kommunion in der öſterlichen Zeit vernach— 
läſſigten; erſtmalige Übertretung wurde mit acht Tagen Ge⸗ 

fängnis bei Waſſer und Brot, Rückfall mit Landesverweiſung 

beſtraft. Wer am Freitag Fleiſch aß, bekam außer Geldſtrafe 

drei Tage Gefängnis bei Waſſer und Brot; der Wirt, welcher 

einem Gaſte Fleiſch verabreichte, zahlte 100 Reichstaler Strafe. 

Aus einem Artikel müſſen wir ſchließen, daß damals Fluchen, 
Schwören und Gottesläſtern bei alt und jung in Übung war. 

Um dieſe Sittenverwilderung auszurotten, war auf ſolche Ver— 

fehlungen außer den ſchon erwähnten Strafarten auch Aus— 
ſtellen am Pranger mit einer Art Armfolter geſetzt. Die 
übrigen Abſchnitte ſind hauptſächlich gegen Nachtſchwärmerei 

und Unſittlichkeit gerichtet. Dieſe Kirchen- und Polizeiordnung 

Reinfried a. a. O. XXVII, 321ff.



Reformation u. Gegenreformation i. d. Markgrafſchaft B.⸗Baden 39 

mußte jeden Monat entweder vom Ortspfarrer nach der ſonn— 
täglichen Predigt von der Kanzel oder von einem Beamten in 

geeigneter Weiſe vorgeleſen werden. 

Vielleicht ſchon bei Ubernahme der Regierung hatte Wil— 
helm den Entſchluß gefaßt, an ſeinem Herrſcherſitz ein Kapu— 

zinerkloſter zu gründen. Es wird wenigſtens erzählt, daß 

er Kapuzinern der rheiniſchen Ordensprovinz dies verſprochen 

habe, weil ſie ihm zuerſt den Sieg bei Wimpfen meldeten, der 

ihn bald nachher in ſein Land zurückführte !. Bis jedoch alle 

Hinderniſſe überwunden waren, vergingen mehrere Jahre, ſo 

daß Wilhelm erſt am 28. Mai 1631 den Grundſtein dazu legen 

konnte auf dem Platze, wo heute der Gaſthof „Zum Badiſchen 

Hof“ ſteht; daß wir ſchon einige Jahre vorher Kapuzinern als 

Seelſorgern und Miſſionären in der Markgrafſchaft begegnen, 
widerſpricht jenem nicht; wir ſahen auch mehrere Jeſuiten im 

Lande, ehe ſie ein Miſſionshaus hatten. Die Kapuziner er⸗ 

freuten ſich nicht bloß der beſondern Gunſt des Markgrafen — 

ihnen wurde eine Zeitlang die Kanzel der Stiftskirche allein, 

ſpäter abwechſelnd mit den Jeſuiten anvertraut —, ſondern auch 

der ganzen Bevölkerung; ihr freundliches, gegen jedermann 
leutſeliges und nie zudringliches Auftreten trug viel zum Ge⸗ 

lingen des Reformationswerkes bei. Ein kleines Beiſpiel, das 

zwar zeitlich ein wenig ſpäter liegt, möge zeigen, wie taktvoll ein 

Kapuziner den manchmal etwas ungeſtümen Bekehrungseifer des 

Markgrafen zu beſänftigen wußte: Eine Witwe Mätzen aus Kuppen⸗ 

heim war aufgefordert worden, in kurzer Friſt zur katholiſchen 

Kircheszurückzukehren, ſonſt werde ſie „fortgeſchafft“; in ihrer Be⸗ 

drängnis begab ſie ſich zu den Kapuzinern nach Baden, in der 

Meinung und Abſicht, ohne weiteres ihren Übertritt vorzuneh— 

men, um mit ihrem ſechzehnjährigen Sohne der „Fortſchaffung“ 

zu entgehen. Der Kapuziner hörte die bedrängte Frau an und 

machte ihr dann klar, daß es mit dem Katholiſchwerden nicht 

ſo eilig gehen könne, ſie ſolle wieder kommen, um genügend 

vorbereitet zu werden. Damit war aber der Witwe für den 

Augenblick nicht gedient, denn die Regierung drängte. Des⸗ 

halb ſtellte er ihr ein Zeugnis aus, das ſie der markgräflichen 

1Vierordt a. a. O. II, 180.
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Kanzlei vorweiſen ſolle; es iſt den Regierungsakten beigeheftet 
und lautet!: 

„Daß Fürweiſerin dies, die tugendreiche Eliſabeth Mätzen 
Wittib von Kuppenheimb ſich abhin zu Markgrafſchaft Baden 
bei uns Kapuzinern in Meinung den katholiſchen Glauben an⸗ 
zunehmen und ab haeresi abſolviert zu werden, eingeſtellt, be⸗ 
richte und bezeuge ich unterſchrieben. Dieweilen aber ein ſolches 
Werk nit eilends ſondern mit reifer Überlegung und Vorbe⸗ 
denknuß, auch guter vorgehender inſtruction geſchehen muß, alſo 
hab ich es für diesmal bis zu nächſter, fernerer Gelegenheit für 
ratſamb geachtet einzuſtellen. Zu Verſicherung deſſen hab ich 
ihr auf ihr anſuchen dieſes hier mitgeteilt. 

F. Wilhelm, Capueiner daſelbſt. 
Baden. 4. Januar 1635. 

Dieſes Zeugnis wirkte: am 14. Januar gewährte der 

Markgraf eine Friſt: „Bis die religiöſe Unterweiſung durch 

Frater Wilhelm und Rückkehr zur katholiſchen Kirche geſchehen 

ſei, ſolle die Strafe der Landesverweiſung für die Witwe und 

ihren Sohn ausgeſetzt werden.“? 
Die von Markgraf Wilhelm ſo eifrig betriebene 

Wiederherſtellung der katholiſchen Kirche erlitt 

durch neue Kriegsereigniſſe eine jähe Unterbrechung. 

Seit dem Siege bei Wimpfen 1622 war das Kriegsglück dem 
Kaiſer bis zum Lübecker Frieden 1629 ununterbrochen günſtig; 

ganz Mittel⸗ und ein großer Teil von Norddeutſchland waren 

durch Tilly und Wallenſtein unterworfen, und der Kaiſer begann 

dort die Wiedereinführung der katholiſchen Kirche. Da kam 

den Proteſtanten von Schweden her eine neue Hilfe, 

und ſchon im September 1631 brachte König Guſtav Adolf 
dem Feldherrn Tilly, der ſeit Wallenſteins Entlaſſung das Liga⸗ 

und das Kaiſerheer befehligte, bei Breitenfeld eine ſchwere 

Niederlage bei. Bald darauf rückten ſchwediſche Kriegsvölker 

unter General Horn zu beiden Seiten des Rheins in Süd⸗ 
deutſchland ein und drangen bis zum Bodenſee vor. Markgraf 

Wilhelm, auch im Kriege tüchtig, war ſchon nach Wiederbeginn 
der Feindſeligkeiten 1630 vom Kaiſer zum Oberſten eines ſeiner 

Regimenter ernannt worden und kämpfte jetzt mit wechſelndem 

Glück bald im Elſaß, bald diesſeits des Rheins gegen Horns 

Generallandesarchiv, Reformationsakten 1624—1638. 2 Ebd.
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Kriegsvölker; 1632 zum Generalwachtmeiſter befördert, ſuchte⸗ 

er die elſäſſiſchen Städte Benfeld und Schlettſtadt für den 
Kaiſer zu retten, aber es gelang ihm nicht; überall am Ober— 
rhein gewannen die Schweden die Oberhand; ſeit Januar 1632 

hielten ſie ſchon unſere Markgrafſchaft beſetzt. Wegen 
Mangels an Truppen und Verpflegung war Markgraf Wilhelm 

vorerſt nicht mehr imſtande, weiter zu kämpfen, er zog ſich 

für eine Zeitlang vom Kriegsſchauplatz zurück und lebte ab⸗ 

wechſelnd in Innsbruck und Luxemburg. Seine Familie wurde 
in Breiſach in Sicherheit gebracht; P. Zinner leitete dort die 
Erziehung ſeiner Kinder“. 

Markgraf Wilhelm mußte ſchwer dafür büßen, daß er es 

gewagt hatte, für den Kaiſer zu kämpfen: im April 1633 ver⸗ 

einigten ſich die evangeliſchen Stände von vier Reichskreiſen, 

dem ſchwäbiſchen, zu dem auch unſere Markgrafſchaft gehörte, 

dem fränkiſchen, dem ober⸗ und dem niederrheiniſchen unter 

Leitung des ſchwediſchen Kanzlers Oxenſtjerna, der ſeit Guſtav 

Adolfs Tod in der Lützener Schlacht, November 1632, den 
ſchwediſchen Staat leitete, zum „Heilbronner Konvent!. 
In dieſem entzog Oxenſtjerna dem Markgrafen Wilhelm 

ſein Land und gab es Friedrich V. von Baden-Durlach, 
der ſchon im Jahre 1622 unſer Land einige Monate verwaltet 

hatte (vgl. S. 33). Am 14. Juli 1634 fand zu Baden die 
Huldigung für die neue Regierung ſtatts'. Nun begann für 

die Katholiken Badens eine wahre Schreckensherr— 
ſchaft; ſechs Tage nach der Huldigung „wurden die Jeſuiten 
mit roher Gewalt, ſogar unter Schlägen, über den Rhein ge⸗ 
trieben, in der Stiftskirche das Simultaneum ſo eingeführt, daß. 

der katholiſche Gottesdienſt ſchon um 9 Uhr beendigt ſein mußte, 

um dem evangeliſchen Platz zu machen, und in der nämlichen 

Stiftskirche wurden die während der letzten Jahre Ed. Fortunat und⸗ 
einem ſeiner Söhne errichteten Denkmäler zerſtört. Zu gleicher 

Zeit erhielten die Kapuziner zu Baden ſowie die Franziskaner 

am nahen Fremersberg den Befehl, ihre Klöſter binnen zwei 

Tagen zu verlaſſen und außer Landes zu ziehen. . .. Ein alter 

Franziskaner vom Fremersberg, dem die Regierung aus Rück⸗ 

Reinfried a. a. O. S. 118. 2 Ebd. S. 120.
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ſicht auf ſeine Gebrechlichkeit den Aufenthalt zu Baden erlaubt 
hatte, wurde durch die Schweden, d. h. durch das zuchtloſe Ge— 

ſindel, das aus allen Teilen von Deutſchland und den benach⸗ 

barten Ländern zum ſchwediſchen Söldnerdienſt zuſammengelaufen 

und hier wie überall den befreundeten und feindlichen Gebieten 
gleich gefährlich war, ſo geängſtigt, daß er ſich am 2. März 1634 

den Hals abſchnitt.““ 

Ein hartes Los war in dieſer ſchweren Zeit auch den 
Nonnen des Kloſters Lichtental beſchieden: „Sie wurden ge⸗ 
nötigt zu fliehen und hatten in den Wäldern viele Angſt, Hunger, 

Kälte und Schrecken auszuſtehen, daß ſie erkrankten, manche 

den Keim des Todes holten, und eine derſelben vom Tode 

hingerafft wurde, während das Kloſter des öfteren geplündert 

wurde.“? Acht fliehende Nonnen, die ihren Peinigern erklärten, 

lieber das Leben als ihre Unſchuld verlieren zu wollen, rührten 

doch durch ihr frommes Heldentum ſogar das harte Herz dieſer 

wüſten Geſellen, ſie durften unbeläſtigt in ihr Kloſter zurückkehren“. 

Während dieſes ſogenannten ſchwediſchen Interims 

wurden auch, „wo immer es möglich war“, in den Land- und 

Stadtgemeinden die katholiſchen Pfarrer vertrieben und durch 

evangeliſche erſetzt. Glücklicherweiſe dauerte dieſer ſchreckliche 

Zuſtand nur kurze Zeit: der 27. Auguſt 1634 war für den 

Kaiſer, aber auch für unſern Markgrafen, ein Glückstag; 

Ferdinands Heer brachte den Schweden und ihren Verbündeten 

bei Nördlingen eine vernichtende Niederlage bei, und Mark— 

graf Wilhelm konnte wieder in ſein Land zurückkehren, 

um von jetzt an in ſeinem ungeſtörten Beſitz zu bleiben. 
Das ſchwediſche Interim war die letzte der vielen 

kirchlichen Bewegungen, die in mehr als hundert Jahren 
ſo viele religiöſe Beunruhigung, ſo viel nagenden Zweifel in 
die ehedem frommgläubigen Gemüter des Badener Volkes 
gebracht haben. Noch ſchlimmer war eine große Gleich— 
gültigkeit gegen alles Kirchliche; ſie bemächtigte ſich gar 

vieler, eine faſt natürliche Wirkung der wiederholten Wechſel 

von Glauben und Gottesdienſt. 

Vierordt a. a. O. II, 203 ff. 
2 Bauer, Lichtental S. 91. Ebd. S. 94.
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Dieſe bedenklichen Erſcheinungen allmählich zu beſeitigen, 
war für Markgraf Wilhelm weit ſchwieriger, als ſeine Unter— 

tanen fernerhin bei der katholiſchen Kirche zu erhalten. Mit 

bewunderswertem, unermüdlichem Eifer war er in den 43 Jahren, 

die ihm noch zu regieren vergönnt war, bemüht, ſein Volk 
wieder zu einem innerlich frommen und ſittlichen zu machen. 

Was der gewiſſenhafte Fürſt in ſeiner väterlichen Sorge zur 
Hebung der Volkswohlfahrt, zur Heilung der vielen wirtſchaft— 

lichen Wunden, die der böſe Krieg geſchlagen, getan hat, mußte 

den Erfolg ſeiner Beſtrebungen nur vervollſtändigen; er hat 

auf allen dieſen Gebieten erreicht, was bei der Ungunſt der 
Zeit erreichbar war. Er durfte ſtolz darauf ſein: zwar oft 

mit Strenge, aber ſtets ohne Fanatismus, ohne Haß 

und Verfolgungsſucht gegen Andersgläubige hat 

er es erreicht, daß zu Ende des 17. Jahrhunderts ſeine 

Markgrafſchaft zu den wenigen weltlichen Reichs— 

ſtänden gehörte, in denen die katholiſche Kirche 
allein galt. 

** 
* * 

Und ſo blieb es auch unter Markgraf Wilhelms Enkel und 

Nachfolger Ludwig Wilhelm (ſ. Fam.⸗Taf. S. 45); obwohl der 

berühmte Türkenbezwinger nur wenig Muße für die Werke 

des Friedens hatte, vergaß er nicht, durch Stiftungen und ſonſtige 
Zuwendungen, durch Errichtung von Pfarreien und andere 

Seelſorgeeinrichtungen das Wohl der Kirche zu fördern. Dieſe 

gottſeligen Werke ſétzte nach ſeinem Tode 1707 ſeine Witwe, 

die fromme Markgräfin Franziska Auguſta Sibylla in 
den zwanzig Jahren ſehr emſig fort, während welcher ſie für ihren 
minderjährigen älteſten Sohn die vormundſchaftliche Regierung 

führte, alſo bis 1727. Ihre beiden Söhne Ludwig Georg 

und Auguſt Georg, die nacheinander ſeit dieſem Jahr bis 
1771 die Markgrafſchaft regierten, waren fromme Fürſten, treue 

Beſchützer der Kirche (ſ. Fam.⸗Taf. S. 45). 
Bange blickte die Bevölkerung der katholiſchen Markgraf— 

ſchaft Baden⸗Baden der Zukunft entgegen; noch erinnerte ſie 

ſich der harten religiöſen Bedrückung durch proteſtantiſche baden— 
durlachiſche Fürſten im vorhergehenden Jahrhundert und be—



44 Lederle 

fürchtete eine Wiederkehr jener böſen Zeit, wenn nach dem Tode 

des kinderloſen Markgrafen Auguſt Georg, des letzten der 

Bernhardiniſchen Linie, die Markgrafſchaft Baden-Baden laut 

abgeſchloſſenen Erbvertrags mit der evangeliſchen Markgrafſchaft 

Baden⸗Durlach vereinigt wurde. 
Dieſes Ereignis trat im Oktober 1771 ein; jene Befürch⸗ 

tungen aber waren unbegründet: wohl war der neue Landes— 

herr, Markgraf Karl Friedrich (ſ. Fam.⸗Taf. S. 45) Proteſtant; 

dieſer edle Fürſt ſicherte aber ſeinen neuen, katholiſchen Unter⸗ 

tanen den unverſehrten Beſtand der katholiſchen Kirche zu und 
gab ihnen nie Anlaß zu berechtigten Klagen über Bedrückung 

oder Benachteiligung in kirchlich⸗religiöſen Angelegenheiten. 
Als ſich zu Anfang des 19. Jahrhunderts das alte Reich 

auflöſte, und infolge der großen ſtaatlichen Verſchiebungen die 

vereinigte Markgrafſchaft Baden 1803 ſich zunächſt zu einem 
Kurfürſtentum, dann 1806 zu einem Großherzogtum auswuchs, 
wurden viele, teils weltliche, teils geiſtliche Kleinſtaaten oder 
Teile derſelben und Herrſchaften mit demſelben vereinigt. Sie 

gehörten zum Teil auch wieder zu den Bistümern Speier und 

Straßburg, andere jedoch zu jenen von Konſtanz, Baſel, Worms 
und Würzburg und zum Erzbistum Mainz. 

Nach langen und ſchwierigen, aber erfolgreichen Unter⸗ 
handlungen zwiſchen dem Heiligen Stuhl und der Großherzog— 
lichen Regierung konnte Papſt Pius VII. am 16. Auguſt 1821 
durch die Bulle „Provida sollersque“ die Errichtung des Erz⸗ 

bistums Freiburg verkünden, und ſechs Jahre nachher wurde 

Bernhard Boll, ein ehemaliger Mönch der 1803 aufgehobenen 
reichsunmittelbaren Ziſterzienſerabtei Salem, als erſter Erz⸗ 

biſchof von Freiburg geweiht; ſo wurden alle, die früher 

ſieben verſchiedenen Diözeſen angehörten, unter einem kirch⸗ 
lichen Oberhirten vereinigt.
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Die Aufhebung des Kloſters Herrenalb. 
Ein Beitrag zur Reformationsgeſchichte. 

Von Edgar Fleig. 

1. Die Inventierung und Beſchlagnahme der Kloſter⸗ 

güter. Stellung des Kloſters unter ſtaatliche Aufſtcht. 

Am 13. Mai 1534 hatte Herzog Ulrich, unterſtützt durch 
Landgraf Philipp den Großmütigen von Heſſen, das öſterreichiſche 

Heer bei Laufen am Neckar geſchlagen. Der Sieg entſchied über 
das Schickſal Württembergs. In wenigen Wochen war Ulrich 
im Beſitze des Landes. Der leichte Erfolg wurde von den An⸗ 

hängern des neuen Glaubens über Gebühr gefeiert . König 
Ferdinand rüſtete ſofort, um das Verlorene zurückzugewinnen. 
Allein, unterrichtet über die Stärke der Gegner und deren weit— 

reichende Verbindungen, im Beſitze der Erbländer bedroht, zog 

er es vor, die von Sachſen und andern Fürſten angebotene 
Vermittlung eines Ausgleichs anzunehmen. Das Ergebnis der 

Verhandlungen war der am 29. Juni 1534 abgeſchloſſene Ver⸗ 
trag zu Kaaden in Böhmen?. Erſt nach langem Zögern ent— 

1 Vgl. hierüber Janſſen⸗Paſtor, Geſchichte des deutſchen Volkes 

III. Bd., 19. und 20. Aufl., S. 330 f. 

2 Ich laſſe hier einige Ausführungen und Literatur über den Kaadener 

Vertrag folgen. Der in Betracht kommende Teil des Vertrages hat fol⸗ 

genden Wortlaut (nach Reyſcher, Sammlung der württb. Geſetze II, 75 f.): 

„. .. Erſtlich daß der frieden und ſtillſtand zu Nürnberg, jüngſt aufgericht 
und, wie obgemelt, durch Römiſche kaiſerliche majeſtät, allen ſtänden zu 
halten geboten iſt, in allewege ſoll gehalten und demſelben nachgelebt 

werden. Und nachdem ein mißverſtand darinnen vorgefallen, ſo hat die 

königliche majeſtät gnädiglich gewilligt, daß ihre kö. ma. von wegen der 

kaiſerlichen majeſtät beſchaffen wolle, daß mit den prozeſſen am kaiſer⸗ 

lichen kammergericht, zu erhaltung ſolchs friedeſtands, wider die, ſo 

darinnen benennt ſein, ſtiller geſtanden, auch alle bisher vorgenommenen 

prozeß wirklich abgeſchafft werden, alles nach laut desſelbigen aufgerichten
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ſchloß ſich Ulrich am 15. Februar 1535, denſelben zu unter— 

zeichnen. Noch war letzteres nicht geſchehen, der Herzog alſo 

friedeſtands. Doch ſo ſollen in allerwege die ſakramentirer, widertäufiſch 

ſekten, auch andere neue unchriſtliche ſekten, die hinfortan erregt werden 

mochten, hierinnen ausgeſchloſſen ſein, und durch die kö. maj. kurfürſten, 

fürſten und ſtände einträchtiglich gewehret, und in ihren landen nicht 

geduldet noch gelitten werden. Und ſoll ſunſt hierüber kein teil den an⸗ 

dern in der religion ſachen überzeugen, vergewaltigen, noch des ſeinen 

entſetzen, bei einer anſehnlichen poen .. .“ Der Artikel entbehrt zweifels⸗ 

freier Klarheit. Er macht den Eindruck abſichtlicher Verdunkelung. Von 

Fall zu Fall ging man der Ausräumung der Schwierigkeiten aus dem 

Wege. Die entſcheidende Frage iſt: War Ulrich zur Reformation auf 

Grund des Kaadener Vertrages ausdrücklich berechtigt? Nein. Der Artikel 

ſtellt den Nürnberger Frieden 1532 als Grundlage der Kirchenpolitik für 

die im Frieden genannten Stände aufs neue auf. Württemberg war unter 

letzteren nicht genannt, alſo fehlte Herzog Ulrich die rechtliche Befugnis 

zur Reformation. Der Kaadener Vertrag ſagt allerdings nicht, daß eine 

Reformation im Sinne Luthers verboten iſt, doch verbietet er ausdrücklich, 

Anwendung von Gewalt „in der religion ſachen“. Außerdem ſchließt der 

Artikel einwandfrei die Einführung des Zwinglianismus (Sakramentirer) 

aus. Nimmt man ſelbſt an, daß Ulrich kein ausdrückliches Verbot zur 
lutheriſchen Reformation im Wege ſtand, ſo verging er ſich zweifellos 

gegen den Vertrag in doppelter Weiſe: Er wandte Gewalt an bei der 

Religionsänderung und leiſtete dem Zwinglianismus Vorſchub. Winkel⸗ 

mann (Briegers Zeitſchrift für Kirchengeſchichte XI [1890], 208 f., beſ. 
219, Note 2) trifft wohl das Richtige, irrt ſich aber ſicher, wenn er 
von der Duldung der Zwinglianer ſpricht Die vom Herzog geförderte 

Tätigkeit des zwingliſchen Prädikanten Ambroſius Blarer läßt Ferdinands 

Beſchwerden ſehr begründet erſcheinen und beweiſt, daß Ulrich dem Prä— 

dikanten mehr als nur Duldung entgegenbrachte. Die erſte Klage Fer⸗ 

dinands wider den Herzog und ſeine gewaltſame Kirchenpolitik enthält 
der Brief des Königs an Erzbiſchof Albrecht von Mainz und Herzog Georg 
von Sachſen vom 18. Auguſt 1534: Dem Vertrage gemäß müſſe ein jeder, 

innerhalb und außerhalb des Fürſtentums bei ſeiner Religion gelaſſen 

werden. Der Herzog laſſe aber die lutheriſche Sekte gewaltiglich ein⸗ 

reißen und habe Prädikanten, „den verführeriſchen lehren und ſekten 

anhängig“, aufgeſtellt, „durch welche das chriſtliche volk von der heiligen 

religion abgewendet“ werde (ogl. Sattler, Geſchichte des Herzogtums 

Württemberg unter der Regierung der Herzoge III, 122—123, Beil. 17, 
verwertet bereits bei Janſſen-⸗Paſtor a. a. O. III, 333 f.). Am 

I. Oktober und 12. November 1534 berichtete Johann von Weeze, Titular⸗ 
erzbiſchof von Lund, an den Kaiſer: „Ulricus dux iam contravenit 

pactus concordie ac TLutheranismum et, ut aliqui dicunt, Zwinglii 

opinionem publice praedicari facit...“ „Dux articulum religionem
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keineswegs in anerkanntem Beſitz des Landes, da begann er 
bereits mit der Aufrichtung der „chriſtlichen göttlichen Ord— 
nung“. „Aus Dank gegen Gott wegen ſeiner glücklichen Rück⸗ 
kehr müſſe er ſein Volk in den neuen Glaubensſtand verſetzen, 

für den er gleichſam ein Gottesurteil habe durch das Kriegs— 

glück bei Laufen.““ Die letzten reformatoriſchen Maßnahmen 

Ulrichs galten den Klöſtern?. 
  

concernentem non observat, sicuti in tractatu Cadensi conventum 

est“ (Lanz, Korreſpondenz des Kaiſers Karl V. II, 129, 143). Die 
Gegenſeite behauptete natürlich, mit der Reformierung völlig im Recht 

zu ſein (ogl. das Schreiben Ulrichs vom 8. November 1534 an den Erz⸗ 

biſchof von Mainz und Herzog Georg von Sachſen, an den Kurfürſten 

von Sachſen und an den Landgrafen Philipp bei Sattler a. a. O. 

III, 123—125, Beil. 18—20). Aus dem Antwortſchreiben Philipps an Ulrich 

(Sattler a. a. O. III, 126, Beil. 21) vom 19. November 1534, wo der 

Landgraf zunächſt eine der Auslegung Ferdinands entgegengeſetzte Anſicht 

über den Vertrag von Kaaden vertritt, dann aber meint, Ulrich dürfe nie⸗ 

mand, der ſich deſſen weigere und ſich widerſetze, zu dem neuen Glauben 

(gemeint iſt der lutheriſche Glaube) dringen, ſcheint ſich doch der Haupt⸗ 

ſtreitpunkt zu ergeben, die gewaltſame Einführung der lutheriſchen 

Glaubensform. Um dieſe Gewaltanwendung dürfte es ſich im Streite um 

ſo mehr gehandelt haben, als Ferdinand ſelbſt am 12. Dezember 1534 an 

Sachſen und Heſſen ſchrieb: Seiner Majeſtät ſei Nachricht geworden, daß 
der Herzog Prädikanten aufgeſtellt habe, welche „den zwingliſchen auf⸗ 

rühreriſchen Sekten aänhängig, mit denen auch ſolche, die im Fürſtentum 

geſeſſen, aber ihre ſonderlichen Regalien hatten und zum Fürſtentum 

nicht gehörten, beſchwert würden“ (Wille, Zum Religionsartikel des 
Friedens von Kaaden 1534, in Briegers Zeitſchrift für Kirchengeſchichte, 

VII, 56 f.). Wie man ſieht, wendet ſich der König nicht gegen die 

Einführung der lutheriſchen Glaubensform, ſondern gegen den 

Zwinglianismus. Wir wiederholen: Ulrich verſtieß gegen den Kaa⸗ 
dener Vertrag durch die gewaltſame Einführung des lutheriſchen 

Glaubens und vor allem durch die dort ausdrücklich verbotene Förderung 
des Zwinglianismus. 

Heyd, F. L., Ulrich Herzog zu Württemberg III, 8⁴ und folgende 

Anmerkung. 

2 Über die Kloſterordnung, an welcher der zwingliſche Prädikant Am⸗ 
broſius Blarer beſtimmten, aber in den Einzelheiten nicht genauer be⸗ 

kannten Anteil gehabt hat, vgl. Ambroſius und Thomas Blaurers Brief⸗ 

wechſel, herausgegeben von der Badiſchen hiſtoriſchen Kommiſſion, bearbeitet 
von Traugott Schieß, Freiburg 1908 f., I. Bd. (1509 bis Juni 1539), 

Einleitung I, S. XXXIX f. und I, 620 f. Nr. 508, Herzog Ulrich an Ambro⸗ 
ſius Blarer (Stuttgart, 22. Dezember 1534): „. .. Des frauenkloſters
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Die mit der Ausführung der Reformen betrauten Räte 

hatten nach einer bis in die Einzelheiten genau ausgearbeiteten 

Inſtruktion zu verfahren. Dieſe Anweiſung!, beſtimmt für alle 

auf württembergiſchem Gebiet liegenden Klöſter, iſt in mannig⸗ 

facher Beziehung wichtig. Sie ſpricht ſich kurz, aber bezeichnend 

aus über die Beweggründe zu Ulrichs Kloſterpolitik, gibt Art 

halb zu Weiler wollen wir nit allein dieſes, ſondern auch andere durch 
m. Erharden viſitieren laſſen, gleichergeſtalt dann ihr ob der Staig auch 

tun wollen („ob der Staig“, d. h. der Stuttgarter Weinſteige, war 

Blarer, „unter der Staig“ Schnepf zugewieſen). So viel auch immer 

möglich, wollen wir um der ehre gottes willen bequemliche mittel und 

weg ſuchen laſſen, damit die kloſterperſonen in unſerm fürſtentum mit 

dem wort gottes gelehrt und erbauen werden. — Dieweil auch wir ge— 

denken und vorhaben, die ſachen der religion dahin ze achten, daß in 

unſerm ganzen fürſtentum einhelligkeit der lehre gehalten werd, demnach 

wöllen wir den äbten und prelaten als bald möglich zuſchreiben, daß 

ſie ihre pfarren, ſo ihnen zu verleihen ſtand, mit chriſtlichen ſeelſorgern 

verſehen und die, ſo bis anher allda geweſt, abſchaffen und in ander weg 
verſehen.“ (Ein ſolcher Befehl erging ſchon am 25. Dezember 1534, vgl. 

Sattler a. a. O., Beil. 24 und Heyd a. a. O. III, 83 f. und Note 

138.) Blarer war ſchon bald nach der Wiedereinſetzung Ulrichs zur 

Reformierung der Klöſter berufen. Der erwähnte Brief iſt eine der erſten 

Andeutungen, daß Ulrich nach der Beſchlagnahme der Kloſtergüter an 

die Glaubensänderung der Klöſter herantreten werde. Die Faſſung des 

Briefes weiſt ſchon darauf hin, daß der Plan erſt im Dezember 1534 be⸗ 

ſtimmtere Formen annahm. Einen Fortſchritt, vielleicht gar den Abſchluß 

des Reformationsplanes, ſtellt ein Brief Blarers an ſeinen Bruder Thomas 
dar (Stuttgart 1535, Juni 10): „.. . Vocavit princeps Stuttgardiam, 

ubi multa eaque gravia negocia conficienda proponuntur, ut, si 

unquam prius, nune certe maxime summa prudentia ac circum⸗ 

Spectione sit opus. De monasteriis, parocciis, eivili et ecelesiastica 

censura ac ceteris id genus arduis rebus agitur et nosti quo semper 

inclinent multorum ingenia, que calculis fere superiora esse solent.“ 

(Schieß a. a. O. I, 701 Nr. 594 und dazu Einleitung I. S. XXXIx, wo 
auch Note 2 die Briefe aufgezählt wurden, die für Blarers nicht ge⸗ 
nauer bekannten Anteil an der Kloſterordnung in Betracht kommen; 

ferner Preſſel, Ambr. Blarers, des ſſchwäbiſchen Reformators Leben 

und Schriften S. 359 ff.; Württemb. Kirchengeſchichte, hrsg. vom Calwer 

Verlagsverein 1893, S. 337 f.; Schneider, Württemb. Ref.⸗Geſch. S. 28; 
Heyd a.a. O. III, 102 f.) 

1 Wortlaut dieſer Anweiſung in Zeitſchrift für Geſchichte des 
Oberrheins XXXIII, 332 f. (Die Aufhebung des Kloſters Herrenalb 
durch Herzog Ulrich von Württemberg, hrsg. von v. Weech, S. 296—362). 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XX. 4
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und Umfang des erſten Verfahrens gegen die Klöſter an und 
nennt die Strafe, die gegen widerſpenſtige Prälaten und Abte 

in Anwendung kommen ſoll. Noch im Sommer 1534 waren 

Philipp von Heſſen und Ulrich in Streit geraten über die Frage 

der Kriegskoſten 1. Der Herzog ſah ſich deshalb genötigt, Geld 

flüſſig zu machen. Die reichen württembergiſchen Klöſter boten 

hierzu die beſte Quelle. Man geht wohl nicht fehl, wenn man 
in der Notlage des Fürſten, die ihn im Beſitze des eben ge⸗ 

Janſſen⸗Paſtor a. a. O. S. 333 mit Anmerkung 2. Heyd 

a. a. O. S. 5ff., 7 f., 11f. und 25 ff. Rommel, Philipp der Groß— 

mütige J, 379 f. und II (Anmerkungen) Note 115 und 131 Stälin, 

Württembergiſche Geſchichte IV, 377. Auch wegen der Afterlehenſchaft 
waren die beiden Freunde in Streit geraten. über ihr Verhältnis 

berichtet eingehend ein Brief Martin Butzers an Ambroſius Blarer 

vom 18. Januar 1535 aus Straßburg (Schieß a. a. O. I, 631 f.): 

„. . . Valde male me facit princeps, quod ita se alienat ab Hesso, 

qui totum eum septennium aluit et tanta pro eo perielitatus est. 

Cogitare deberet quid desertus ab omnibus facere potuerit. Dolet 

illi satis ista conditio de feudo. Offert se regi de suo XX millia 

donaturum, ut eam remittat, aut obsequium quod tanto ei con- 

stet. Offert se in sua persona adiunctis et aliis principibus una 

cum principe Ul(rico) regem adire et tentare, ut exorent huius 

conditionis remissionem. Haec omnia contemnit princeps et, cum 

eum Hessus manibus suis portavit usque in istam Romam, propter 

hanc conditionem, quae tamen in se nulla est, qua ielinquitur 

imperio suo ius et dueci suus status in imperio, quia non lenitum 

deposuit, frustra debent esse omnia. Iudica ipse. Hic est et illud, 

quod impensas belli paulo diligentius repetiit. Non considerat, in 

quo peériculo nunc sit Hessus propter istuc facinus. Nihil mavult 

Hessus quam conditionem hanc remissam. Si extorqueri eam sibi 

rex non patiatur, cogitur certe ipse nihilominus ratificare. Si iam 

dux solus non ratificet, quis aderit ei? Certe ipse nec ingenio nec 

viribus regi par erit et nosti, quos adhuc habeat hostes, quam vigi- 

lent. Franci vero fides annon scimus, qualis sit? deinde quam pium eum 

tam impio ordinariis principibus contemptis se coniungere. (Uber Herzog 

Ulrichs Verbindung mit Frankreich vgl. Heyd a. a. O. S. 23 f.) Ora 

dominum ut adsit. Certe opus. Nihil ab hostibus timerem, si ex 

sententia domini agerem. Quaeso autem, an ex sententia domini sit 

sic habere alienum Hessum sic meritum ob id, quod ei dolet nec est 

sua voluntate admissum. Coactus ad ultima confugit, ne et ipse et 

dux perirent, et certum est hanc conditionem ducem aliquando ob- 

tulisse. Hi frater, vigila hic; si occasio sit, prolixe cum eomite Georgio 
disputa.“
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wonnenen Landes bedrohte, den Hauptgrund erblickt für das 

rückſichtsloſe Vorgehen gegen die Präkaten und Abten. Die 
religiöſen Momente traten zunächſt in den Hintergrund. Erſt 
ſpäter gewannen auch ſie ihren Anteil an der Aufhebung der 

Klöſter. 

Die mit der Inventierung der Kloſtergüter Betrauten ſollten 

anfangs mit Milde den fürſtlichen Befehl vortragen? und vor 

allem auf die Gründe hinweiſen, welche die Maßnahme herbei⸗ 

führten. Auf dem letzten Landtage hätten die Prälaten des 

Fürſtentums Württemberg dem Herzog die Hälfte des Jahres⸗ 

einkommens bewilligt. Die Faſſung der Inſtruktion erweckt den 

Eindruck, als ob die Abgabe des halbjährlichen Einkommens 

eine freiwillige geweſen wäre. Die Stimmung, mit welcher 
Ulrich im Lande begrüßt wurde, berechtigt nicht zu der An— 

nahme eines ſo weiten Entgegenkommens?. Die Beamten ſollten. 

1 Wie rückſichtslos Ulrich in dieſer Sache gerade gegen Herrenalb vor— 

ging, ergibt ſich u. a. auch aus zwei im Abſtande von neun Tagen an 

den Abt von Herrenalb geſandten Briefen. Unter dem 9. Juni 1535. 

(Stuttgart) fordert der Herzog Einzahlung der auf dem Landtage dem 

Kloſter Herrenalb und andern auferlegten Halbjahreseinkommen (20000 fl.) 

wenn möglich in Gold, zahlbar am 4. Juli (St.⸗Ulrichstag) an die Rent⸗ 

kammer in Stuttgart. Der nach neun Tagen folgende zweite Brief (Stutt⸗ 

gart, 18. Juni 1535) fordert erneut und dringend zur Einzahlung der 

20000 fl. auf, wozu noch 2300 fl. perſönlichen Anteils des Abtes kommen. 

Das Fürſtentum ſei in Schulden und Krieg drohe. Es ſei „periculum in 

mora“ von ſeiten des Landgrafen Philipp von Heſſen Staatsarchiv 

Stuttgart). In einem dritten Briefe (Stuttgart, 21. Juli 1535) wieder⸗ 

holt. der Herzog unter Vorhalt der Verſäumnis und Hinweis auf den 

übeln Eindruck, welchen die Nichteinzahlung bei ſeinen Gläubigern und 

überall hervorrufen müſſe, ſeine Forderung an das Kloſter (Staatsarchiv 

Stuttgart). 
2 „Anfangs ſollen ſie ganz freundlich mit ſanften und milden worten 

meines gnädigen fürſten und herren befehl, ihnen gegeben, einem jeden 

abte oder prelaten und konvent fürhalten und ſonderlich, warum ſolche 
inventierung fürgenommen ſei, anzeigen“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 

XXXIII, 332 f.). 
über die Stimmung, welche durch die Nachricht hervorgerufen wurde, 

Herzog Ulrich ſolle in Württemberg wieder eingeſetzt werden, berichtet der 

allerdings Ulrich ſehr feindlich geſinnte Hans Werner von Urach in einem 

Briefe an den bayriſchen Kanzler Leonhard von Eck vom 27. April 1534 

aus Ulm (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIV, 277 [Wille, Ana⸗ 

lekten zur Geſchichte Oberdeutſchlands, insbeſondere Württembergs, in 
4*
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ferner in den betroffenen Klöſtern erklären, man habe den 
Prälaten auf dem Landtage verſichert, niemand ſolle Bedenken 

tragen, ſondern „getreulich“ das Geld hinterlegen. Nach dieſen 
freundlichen Eröffnungen und Ermahnungen wendet ſich die In⸗ 

ſtruktion in entſchiedenerem Tone gegen die Säumigen. Sollte 

ſich bei der Beſchreibung der Kloſtergüter ergeben, daß einzelne 

Prälaten eine falſche Angabe über ihr Einkommen gemacht oder 

die Zahlung nicht vorgenommen hätten, ſo ſollten ſie ihr Hab 

und Gut verloren und verwirkt haben. Der Herzog ſetzte die 

Klöſter ſeiner und der Beamten Willkür aus, indem er die In⸗ 

ventierung in Gegenwart der Beauftragten vornehmen ließ, 

um feſtzuſtellen, ob das angegebene Jahreseinkommen den Er⸗ 

hebungen entſpreche und was zum Unterhalt des Kloſters nötig 

ſei. Der Fürſt verſuchte außerdem Mißtrauen zu ſäen zwiſchen 

dem Abte und dem Konvent. Die Mönche bekämen durch die 
Beſchreibung einen Einblick in die Verwaltung des Abtes, ſie 
könnten des „Prälaten Tun und Laſſen in Einnahmen und 

Ausgaben“ überwachen. In der Inventierung dürften ſie darum 

keine Beläſtigung erblicken, da ſie ja „aus beweglichen, tapferen 
und guten Urſachen“ vorgenommen werde. 

den Jahren 1534 — 1540)): „. .. Es haben alle regenten, desgleichen 

alle kantzleiverwandten all ihr hab und wein, korn und was ſie zu 
Stuttgart haben, verkauft und geflehnet. Und als das gemein volk ſollichs 

geſehen und das geſchrei worden, man käm mit ſollich macht und gewalt 

und wolle herzog Ulrich einſetzen, da hat das gemein buervolt anfahen 

tag und nacht allſo flehnen und wein verkaufen desſelben korn, dergleichen 

nie erhört worden. Und was ein fuder wein vor vier wochen funfzig, 

ſechzig, vierzig gulten golten, gilt jetzt 30, 20, 15 gulten und iſt numer 

die ſtatt Stuettgart ſchier ausgeleert und ein ſollicher ſchaden, daß der 

krieg numer wieder angefangen und man mueßt jetzt aufhörn mit dem 
kriege. Bis ihn hundert mal tauſend gulten geſteht, ſo iſt kein geld 

vorhanden.“ — In einem Briefe vom 2. Mai 1534 aus Ulm ſchreibt 

Werner an denſelben Adreſſaten (a. a. O. S. 281): Um Herzog Chriſtoph 

zum Lande zu verhelfen, würden die „geſamten gemeiner landſchaft 

20000 fl. ſchatzung in vierzehn tagen und folgends noch in acht tagen, 
darnach 10000 fl. genehmigen allein, daß ſie h. Ulrichen nit zu einem 

regierenden herrn annehmen, ohn daß die prälaten, clöſter und gaiſtlichen 

geben werden, darus wohl abzunehmen, daß die arm überſchuld erbar⸗ 

keit von der landſchaft mehr geneigten und guten willen zu h. Chriſtoffeln 

haben, dann zu h. Ulrichen. ...“



Die Aufhebung des Kloſters Herrenalb 53 

In zehn Abſchnitten zählt die Anweiſung auf, was in die 

Kloſterbeſchreibung einzubeziehen iſt. Unter „Eid und Gelübd“ 

haben der Abt und alle an der Kloſterverwaltung beteiligten 

Konventualen zu erklären, was ihr Kloſter an jährlichen Ge— 

fällen, feſtem oder wechſelndem Zins und Gült einnehme. Ferner 

ſind anzugeben: Lage und Anzahl der dem Kloſter zehntpflich— 

tigen Acker, die Höhe des Zehnten; der Geſamtertrag aus den 

vom Kloſter ſelbſt bebauten Feldern; Lage der zehntpflichtigen 

Weinberge, deren Zehntertrag; endlich Lage und Ernte der im 

Eigenbau des Kloſters befindlichen Weinberge. Auch die 

Jahresnutzungen aus Vieh, Schäfereien, Fiſchwaſſern und 

Weihern, Weiden, Wieſen, aus Schwein, Ackern und Hölzern 

ſollen ermittelt und der Ertrag aus verkauften Wäldern an— 

gegeben werden. Außerdem ſei zu erfragen und aufzuſchreiben, 

was irgend ſonſt im Beſitze des Kloſters ſich befinde. Bedeuteten 

dieſe Erhebungen allein ſchon einen ſchweren Eingriff in die 

Freiheit der Klöſter, ſo wurde ihnen durch die geforderte Vorlage 

der Jahresrechnungen von drei oder vier Jahren, der Urbare 

und Salbücher und durch den Eintrag der Zuſammenſtellungen in 

die Kloſterbeſchreibung jede Selbſtändigkeit geraubt. Doch die 

Anweiſung ging in der Bindung der Klöſter noch weiter. Es 
war nur eine ſcheinbare Erleichterung, wenn der Abt die Zinſen⸗ 

laſten zuſammenſtellte, die auf ſeinem Kloſter lagen, oder wenn 

er anzugeben hatte, was in den letzten fünfzehn Jahren ver⸗ 

ſetzt, verpfändet und verkauft worden, wer im Beſitze dieſes 

ehemaligen Kloſtergutes ſei. 
Da der Herzog geſonnen war, den Kloſterbeſitz reſtlos 

einzuziehen, ſo waren ſeine Beamten beauftragt, gemäß 
der auf dem erwähnten Landtag den Prälaten gemachten 

Ankündigung die Abte aufzufordern, alle aus dem Bereiche 

des Fürſtentums hinweggeführten Barſchaften, Kleinodien und 

Silbergeſchirr wieder in ihr Kloſter zurückzuführen. Damit in 

Zukunft eine ſolche Entführung nicht mehr möglich ſei, wurde 

verfügt, daß auch Barſchaft, Kleinodien und Silbergeſchirr, 

„fleißig und eigentlich“ aufgeſchrieben, inventiert und in ein 
Behältnis gelegt werden, zu welchem Fürſt, Abt und Konvent 

je einen Schlüſſel haben ſollten. Die gleiche Maßnahme wurde 

für alle Titel, Briefe und andere ſchriftliche Urkunden „über
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Recht, Gerechtigkeit, Freiheiten, Gülten, Hoheiten, Jurisdiktionen, 

Gefäll und anderes“ angeordnet. Sollten Abt und Konvent 

ſich weigern, über ordnungsmäßige Anlage der Kloſterbeſchrei— 
bung einen Eid zu leiſten, ſo haben die Vertreter des Fürſten 

ein Gelöbnis an Eides Statt zu verlangen. Der Abt und die 
Würdenträger des Kloſters müßten aber auf alle Fälle das 
Güterverzeichnis unterſchreiben, die Wahrheit und Richtigkeit 

desſelben bekennen und zu deren Bekräftigung am Ende des 
Inventars ihr Siegel anbringen. 

Nach dieſer Anweiſung, welche über die Abſichten des 

Herzogs hinſichtlich des Kloſterbeſitzes keine Zweifel mehr ließ!, 

wurde auch im Kloſter Herrenalb verfahren. Dahin waren 

als Vertreter Ulrichs abgeſandt worden und nach ihrem 

eigenen Bericht am 1. Dezember 1534 im Kloſter angekommen?: 

Reinhard von Sachſenheim, Philipp Volland, Vogt zu Grö— 

ningen, Kosmas Wolflin von Kannſtatt und Sebaſtian Horn⸗ 
molt, Vogt zu Bietigheim. Schon am 5. November 1534 hatte 
der Herzog aus Stuttgart ein Kreditivſchreiben an den Abt 

Lukas geſandt. In dieſem Briefe fordert der Fürſt, „unge⸗ 

weigert Gehorſam zu leiſten und bis zu Ende und Vollziehung 
der Sachen“ in jeder Hinſicht den Anordnungen des Fürſten 

und ſeiner Abgeſandten zu entſprechen. Im Anhange eines 

gleichlautenden Schriftſtückess erging das Verbot, mit Gütern 
    

1 Dieſe Abſichten bekundet vor allem jener Teil der Anweiſung, der 

die Rückführung des von den Klöſtern außer Landes gebrachten beweg⸗ 

lichen Kloſtergutes fordert, die übergabe eines Schlüſſels zu dem die Koſtbar⸗ 
keiten enthaltenden Behältnis anordnet und die gewiſſenhafte Zuſammen⸗ 

ſtellung und Aufbewahrung aller die Beſitzverhältniſſe des Kloſters be⸗ 

rührenden Urkunden und Briefe verlangt (vgl. Wortlaut der Anweiſung 

in Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 334 f.). 
2 Ebd. S. 335 f. 
Das Schriftſtück iſt mit „Kopia“ bezeichnet und trägt kein Datum. Es 

iſt aber ohne Zweifel vom 5. November 1534 wie das Kreditivſchreiben des 

Herzogs an den Abt.! Daß in letzterem nicht die Rede iſt von dem Verbot, 

Beſitzveränderungen vorzunehmen, iſt nicht von Belang. Der Abt hatte 

Kenntnis von dieſem Verbot erhalten durch das herzogliche Schreiben 

vom 7. Dezember 1534, ja vorher ſchon, da er in ſeinem Briefe vom 
3. Dezember 1534 verſprach, an dasſelbe ſich halten zu wollen. Entweder 

iſt das Schreiben des Herzogs, das jenes Verbot dem Abte übermittelte, 

nicht mehr vorhanden oder vor dem 7. Dezember 1534 gar nicht an den



Die Aufhebung des Kloſters Herrenalb 55 

oder Früchten ohne Vorwiſſen und Genehmigung des Herzogs 

eine Anderung vorzunehmen. 
Nach dem obenerwähnten Bericht vom 3. Dezember 1534 

ſcheinen Abt und Konvent der an dieſem Tage begonnenen 

Inventierung zunächſt keine Schwierigkeiten gemacht zu haben, 

denn die herzoglichen Räte ſchreiben, daß ſich Abt und Kon— 

vent der Inventierung gegenüber gutwillig gezeigt hätten!. 
Nach dem gleichen Bericht ergaben ſich dieſe Schwierigkeiten 

erſt am 3. Dezember, als von dem Abte und dem Konvente 

der Inſtruktion gemäß über wahrheitsgetreue Angaben ein 

Eid bzw. ein Gelöbnis und die Einſchließung von Barſchaft, 

Silbergeſchirr und Briefen verlangt wurden. Es ſcheint, daß 

die herzoglichen Abgeſandten ihre Anweiſung vor Beginn der 

Beſtandsaufnahme nicht einmal in den weſentlichen Teilen an⸗ 
gedeutet haben. Das wäre aber ein Gebot gerechter Rück— 

ſichtnahme geweſen. So bekommt man jedoch den Eindruck 

beabſichtigter Rückſichtsloſigkeit und Überraſchung. In ihrem 

Schreiben vom 3. Dezember 1534 aus Herrenalb berichten die 
Räte über dieſe Schwierigkeiten. Sie melden, daß der Konvent 
dem fürſtlichen Befehle gemäß inventieren laſſe, er weigere ſich 
aber „der Gelübd und Eiden“ und habe das Erſuchen an ſie 

gerichtet, „es bei ihren wahren Worten und Zuſagen bleiben 

zu laſſen“2. Ferner erhebe der Konvent Bedenken gegen die 

Einſchließung der Barſchaft, des Silbergeſchirrs und der Briefe 

mit der Begründung, daß dieſe Dinge zur täglichen Haus⸗ 
haltung und geordneten Verwaltung nötig ſeien. 

Übereinſtimmend mit dieſem Berichte verſichert der Abt 

in einem ebenfalls am 3. Dezember 1534 aus Herrenalb an 
den Herzog geſandten Briefes, daß er gegen die Inventierung 

keine Beſchwerde erhebe. Dagegen ſei die Einſchließung von 
Silbergeſchirr, Barſchaft und namentlich der Briefe einer ge⸗ 

ordneten Haushaltung und Verwaltung ſchädlich. Die Be⸗ 

gründung, welche der Prälat für ſeine Bedenken anführt, iſt 

ebenſo vernünftig wie zeitgeſchichtlich intereſſant. Schriftliche 

Abt ergangen, der in dieſem Falle im Anfange der Beſtandsaufnahme 

von den Räten entſprechend belehrt worden iſt. 

Vgl. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 335. 

Ebd. S. 335. Ebd. S. 336 f.
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Belege über Gült, Gefälle und Jurisdiktionen müßten not— 

wendig ſtets zur Hand ſein, denn es ſei „in dieſer gefährlichen 

Zeit leider dahin geraten, daß niemand gern mehr ſeine Dienſt— 

barkeit und Gülten mit Brief geſtehe und leiſte“. Desgleichen 

wolle man „auch keinem rechten Vidimus vertrauen“. Da ſich 

täglich ſolche Schwierigkeiten ergeben, die nicht ohne den Haupt⸗ 

brief, den man den Widerſpenſtigen zeigen könne, zu beſeitigen 

ſeien, müßte man täglich den Herzog wegen des einen Schlüſſels 

„überlaufen“. Der Abt erklärte ſich bereit, zur Förderung der 

Inventierung bei „Ehre, Treue und Glauben“ alle Gefälle, 

eigenes Silbergeſchirr und anderes anzuzeigen. Desgleichen 

ſei er damit einverſtanden, „on notwendig Urſach und Euer 

fürſtl. Gnaden Vorwiſſen“ nichts vom Kloſterbeſitz zu veräußern 

oder ſonſt zu verändern. Zum Schluſſe ſpricht der Abt die 

Bitte aus, man möge ihm und dem Konvente aufs Wort 
glauben und kein Gelöbnis oder einen Eid verlangen. Der 
Herzog verſchloß ſich den guten Gründen des Prälaten nicht. 

Unter dem 7. Dezember 1534, Urach“, geſtattete er die Rück⸗ 
gabe der Briefe, Kleinodien, des Silbergeſchirrs und der Bar— 

ſchaft nach der Inventierung. Von den Briefen mußte außerdem 

eine Abſchrift und ein Vidimus angefertigt werden. Das Ver⸗ 

bot, mit dem Kloſterbeſitz irgendwelche Veränderung vorzu— 

nehmen ohne Genehmigung des Fürſten, wurde erneuert, die 

Forderung eines Gelöbniſſes wahrheitsgetreuer Angaben wieder— 

holt mit dem Bemerken, daß alle Prälaten es abgelegt hätten. 

Er beharre auf dieſem Verlangen der Gleichheit wegen. Das 

Gelöbnis müſſe in die Hand eines Geiſtlichen abgelegt werden?. 

Nach Regelung der berichteten Schwierigkeiten nahm die 

Beſtandsaufnahme ihren Fortgang. Abt Lukas meldete dem 
Herzog am 8. Dezember 153453, daß ſie den geſamten Kloſter⸗ 

beſitz, was innerhalb und außerhalb des Kloſters dazu gehöre, 
auch die Schulden, in Gegenwart des Abts und aller Amts— 
perſonen des Kloſters aufgeſchrieben haben. Das Gelöbnis 

wurde abgelegt, alles richtig angegeben zu haben. Das In⸗ 

Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 337f. 
2 Ebd. S. 338 f. in einem Schreiben des Herzogs an die in Herren⸗ 

alb weilenden Räte. 

Ebd. S. 339 f.
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ſiegel des Abtes und Konventes wurde der Inſtruktion gemäß— 

dem Inventar beigedruckt. Die Beſtandsaufnahme hatte vom 
1. bis 8. Dezember 1534 gedauert!. 

1 Auf die Nachricht von der Inventierung aller Kloſtergüter des 

Kloſters Herrenalb beeilte ſich Markgraf Ernſt von Baden, die Rechte als 

Schirmherr einiger herrenalbiſcher Gebiete mit allem Nachdruck geltend 

zu machen. Schon am 6. Dezember 1534 ſandte der Fürſt an den Abt 

von Herrenalb eine Abſchrift des zwiſchen Baden und Württemberg über 

die Schirmvogtei betreffs Herrenalb abgeſchloſſenen Vertrages. Der 

Markgraf ſprach in dem Begleitſchreiben die beſtimmte Erwartung aus, 

daß der Abt bei der bevorſtehenden Inventierung durch herzogliche Ab— 

geſandte nichts gegen den Vertrag zum Schaden der markgräflichen Schirm⸗ 

rechte werde „inventieren, fürnehmen oder handeln laſſen“. Ernſt erſucht, 

auch im Namen ſeines Bruders Bernhard, um Antwort und ſchließt mit 

der Hoffnung, daß Herzog Ulrich nichts tun werde, was den Vertrag 
verletzt (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 341). Schon am 7. De⸗ 
zember (1534) beantwortete Abt Lukas das markgräfliche Schreiben: 

Der Abt meldete, die herzoglichen Räte hätten Befehl gehabt, alles zu 

inventieren, jede Obrigkeit, Einkommen und Güter aller zum Kloſter 

gehörigen Flecken. In ihren Hoheits⸗ und Schirmrechten ſeien aber die 

andern Fürſten in keiner Weiſe geſchädigt. Graf Wilhelm von Eberſtein 
habe bei der Inventierung erklärt, in Loffenau, Neuſatz und Roten⸗ 

ſohl Schirmrechte zu haben. Der Markgraf möge ſelbſt entſcheiden, 

ob dies dem Schirmvertrag entſpreche. Unter dem 10. Dezember 

(Baden) wiederholte Ernſt, zugleich im Namen ſeines Bruders und 

offenbar veranlaßt durch die Mitteilung des Abtes vom 7. Dezember, 

eindringlicher und ausführlicher das Verbot vom 6. Dezember. Der Abt 

dürfe „nach unſerem ernſtlichen begehren, befehl und meinung“ keinen 
Brief oder irgend ein anderes zur Schirmvogtei gehöriges Stück in⸗ 

ventieren laſſen. Alles hierauf bezügliche ſchriftliche oder andere Material 

ſei unter Verſchluß zu halten und niemandem zugänglich zu machen. Jeder⸗ 

mann, der Einblick verlange, ſei auf den Vertrag und vorliegendes Schreiben 
hinzuweiſen. Wer einen andern Vertrag vorzuzeigen wage, ſei vom Abt 
an den Markgrafen zu weiſen. Der Schluß des Schreibens drückt die 
überzeugung aus, daß Ulrich nichts gegen das Abtommen tun oder, wo 
aus Unkenntnis etwas gegen dasſelbe befohlen worden ſei, alsbald Ab⸗ 
hilfe ſchaffen werde Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII. 352). Am 

10. Dezember (Baden) bat Markgraf Ernſt den Herzog Ulrich, auch 

im Namen ſeines Bruders Bernhard unter Verſicherung, ſeinerſeits das 

gleiche zu tun, nichts gegen den über die Schirmrechte in Herrenalb 

zwiſchen beiden Fürſtentümern geſchloſſenen Vertrag zu tun anläßlich der 

Beſtandsaufnahme in Herrenalb (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII„ 

343). Sieben Tage ſpäter, am 17. Dezember 1534, beſtätigte Ulrich 

dem Markgrafen den Empfang des Briefes vom 10. Dezember. Nicht nur
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Am 23. Oktober 1535 erſchienen nach dem Bericht eines 
Herrenalber Mönchs! die Abgeſandten des Herzogs im Kloſter, 

in Herrenalb, ſondern auch in andern Klöſtern habe er „aus treffenlichen 

und bewegenden urſachen“ die Inventierung angeordnet und zum Teil 

jetzt vollendet. Die markgräflichen Schirmrechte würden in keiner Weiſe 

berührt (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXIII, 344). Am 15. Mai 1535 

verbot Markgraf Ernſt in einem Schreiben aus Baden an den Abt Lukas 

von Herrenalb, aus den unter markgräflichem Schirmrechte ſtehenden 

Dörfern Malſch, Langenſteinbach, Ittersbach, Drettenhauſen, Rotenſohl, 

Zweienurbach, Spielberg, Loffenau und Bernbach irgend etwas zu ver⸗ 

fetzen, zu verkaufen oder ſonſt zu veräußern ohne Vorwiſſen und Bewilli⸗ 

gung der Martgrafen. Sollte vor Erlaß dieſes Verbotes ſchon ein Beſitz⸗ 

wechſel eingetreten ſein, ſo ſei er „unkräftig und nichtig“. — Der oben⸗ 

erwähnte Vertrag zwiſchen Herzog Eberhard II. von Württemberg und 

Markgraf Chriſtoph von Baden vom 25. Mai 1497 iſt abgedructt in 

Chr. v. Besold, Documenta rediviva Monasteriorum praecipuorum 

in ducatu Wirtenbergico sitorum p. 207. Die Beſtätigung des Ver⸗ 
trages durch König Maximilian I. erfolgte am 29. September 1497. In 
folgenden Orten hatten nach dieſem Vertrage die Markgrafen Schirm⸗ 

rechte: Malſch, Langenſteinbach, Ittersbach, Drettenhauſen, Zweien⸗ 

urbach, Spielberg, Stupferich, Loffenau, Neuſatz, Rotenſohl, Bernbach, 

Gebrichingen. 

Der Bericht (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 318) ſtammt 

von einem Augenzeugen. Auf dem Umſchlag ſteht: „Relation des gott⸗ 

loſen prozeß in dem kloſter Herrenalb.“ Von anderer Hand wurde dieſer 

Aufſchrift die Bemerkung hinzugefügt: „Von einem parteiiſchen mönch 
beſchrieben.“ Der Sammler der Herrenalber Materialien zur Geſchichte 
der Aufhebung des Kloſters, ein Mönch aus Salem (ggl. Zeitſchr. f. 

Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 296 f.), ſchickt dem Bericht des oben⸗ 
erwähnten, näher nicht bekannten Augenzeugen, der, wie begreiflich, ein 
ſcharfer Gegner Ulrichs war, folgende Bemerkung voraus: „Damit aber 

der andere Antiochus, sacrilegus herzog Ulrich ſeine gottloſe gedanken 

in das werk richte, hat er zur ausblünderung des gotteshauſes Herrenalb 

den 23. Octobris ſeine gewöhnliche inſtrumenten der boshait nach 

Herrenalb abgeſandt, mit dieſer commission, welche ein frommer an⸗ 

weſender religios nachfolgender geſtalt ordenlich beſchrieben.“ Trotz der 

oben angeführten Aufſchrift liegt keine Veranlaſſung vor, die Glaub⸗ 

würdigkeit des Berichts über den traurigen Vorgang im ganzen anzu⸗ 

zweifeln. Mag auch der Berichterſtatter im einzelnen übertrieben haben — 

was keineswegs erwieſen werden kann —, ſo fügt ſich die Geſamtdarſtellung 

zwanglos in das Bild von der rohen Art, wie Ulrichs Beauftragte die 

Kloſtergüter in Beſitz genommen und weggeſchleppt haben (vgl. hierüber 

Janſſen-Paſtor a. a. O. III, 337 f.; Heyd a. a. O. III, 218 und Note 1, 
wo der Brief des Mykonius (1. September 1539) aus Wildbad an Schnepf
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Reinhard von Sachſenheim und Philipp Volland, Vogt von 

Gröningen, mit einem Beglaubigungsſchreiben ihres Fürſten“. 

Außerdem erklärten ſie, mündlichen Befehl desſelben zu haben, 

alle im Kloſterbeſitz befindlichen Koſtbarkeiten, Gelder und Briefe, 

alles, was bei der Inventierung? aufgeſchrieben worden ſei, in 

die fürſtliche Rentkammer nach Stuttgart zu führen. Außer 

dieſem Befehl, die Güter abzuliefern, übermittelten die Ge⸗ 

ſandten einen zweiten, ſehr beſtimmt ausgeſprochenen: Der 

Konvent ſolle ſich ſofort bereit machen, „mit Bettladen, Bett⸗ 

gewand“ und allem, was dazu gehört, worunter die wenigen 
perſönlichen Habſeligkeiten der Mönche zu verſtehen waren. 

Der Fürſt gedenke, die Kloſterinſaſſen in acht oder längſtens 

vierzehn Tagen mit den Kloſterfuhrwerken an einen noch mit⸗ 

zuteilenden Ort abführen zu laſſens. 
    

tlagt: „Deinde bonis ecelesiasticis tam dicuntur pravi uti, ut timendum 

sit, ne Deus aliquando sit visitaturus eiusmodi Balthassares. Nescio 

si alicubi talium bonorum abusus non sit, verum tamen hic magis 

horrenda soleo percipere. Dixit mihi vir genere clarissimus, se scire 

ducenta milia aureorum in singulos annos ex bonis ecelesiarum in 

thesaurum recondi prineipis, praeter vasa argentea et aurea, quae 

iam pridem sint conflata et in nescio quem usum versa. Seis, frater in 

Domino observande, quam sie abuti rebus Dei sit plane foedum, ne quid 

dicam gravius. Obiiciunt certe nobis Papistae etc.“ Weitere Klagen 

äußerten der Prediger Erasmus von Reichenweiher und Hans Werner, 

wie erwähnt, ein erbitterter Gegner des Herzogs, in Briefen an Leonhard 

Eck. Werner ſchreibt am Schluſſe eines ſolchen Briefes (vom 25. Januar 

1535), in welchem er über die Reformation Ulrichs ſehr bedenkliche Mit⸗ 

teilungen macht: „. .. nimpt alles zu ſeinen handen und was von gold, 

ſilber und derglichen, ſchlacht alles zu huf und ſpiſt die bergſchloeſſer“ ... 
(Wille a. a. O. S. 293 f.). Schneider (Reformationsgeſchichte S. 18f.) 
findet kein Wort des Tadels für das rückſichtsloſe Vorgehen Ulrichs. In 

ſeiner Württembergiſchen Geſchichte S. 145 nennt er es „im einzelnen 
manchmal hart, im ganzen rückſichtsvoll“ (vgl. Janſſen⸗Paſtor a. a. O. 

III, 339, Anm. 3). Ebenſo ſchweigſam iſt die Württembergiſche Kirchen⸗ 
geſchichte S. 337 f. über die Verwendung der Kloſtergüter durch Ulrich 

vgl. Janſſen-⸗Paſtor a. a. O. S. 340 und Zeitſchr. f. Geſch. d. 
Oberrh. XXXIII,, 317. 

Ulrich wird vom Berichterſtatter „unſer ungnädiger herr“ genannt. 

2 Vom 1. bis 8. Dezember 1534. 

Maulbronn wurde das württembergiſche Sammelkloſter, in welches 
alle Mönche der aufgehobenen Klöſter abgeführt wurden, wenn ſie nicht 
Glauben und Kloſter aufgaben.
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Dieſen harten, unerwarteten Befehlen gegenüber, deren 
genaue Durchführung die Auflöſung des Kloſters bedeutet hätte, 

bat der Konvent, ihm wenigſtens die Briefe zu laſſen und zu 
erlauben, im Kloſter bleiben zu dürfen, wo ſie ihre Profeß 

abgelegt haben, „dann es gehören je die Mönch, die Brief und 
das Kloſter zuſammen“. Aus eigener Vollmacht konnten die 

Geſandten dem Wunſche nicht entſprechen. Sie waren aber 

damit einverſtanden, daß der Konvent eine Bittſchrift! an den 

Herzog richtete. Sie beteiligten ſich an deren Abfaſſunnm. Man 

hoffte auf beiden Seiten, eine entgegenkommende Antwort zu 

erhalten. Offenbar waren die fürſtlichen Befehle auch den ſonſt 

nicht beſonders rückſichtsvollen Beamten zu hart erſchienen. 

Die Bittſchrift, welche von einem befürwortenden Schreiben der 

Abgeſandten begleitet wurde, hatte indes keinen Erfolg. Am 

28. Oktober 1535, 3 Uhr nachmittags? kamen Balthaſar von 
Gültlingen, Hofmeiſter, Hans Harder, Obervogt zu Tübingen, 

Georg von Biſchofsrod, Obervogt, Ulrich Seyler von Über— 

lingen, Untervogt zu Neuenburg, und Meiſter Ambroſius Blarer“ 

In der Bittſchrift vom 25. Oktober 1535 wiederholt der Abt zuerſt 

die fürſtlichen Befehle. Dieſe hätten ſie mit gebührender Ehrfurcht und in 

aller Untertänigkeit entgegengenommen. Hierauf gebe er dem Fürſten unter⸗ 

täniglich zu erkennen, daß das Kloſter von Anfang an unter dem Schirme 

des Hauſes Württemberg geſtanden habe. Jederzeit hätten Abte und Mönche 

der Herrſchaft zu Württemberg und allen Wohltätern gegenüber ſich unter⸗ 
tänig gezeigt. Anderſeits ſei das Kloſter aber auch von den Landesfürſten 

„beſchützt, geſchürmbt und handgehabt worden“. Da ſich der Konvent auch 
gegen Herzog Ulrich „in aller untertänigkeit gehorſam und gutwillig er⸗ 
zeigt“ habe und auch ferner mit Hilfe des Allmächtigen dies zu tun bereit 

ſei, ſo ſpreche er die demütige Bitte aus, ſie in ihren Rechten zu belaſſen, 

zumal ſie bis hierher nichts dagegen getan und auch künftig nichts tun 

werden. Auch bitten ſie, die meiſt alten, ſchwachen und tranken Perſonen 

nicht des Kloſters zu verweiſen, da eine Ortsveränderung tödlichen Nach⸗ 

teil haben könne. Der Abt bitte um gnädiges und väterliches Einſehen 

und um Gottes Willen um gnädige Antwort (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 
XXXIII, 322 f.. 

Dieſen Teil des Berichtes leitet der Aktenſammler ein mit der Be⸗ 
merkung: „Und iſt auf ſolch unſer supplicieren auch auf der geſandten 
mitſchreiben uns ungefährlich ein antwort, wie nachfolgt, gefallen.“ (Gemeint 

iſt die in Anm. 1 mitgeteilte Bittſchrift des Abtes vom 25. Oktober 1535.) 

über den vom Herzog berufenen zwingliſchen Prädikanten vgl. 

Literatur S. 48 Anm. 2 vorliegender Arbeit, außerdem Th. Keim, Am⸗
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mit Reinhard von Sachſenheim und dem Vogt zu Gröningen 

zu Pferd nach Herrenalb. Es waren insgeſamt gegen 30 Be— 
rittene und noch etwa 70—80 Mann Fußvolk, ausgerüſtet mit 

Harniſch, Büchſen, Hellebarden und andern Gewehren, „als 

wolt man in einen Krieg ziehen“ 1. Die Leute ließen in und 

vor dem Kloſter ihre Büchſen knallen, „daß die tannbäum 
zitterten, auch berg und tal erhallten cum magno echone etc.“. 

broſius Blarer, der ſchwäbiſche Reformator; Janſſen⸗Paſtor, a. a. O. 

III, 336 f., Anm. 4, woſelbſt die Briefe des Ulrich feindlichen bayriſchen 

Agenten Hans Werner über das Auftreten Blarers und anderer Refor— 

matoren zum Teil abgedruckt ſind. Der auf Blarer bezügliche Brief vom 

21. Januar 1535 berichtet u. a.: „Hat fürſtliche Gnaden den Blarer, der dann 

der zwingliſchen ſekt und partei iſt zu Tübingen; predigt alle tage, läuft und 

geht doch niemands rechtſchaffener in ſeine predigt denn der pöbel, populus 

communis etc., die das evangelium gern annehmen meum tuum ete. Item 

der Blarer hat den gewalt, ſchreibt im land daher und dorthin, tut da einen 

propſt, chorherrn, vikar, pfarrer, prieſter ab und verweiſt ſie des landes 

aus befehl herzog Ulrichs; nimmt fremde zwingliſche und lutheriſche buben 

aus fremden landen daher gelaufen an, da niemand ihre gens (ſo iſt wohl 

zu verſtehen, nicht wie Janſſen⸗Paſtor a. a. O. „Gänſe“, was auf einen 

Druckfehler zurückzuführen ſein dürfte) kennt, die müſſen alle weib und kind 

haben, und ob ſchon ein pfaff im land bleibe, der muß ein weib nehmen“ 

(aus Wille, Analekten S. 293 —294). über Blarers Mitwirkung bei der Auf⸗ 

hebung der Klöſter berichtet Werner an den bayriſchen Staatsmann am 

14. Januar 1536 (nicht 1526, wie bei Wille a. a. O. S. 297 zu leſen), 

aus Ulm: „. . . Item er (Blarer) jagt alle munch und nunnen der ge⸗ 
furſten prelaten us, welche nit ſeines glaubens ſein, hat die vergangen 

wochen uf ain tag alle die munch zu Lorch usgejagt, und der jetzigen tagen, 

als ich gen Ulm kommen, hat er 12 munch us dem kloſter Blaubyren ge⸗ 

jagt und hinweg gewiſen. Die armen prelaten und munch haben ſich lang 
gewehrt und ſich rechts für kaiſer, könig und das ganz reich erboten, aber 

da iſt kein barmherzigkeit anders dann nur: hinweg, hinweg, oder er wöll 

ſie mit brügeln zum cloſter ustriben laſſen oder Hans Thomm von Roſen⸗ 

berg hinter ſie richten; alſo us furcht ziehn die armen munch us den elo⸗ 
ſtern dahin und woelicher munch oder nunn ſo krank oder alt und uf ihrem 
alten bliben wölln, die munch tut er zuſammen gen Mulbronn (ogl. S. 59 

Anm. 3 dieſer Arbeit), die nunen gen Bylſtain, will ſie alſo bieinander ab⸗ 

ſterben laſſen.“ Das Vorgehen gegen Herrenalb und die unbarmherzige 

Haltung gegen deſſen Inſaſſen bewieſen, daß Werner nicht ſchlecht unter⸗ 

richtet war (Wille, Analekten S. 297 f.). Die ſtrengen Maßnahmen Ulrichs 

ſind wohl auf Blarers Einfluß zurückzuführen, der für ſcharfes Vorgehen 

gegen die Klöſter eintrat (vgl. Schienß a. a. O. I, Nr. 570, S. 684). 

Janſſen⸗Paſtor a. a. O. III, 338; 3.f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 318.
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Nachdem durch die adligen Abgeſandten und Ambroſius 

Blarer der Abt und der ganze Konvent in die obere Stube 
des Konventshauſes beordert worden waren, wiederholte der 

Hofmeiſter Balthaſar von Gültlingen die am 23. Oktober von 

Reinhard von Sachſenheim und Philipp Volland überbrachten 

Befehle. Ohne Rückſicht auf das Begleitſchreiben der Abgeſandten, 

ſagte der Sprecher, und das Bittgeſuch des Abtes bleibe der 

Fürſt bei ſeinem Befehle, alle im Kloſter vom 1. bis 8. Dezem⸗ 

ber 1534 inventariſierten Gegenſtände in die Rentkammer nach 

Stuttgart zu führen. Folge man willig dieſer Anordnung, ſo 

ſei es gut, weigere man ſich, ſo hätten ſie Beſcheid, dem Befehle 

trotzdem zu entſprechen. Das war eine unverhüllte Androhung 

von Gewalt, und jeder Widerſtand war zwecklos. Trotzdem 
verſuchten die in ihrem Heimat- und Beſitzrechte hart bedrohten 

Mönche ein Letztes. Die von Abt und Konvent unter Hinweis— 

auf die vorgerückte Stunde erbetene Friſt bis zur Frühe des 

folgenden Tages, an welchem ſie „gebührliche Antwort“ geben 
wollten, wurde verweigert. Hierauf verſammelte ſich der Kon— 

vent zu kurzer Beratung. Nochmals ſprachen Abt und Mönche, 

vor den Geſandten niederfallend, die Bitte aus, man möge ſie 

nicht vergewaltigen, ſondern im Kloſter laſſen, wohin ſie gehör— 

ten, wo ſie Profeß abgelegt und gewohnt haben. In dem Jam⸗ 

mer der ſchweren Stunde und der tiefen Demütigung hatte der 

Konvent doch noch die Beſinnung, auf den Rechtsſtandpunkt zu 

verweiſen und an die päpſtlichen, kaiſerlichen und königlichen 

Freiheiten! zu erinnern. Der Abt verſäumte auch nicht, die 

Abgeſandten aufmerkſam zu machen auf den ihm und dem Kon— 

vente vom Markgrafen Ernſt zu Baden und dem Grafen Wil— 

E
 

müber die päpſtlichen Privilegien Herrenalbs vgl. Besold, Docu- 
menta, Albae Dom. docum. p. 132 8q.; 187 sꝗqq. Die kaiſerlichen und 
königlichen Freiheiten ſind verzeichnet ebd. p. 121 sqq., 136 8q., 140, 145 89. 

152 sqꝗ., 162 sqq., 175/176, 182 S8q., 191, 195. Der letzte Brief vor Ein⸗ 

führung der Reformation ſtammt aus dem Jahre 1521, 10. Februar, und iſt 

von Kaiſer Karl V. ausgeſtellt. über die Schirmrechte der Markgrafen von 
Baden vgl. Besold l. c. p. 160 sq.; über die Schirmrechte der Eber⸗ 
ſteiner vgl. ebd. p. 121 sg. u. 141 sq.; über die Rechte der Grafen von 

Württemberg ebd. p. 177 Ssq., 185 8., 186, 194, 198 8q. (letztere Urkunde 
iſt vom 30. Dezember 1496).
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helm von Eberſtein erteilten Befehl!, die Baden und Eberſtein 

betreffenden Briefe und Urkunden nicht aus der Hand zu geben. 

Nichts konnte die Beauftragten mehr abhalten, ihren Wei— 

ſungen zu folgen. Weder Bitte noch Recht konnten den Willen 
zur Gewalt beugen. Man gab den Wehrloſen zu verſtehen, 

daß man entſchloſſen ſei, wenn nötig, den ganzen Konvent zu 

verhaften, Türen und Tore, Gewölbe und Truhen mit Kxten 

zu erbrechen und dann in derſelben Nacht oder in der Frühe 

die Mönche zu verjagen. Der kluge Abt hielt es für ratſam, 

die Schlüſſel zu übergeben. Hierauf wurden alle Gewölbe, Tore, 

Türen und Truhen „verbitſchiert“. Die geſchilderten Vorgänge 
und die lange Anſprache, welche Blarer? an Abt und Konvent 

im Beiſein der Geſandten hielt, hatten bis nach 9 Uhr abends 

gedauert. Die Berittenen und das Fußvolk wurden im Kloſter 
geſpeiſt. Die ganze Nacht hielten ſie mit Leuchtern? innerhalb⸗ 
und außerhalb desſelben Wache. Am folgenden Morgen, einem 

Freitag, mußte die Mannſchaft mit Fiſch und Fleiſch bewirtet 

werden. Bis faſt gegen Mittag blieben die Kloſterpforten ver⸗ 

ſchloſſen. Inzwiſchen wurden alle Gold- und Silbergeräte, Mon⸗ 
ſtranzen, Kelche, Kleinodien, Meßgewänder, kurz alle „Gottes— 

und Kirchenzier in mälterig und ander Säck, wie die Schuhmacher⸗ 

die Laiſt einzellen, geworfen, durcheinander geplumpt, ufgeladen. 
und über rück hinweggeführt““. 

dDer angeführte markgräfliche Befehl war ergangen am 10. Dezem⸗ 

ber 1534 aus Baden (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 342 u. S. 57 

Anm. 1 vorliegender Arbeit). Herzog Ulrich hatte Kenntnis erhalten von 

dieſem Befehl durch eine Abſchrift desſelben, die mit einem Schreiben vom 

10. Dezember 1534 (Baden) dem Herzog zuging (ogl. Zeitſchr. f. Geſch. d. 
Oberrh. XXXIII, 343 f. u. S. 57 Anm. 1 dieſer Arbeit). In der Antwort 

Ulrichs vom 17. Dezember 1534 (Stuttgart) erklärte er, durch die Beſtands⸗ 

aufnahme in Herrenalb würden die markgräflichen Schirmrechte nicht. 

berührt werden (vgl. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 344 und 
S. 57 Anm. 1 dieſer Arbeit). 

2 Der Berichterſtatter bemerkt zu dieſer Rede: „. . ich ſag nit ein predig, 

darin man das gotteswort nit verhalten ſoll und die wahrheit.“ Die 

Bemerkung iſt in Klammern eingefügt (vgl. Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 

XXXIII, 320). 
à Nach Angabe des Erzählers wurden 200 Lichter verbraucht. 

Der weitere Bericht zählt die kirchlichen Geräte auf, die alle in der⸗ 
roheſten Weiſe eingepackt und weggeſchleppt wurden: „Mich erbarmten
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Das Werk der gottesdienſtlichen Verödung des Kloſters 

wurde vollendet durch Ulrichs Verordnung vom 22. Novem— 

und erjammerten aber die köſtlichen guldin und perlin ſtuck meßgewand, 

beveirten röck und chorkappen, kelch, monſtranz und das köſtlich ganz 

gulden und ein ſilberin vergültes groß ereuz, darinn etlich warhafte ſtuck 

von dem ſtammen des hailigen ereuzes, daran unſer herr und gott Chriſtus 

gelitten hat, mit gueten, edlen geſtain ingefaßt zce. — Mich bedauern 

auch die zwo köſtlich wohl gemachten infel, der köſtlich abtſtab, die new⸗ 
gemacht löblich monſtranz, auch die güldin, perlin, ſamatin und damaſtin 

meßgewand, levitenröck, chorkappen, aller farben und mit aller ihrer 

zuegehörd, das alles gott dem herrn zu lob und ehr lange zeit und viel 

jahr in dem gotteshaus zue Herrenalb geweſt, dazu die ſilberin vergulden 

credenz und andere trinkbecher, beſchlagen köpf und löffel, das alles 

durcheinander wie die ſchuhmacherleiſt in die ſäck geworfen ꝛc.“ — Der 

Schluß des Berichts iſt eine bewegte Klage über die Unrechtmäßigkeit der 

Wegführung dieſer Güter, von denen nur ein einziger Kelch eine Schentung 

des württembergiſchen Hauſes ſei, und über die Verödung der Kirche und 

des Gottesdienſtes: „Deren aber nie keins, usgenommen ein ainziger kelch, 
als wenig als züns, zehenten, dörfer, flecken, weiler oder höfe uns von 

Württemberg, wie dann von andern herrſchaften in donation oder kauf⸗ 
weis zukommen. Iſt aber leider jetzt von dem ſtamm und namen wider 

gott, ehr und recht, unſern willen und alles rechtserbieten ꝛc. gewaltig⸗ 
lich entwehrt, uns zu laſſen ſehen, genommen und hinweggefuehrt, darzu 
wa möglich gott dem herrn ſein göttlich lob des orts niedergelegt, ſein 

löblich gotteshaus und die hailige geweihte kirch in brach gelait, das hoch⸗ 

würdig ſakrament substantialiter daraus vertrieben, der hochwürdigen 
ſeligen mutter ꝛc. der hailigen jungfrauen Mariae, aller lüeben hailigen 

ehre und lob und aller chriſtgläubiger ſeelen gedächtnus untergedruckt, die 

göttlichen hailigen ämbter, die ſieben tagzeit und alle chriſtenliche ordnung, 

auch die beleuchtung mit wachs und vel nidergelegt, alle hailſame guete 

werk, als betten, beichten, faſten, wachen, ſingen und lesen, mit waſſer 

und ſalz auch andere weihung, von alter us guetem grund wohl bewährt, 

das hailige oel, die andächtige procession und ereuzgäng von der hailigen 

apoſtel zeit her gewährt, des alles für guet und hailſam bisher geacht 

und auch allen gueten chriſten gegen gott und ihm hett wohl erſchoſſen, 

iſt ietz und wie bei könig Herodes zeiten, deshalb St. Johannes der h. Tau⸗ 

fer damals unſchuldig des ehebruchs halben enthaubt ward, alles leider 
nider getruckt, veracht und verſpott ꝛc. Darüber ſich der allmächtig, ewig, 

guetig und barmherzig gott wölle erbarmen, und alle ding nach ſeinem gött⸗ 

lichen lob und wohlgefallen, auch nach unſer ſeele ſeligkeit ſchicken ꝛc. 

Gott dem herrn ſei lob in ſeiner ewigkeit. Amen. — Der Aktenſammler 

bemerkt am Schluſſe des obigen Berichtes: „Vidisti lector Antiochum, 

domum dei cum superbia et fastu exspoliantem, et de spolio exul- 
tantem. O patientia Numinis! Nam si nunc omne peccatum ijiusta
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ber 1535 (Pfullingen)!“, welche Beſchlagnahme und Entfernung 

der Glocken verfügte. Der Befehl galt für alle württember— 
giſchen Klöſter und ließ nur die Glocken übrig, die für den ſpäter 

eingerichteten reformierten Gottesdienſt nötig waren. Hans 

Plemann war mit der Durchführung des Befehls betraut. Die 

Glocken waren dem Zeughaus in Stuttgart zuzuführen. Die 
Kbte ſollten dem Beauftragten behilflich ſein. In Herrenalb 

wurden fünf Glocken im Laufe des Jahres 1536 abgenommen?: 

1. die Metallglocke, 2. das kleine Glöckchen auf dem hohen 

Glockenturm, 3. die alte „Schlach“glocken auf dem ſteinernen 

Turm der Kirche, 4. die Glocke vom ſteinernen Turm auf dem 

Sommerrefektorium und 5die kleine Glocke auf dem alten Knecht— 
haus. Außer den Glocken lieferte Herrenalb noch ab: 1. zwei 

hohe und große „Meſſinglichter“, die man bei Feſtlichkeiten in⸗ 
mitten des Chores gebraucht hatte, 2. 17 Meſſingaltarlichter, 

„die all nit wenig koſten“, 3. ein Kochhafen, 4. ein großer und 

dicker Meſſingdeckel, der in Speier um acht Gulden gekauft 

flecteretur poena, nihil ultimo iudicio reservari putaretur: rursus si 

nullum peccatum nune puniretur, aperte divinitatis nulla esse provi- 

dentia putaretur. S. August. lib. 1 de civitate dei, cap. 8 (Auguſti⸗ 

niſch iſt die Stelle erſt ab Nam si ...). — Vidisti etiam devastationem 

sanctuarii, pios israélitas deplorantes et auxilium quidem quaerentes, 

deinceps videbis sed in casum.“ — Weiter bemerkt der Bearbeiter der 
Akten: „1. Hier ſieht der leſer, warzu die inventierung angeſtellt wor— 

den. 2. Wie leichtfertig herzog Ulrich ſein zuſag und verſprechen, nit allein 
dem abt und konvent, ſondern durch herrn markgraf Ernſten zu wind 

geſchlagen und verlogener weis darwider gehandelt. Aber dies ſind die 

frücht des neuen evangelii, und kann ihme Ulrich wol geſagt werden, daß 

er von dem teufel und die werk ſeines vaters tue, welcher ein lügner 
von anfang geweſt. Ein fürtreffenliche ſchwel des neuen evangelii, daraus 

ſolche lueger und betrüeger heraus kriechen.“ — Üüber die Bedeutung des 
Zitats aus Auguſtin vgl. neuerdings das WerkBernheims, Mittelalterliche 

Zeitanſchauungen in ihrem Einfluß auf Politik und Geſchichtſchreibung 
1. Teil, Tübingen 1918. 

1 Württembergiſches Staatsarchiv. 
2 Der Bericht über die Beſchlagnahme der Glocken in Herrenalb, wel— 

cher ſich im Württembergiſchen Staatsarchiv findet, trägt kein Datum. Es 

iſt aber wahrſcheinlich, daß der herzogliche Befehl vom 22. November 1535 
vor dem 1. Februar 1536 ausgeführt wurde. Auf dieſen Tag kündigte Ulrich 

eine zweite Inventierung an, die ſich in erſter Linie auf den außerhalb 

des Kloſters gelegenen Beſitz erſtreckte (vgl. S. 66 Anm. 3). 
Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XX. 5
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worden war. Den Taglohn für die mit der Entfernung der 
Glocken uſw. beauftragten Arbeiter mußte das Kloſter tragen. 

Außerdem hatte es die beſchlagnahmten Gegenſtände auf eigene 

Koſten und mit eigener Fuhre an den Beſtimmungsort zu 
führen. 

Zu Anfang des Jahres 1536 verordnete Herzog Ulrich eine 
zweite Inventierung. Sie hatte den Zweck, dem inzwiſchen er— 

nannten Mitverwalter! des Kloſters einen Einblick zu gewähren 

in Beſitz und Verwaltung. Das an den Abt gerichtete, vom 

Erbmarſchall Hans Konrad Thum unterzeichnete Schreiben? 
verlangt, daß „alle Ding ordentlich und zum fleißigſten in das 

Inventari geſchriben und nichts überſehen und heraußen gelaſſen 
werde“. Abt und Mitverwalter haben je eine glaubwürdige 

Abſchrift zu nehmen und eine dritte an die Rentkammer nach 

Stuttgart zu ſchicken. Dem Prälaten wird aufgegeben, dem 

Mitverwalter bei der Beſtandsaufnahme mit Rat und Hilfe zur 

Seite zu ſtehen. Mit dem 1. Februar 1536 war dem Kloſter 

die Selbſtändigkeit der Verwaltung genommen und der geſamte 
Beſitz in die Hand des Herzogs gegebens. 

Anſcheinend hatte Graf Wilhelm von Eberſtein auf die Nach— 

richt von der zweiten Beſtandsaufnahme in Herrenalb für das 

ſeinem Schutze unterſtellte herrenalbiſche Dorf Langenſteinbach 

„die Früchte verboten““. Hierauf verfügte Nikolaus Miller im 

Namen des Herzogs in einem an den Abt und Mitverwalter 
des Kloſters gerichteten Befehl vom 7. Februar 1536 die Feſt⸗ 
ſtellung der herzoglichen Schirmrechte und jener des Eber⸗ 
ſteiners, ſowie eine Unterſuchung über den Zweck der gräflichen 

über dieſe herzoglichen Aufſichtsbeamten vergleiche man die Aus⸗ 

führungen über die Stellung des Kloſters unter ſtaatliche Aufſicht S. 67 f. 

dieſes Aufſatzes. 

Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 354. 

In einem nicht im Wortlaut vorhandenen Befehl wird Abt Lukas 

aufgefordert, zuſammen mit dem Mitverwalter in allen Pflegen und Höfen 

eine über alles ſich erſtreckende Beſtandsaufnahme vorzunehmen und das 

Verzeichnis dem Mitverwalter zu übergeben (1. Februar 1536). 

Der Sinn dieſes Ausdruckes iſt nicht ganz klar. Aber aus dem unten er⸗ 

wähnten Schreiben des Nikolaus Miller (Stuttgart, 7. Februar 1536) ſcheint 

ſich zu ergeben, daß der Graf von Eberſtein über den Verkauf der Ernte 

die Sperre verhängte, um ein Eingreifen des Herzogs zu verhindern.
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Maßnahmen, ob dazu ein Recht des Grafen vorgelegen, ob 

man die Früchte nur im Orte ſelbſt verkaufen und eine Ab— 

führung in andere Orte verhindern wolle. Es wirft in der 

Tat dieſe Verfügung ein merkwürdiges Licht auf die klare Ab— 
grenzung und Einhaltung der Schirmrechte“. 

Hand in Hand mit der Beſchlagnahme und Wegführung 
ſämtlicher Kloſtergüter ging die Stellung des Kloſters unter 

ſtaatliche Aufſicht. Bemerkenswert iſt hierbei immerhin, daß 

die beiden Prozeſſe erſt nach der Unterzeichnung des Kaadener 

Vertrages vorgenommen wurden. Am 15. Oktober 15352 wurde 

der Abt von dem Statthalter Georg von Au und dem Marſchall 

Hans Konrad Thum ins Schloß nach Nürtingen berufen. In. 

einer Stube gegen die Kirche wurden dem Abte auf herzoglichen. 

Befehl Vorſchläge gemacht, deren Annahme durch den Prälaten 

die Freiheit der Kloſterverwaltung vernichtete. Man kann aber 

nicht leugnen, daß Ulrichs Vorgehen und Anerbieten klug und 

berechnend war. Dem Abte wurde zunächſt Lob erteilt für ſeine⸗ 
bisher den Plänen des Herzogs entgegenkommende Haltung. 

Der Landesfürſt wolle deshalb, ſo wurde dem Prälaten geſagt, 

auch ſeinerſeits ein gnädiges Entgegenkommen zeigen. Die Vor⸗ 

ſchläge waren: 1. Nach Zuſammenſchluß aller Mönche in einem 

Sammelkloſter wolle man dem Abte eine ausreichende, ſtandes⸗ 

gemäße und lebenslängliche Penſion mit Unterhaltung ſichern. 

2. Der Abt dürfe im Kloſter verbleiben und bei der Verwaltung 

Der Aktenſammler bemerkt zur Verfügung vom 7. Februar 1536: 

„Auch ſiehet der leſer, wie der gottloſe erb⸗, ſchutz⸗ und ſchirmherr (sic 

enim sese iactabat) nit gewußt, was er für ſchirmbsgerechtſame bei dieſer 

ambtung zu Langenſteinbach hab“ (Zeitſchr. f. Geſch. d.Oberrh. XXXIII, 355). 
2 Der Bericht ſagt: „Uf freitag St. Galli abends hora quarta.“ 

Dieſes Lob konnte der Herzog ſelbſt nicht glauben, denn Abt Lukas⸗ 

hatte bis dahin wacker um ſein Kloſter ſich angenommen gegenüber dem⸗ 

Landesfürſten. Noch unaufrichtiger war die Bemerkung, Ulrich ſei dem 
Prälaten gnädig „vor andern prälaten“. Wir haben Belege dafür, daß. 

Ulrich ſehr ungnädig gegenüber dem Abte war, dem er ſein im Vergleich. 

zu andern Prälaten, „widerſpenſtiges“ Verhalten vorwarf (vgl. die Briefe 
des Herzogs vom 7. Dezember 1534 an die mit der Inventierung Betrau⸗ 

ten und vom gleichen Tag an den Abt, ferner vom 23. Oktober 1535 an 
den Abt; alſo kaum acht Tage nach dem Lob wird eine Rüge erteilt, und die 
andern Prälaten erhalten hohes Lob (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII. 
337- 889 u. 316). 

— 5*
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desſelben mitwirken. 3. Der Prälat übernimmt die Verpflich— 

tung jährlicher Rechenſchaft vor der herzoglichen Rentkammer. 

4. Der Fürſt iſt bereit, dem Abte, falls ihm „die Arbait zu 

ſchwer“, zur Unterſtützung einen Mitverwalter zu geben. 

5. Außerdem ſolle er zum fürſtlichen Rat und Diener ernannt 

werden. 6. Weiterhin wurde in Ausſicht geſtellt, ihn auch ander— 

weitig zu verwenden. 7. Wolle der Abt nicht im Kloſter bleiben, 
ſo köͤnne ihm „ein ehrlicher Sitz“ angewieſen werden. 

Auf die verfänglichen Vorſchläge erklärte der Prälat, daß 

er ſehr beunruhigt und überraſcht ſei. Nie habe er über eine 

ſolche Möglichkeit nachgedacht, und ohne Wiſſen und Rat ſeines 

Konventes könne er keine Entſcheidung treffen. Er bitte um 

zwei bis drei Wochen Bedenkzeit, während welcher er mit ſeinen 

Mönchen eingehend ſich beraten wolle. Die Abgeſandten legten 

unter „viel Worten“ dem Abte nahe, ſich ſofort mit den Vor— 

ſchlägen einverſtanden zu erklären. Der Gedrängte wiederholte 
ſeine Bitte mit der Erkärung, in ſeinem Entgegenkommen ſo 

weit gehen zu wollen, als es ihm nur möglich ſei. Die herzog— 
lichen Vertreter überbrachten darauf dieſen Beſcheid ihrem 
Herrn. Bald nachher wurde der Abt zum Vogt berufen, bei 

welchem die Geſandten ihm den Rat erteilten, ohne weiteres 
den fürſtlichen Vorſchlag anzunehmen, da ſich ſonſt die Lage 

verſchlimmern könne. Sie deuteten an, daß eine Beratung mit 
dem Konvente zwecklos ſei, da der Herzog mit demſelben geſon— 
dert verhandeln und wohl kurz verfahren werde. 

Ulrichs Plan ging alſo offenſichtlich darauf aus, den Abt 

vom Konvent zu trennen und dadurch die innere Einheit 

des Kloſters zu zerſtören. Dieſe große Gefahr erkennend, 

gaben die Konventualen ihrem Oberhaupte den Rat“, die Ver⸗ 
  

1 Der in Form einer Urkunde erteilte Rat des Priors und Konventes 
(vom 30. Oktober 1535, Herrenalb) erwähnt zu Anfang die Abſicht des 

Herzogs, diejenigen Mönche, welche ſich nicht mit einem Leibgeding abfer⸗ 

tigen laſſen, in ein anderes Kloſter zu ſchicken. Dann ſpricht er von dem 

Vorſchlag an den Abt, den derſelbe nicht ohne Rat und Willen des Kon⸗ 
ventes habe annehmen wollen. Das Schriftſtück fährt dann fort: „. .. Uf 

ſolches haben wir ſeiner ehrwürden us beweglichen und notwendigen 
urſachen getreulich geraten, iſt auch unſer aller will, meinung und guet 

anſehen, daß ſeine ehrwürden die verwaltung des gotteshauſes und jähr⸗ 

liche pension annehmen und ſich deshalber in hochgedachts unfers gnä⸗
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waltung des Kloſters zu behalten, damit ſie ſelbſt nicht mittel— 

und heimatlos würden. Man gab dem Vertrauen auf Gott 

digen fürſten und herrn willen und gefallen undertänig halten und er— 

zaigen ſolle, undertäniger und gueter hoffnung, ſolches werde mit hülf 

und gnad des allmächtigen unſerm gotteshaus zue laenger ufenthaltung, 

darzue auch ſeiner ehrwürden und uns allen künftiglich zue ehren, nutz 

und wolfahrt erſchießen und kommen.“ Das Aktenſtück wurde mit dem Geheim⸗ 

ſiegel des Konvents verſehen und von fünfzehn anweſenden Kloſterinſaſſen 

eigenhändig unterſchrieben (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 312). — 

Die über die Zukunft des Kloſters entſcheidende Stellungnahme zu den herzog— 

lichen Vorſchlägen wurde von Abt Lukas eingehend erörtert. Nicht nur vom 

Konvent, ſondern von allen Seiten, die dem Kloſter naheſtanden, holte 

er Rat ein. In der Aktenſammlung Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 
296 ff.) iſt ein Gutachten eines Unbekannten abgedruckt (ebd. S. 326 f.). Es 

betont zu Anfang die Schwierigkeit der Raterteilung in einer ſo unſichern Zeit 

und in ſo ſchwieriger Angelegenheit. Man könne ſich nicht gut vorſtellen, 

wie der Abt ſeine Pflichten als Prälat und als lebenslänglicher Diener 

des Herzogs in Einklang bringen wolle. Dann wiſſe niemand, wie die 

Dinge ſich geſtalten und welche Stellungnahme der Abt vom Standpunkte 

einer möglichen ſpäteren Entwicklung nehmen müßte. Der Ratgeber 
meint darum, der Prälat ſolle den Herzog vor allem erſuchen, die Rechte 

des Kloſters und des Landesherrn genau feſtzuſtellen, wodurch am beſten 

die beiderſeitigen Intereſſen gewahrt werden könnten. Die herzoglichen 

Räte müßten genauen Bericht vom Abte entgegennehmen, wie die Rechts— 
lage des Kloſters gegenüber der Markgrafſchaft Baden und der Grafſchaft 

Eberſtein bezüglich des Schirmes und der Fundation ſei. Auch müßten die 

Verhältniſſe gegenüber der Pfalz und dem Bistum Speier gewiſſenhaft 

geprüft werden, damit man nachher dem Prälaten keine Vorwürfe machen 

tönne. Er, der Ratgeber, hege die Hoffnung, daß nach Klärung all dieſer 
Fragen ein Verbleiben im Kloſter ſehr wohl möglich ſei. Wolle man 
aber den Prälaten nicht anhören, ſondern auf eine Antwort dringen bezüg⸗ 

lich der Penſion und der andern Dinge, ſo lege er nahe, vom Fürſten 

eine Bedenkzeit von ein bis zwei Monaten zu erbitten und ſich nach Ab⸗ 

lauf dieſer Friſt, während welcher man die Dinge im Kloſter nach Anord⸗ 

nung des Blarer und Schnepf ſich habe geſtalten laſſen, nach Stuttgart 

zu begeben zu dem vom Herzog zu beſtimmenden Tag. Hierbei ſolle der 

Abt ſeine endgültige Antwort mitteilen. Inzwiſchen könne der Fürſt, wenn 

er mißtrauiſch ſei, in Herrenalb einen Mitverwalter anſtellen, der die 

beſonders gearteten Verhältniſſe Herrenalbs ſtudieren und dem Herzog 

Bericht zu erſtatten hätte. — Endlich hat Abt Lukas mit noch andern, 

wie berichtet wird, „ehrlichen leüten“, ſich beraten. Unter dieſen Ratgebern 

befand ſich, nach Vermutung des Aktenſammlers, auch der Abt von Maul⸗ 

bronn. Der Verkehr wurde durch einen Religioſen vermittelt, der jeweils 

Anfrage und Ratſchlag in chiffrierter Schrift bei ſich trug. Es heißt
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Ausdruck, der Mittel finden werde, ihnen ihr Kloſter zu er— 
halten und die Ausgetretenen wieder zurückzuführen. Zwiſchen 

dem 30. Oktober und 22. November! ließ Abt Lukas an die 

Uberbringer des herzoglichen Auftrages vom 15. die Einwilli— 
gung zu den bekannten Vorſchlägen übergeben: J. Er wolle 
des Herzogs Rat und Diener ſein und im Hofgericht oder Rat 

ihm ſeinen „kleinfügigen Verſtand“ zur Verfügung halten. 2. Er 

bleibe im Kloſter und nehme den vorgeſchlagenen Mitverwalter 

an, den er getreulich unterweiſen und unterſtützen ſowie ihm ſchrift⸗ 

liche Vorlage aller Rechten, Gülten, Ennahmen und Ausgaben 

unterbreiten wolle. 3. Über die Geſamtverwaltung erſtatte er 

jährlich dem Herzog oder deſſen Vertreter „ehrbare und auf— 

richtige“ Rechenſchaft. Die Überſchüſſe der Kloſtereinnahmen 

werde er nach Beſcheid des Fürſten abliefern. Doch machte 

der Abt folgende Vorbehalte: 1. Für ſeine Perſon ausreichenden 

Unterhalt. 2. Desgleichen für zwei Knechte und drei Pferde. 
3. Deren unbehinderte Benützung innerhalb und außerhalb des 

Kloſters. Was er für ſich brauche, werde er genau aufſchreiben 

und verrechnen. 4. Seine Hinterlaſſenſchaft ſolle ungeſchmälert 

in Herrenalb verbleiben. 

hierüber (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 325): „. .. Darab wohl 

zu erſehen, daß ſolche ſchriften aus furcht gar behuetſam und an etlichen 

orten mehr mit zeichen (damit, wann ſie in ander händ kämen, nit ſo leichtlich 

könnten geleſen werden) gehandlet worden.“ Die weſentlichen Punkte dieſer 
Ratſchläge werden (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 325) folgender⸗ 
maßen zuſammengefaßt: „1. Daß des herzogs ſachen alles ein betrug und eine 

wahre frucht der lutheriſchen ſeeten. 2. Alſo fahe man die affen, ſolle behuet⸗ 
ſam in die ſach gehen, damit nit zwiſchen zweien ſtühlen niederſitz. 3. Solle 
eine zeit umb bedacht begeren uf 6 oder 8 wochen. 4. Seien noch mehr inter⸗ 

eſſiert. 5. Das gotteshaus Herrenalb ſei ohne mittel, wie andere clöſter 

unſers ordens des reichs. 6. Darumb er, abt Lucas, nit macht hab was 

zue tuen. 7. Es werde keinen beſtand haben und nit darbei' bleiben. 

8. Wann der herzog bericht würde, wie es zue Herrenalb für allen andern 
gotteshäuſern geſtaltet, würde ſich vielleicht eines andern bedenken. 

9. Wann kein abt und convent zue Herrenalb wär, würd dem cloſter 
von keinem ende, außerhalb des fürſtentumbs nichts gedeihen.“ — Man 

wird zugeben müſſen, daß der Abt mit dieſen „Ratſchlägen“ nicht gerade 

gut bedient war. 

Der Rat des Konventes iſt vom 30. Oktober 1535 (vgl. S. 68 Anm. 1), 

die herzogliche Ernennung des erſten Mitverwalters erfolgte am 22. No⸗ 

vember 1535.
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dach Empfang dieſes Anerbietens, das durch die Umſtände, 

aus welchen es gemacht wurde, jeden Schein der Freiwilligkeit 

verloren hatte, ging dem Abte ein Eidesformular zu. Der 

Eid! war der feierliche Abſchluß einer Entwicklung, die in etwa 
drei Wochen das Kloſter in allen weltlichen Angelegenheiten 

unter den Landesherrn ſtellte und den Abt zum fürſtlichen, 

durch einen Kontrollbeamten gebundenen Diener machte?. 

Die folgenden Maßnahmen erfolgten lediglich in Ausführung 

der in der Eidesformel feſtgelegten Vereinbarungen. Unter dem 

Die dem Abte vorgelegte Eidesformel (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 

XXXIII, 314f.) erſtreckt ſich im weſentlichen auf die in ſeinem Anerbieten 

bereits genau umſchriebenen Punkte. Der Prälat hat den Eid zu leiſten 

zu Gott dem Allmächtigen, daß er immer und überall, ohne Anſehen der 

Perſon, Recht ſprechen werde als Mitglied des Hofgerichts und alle andern 

Dienſte als herzoglicher Rat nach beſtem Wiſſen und Können im Intereſſe 

des Fürſten verwalten wolle. Gott dem Allmächtigen ſei er Rechenſchaft 

ſchuldig. Den ihm zur Verwaltung des Kloſters beigegebenen Verwalter 

werde er annehmen und in allen Amtsgeſchäften getreulich unterweiſen 

und unterſtützen. Alljährlich werde er dem Fürſten oder deſſen Ver⸗ 

tretern „ehrbare und aufrichtige jahrrechnung tun“ und den Gewinn ge— 

wiſſenhaft abliefern. Auch die vom Abte gemachten Vorbehalte wurden 

in den Eid einbezogen. Während jedoch der Abt gewünſcht hatte, ſein 

perſönliches Eigentum der Kloſtergemeinde hinterlaſſen zu dürfen, forderte 

der Eid, daß dieſe Hinterlaſſenſchaft dem gegenwärtigen Herzoge oder 

den ihm folgenden Erben und Inhabern des Kloſters Herrenalb zuſtehe 
und verbleibe. — Der Aktenſammler aus Salem erkannte klar die Be⸗ 

deutung dieſes Eides. Er fügt dem Wortlaut hinzu: „Anjetzo wurd das 

netz ausgebrait, darin abt Lucas gefangen und zu ſeinem und des eloſters 

Herrenalb höchſten nachteil verbunden, daß er wider den herzogen nichts 

mehr vornehmen könnt zu manutenierung und handhabung ſeines gottes⸗ 

hauſes, und iſt das lueder uf die falle gelegt worden zu des abt Lucas 

höchſtem ſchaden und nachteil, da er ſich nämlich zu ſeines ſchutzherrn 

diener gemacht und für ein ſchirmer einem ſtürmer willfahren, dienen und 

nichts wider ihn zu handeln verſprochen eitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 

XXXIII, 314). — 
2 Schon der Aktenſammler mußte die Bedeutung dieſes Verhältniſſes 

zwiſchen Abt und Mitverwalter erkennen. Er bemerkt zu der auf 1. Februar 

1536 befohlenen, unter Aufſicht des Mitverwalters vorzunehmenden zweiten 

Inventierung: „Hiebei ſieht der leſer, warumb ein oberambtmann dem abt 

Lucas zugegeben worden, damit er nämlich nichts mehr handeln könnte, 

welches der herzog nit alsbald durch ſeine kundſchafter innen wurd“ (Zeitſchr 

f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 354 f.).
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22. November 1535, Pfullingen, wurde Wilhelm von Wittſtatt, 
genannt Hagenbach, zum Oberamtmann oder Mitverwalter des 

Kloſters ernannt und der Abt aufgefordert, denſelben einzu— 

laſſen!. Auch die Beorderungen? des Abtes nach Stuttgart 

Derſelbe Bearbeiter der Akten ſchreibt über die Ernennung des 

Wilhelm von Wittſtatt: „Damit aber herzog Ulrich ihme das cloſter Herren— 

alb (deſſen er temporarius advocatus) ganz in ſeine klauen brächte, und 

der ausgeblünderte abt ſambt den ſeinigen nichts mehr tentieren könnten 

oder ſein gottloſes vorhaben zu verhindern, hat er den Wilhelm von 

Wittſtatt, genannt Hagenbach, zu einem oberambtmann verordnet bis uf 

fernere befehle und befohlen, denſelbigen einzulaßen, durch ein befehl zu 

Pfullingen datiert montag nach Eliſabethae“ (22. November 1535) (Zeitſchr. 

f. Geſch. d. Oberrh. XXXIIII, 325). 

2 Solche Beorderungen und Aufträge ergingen: Am 22. Januar 1536 

nach Stuttgart (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 352). Am 1. Februar 

1536 hat der Abt Veit Röß, Vogt und Mitverwalter, und den Burſarius zum 

Bericht über Zins, Renten, Gülten, Einkommen und Gefäll und zum Ab⸗ 
hören der Rechnung auf den herrenalbiſchen Pflegen und Höfen mitreiten 

zu laſſen. — Unter dem 25. Februar 1536 (Stuttgart) wurde der Abt Lutas 

zum Beiſitzer des Hofgerichts in Tübingen ernannt und ihm aufgegeben, 

in der Nacht vom Sonntag Reminiſzere (12. März) auf Montag (13. März) 

in der Herberge in Tübingen zu ſein „ſelbander mit zweien Pferden“. 
Er habe bei den Sitzungen, beginnend Montag 6 Uhr früh, mit den Bei⸗ 

ſitzern vom Adel und den andern anweſend zu ſein für die ganze Dauer der 

Verhandlungen. Nach Recht und Billigkeit laut der Hofgerichtsordnung 
habe er zu „ſprechen und zu erkennen“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 
344f.). — Am 6. April 1536 wurde Abt Lukas aufgefordert, der herzog⸗ 

lichen Rentkammer ſeinerzeit zu berichten, wieviel er auf Ulrichstag 

(J. Juli) dem Kammermeiſter Philipp Seyblin erlegt habe. — Am 10. April 
ergeht der Befehl, den Vogt und Mitverwalter Chriſtian Mayer über 
Zinſen, Renten, Gült, Einkommen, Nutzung und Gefälle des Kloſters zu 

unterweiſen, mit ihm zu arbeiten und Rechenſchaſtsbericht zu erſtatten. — 

Der letzte Befehl des Herzogs an den Abt, ſich auf Montag nach Doro⸗ 

thea (1538, 11. Februar) mit den Pflegern zur Erſtattung der Rechen⸗ 

ſchaft nach Stuttgart zu begeben, erging am 14. Dezember 1537. — 

Gegenüber einem ſolchen Befehl, ſich mit ſämtlichen Pflegern zur Rechen⸗ 
ſchaftsabgabe bereit zu halten, äußerte Abt Lukas am 11. Dezember 1537 

ſeine wohlbegründeten Bedenken: Solange er Abt ſei, habe er den 

Rechenſchaftsbericht von den Pflegern des geſamten Kloſterbeſitzes ſelbſt 

entgegengenommen. Er glaube, ſtets recht gehandelt zu haben, da bis jetzt 

noch keine Einwendungen gegen dieſe Gewohnheit erfolgt ſeien. Es würde 

dem Anſehen des Abtes ſchaden, wenn er künftig den Bericht in Stutt— 

gart entgegennehmen müſſe, und er bitte, es bei der alten Übung zu belaſſen.
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zum Hofgericht oder zur Rechenſchaftsabgabe geſchahen nur auf 
Grund der Vereinbarungen. 

2. Die Reformation in Herrenalb. 

Erſt nach der Ratifikation des Vertrages von Kaaden ſetzte 

die planmäßige Reformierung des Kloſters ein. Sie begann mit 

der Verordnung, Herzog Ulrichs vom 5. Mai 1535 aus Maul— 

Der Fürſt könne ja ſeine Vertreter nach Herrenalb ſchicken. Er ſei bereit, 
ſich mit der Abſchrift des Rechenſchaftsberichts zu begnügen und die Ur— 

ſchrift der fürſtlichen Kammer zu überlaſſen. — Der Aktenſammler bezieht 

dieſes Geſuch des Abtes vom 11. Dezember 1537 auf einen fürſtlichen 

Befehl vom 14. Dezember 1537. Das iſt natürlich ein Irrtum. Entweder 

iſt der fürſtliche Erlaß falſch datiert oder es erfolgte vor dem 11. Dezember 

noch eine Vorladung durch den Herzog, auf welche ſich der Abt bezieht mit den 

Worten: „Uf e. f. g. gnädig ſchreiben, mir neulicher tagen zukommen ...“ — 

Nach Mitteilung des Aktenſammlers haben ſich während der Beſtands— 

aufnahme, der Beſchlagnahme und Wegführung der Kloſtergüter ſowie 

während der Entrechtung des Kloſters Kurpfalz, der Markgraf von Baden 

und dér Graf von Eberſtein mit vielen Worten und öfters wegen des 

Schutzes des Kloſters geäußert. Statt ſich aber wirkſam desſelben anzu⸗ 

nehmen, haben ſie „vil servitia und onera mit gewalt erfordert, den atz 

überflüßig ſowol in dem eloſter als in den pflegehöven gebraucht und 

mißbraucht, inſonderheit aber die markgräviſchen, wie aus häufigen ſchriften 

zu erſehen, ja es haben auch die marggraven ſtracks die gefäll zu Malſch 

und Langenſteinbach angegriffen“. Der Gewährsmann verſichert, daß ihm 

zahlreiche Zeugniſſe über derartige übergriffe vorgelegen haben; dagegen 

habe er unter „unſeren vielfältigen dokumenten mit höchſter verwunderung 

nichts gefunden“, das ihm berichten konnte über tatkräftiges Eintreten für 

Eigentum und Rechte des Kloſters. Keinen Rat, kein Troſtwort habe man 

für Abt und Mönche gefunden. Die Verlaſſenen haben von ſich klagen 
können: Non est mihi auxilium in me et necessarii mei quoque 

recesserunt a me GJob. 60. — über die Markgrafen von Baden und ihr 
Verhalten zum Kloſter Herrenalb findet der Mönch folgende Worte: „Eant 
ergo Badenses, et insigniter triumphent de magno illo iure suo 

advocatiae, quod illis Maximilianus imperator ad dies vitae concessit. 

Si enim perpetuasset istam concessionem, merito illis Ferdinandus II 

tam male nomine imperii administratam advocatiam non minus ac 

duci Wirtembergico abrogasset, cum paulo minora damna huic 

monasterio intulerint! — In hoc tamen dispares sunt, quod superiori- 

bus temporibus pientissimi marchiones plura dona, iura et beneficia- 

in hoc monasterium congesserint, et si sequentes secius egerint, 

Wirtembergici autem contulerint nihil, et sacrilegi abstulerint omnia“ 
(Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII,, 331f.).
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bronn. Dem Abte wurde in dieſem Erlaſſe verboten, irgend 
einen Zwang auszuüben auf Mönche, „die ein Greuel oder 

Beſchwerde der Meß halben, die zu ſingen oder zu leſen, hätten““. 

Dieſe Verfügung war nur ein Vorbote ſchärferen Vor— 

gehens gegen das mönchiſche Leben. Am 5. Juli 1535, 10 Uhr 

morgens, kamen Hans Friedrich Thum? und Meiſter Erhardt 

Die Abſchaffung der heiligen Meſſe in den Pfarrkirchen erfolgte 

ſchon zu Anfang des Jahres 1535. Vgl. Schieß a. a. O. I. 640 Nr. 528: 

Theodor Reysmann (über ihn vgl. Boſſert in Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh., 

N. F. XXII u. XXXII an Ambroſius Blarer (etwa Ende Januar 1535, 

Hirſau) wo R. kurze Zeit Leſemeiſter war: „... Deinde ignores, nolo, 

rekormationem nos cupide expectare. Si Stuttgardiae missa sepulta 

est, si Tubingae missam non admittitis idolatriam, et nos sine offendi- 

culo vestrum exemplum imitabimur“ (ſchon gedruckt bei Boſſert a. a. O. 

XXIII, Beil.). Ferner: „... Stuttgardie, Herrenberge, Canstatt ete. 

missa papistica prorsum extincta est, non quod hane suo decreto 

princeps abrogarit: sed aliae fuerunt sacrificiis causae, ut cessarent. 

Que cum apud nos non sint, hie certe extrema positura videtur vesti- 

gia. Coena Stuttgardie a Schnepfio talis est instituta (die erſte Abend⸗ 

mahlfeier fand in Stuttgart wahrſcheinlich am Sonntag Invokavit, 

14. Februar 1535, ſtatt) ut non possis multum dtsiderare; non elevan- 

tur panis et calix, nec sacris induitur vestibus, qui minister est; 

Cantantur psalmi nonnulli, leguntur lectiones, canitur hymnus angeli- 

cus et In terra; quedam Latine, quedam Germanice dicuntur“ (Am⸗ 

broſius Blarer an Heinrich Bullinger: Tübingen 1535 Februar 15., Schieß 

G. a. O. I, 654 Nr. 534). Vgl. ferner Heyd a. a. O. S. 94 f., beſonders 

Anm. 185, 186; Württemberg. Kirchengeſchichte S. 336; Schneider, 

Württemberg. Reformationsgeſchichte S. 48 f. Hans Werner ſchreibt 

Darüber an Leonhard Eck, 21. Januar 1535: „. .. Alſo iſt die ſag, daß 

ſ. f. g. im ganzen fürſtentumb die meß abtan .. .“ (Wille, Analekten 

S. 294). 
2 Hans Friedrich Thum(b) von Neuburg, Herr zu Köngen, und ſein 

Bruder Hans Konrad (ſpäter Erbmarſchall) begünſtigten die Reformation 

(ogl. Schieß a. a. O., Einleitung J. S. XXII). Sie ſtanden mit Ambroſius 

Blarer im Briefwechſel und neigten zu dem Sektierer Kaſpar Schwenk⸗ 

feld von Oſſing, deſſen Schwäger ſie waren. Schwenkfeld widmete ſeine 

Schrift „Von der Erbawung des Gewiſſens zum Anfange und Zunemen 

des Glaubens und eines gotſäligen chriſtlichen Lebens“ am 18. Oktober 

1533 den Schwägern. Blarer nahm wiederholt Anlaß, die Brüder, nament⸗ 

lich Friedrich, vor Schwenkfeld zu warnen (ogl. Schieß a. a. O. I, beſon⸗ 
ders S. 444 f. Nr. 379, S. 451 Nr. 385, S. 686 f. Nr. 574 und 575; Heyd 
a. a. O. III, 43 und Anm. 14, S. 62f.; Württembergiſche Kirchengeſchichte 

S. 322 u. 326. Über Schwenkfeld vgl. Heyd a. a. O. III, 6If., beſonders
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Schnepf! im Auftrage Ulrichs ins Kloſter. Sie beriefen den 
Abt und den ganzen Konvent Dienstag morgen (66. Juli) in 

die große „Zechſtube“. Hier legten ſie zunächſt ein verſiegeltes 

Beglaubigungsſchreiben ihres Herrn vor. Alsdann teilten ſie 

„mit viel Worten“ eine neue Kloſterordnung? mit, nach 
welcher es des Fürſten Befehl ſei, ſofort und für alle Zeit 

ſämtliche kirchliche Zeremonien einzuſtellen und das geſamte 

Kloſterleben abzuſchaffen. Um ſie vor der im Weigerungsfalle 

drohenden großen Ungnade des Fürſten zu bewahren — ſoerklärten 

die Abgeſandten —, wollten ſie den Konvent warnen und auf— 

fordern, der Kloſterordnung ſich zu fügen. Wenn auch Abt und 

Konventualen durch die vorausgegangenen Maßnahmen gegen 

das materielle Kloſterleben gewarnt und auf das Letzte gefaßt 

ſein mußten, ſo mußte die Eröffnung der beiden Vertreter doch 

von niederſchmetternder Wirkung ſein für den ſtandhaften Teil 
des Kloſters. Es war nur ein wirkungsloſer Ausdruck dieſer 

Standhaftigkeit, wenn Abt und Konvent die Bitte ausſprachen, 

die alte Ordnung beſtehen zu laſſen oder ihnen wenigſtens eine 
Bedenkzeit von 4 Wochen zu gewähren, da „es die Seel und 

unſere Gewiſſen berühre und hoch zu bedenken iſt, weſſen uns 
anzunehmen ſei“. Die Bitte wurde abgeſchlagen mit dem 

Anm. 73, und Württemberg. Kirchengeſchichte S. 326 und Anm. 205, 206 
zum VI. Buch, 2. Abſchnitt). 

Schnepf (1493—1558) teilte ſich mit Ambroſius Blarer in die Re⸗ 

formierung Württembergs. Er war vor der Berufung durch Herzog Ulrich 

Profeſſor der Theologie in Marburg. Ihm wurde das Land „unter der 

Steig“ als Wirkungsgebiet zugewieſen. Näheres über ihn findet man bei 

Heyd a. a. O. III, 44f. mit den Belegen, ferner Schieß a. a. O. I. Ein⸗ 

leitung S. XXVII f., wo beſonders über den Abendmahlſtreit zwiſchen ihm 

und Ambroſius Blarer geſprochen wird. Eine Lebensgeſchichte Schnepfs gab 

Hartmann 1870 heraus. Einige Briefe des Ambroſius Blarer an Schnepf 
ogl. Schieß a. a. O.; Württemberg. Kirchengeſchichte; Schneider, 

Württemberg. Reformationsgeſchichte, beſonders S. 41f.; Boſſert, Würt⸗ 

temberg, und Janſfen (Schriften des Vereins für Reformationsgeſchichte 
5. und 6. Heft). 

2 Vgl. hierüber S. 48 Anm. 2 vorliegenden Aufſatzes. Die in dem 

Briefe des Ambroſius Blarer an Thomas Blarer (Stuttgart 1535, 10. Juni) 

dort erwähnte Konferenz mit dem Fürſten wird wohl, wie ſchon ange⸗ 

deutet wurde, die Kloſterordnung feſtgelegt haben, die am 6. Juli 1535 
ſo rückſichtslos in Herrenalb eingeführt wurde
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Hinweis, daß ihre Anweiſungen unwiderruflich ſeien. Hierauf 

erfolgten die Verſuche, Mitglieder des Konvikts zum Austritt 

zu veranlaſſen. Man ließ die Wahl zwiſchen verſchiedenen 

Angeboten. Wer ſtudieren, heiraten, Pfarrer oder Prädikant 

werden wolle, bekomme auf Lebenszeit ein ſicheres Leibgedingl, 

Der Revers, den die Austretenden bei Empfang des Leibgedings 

zu unterzeichnen hatten, war in der herzoglichen Kanzlei verfaßt worden. 

Er iſt ſo bezeichnend für den Geiſt, in welchem die Reform durchgeführt 

wurde, daß er eine kurze Behandlung an dieſer Stelle verdient. Das 

Schriftſtück beginnt mit der Einleitung: „Ich N. N. bekenne öffentlich mit 

dieſem brieve für mich und alle meine erben, nachdem ich in meinen. 

jungen, unverſtändigen tagen, aus einem göttlichen eifer, doch unverſtand 

und grund der geſchrift, in das cloſter Herrenalb mich, meinem gott und 

herrn darinnen zu dienen, meiner ſeelen heil zu ſuchen, begeben und aber 

aus gottes unausſprechlicher güete und ſein gnadenreich wort, ſo in 

dieſen letsten zeiten wiederumb klarer dann vor etlich hundert jahren 

an tag kommen, unterricht, daß mir ſolch cloſterleben von wegen an— 

hangender irriger mißglauben, greulicher abgötterei, auch anderer be— 

ſchwerlicher, unchriſtlicher verſtrickung des gewißens mehr ſchädlich dann 

förderlich, derhalben hab ich . . .“ Die Urkunde enthält dann weiter fol⸗ 

gende Punkte: 1. Dank an die fürſtliche Gnade für das hochſinnige An⸗ 

gebot und Verſicherung, daß der Austritt völlig ungezwungen „us erbarn, 

chriſtlichen, redlichen urſachen“ erfolge. 2. Angabe des jährlichen Leib⸗ 

gedingsbetrages von 40 Gulden. 3. Verzicht auf jede irgendwie geartete 

Forderung oder Rechte an den Herzog, deſſen Erben und Nachkommen ſowie 
an das Kloſter Herrenalb oder ſonſt jemand, der in Betracht kommen 

könnte. 4. Der Herzog oder deſſen Vertreter ſind berechtigt, die Zahlung 

der Abfertigungsſumme einzuſtellen, wenn der Inhaber des Leibgedings 

den „evangeliſchen ſtand“ nicht annehmen oder „in ein ander päpſtiſch 
eloſter oder ſtand“ ſich begeben oder wenn er Pfarrer oder Prädikant 

werden ſollte. 5. Die Zahlung muß aber wieder erfolgen, wenn infolge 

Krankheit oder Altersſchwäche die Bekleidung ſolcher Amter unmöglich 

geworden ſei. Der Revers iſt unterzeichnet vom Inhaber, von Rudolf 

Strewlin, Vogt zu Stuttgart, und verſehen mit dem Siegel dieſer Stadt 

(15. Juli 1585). — Die Abfindung von ſieben jungen Konventualen hat in 

der Folge noch zu Schwierigkeiten zwiſchen dem Herzog und dem Abte 

geführt. Gemäß dem von den herzoglichen Abgeſandten am 6. Juli in 

Herrenalb geäußerten Wunſche, perſönlich in Stuttgart zu erſcheinen zur 

Entgegennahme ihres Beſcheides, hatten ſich die ſieben dahin begeben. 

Was ihnen in Stuttgart eröffnet wurde, ergibt ſich aus dem Briefe 

des Fürſten an den Abt (Stuttgart, 17. Juli 1535): Die ſieben auf 

dem beigegebenen Blatt Verzeichneten haben in der Kanzlei in Stutt⸗ 

gart ihre Reverſe abgegeben und dafür den Leibgedingsbrief erhalten.
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und zwar derjenige, welcher einen weltlichen Beruf ergreife oder 

heirate, 40 Gulden, wer ſtudiere oder eine Pfarrſtelle annehme, 
50 Gulden. 

Nach des Fürſten Wille ſolle das Leibgeding nun ausbezahlt werden. 

Er ordne deshalb an, daß gegen Quittung als Abſchlagsſumm« 

10 Gulden vom Leibgeding bezahlt, außerdem jedem für einen Rock ſechs 

Gulden, die von der Abfertigungsſumme nicht abgezogen werden dürfen, 

ausgehändigt werden. Weiter ſolle jedem ſein Eigentum, das er ins 

Kloſter verbracht, zurückgegeben werden. Den vier Mönchen, welche ſtu— 

dieren wollen, ſolle man weitere 10 Gulden, die ebenfalls nicht vom Leib— 

geding abgezogen werden dürfen, gegen Quittung geben. Jedoch ſolle 

nachgeprüft werden, ob die Bedachten tatſächlich ſtudieren. Kämen ſie 

dieſem Verſprechen nicht nach, ſo könne nachträglich der Abzug vom Leib 

geding erfolgen. — Über den weiteren Verlauf des Streites wegen der ſieben 

ausſcheidenden jungen Mönche berichtet zunächſt ein Protokoll vom 19. Jult 

1535 (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 305f.): Von Stuttgart begaben 

ſich die ſieben mit einem fürſtlichen Schreiben wieder nach Herrenalb. 

In dem Schreiben wiederholte der Fürſt den Auftrag vom 17. Juli 1535. 

Dann erzählt das Protokoll: Da die Mönche noch ihre geiſtliche Kleidung 

trugen, wurden ſie als Mönche behandelt, am Morgen des 20. Juli an 

den Burſarius gewieſen und alsdann in ihre Zelle geſchickt, um wahr— 

heitsgemäß ihr in das Kloſter mitgebrachtes Eigentum zu bezeichnen. Letz⸗ 

teres wurde ihnen zurückgegeben, ebenſo dem fürſtlichen Befehl gemäß 

jedem 16 Gulden ausgehändigt. Nach dem Eſſen ließ man ſie ihres 

Weges gehen. „Mit großem Trotz und Hochmut“ ſeien ſie abgezogen, 
beſonders diejenigen, welche zu ſtudieren vorgaben. Das Verlangen der 

letzteren, daß man ihnen noch 10 Gulden gebe, wurde vom Abte abgelehnt 

mit der Begründung, daß ſie nicht fürs Kloſter, ſondern für ſich ſtu⸗ 

dierten. Zwei von ihnen, Brüder, begaben ſich darauf abermals nach 

Stuttgart, um Klage bei den Räten zu führen, die ihnen einen zweiten 

Befehl an den Abt ausſtellten. Mit zwei weiteren Ausgeſchiedenen, die 

nicht ſtudieren wollten, erſchienen ſie ein zweites Mal vor dem Kloſter 

„all in weltlichen kleidern, wohl usgebutzt, mit roten ſeidenen hoſenbändel 

und langen degen an der ſeiten“. Sie wurden jedoch „als weltlich buben“ 

nicht eingelaſſen, ſondern im Kloſtergaſthaus untergebracht und verſtändigt, 

daß man in ihrer Angelegenheit in acht Tagen mit Stuttgart weiter ver⸗ 

handle und ihnen dann Beſcheid zugehen laſſe. Stuttgart entſchied für 

die Klagenden und befahl, denſelben alles zu geben, was ſchon im erſten 

Befehl verlangt war. Das Protokoll bemerkt noch, daß von den Klagenden 
keiner über drei Jahre im Kloſter oder über 20 Jahre alt war. — Der 

Aktenſammler fügt hier folgende Betrachtung ein: „Subsiste hic lector 

et mirare celeres fruetus novi evangelii et recogita illud dictum 

S. Hieronimi: Non vidi meliores iis, qui in monasteriis profecerunt, 

nèee deteriores iis, qui in illis defecerunt. Hi miseri non secus ac Judas
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Es war wohlberechnend, daß die herzoglichen Vertreter 

die Konventualen aufforderten, ſofort einzeln! zu ihnen zu 

ex collegio sanctorum sese auferentes, turbae novorum sectariorum 

adiunxerunt; hinc discant religiosi fugere aulas, Petrus in atrio prin- 

cipis Christum, hi in atrio Stuttgardensi avitam religionem catholi- 

camque fidem abnegarunt. Hinc sancto Arsenio dictum est: si vis 

salvus esse, fuge aulam.“ (Herr Repetitor Dr. Rauch, Freiburg, an den 
ich mich wegen der Hieronymusſtelle wandte, konnte ſie nirgends finden. 

Uber Arſenius teilt er mir in liebenswürdiger Weiſe, wofür ich ihm hier 

dante, mit: Arſenius wurde zum Erzieher des Arkadius, des Sohnes des 

Kaiſers Theodoſius, ernannt. Der Kaiſer verlangte, ſein Sohn ſolle den 

Unterricht nur ſtehend empfangen aus Hochachtung vor dem Lehrer. Ar— 

kadius hielt das für unwürdig und trachtete Arſenius nach dem Leben. 

Darum floh dieſer in die ägyptiſche Wüſte, wo er als Einſiedler bis 
ca. 445 lebte. Aus dieſen Erfahrungen iſt das „si vis salvus esse, fuge 

aulam“ zu verſtehen.) — Die entlaſſenen Mönche haben im Kloſter eine 

Empfangsbeſtätigung über je 16 Gulden, die eigenen Bücher und ſonſtiges 

Eigentum zurückgelaſſen (unter dem 20. Juli 1535, Herrenalb). Doch 

gaben ſie ſich mit dieſer Abfertigung nicht zufrieden, ſondern tlagten beim 

Fürſten auf Zahlung weiterer 10 Gulden als Beitrag zu ihrem Studium. 

Ulrich forderte auf Grund der Klage der obenerwähnten beiden Brüder 

den Abt (unter dem 17. Juli 1535) auf, die Zahlung zu leiſten, ſowie Betten, 

Bücher und Kleider zurückzuerſtatten, überhaupt künftighin ſeine Befehle 

gewiſſenhaft auszuführen. Auf dieſes Schreiben hin, das ſich, wie man 
ſieht, auf teilweiſe falſche Angaben der Kläger ſtützte, antwortete Abt 

Lukas mit einer ausführlichen (undatierten) Rechtfertigung Zeitſchr. f. 
Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 308): Gemäß Befehl habe er die ſieben Mönche 

abgefertigt und ihnen Ordenskleider, Bücher, kürz ihr Eigentum gegeben. 

Das Verlangen der vier, die zu ſtudieren vorgaben, ihnen 10 Gulden weiter, 

ihre eigenen Kleider und Betten zurückzugeben, könne er nicht erfüllen, 

da die vier kein Eigentum haben. Vielmehr habe das Kloſter ſie mit 

großen Koſten ausgeſtattet. Zwei von den Mönchen ſeien vor einiger 

Zeit aus Mutwillen des Nachts aus dem Kloſter entwichen, hätten ihre 

Kleider verkauft, das erlöſte Geld „üppiglich vertun“. Nach einiger Zeit 

ſeien ſie arm und ohne Kleider wieder vor dem Kloſter erſchienen und 
hätten Wiederaufnahme begehrt. Sie wurden neuerdings auf Kloſterkoſten 
ausgeſtattet. Der Abt hofft, ihnen unter dieſen Umſtänden nichts mehr 
ſchuldig zu ſein. In der Kloſterſchule, wo ſie von vier weltlichen und 

geiſtlichen Schulmeiſtern unterrichtet wurden, haben ſie nie fleißig ſtudiert, 

vielmehr ſich unbotmäßig gezeigt, durch Unfleiß und Mutwillen ſich her⸗ 

  

An den Beſuch des Ehrhard Schnepf und Friedrich Thum am 5. Juli 
1535 ſchließt der Berichterſtatter von Herrenalb, ein Augenzeuge des Vor⸗ 

ganges, folgende Bemerkung: „Allhie ſühet der guetherzige leſer, mit was.
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kommen und ihren Entſchluß mitzuteilen. Sie würden den— 

ſelben aufſchreiben, und dann weiter mit den einzelnen ver— 

vorgetan. Darum glaubt der Abt nicht, daß die Kläger es ernſt nehmen 

mit ihrem Studium, ſondern das Geld nur verſchwenden würden. Durch⸗ 

die Auszahlung von je 16 Gulden an die ſieben Ausgetretenen und durch 

Mitgabe der beſten Kleider ſei das Kloſtervermögen ſtark in Anſpruch ge— 

nommen, und er bitte in Anbetracht der Armut des Kloſters von weiteren 

Forderungen abzuſehen; ſollten die Fordernden jedoch auf ihrem Ver⸗ 

langen beſtehen, ſo ſei er bereit, vor dem Fürſten mit ihnen zu verhan⸗ 

deln. — Das Verhalten der jungen Leute während ihres Kloſterlebens und 

nach ihrem Austritt zeigt einerſeits welch bedenkliche Elemente unter den 

jüngeren Kloſterperſonen waren, anderſeits, welch zweifelhaften Zuwachs 

der neue Glauben durch deren Übertritt erhielt. — Am 11. Februar 1536 

bekam Abt Lukas einen weiteren Befehl über Aushändigung verſchie⸗ 

dener Leibgedinge und Eigentums. Es handelte ſich hierbei um Konven— 

tualen, die bei der durch die fürſtlichen Abgeſandten Erhard Schnepf und 

Hans Friedrich Thum am 5. Juli 1535 vorgenommenen Perſonalauf— 

nahme in Herrenalb ſich mit der Abfertigung durch ein Leibgeding ein⸗ 

verſtanden erklärt hatten. Unmittelbar nach der Bekanntgabe der neuen 

Kloſterordnung und der Perſonalaufnahme wandten ſich der Prior Johannes 

Kraft und ein Konrad Epp in einem undatierten Bittſchreiben an den 

Herzog. Sie baten, ihnen für die 40 Gulden Kleidung und Unterkunft 

im Kloſter zu gewähren. Am 11. Februar 1536 ergänzten ſie ihre 

Bitte dahin, zuſammen mit vier andern Mönchen nach dem Vorbilde 

anderer, in ähnlicher Weiſe abgefertigter Konventualen mit 25 Gulden 

des Leibgedings ihnen Unterkunft und Unterhalt im Kloſter zu gewähren, im 

übrigen ihnen zu ermöglichen, „in ein andern ſtand und weſen“ einzu⸗ 

treten (vgl. im übrigen über dieſe ſechs Mönche die folgende Anmerkung). 

  

gewalt der gottloſe ſchürmherr, welcher aus einem hürten ein wolf worden, 

die guete fromme ſchäflin angriffen und kein bitten noch betten geholfen, 

und haben die abgeſandten nachfolgendes examen angeſtellt, damit ſie 
die herd Chriſti deſto leichtlicher zertrännen könnden.“ Dieſes Examen, 

das bereits kurz in voriger Anmerkung erwähnt wurde, war eine Per⸗ 
ſonalienaufnahme. Sie erſtreckte ſich auf 11 Perſonen, 9 Prieſter und 
2 Laienbrüder. Von den erſteren erhielten fünf das Leibgeding zugeſichert, 
weil ſie ſich mit der neuen Kloſterordnung entweder ausdrücklich abfanden 

oder die Erklärung abgaben, daß ſie das Leibgeding annehmen. Zwei der 

oben Genannten haben, wie dort erwähnt, noch die ſchriftliche Bitte um 

das Leibgeding ausgeſprochen. Was mag ſie und die drei andern ver⸗ 

anlaßt haben, die am Schluſſe voriger Note erwähnte zweite Vitte an 

den Fürſten auszufprechen? Mit dieſer Frage wird, bedenkt man das in 

voriger Anmerkung geſchilderte Verhalten der ſieben jungen Mönche, die 

Frage berührt nach dem in Herrenalb herrſchenden Geiſte. Wenn der
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handeln. Jeder bekomme eine ſchriftliche, mit fürſtlichem Siegel 

verſehene Beſcheinigung über das Leibgeding zugeſtellt. Auf 

dieſes Anerbieten haben ſich drei Prieſter und acht jüngere 

Kloſterinſaſſen, offenbar Novizen, eingelaſſen. Sie baten jedoch 
  

Prior Johannes Kraft ohne weiteres erklärt, er wolle ſich „in gnädiger 

kloſterordnung gegen ihr fürſtl. durchl. in allweg gehorſam erzeigen“, 

und ſechs Monate ſpäter, gelegentlich der unten zu behandelnden ab⸗ 

ſchließenden Vorgänge, ſich endgültig und bedingungslos den Befehlen des 

Fürſten unterwirft (18. Januar 1536) und ohne Wiſſen des Abtes am 

20. Januar den Abgeſandten die Schlüſſel zum großen Konventsſiegel und 
die Geheimſchlüſſel übergibt, ſo ſind das untrügliche Zeichen eines ver— 
fallenden, der Reform geneigten Kloſtergeiſtes. Alter und Krankheit mag 

den älteren der fünf, die in ihrem Schreiben an den Herzog ſelbſt dieſe 

beiden Beweggründe anführen und darin vom Abte geſtützt wurden, als 

mildernder Umfſtand zugebilligt werden. Es ſoll auch nicht verkannt 

werden, daß ihre Widerſtandskraft, geſchwächt durch Krankheit und Alter, 

durch das Miterleben der aufregenden Tage im Kloſter und endlich durch 

Androhung der Gefangenſetzung im Turme im Falle, „daß ſie fürohin dem 

gotteswort ſich gemäß nicht halten“ würden, den Entſchluß in ihnen 

förderte, ganz dem Kloſterleben zu entſagen. Der Anblick des völlig ver— 

ödeten Kloſters, in dem ſie keinen teilnehmenden Freund mehr hatten, 

„darzue wir einigen troſtung und zuflucht haben mögen“, hat ihnen den 
Entſchluß vom 18. Januar 1536 abgerungen. Die unten (S. 81) erwähnte 

Bitte des Priors und einiger alter Mönche, ſie bei ihren Ordensgebräuchen 

und Zeremonien zu laſſen, erſcheint, ſelbſt unter Berückſichtigung des auf 

ſie ausgeübten Druckes in einem wenig günſtigen Lichte, wenn man in 

ihrer Bittſchrift an den Herzog lieſt: „Nachdem e. f. g. mit den kloſter⸗ 

perſonen ein änderung und das klar lauter evangelium und wort gottes 
zue hand haben fürgenommen, und die möncherei, wie bisher mit ſingen, 

leſen und andern mißbräuchen geübt und gebraucht worden, gänzlich ab⸗ 

zuſchaffen befohlen . . .“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 304.) 
Der Prior Johannes Kraft oder Heckh konnte zudem nicht einmal ein hohes 

Alter als Milderungsgrund anführen. Er war 45 Jahre alt. Über 

ihn, erzählt die Perſonalaufnahme: „. .. iſt 28 jahr im kloſter geweſen, iſt 

ein pfarrherr, bitt, man wolle ihn bedenken und bleiben laſſen, woll ſich in 

gnädiger cloſterordnung gegen ihr f. dchl. in allweg gehorſam erzaigen, 

hat vor etlich jahren auch praediciert, iſt 45 jahr und von Gröningen 

gebürtig; hat das leibgeding.“ über Konrad Epp: „63 jahr alt, 44 jahr 

im cloſter geweſen, ein contraet und kranker man, bitt ihm gnad zuer⸗ 

weiſen und im celoſter zue laſſen, hat rinnende kranke augen, hat unge— 

fährlich ſeines väterlichen ererbten guets 300 fl. bracht, und ſo ihn mein 

gn. herr herzog in dem cloſter ließ, wollt er ein weltlich elaid tragen, 

woll ſich in meines gn. herrn gnad und gewalt ergeben; hat das Leib⸗ 

geding.“
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um Bedenkzeit, um ſich mil ihren Freunden zu beraten. Nach 

acht Tagen wollten ſie ſchriftlich oder mündlich ihren Entſchluß 

mitteilen. Man erklärte ihnen, ein perſönliches Erſcheinen in 

Stuttgart ſei erwünſcht. Der Abt dagegen, der Prior, die 
alten Mönche, ein junger Profeß und zwei Laienbrüder, ins⸗ 

geſamt etwa zwölf Perſonen, wiederholten ihre inſtändige Bitte, 

„ſie bei ihren alten Zeremonien und Ordensbräuchen bleiben 

zu laſſen“. Auch dieſe zweite Bitte wurde abgeſchlagen und 
erklärt, ſie müßten „us Zwang die neue Kloſterordnung über 

ihres Herzens Will“ annehmen!. 

Angeſichts des raſchen Abfalles einer ſtattlichen Anzahl 

Konventsmitglieder, vor allem des Nachwuchſes, ſah ſich der 
Abt nach dem 17. Juli 1535 zu einer eindringlichen Bittſchrift 

an den Herzog veranlaßt. Sie hebt hervor, daß die Bereit— 

willigkeit, das Leibgeding anzunehmen, auf die Tätigkeit Blarers 
zurückzuführen ſei. Für die alten, ſchwachen und kranken Mönche 

und im Intereſſe der ungeſtörten Verwaltung des in vier 
Fürſtentümern verteilten Kloſterbeſitzes, in welche die Mönche 

eingearbeitet ſeien, bitte er, ſie alle im Kloſter zu laſſen. Die 

fürſtliche Milde des Herzogs möge den „alten und kranken 

Konventualen Gnade und Barmherzigkeit beweiſen und ſie wol 

ihr Lebenlang bei mir im Kloſter, ſo mit geringen Koſten leicht— 

lich beſtehen mag, gnädiglich unterhalten und mit Willen des 

Allmächtigen im Frieden ſterben laſſen“. Dafür verſprach der 

Abt, ohne Rückſicht auf Mühe und Arbeit deſto fleißiger der 

Verwaltung des Kloſters ſich zu widmen. Dieſes Geſuch des 

Prälaten wurde ergänzt durch ein wohl gleichzeitig damit ab⸗ 

gegangenes Bittſchreiben zweier Mönche, des Priors Johannes 

1 Der Bericht über die Vorgänge am 5. und 6. Juli 1536 fügt hier 
die Worte an: „Die (d. h. die zwölf im Kloſter Verbleibenden) wollen in 

und bei ihrem gotteshaus bleiben und ſterben, lieb und laid darob leiden, 

beiſtand, hülf und gnad von dem allmächtigen, barmherzigen gott ge⸗ 

wärtig ſein ꝛc., mit gueter zuverſicht und hoffnung, die andere unſere 

mitbrüeder, ſo uf ihre freundſchaft, wie ob laut, gezogen, ſollen bei den⸗ 

ſelbigen gueten freunden zue rath finden, daß ſie widerkeren und ihre 

ſeelen nit alſo in große gefährligkeit geben e. Gott geb gnad.“ — In 
den zwei vorhergehenden Anmerkungen wurde mitgeteilt, wie wenig dieſe 

am 6. Juli ausgeſprochene Beteuerung, allerdings unter rückſichtsloſer 
Gewiſſensbedrängnis durch die herzoglichen Vertreter, die Probe beſtand 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XX.
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Kraft und des Konrad Epp'. Die Entſcheidung des Fürſten 

üuber die Bitten fiel erſt nach einem halben Jahre in ab— 
lehnendem Sinne?. 

Reformatoriſche Maßnahmen des Herzogs ſind aus dem 
folgenden Vierteljahr nicht bekannt. Erſt am 17. Oktober er— 
ging ein Kreditivſchreiben des Herzogs an die vielfach zu ähn⸗ 
lichen Aufträgen verwendeten Reinhard von Sachſenheim und 

Philipp Vollands. Die Anweiſungen der beiden ergeben ſich 
aus der am 25. Oktober an den Herzog abgegangenen Bitt— 

ſchrifts. Sie haben ſich aber, abgeſehen von der materiellen 

Seite, wohl auch bezogen auf die bevorſtehende Verkündigung 

des neuen Glaubens. Das Schreiben Ulrichs vom 23. Oktober 
1535 betont, wie gleich näher dargelegt wird, mit auffallender 

Schärfe reformatoriſche Abſichten, ſo daß die Inſtruktionen 

der Abgeſandten wohl auch auf die Glaubensreform ſich be—⸗ 

zogen. Als der Abt dieſer Eröffnung gegenüber Bedenken 

äußerte und der Tätigkeit der herzoglichen Vertreter die 
(weiter oben) behandelten Schwierigkeiten bereitete, erging der 

  

dDieſes Bittſchreiben beginnt mit der auf S. 78 Anm. 1 (Ende) 
bereits mitgeteilten Einleitung und bittet dann, den kranken Mönchen 

für die 40 Gulden Leibgeding, Kleidung, Speiſe und Trank im Kloſter 

zu gewähren. 

2 Vgl. hierüber ſpäter S. 87f. 

Der Sammler teilt das Datum des Schreibens mit und bemerkt: 
„Den 17. oktobris hat herzog Ulrich ein creditik an Reinhard von 

Sachſenheim und Philippen Volland, vogt zue Groeningen, zugeſtellt, 

welche bisher ſich zue inſtrumenten des teufels und des gottloſen herzogs 

in alle weg wider gott und ſeine catoliſche kürchen gebrauchen laſſen und 

ſich zus verwundern mit dem hailigen Cypriano epist. 6, lib. I: „IIlud 

mirandum, imo potius indignandum et dolendum, Christianos Ante- 

christis asistere et praevaricatores fidei ac proditores ecelesiae in 

ecclesia stare contra ecelesiam.“ Alſo haben ſich viel vom adel wider 
die clöſter und ſtifter gebrauchen laſſen ꝛc.“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. 

Oberrh. XXXIII, 313.) — Das Zitat iſt im ſechſten Brief Zyprians nicht. 

Wo es ſteht, konnte ich trotz Bemühungen verſchiedener Fachkundiger 

bis jetzt nicht erfahren. 

Vgl. vorliegende Arbeit S. 60 f. und Anm. 1. Die Inſtruktion 

an die Räte hat demnach vor allem die in 14 Tagen zu erfolgende Räu⸗ 

mung des Kloſters und die Verbringung der nicht freiwillig zum neuen 

Glauben übertretenden Mönche nach dem hier noch nicht genannten „Reform⸗ 

kloſter“ Maulbronn vorgeſehen.
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ſoeben erwähnte Brief des Herzogs vom 23. Oktober aus 

Pfullingen. Ulrich ſpricht ſeinen Unwillen darüber aus, daß 

der Abt, im Gegenſatz zu andern Prälaten, die alle, „gehor— 

ſame Willfahrung“ und „gar kein Widerſpenſtigkeit“ gezeigt 

haben, den Abſichten des Fürſten Hinderniſſe bereite!. Dann 
wiederholt der Herzog ſeinen feſten Willen, das neue Evan⸗ 

gelium predigen zu laſſen. Drei Beweggründe führt er an: 
1. Er ſei „durch das heilig ſeligmachend Wort Gottes gelehrt 

und dahin gewieſen“ ?2. 2. Als die von Gott verordnete Obrig⸗ 

keit halte er ſich für verpflichtet, mit göttlicher Hilfe eine Ande— 
rung herbeizuführen. 3. Die Verantwortung für ſein Beginnen 

trage er auch gegenüber dem Kaiſer und Königs. Am Schluſſe 

Dieſes Schreiben vom 23. Oktober 1535 iſt ein neuer Beweis (vgl. 

S. 67, Anm. 3) für die Unaufrichtigkeit des Herzogs Ulrich. Es iſt nicht 

richtig, daß andere Prälaten „gar kein widerſpännigkeit“ gezeigt haben. 

Wenn auch in den meiſten württembergiſchen Ziſterzienſerklöſtern unter 

den Mönchen eine ſehr große Anzahl dem neuen Glauben, oft kampflos, 

ſich anſchloſſen, ſo waren gerade die Abte der fünf württembergiſchen 

Ziſterzienſerklöſter meiſt entſchloſſene Gegner der herzoglichen Reformen, 

mutige Verfechter ihrer Uüberzeugung und Rechte. Vgl. Rothenhäusler, 

Die Abteien und Stifte des Herzogtums Württemberg im Zeitalter der 

Reformation, Stuttgart 1886 (Studien und Mitteilungen aus dem Bene⸗ 

diktiner⸗ und Ziſterzienſerorden 1887) und Leodegar Walter, Die Ziſter⸗ 

zienſerklöſter in Württemberg zur Zeit der Reformation (Studien und Mit⸗ 

teilungen zur Geſchichte des Benediktinerordens und ſeiner Zweige 1917, 
N. F. VII, 268 f.). 

Ulrich nennt in dem Briefe vom 23. Oktober 1535 das Kloſterleben 

ein „antichriſtliches regiment, dadurch vil manige guetherzige gewiſſen 
ſo jämmerlichen verblend, geſtöckt und vänglich enthalten werden“ 

Seitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 316/317. Ulrichs Auffaſſung vom 

Kloſterleben iſt aus den einleitenden Worten des auf S. 76, Anm. 1 vor⸗ 

liegenden Aufſatzes behandelten Reverſes austretender Mönche bekannt. 

Weiter vergleiche man über dieſen Gegenſtand Heyd a. a. O. III, 85, wo 

der Herzog es für ſein gutes Recht hält, „ſeines amtes und obrigkeit, auch, 

ſeiner und ſeiner landſchaft ſonderlicher notdurft und wohlfahrt halber 

mit gutem fug und billig, ein ſolch ärgerlich geſchwärm ſo viel unnützer 
feiernder und müßig gehender meßpfaffen ausreuten, ſein land davon 

reinigen und dagegen gelehrte chriſtliche evangeliſche männer auf den 
pfarren zu pflanzen und reichlich unterhalten“ zu dürfen. 

Hier liegt ein beſonders klarer Fall von Unwahrhaftigkeit des⸗ 

Herzogs vor. Die Berufung auf den Kaiſer und König in dem Sinne 

einer von höchſter Stelle dem Landesfürften zuerkannten Berechtigung zur 
6*
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des Schreibens erklärt Ulrich, mit Herrenalb keine Ausnahme 
machen zu wollen. 

Die Reform des Kloſters, die ſich zunächſt auf die im 

erſten Abſchnitte vorliegenden Aufſatzes behandelte materielle 

Seite erſtreckte, wurde nochmals angekündigt durch ein herzog⸗ 

liches Kreditivſchreiben vom 27. Oktober 15351 an den Abt. 

Reformation iſt eine ſtarke Leiſtung, wenn man den Brief des Königs 

Ferdinand an den Reichserbtämmerer Grafen Joachim von Zollern (Wien, 

10. Dezember 1535) lieſt. Der Herzog hatte am 23. Oktober 1535 wörtlich 

an den Abt von Herrenalb geſchrieben: Wir werden das (d. h. die Be⸗ 

ſeitigung des „antichriſtlichen regiments“, worunter der alte Glaube und 

vor allem das Kloſterleben zu verſtehen iſt) „zweifels ohne fürnehmlich 

gegen gott dem allmächtigen, auch röm. kaiſ. auch königl. majeſt.... wohl 

wiſſen zue verantworten“. Ferdinand ſchreibt nun dem Reichserbkämmerer: 

Es ſei zu ſeiner Kenntnis gelangt, daß „herzog Ulrich von Württemberg 

die veränderungen mit den clöſtern in ſeinem fürſtentumb, auch andre 

ſeine handlung wider die alt religion und löblichen hergebrachten chriſt— 

lichen zeremonien der hailigen chriſtlichen kirchen mit unſerem wiſſen und 

willen fürgenommen habe und ſolches unſere meinung auch ſein ſolle“. 

Es ſei zu befürchten, daß die Verbreitung dieſer „erdicht reden und an⸗ 
zaigen“ manche zum Abfalle vom alten Glauben bewegen werden. Man 

wird zugeben, daß der König allen Grund hatte zu einer ſolchen Befürch⸗ 

tung. Er verſichert darum im zweiten Teile des Briefes, daß „ſolches 

unſers willens gemiet und mainung gar nit iſt, ſondern uns mit ſolchen 

nichtigen und unbegründten bezüg und zulegung ganz unrecht beſchieht“. 

Ferdinand befiehlt dem Grafen, ſeine Willensmeinung allen Untertanen 

in ſeiner Verwaltung zu verkündigen, ſie aufzufordern, dem Gerede keinen 

Glauben zu ſchenken, und ſie ſollten „wie bisher, bei unſerem alten, wahren 

chriſtenlichen glauben beſtändiglich beharren“. (Der Brief iſt veröffentlicht 
in Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 324/325.) — Der Sammler 
der Herrenalber Akten, der bereits die Unaufrichtigkeit Ulrichs feſtſtellen 

konnte auf Grund des erwähnten königlichen Briefes, bemerkt zu letzterem: 
„Es well ſich allhie erinnern, das herzog Ulrich oben (ebd. S. 316,317, 
im Schreiben vom 23. Oktober 1535) ausdruckenlich vermeldet, er ver⸗ 

traue ihm bei dem röm. kaiſer diſe veränderung wohl zue verantworten 
und ſchaue darbei des römiſchen königs Ferdinandi entſchuldigung, würd 

er ſehen, daß ſich dieſer leichtfertige man und in dem neuen evangelio 

wohl instruirter nit geſcheuet, die unwahrhait über den römiſchen könig 

frevendlich und unverſchämbterweiſe auszuſagen, wie aus nachfolgender 

königs Ferdinandi entſchuldigung zu ſehen, zu Wien den 10. dezembris ꝛc.“ 

(ebd. S. 323/324). Graf Joachim von Zollern war Hauptmann der könig⸗ 

lichen Herrſchaft Hohenberg. 

1 Württembergiſches Staatsarchiv.
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Dieſer wird aufgefordert, dem Balthaſar von Gültlingen, Rat 

Hans Harder von Gertringen, Obervogt zu Tübingen, Jörg 
von Biſchofsrod, Vogt zu Neuenburg, und dem „hochgelehrten“ 

Meiſter Ambroſius Blarer mit gutem Willen entgegenzu— 
kommen. 

Anſcheinend wurde im Jahre 1535 dem Kloſter Herrenalb 
von dem Herzog auch zugemutet, einen verheirateten Prädi— 

kanten aufzunehmen!. Darauf hat Abt Lukas in einem nach 

Zeit und Wortlaut nicht genauer bekannten Schreiben gebeten, 

von dieſer Abſicht abzuſtehen. Er wies hin auf die peinliche 

Zumutung, „einen Prädikanten mit einem Weib zu halten“, 
zumal in einem Kloſter, wo man ohnehin aufmerkſam und 

vorſichtig ſein müſſe. Ganz abgeſehen von der ſchweren finan— 

ziellen Belaſtung? des nicht reichen Kloſters, lohne ſich die An— 

ſtellung eines Predigers kaum, da in den umliegenden Flecken 

der Markgrafſchaft nur wenige Perſonen ſeien. Außerdem habe 

er bisher die Kapelle gemäß der neuen Kloſterordnung mit 
einem geſchickten und gelehrten Konventualen „nach evangeliſcher 

Jahr und Tag der Anſtellung des erſten verheirateten Prädikanten 

in Herrenalb ſind nicht bekannt. Doch ſcheint ſich aus dem Zuſammen⸗ 

hang der Aktenſtücke, innerhalb welcher die Mitteilung von der beab— 

ſichtigten Verordnung eines Predigers mit den Worten erfolgt: „Eben in 

diſem jahr hat herzog Ulrich einen praedikanten ... verordnen wellen“, 

zu ergeben, daß im Spätſommer 1535, unmittelbar nach der Einführung 

der Kloſterordnung der Gedanke erwogen wurde. Sicher iſt, daß bereits 
vor dieſer geplanten Entſendung eines verehelichten Predigers eine „ge⸗ 

ſchickte und gelehrte ordensperſon nach evangeliſcher lehr“ in der Kapelle 

des Kloſters tätig war. Am 20. Januar 1536 wird (Zeitſchr. f. Geſch. 
d. Oberrh. XXXIII, 352) der geweſene Superior Ciriakus Leger als 
Prädikant genannt. Es ſcheint, daß dieſer Leger der erſte Prädikant 

war. Am 5. Juli 1535 hatte er nämlich den herzoglichen Räten bei der 

Perſonalaufnahme erklärt, er „wolt doch gern das predigtambt zue Herren⸗ 

alb verſehen“ (ebd. S. 302). Der Herzog ſcheint demnach doch von der 
Abſicht, einen verheirateten Prediger zu ſchicken, abgekommen zu ſein. 

» Der in Ausſicht genommene verehelichte Prädikant Sixt Nörd⸗ 

linger beanſpruchte 100 Gulden Jahresgehalt neben Brot, Wein, Fleiſch 

und anderem (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 309). Es ſei hier 
nur kurz darauf hingewieſen, daß es ſehr anſpruchsvoll von Ulrich war, 

nach Einziehung des halben Jahreseinkommens des Abtes und der Forde⸗ 

rung von 20000 Gulden als Anteil an den Kriegskoſten (ebd. S. 323) vom 

Kloſter noch den teuren Unterhalt eines Prädikanten fordern zu wollen.
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Lehr“ verſehen. Er bitte, es weiter ſo zu laſſen. Sei dies 

nicht möglich, ſo möge man einen ledigen Prädikanten ſchicken. 

Waren dem Kloſter bereits im Verlaufe des Jahres 1535 
in berechnender Abſicht die materiellen Daſeinsmittel genommen 

und durch die rückſichtsloſe Aufnötigung der Kloſterordnung 
der Boden bereitet worden für die völlige Reformierung bzw. 

Aufhebung, ſo erfolgte zu Anfang 1536 der letzte Akt. Was 
vom 17. bis 22. Januar in Herrenalb vor ſich ging, verſetzte 

den letzten Spuren klöſterlichen Lebens den Todesſtoß. Was 

an dieſen Tagen an rohem Gewiſſenszwang von fürſtlichen 

Beauftragten geleiſtet wurde, überbietet alles, was an Rück— 

ſichtsloſigkeit bis dahin dem materiellen Kloſterbeſitz geboten 

worden war. Ein ausführlicher, anſcheinend vom Abte ſelbſt 

verfaßter Bericht über die Vorgänge in der dritten Januar⸗ 

woche liegt vor“. Am 9. Januar hatten einer der beiden Thum 

und Balthaſar von Gültlingen ein herzogliches Beglaubigungs⸗ 
ſchreiben erhalten. Auf Grund dieſes Schreibens begaben ſich 

die Genannten mit dem Kanzler Nikolaus Mayer? am 17. Januar 
nach Herrenalb. Hier geſellte ſich der „Oberamtmann“ Wilhelm 

Hagenbach zu ihnen. Auf etwa 2 Uhr nachmittags beſtellten 

ſie Abt und Konvent nach dem Konventhäuschen, wo der ge— 

nannte Lizentiat und Kanzler eine Anſprache hielt und das 

Beglaubigungsſchreiben vorlegte. Er verlangte die — nachher 

doch unterlaſſene — Verleſung des Kreditivs und kündigte an, er 
werde die herzoglichen Befehle alsbald mitteilen. Schriftliche 
  

1Die Verfaſſerſchaft des Abtes Lutas ergibt ſich aus der im Berichte 
wiederholt gebrauchten erſten Perſon. Der Prälat dürfte denſelben un⸗ 
mittelbar nach den Vorgängen niedergeſchrieben und der Vorſicht halber 

nach Salem geſandt haben. Es wäre unmöglich geweſen, bei der ſtrengen 

Aufſicht, welcher er unterlag, das Protokoll bei ſich zu verwahren, ohne 
daß es von den Organen des Herzogs entdeckt worden wäre. Ohnehin iſt 

die Ausdrucksweiſe des klugen Mannes ſehr vorſichtig und zurückhaltend. 

»Nikolaus Mayer, Lizentiat und Kanzler; vgl. Schieß a. a. O. I, 

599 Nr. 2. Nikolaus Mayer von Ulm hatte 1529 in Wittenberg ſtudiert, 

kam 1531 als Schulmeiſter nach Leipheim, 1532 als Lehrer des Griechi⸗ 

ſchen und Hebräiſchen nach Ulm. Er war Lutheraner und bereitete den 

württembergiſchen Reformatoren Schwierigkeiten. Vgl. den Brief Martin 

Frechts an Ambroſius Blarer (Ulm 1534, 7. November) (ebd. I. 599 

Nr 491).
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Befehle hatten alſo die Beauftragten nicht. Der Konvent war 

dem Gutdünken der letzteren ausgeliefert. Das Kreditiv wurde 

von den Mönchen „mit gebührender Reverenz“ angenommen. 

Hierauf führte der Lizentiat aus: Nachdem der Allmächtige 

vor einiger Zeit dem Herzog wieder zu Land und Leuten ver— 

holfen, habe der Fürſt aus Dankbarkeit in dem wiedergewon— 

nenen Herzogtum und ſeinen Klöſtern das heilige Evangelium 
und Gotteswort verkünden laſſen. Da Seine Fürſtl. Gnaden 

befunden habe, daß das Kloſterleben Gott, dem heiligen Evange— 

lium und Gottes Wort „ſchmählich, läſterlich, widerwärtig und 

ungemäß“ wäre, ſo könne ſie nicht länger zuſehen und müſſe 
ein Einſehen haben mit Rückſicht auf Land und Leute. Aus 

dieſen Gründen ſei durch eine neue Kloſterordnung ein gott⸗ 

ſeliges Leben in den Klöſtern des Fürſtentums aufgerichtet 

worden. Manche Kloſterinſaſſen ſeien mit einem Leibgeding ab⸗ 

gefertigt. Wegen der wenigen, die in Herrenalb auf dieſe Ab⸗ 

findung ſich noch nicht eingelaſſen haben, wolle der Herzog kein 
Kloſter halten oder Koſten übernehmen. Darum ſei es Befehl des 
Fürſten, daß ſich die noch nicht mit Leibgeding Abgefertigten 

ſofort mit Kleidern, Büchern und Betten ſollten wegfertig machen, 
um in der Frühe des folgenden Tages nach Maulbronn zu 

fahren. Hier würden ſie Unterhalt finden. Man wolle ihnen 

das heilige Gotteswort verkünden, ſie in der „heiligen bibliſchen 

Schrift“ leſen laſſen und in allem unterrichten, was zu ihrer 

Seelen Seligkeit dienen könnte. Der Abt habe für Fahrge⸗ 

legenheit zu ſorgen und dürfe kein Konventsmitglied verhindern, 

bei den Geſandten ſein Anliegen vorzubringen. 

Bezeichnend für die Unbeſtimmtheit der fürſtlichen Befehle 
und die Willkür der Beauftragten iſt der Vorgang bei der Be— 
handlung der alten und kranken Konventsherren. Am Nach⸗ 
mittag des 17. Januar teilten die Geſandten mit, nach des 

Fürſten „Gemüt und Wille“ dürften die alten, ſchwachen und 
reiſeunfähigen Konventualen bis auf weiteren fürſtlichen Befehl 
im Kloſter verbleiben. Der Abt nahm das Anerbieten, das ſo 

dringenden Bitten! der Betroffenen endlich zu entſprechen ſchien, 

mSolche Bitten waren mündlich am 5. Juli 1535 Zeitſchr. f. 

Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 299) und bald darauf in den Bittſchriften des
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im Namen derſelben dankend an. Am Morgen des 18. Januar 

aber erklärten die fürſtlichen Vertreter, es ſei der Aufenthalt 

der Kranken und Alten nur bis zum Eintritt guten Wetters 
geſtattet. Nach den Darlegungen des Lizentiaten vom 17. Ja⸗ 
nuar erbat der Abt im Namen des Konvents eine Bedenkfriſt 
bis zum Morgen des andern Tags. Das Erſuchen wurde ab— 

gelehnt mit der Begründung, daß ſchon wiederholt mit Herrenalb 
über dieſe Fragen verhandelt worden ſei. Der Befehl, ſich noch 

in der Nacht und morgens in der Frühe zum Auszug nach 

Maulbronn zu rüſten, wurde wiederholt und der Abt mit der 

Sorge für denſelben betraut. Während dieſer Verhandlungen 

am 17. hatte der Vogt Wilhelm Hagenbach befohlen, keinen. 
fremden Menſchen am Tor ein- oder auszulaſſen. Die Namen 

aller Knechte mußten aufgeſchrieben, das Verzeichnis den Räten 

übergeben und jede Nacht ihnen die Torſchlüſſel überlaſſen werden. 

Der folgende Teil des Berichts enthält Angaben über Be⸗ 
handlung und Haltung einzelner Konventualen. Der Voll⸗ 

ſtändigkeit wegen ſeien Einzelheiten hieraus angeführt, zunächſt 

über ſolche Konventualen, welche dem ſtarken Zwange und 

eigener Schwäche wichen, dann über die wenigen, die bis zuletzt 

ſtandhielten. Der Kuſtos, Jakobus Pfortzheimer, legte in der 

Nacht vom 17. zum 18. Januar die Kutte ab und nahm einen 
ſchwarzen Rock „aus länſch gemacht“. Ein Konradus Feßer 
aus Weingarten entledigte ſich am 18. Januar ſeines Mönchs— 

gewandes und nahm einen blauen Rock mit grauem Hut und 
Straußfedern 1. So bewegte er ſich im Kloſter! Der zwanzig⸗ 
jährige Frater Philippus Degen? mußte Mittwoch, 19. Januar, 

Abtes und zweier Konventualen ausgeſprochen worden (ebd. S. 303 f.), 

dann nochmals im Briefe vom 25. Oktober 1535, wovon weiter oben ſchon 

die Rede war. 

Am 22. Januar unterſchrieb dieſer Konrad den Revers. Später 

entſchloß er ſich, weiterzuſtudieren, worauf dem Kloſter der Befehl zuging, 

ihm 60 Gulden zu erſtatten. 

2 Im Protokoll über dieſen Degen (5§. Juli 1535) gelegentlich der 

Perſonalaufnahmen heißt es: „Philippus Degen, ungefährlich 20 jahr 
alt, 5 jahr im kloſter geweſen, ganz unverſtändig und unerfahren, des⸗ 

halben ſeiner jugend und unverſtands wegen iſt von den räten bedacht, 
daß er gen Maulbronn geſchickt ſoll werden.“ Derſelbe Philipp Degen 

wurde 1555 erſter lutheriſcher Abt von Herrenalb, nachdem das Kloſter
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nach Maulbronn ziehen. Am ſelben Tage legten die beiden 

Laienbrüder Anton! und Matthäus? weltliche Kleidung an. Sie 

mußten ſich verpflichten, ihr Kloſterämter vorläufig weiter „ge— 
treulich“ zu verſehen. Am Dienstag (18. Januar) erſchienen die 

Alten und Kranken vor den Räten, um nochmals ihre Bitte 

auszuſprechen, im Kloſter bleiben zu dürfen. Die Bitte ward 

endgültig abgeſchlagen. Auf die ſpätere Frage des Abtes nach 

Prior, Subprior und Kuſtos wurde geantwortet, die drei hätten 
ſich „‚dem Willen und Gefallen“ des Fürſten gefügt. Eine Unter— 

redung zwiſchen Abt und den drei Mönchen beſtätigte erſterem 

die Angabe der Rätes. 

Am Donnerstag, 20. Januar, übergaben, wie oben 

bereits kurz erwähnt, der Prior und Subprior ihre Schlüſſel 

zum großen Konventsſiegel und Geheimfächern den fürſtlichen 

Abgeſandten ohne Wiſſen des Abtes. Den gleichen Tag wurde 

dem Prior, Subprior, einem Johannes Schick“ und beiden Laien⸗ 

nach dem Schmalkaldiſchen Kriege dem Orden zurückgegeben war. Degen 

verzichtete 1589 auf ſein Amt (Studien und Mitteilungen zur Geſchichte 

des Benediktinerordens N. F. VIII [1917], 281). 

müber ihn berichtet die Perſonalaufnahme vom 5 Juli 1535: „Bruder 

Antonius von Meckmühl, 21 jahr im orden geweſen, 46 jahr alt, hat 

ein angebiet, ihm ein dienſt im cloſter zu befehlen. Iſt ein pistor und in 

der pfiſterei umb das eine auge kommen, hat 40 gulden in das cloſter 

gebracht, welle in der pfiſterei zugreifen und arbeiten helfen, well die 

kappen ausziehen, ſich meines gn. herrn ordnung halten, kann ſchreiben 

und leſen“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 301). 
2 Über dieſen Laienbruder erzählt das Perſonalprotokoll: „Bruder 

Mattheis Riem von Pfullingen, uf 70 jahr alt, 7 jahr zu Herrenalb im 

orden geweſen, iſt vorhin zu Bebenhauſen geweſt und den orden nie 

angehabt, bitt umb gottes willen, man wolle ihn im cloſter laſſen, wolle 
alles tun, was er könne und wiſſe, habe 3 jahre das tor verſehen, hat 

6 oder 7 fl. in das cloſter bracht, etlich weltliche kleider habe er dem abt 
geben“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 30I). 

s Der Abt fügt hier ſeinem Berichte die vielſagenden Worte bei: 

Proficiat eis, amen (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 350). 
üÜber Schick vermerkt das erwähnte Protokoll: „Johannes Schick, 

prieſter von Baden, 35 jahr ungefährlich alt, iſt 18 jahre im orden 

geweſen, keller, hat das ambt 3 jahr verſehen, kann mit dem glaswerk, 

will die abfertigung, nämlich 40 fl. leibgeding, annehmen, hat nichts dann 

eine kleidung in das cloſter gebracht, hat das leibgeding Zeitſchr. f. 

Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 301).
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brüdern, alſo ſolchen, die der Reformation ſich gefügt hatten, 
in Gegenwart des Abtes eröffnet: Nachdem ſie jetzt Beſſe⸗ 

rung und ein gottſeliges Leben verſprochen hätten, ſollten ſie 

künftig auch dem Gotteswort gemäß leben, nicht leichtfertig, 

ſondern zu ernſter Beſſerung entſchloſſen. Schließlich wurde dem 

Abte und dem Vogt Hagenbach Befehl erteilt, die etwa Rück⸗ 

fälligen zu ſtrafen und in den Turm zu legen!. Das war 
alſo der „Lohn“ für die Gefügigkeit der Unglücklichen! Mit 

ſolchen Mitteln hielt man ſie beim neuen Glauben! Welche 

grauſame Zumutung an den Abt, die Irregeleiteten zu ſtrafen 

und in den Kerker zu werfen, wenn ſie Reueempfindungen zeigen 

ſollten! Denn ſo allein und nicht anders kann man nach allem 

Vorausgegangenem die Strafandrohung verſtehen. Das ſind 
wahrhaft ſprechende Beiſpiele für Gewiſſensfreiheit unter Herzog 

Ulrich von Württemberg! 
Am Dienstag (18. Januar) wurde auch die Angelegenheit 

der drei verhandelt, welche im Juli 1535 die Annahme eines 

Leibgedings verweigert hatten. Die Räte erklärten, Befehl zu 

haben, diesmal die drei abzufertigen. Auf die Frage des Abtes, 
ob ſich keine andere Löſung finden laſſe, antworteten die Ver⸗ 

treter, der fürſtliche Befehl ſei unabänderlich. Der Herzog müſſe 

in gleicher Weiſe vorgehen wie die übrigen Kurfürſten, Fürſten 
und Stände, welche der neuen Lehre ſich angeſchloſſen hätten?. 
Da das Verbleiben der drei Kloſterämter verſehenden Männer 

'im Intereſſe der Verwaltung des Kloſters von großer Wichtig⸗ 

keit geweſen wäre, bat der Abt, ſie wenigſtens bis zum Rech⸗ 

Der Bericht des Abtes bemerkt über dieſe Strafandrohung: „Die⸗ 

weil ſie (d. h. der Prior, Subprior, Konrad Epp, Eberhard Zeitböß, Jo⸗ 
hann Schick und beide Laienbrüder) ſich jetzo in beſſerung und gottſelig leben 

geſchickt, ſollen ſie fürohin dem gotteswort ſich gemäß halten, nit leicht⸗ 

fertig, ſondern beſſerlich ſein, mit viel worten, und zuletzt mir und dem 

edelmann Hagenbach befelch geben, wa ſie ſich anders hielten, daß wir 

ſie ſtrafen und in den turm legen ſollten ꝛc.“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 

XXXIIL, 351). 
2 Vgl. über die Einführung der Reformation in Augsburg Janſſen⸗ 

Paſtor a. a. O. S. 401f.; die Reformation in Sachſen und Branden⸗ 

burg ebd. S. 473 f.; die Reformation in Braunſchweig-Wolfenbüttel 

vebd. S. 604f.; die zwingliſche Reform in den ſchwäbiſchen Städten 

debd. S. 272 f. Janſſen-Paſtor verzeichnet auch die Spezialliteratur.
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nungsabſchluß zu laſſen. Auch dieſe Bitte wurde abgeſchlagen. 

Unter Androhung hoher Strafe und der fürſtlichen Ungnade 

wurde dem Prälaten verboten, die drei Standhaften in irgend 

einer Weiſe zu unterſtützen. 
Am folgenden Tag (19. Januar) verſuchten die Räte „mit 

mancherlei Mittel und Weg“ abermals, die Widerſtrebenden 

anders zu ſtimmen. Der Verſuch ſcheiterte und darum auch 

die erneute Bitte des um ſeine letzten Stützen beſorgten Abtes, 
ſie im Intereſſe der ungeſtörten Kloſterverwaltung zum minde— 

ſten bis zur Rechenſchaftsabgabe zu laſſen. Vielmehr wurde 

am Nachmittag befohlen, ſie müßten am folgenden Morgen das 
Kloſter verlaſſen, ihr Eigentum werde man ihnen folgen laſſen. 

Dieſe Anordnung wurde am gleichen Tage wiederholt. Ein 

Gelübde oder eine ſchriftliche Verpflichtung wurde ihnen nicht 

abgefordert, jedoch die Auflage gemacht, innerhalb 16 Tagen 
ihren Rechenſchaftsbericht vorzulegen, was ſie als unmöglich 
bezeichneten. Donnerstag vormittag übergab der Burſarius 

Frater Ludwig dem Abte ſeine Schlüſſel, am Nachmittag ſchieden 
er und der Piſtrinarius von Herrenalb und begaben ſich nach 
Langenſteinbach. Der Subburſarius verblieb im Wirtshaus zu 

Herrenalb, was das Mißfallen des Vogts Hagenbach erregte. 
Auch bei dem Abte verſuchten die Räte nochmals, einen Ge⸗ 
ſinnungswandel herbeizuführen. Man wies ihn hin auf das 

Beiſpiel anderer Prälaten. Aber der wackere Mann blieb feſt. 

Es muß überraſchen, daß die Räte nach dieſer endgültigen 

Weigerung des Prälaten am 19. Januar ihn nicht in der 
gleichen harten Weiſe wie ſeine Getreuen und Ungetreuen be⸗ 

handelten. Man forderte den aufrechten Verfechter ſeiner Über⸗ 

zeugung und Rechte nur auf, ſeine Meinung und Vorſchläge 

ſchriftlich feſtzulegen und ihnen zu übergeben, damit ſie den 

Fürſten unterrichten könnten 1. Man wird nicht fehlgehen, wenn 

man nur das Intereſſe der nunmehr ausſchließlich dem Herzoge 

dienenden Kloſterverwaltung als Beweggrund für die zunächſt 

noch ſchonende Behandlung des Abtes vorausſetzt. Der Viel— 

1Der Abt bemerkt in ſeinem Berichte, daß er der Aufforderung, ſeine 

Meinung und ſein Anerbieten zu übermitteln, nachgekommen ſei. Das be⸗ 

treffende Schriftſtück iſt aber nicht vorhanden.
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geprüfte hatte bis dahin ſchon wahrlich genug der Bitternis 
verkoſtet infolge der ſchonungsloſen Zertrümmerung des Kloſter— 

lebens und beſonders durch den Abfall ſo vieler Konventualen. 

Aber er ſtand noch nicht am Ende ſeines Leidensweges! 

Verfolgen wir noch kurz die abſchließende Wirkſamkeit der 
herzoglichen Räte in Herrenalb in den Januartagen 1536. Am 
19. Januar wurden ſämtliche Konventualen und Konversbrüder, 

welche ſich mit den neuen Verhältniſſen und der neuen Lehre 

einverſtanden erklärt hatten, durch Gelöbnis an Eidesſtatt für 

den Herzog verpflichtet und angewieſen, bis auf weiteren Beſcheid 

ihre Amter zu verwalten. Ferner wurde angeordnet, das Geſinde 

und die Verwaltungskoſten herabzumindern, ſoweit es möglich 

wäre. Der Zutritt zum Kloſter ſollte künftighin allen Perſonen, 

ſeien es markgräfliche, eberſteiniſche oder württembergiſche, ver⸗ 

wehrt werden. Komme ein Graf von Eberſtein, ſo ſolle man 

ihn einlaſſen, ihm aber bedeuten, fernerhin das Kloſter nicht 
mehr zu betreten. 

Für die praktiſche Durchführung der Reformation wurden 
folgende Befehle erteilt: Der im Kloſter als Prediger angeſtellte 

frühere Subprior Ciriakus Leger hat in der Woche zweimal zu 

predigen. Vor und nach der Predigt ſollen Pſalmen geſungen 

werden?. Der Abt wurde angewieſen, den verordneten Prädi— 

kanten an der Predigt nicht zu hindern und das Klofter jederzeit 

für den neuen Gottesdienſt zu öffnen, „damit Frauen und 

Männer kommen können“. Der Prälat ſagte das zu. Was 

hätte er anders tun können! Jeder Widerſtand war zwecklos 

geworden. Außerdem iſt dem Prädikanten eine Stube und eine 

Kammer einzuräumen, „damit er ſtudieren mög“. 

Donnerstag (20. Januar) nach dem Frühſtück ſind die Räte 
von Alb weggeritten. 
  

Das Protokoll vom 5. Juli 1535 enthält über ihn folgende Angaben: 

„Ciriacus Leger von Bach, subprior, ungefährlich 80 jahr alt, iſt 18 jahr 

im orden geweſen, iſt prior, prediger, begehrt der abfertigung, ergibt ſich 

mein gn. herrn, will ſich ihr f. gn. ordnung gemäß halten, wollt doch 

gern das predigtamt zu Herrenalb verſehen, beſten fleiß thun, kein arbeit 

ſparen, und iſt uf einer ſiten contract, bitt derhalben, ihne in dem eloſter 

zue laſſen. Hat das leibgeding“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 302). 
ber die neue Liturgie vgl. Heyd a. a. O. S. 96 f. und Schieß 

a. a. O. J, Einleitung S. XXXIX f.
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Am 25. Februar 1536 erhielt der Abt mit der Weiſung, 
ſich auf den 13. März als Beiſitzer des Hofgerichts nach Tü⸗ 
bingen zu begeben, den Befehl, ſein klöſterliches Gewand ab— 

zulegen und ſich als einfachen Weltprieſter zu kleiden . Gegen 

dieſe Anordnung legte der Prälat in einer Urkunde vom 1. März 

1536 feierlichen Proteſt eins. In dem für die Charakterbeur— 

teilung des Abtes und der vier ſtandhaften Konventualen wert— 

vollen Schriftſtück beteuert der Proteſtierende, daß er nicht aus 

Verachtung gegen ſeinen Orden und das Mönchsgewand, ſondern 
aus Fürſorge für ſein Kloſter in den fürſtlichen Befehl ſich er— 

gebe. Eid und höchſte Liebe zu Orden und Kloſter verpflichteten 

ihn unter Einſetzung aller Kräfte, unter Verachtung und Bei— 

ſeiteſetzen aller perſönlichen, ſelbſt der Gefahren für ſein Leben 

Er vertraue auf Gottes Schutz. 

Um ihrem Herren den Entſchluß zu erleichtern, das Ordens— 

kleid abzulegen und um ihn zum Ausharren zu ermutigen, 

hatten die vier vertriebenen Konventualen, Ludwig Bretter, 

Gallus Thorwart, Georg Pöß und Sebaſtian Metzger, dem Abte 
den Rat erteilt, das Kloſter nicht zu verlaſſen, ſondern im Ver— 

trauen auf die Wiederherſtellung des klöſterlichen Lebens in 

Herrenalb zu verbleiben unter Befolgung des herzoglichen Kleider⸗ 

befehls. Sie baten ihn, wenn die Zeit gekommen ſei, ſie alle 

1dDie auf die Kleidung betreffende Stelle der Weiſung lautet: „... Dar⸗ 

neben iſt auch unſer befelch, daß ihr die kappen, ſchaplen und ordenshabit 

ab und andere ehrliche kleider (prieſtern wohl anſtändig) anleget und 

fürderhin alſo gebrauchend“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXVXIII, 345). 
2 Der Proteſt iſt abgedruckt Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 

345 f. — Die wichtigſten Stellen lauten: Der Abt verſichert, daß er „cum 

maerore et tristitia cordis ex necessariis, imo urgentibus et praegnan- 

tibus causis animum eius ad hoc moventibus, habitum monasticum ad 

tempus saltem, quamdiu sibi placuerit sive expediens fuerit aut neces- 

Sitas exegerit, mutare et sub alio decenti elericali habitu incedere seque 

vestire velit, verum non in despectum praedicti sacri ordinis Cistercie. 

aut animo seu. intentione dictum s. ordinem, quem publice et expresse 

professus est, vel monasterium suum praefatum deserendi seu habitum 

huiusmodi monasticum omnino abiiciendi.. GAGuemadmodum ex prae- 

stiti juramenti debito tenetur et immensa eius affectione quam ad 

praedictum ordinem et monasterium suum Albense habet pro viribus 

facere intendit secumque statuit, spretis posthabitisque omnibus pe- 

riculis, tam corporis quam etiam vitae suae....“
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wieder um ſich zu verſammeln, „instar gallinae pullos suos sub- 

alas sumentis“. Der feierliche Proteſt erfolgte in der Abts— 

wohnung zu Langenſteinbach am bezeichneten Tage etwa 9 Uhr 

vormittags in Gegenwart des Kanonikus Leonhard Remp von 
Ettlingen und des Kaplans Peter Bermann von Langenſteinbach. 

Der Akt iſt eigenhändig unterzeichnet und mit Notariatsſiegel 
verſehen durch den Notar Anton Brum von Calw. Abt Lukas— 

ſtand allein im! verödeten Kloſter, ohne Haftbefehl ein Ge— 
fangener des Herzogs! 

Am 6. März 1536 verabſchiedete ſich der Abt endgültig von ſeinen 

letzten Getreuen. An dieſem Tage ſtellte er dem Fr. Ludovicus Bretter 

von Leonberg, Burſerer, Fr. Gallus Torwart von Bretten, Pfiſterer, 

Fr. Georgius Pöß (Tripelmann) von Tübingen, Unterburſerer, und Fr. 

Sebaſtianus Metzger von Calw, Beichtvater im Kloſter Lichtental, die ſich 

der neuen Lehre nicht anſchließen wollten, die Erlaubnis aus zum Auszug. 

aus dem Kloſter. Der Abt betont ausdrücklich, daß die Genannten ihm 

und dem Orden verpflichtet bleiben. Sie bleiben darum auch im Beſitze 

aller Gerechtigkeiten, die ihnen zuſtehen. Die Abmachung wurde in Gegen— 

wart von zwei Zeugen, Meiſter Leonhard Remp, Kanonikus zu Ettlingen, 

und Antonius Birnbaum (9), Kanonikus zu Weil der Stadt, eigenhändig. 

vom Abte und den vier Konventualen unterzeichnet, mit dem Kloſterſiegel 
und dem der Zeugen verſehen (Württemberg. Staatsarchiv). — Georg 

Pöß (Baßius oder Tripelmann) von Tübingen war am 11. März 1536, 

wegen ſeiner Standhaftigkeit und ehrenhaften Geſinnung von Abt Lukas 

aufs höchſte belobt und mit einem Empfehlungsſchreiben an Abt Johannes 

von Neuenbürg entlaſſen worden (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII. 

353 f.). Nach der Rückgabe Herrenalbs an den Orden wurde Georg Pöß 

als erſter Abt feierlich proklamirt und inſtalliert und am 5. September 

1549 vom Abte von Ciſterz beſtätigt. Im November 1555 verzichtete er⸗ 

auf Amt und Adminiſtration wegen Alters (69 Jahre) und „aus anderen. 

bewegenden urſachen“, trat zur evangeliſchen Religion über und heiratete 

noch 1555 (Leodegar Walter, Die Ziſterzienſerklöſter in Württemberg 

zur Zeit der Reformation a. a. O. S. 281). Die wiederholt genannte Perſonal⸗ 

aufnahme vom 5. Juli 1535 weiß noch folgendes von ihm zu erzählen 

(Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII,, 301): „Georgius Tripelman, prieſter 
von Tübingen und burſierer, würd 49 jahr ehiſt kommende pfingſten und 

30 jahr bis künftigen Jacobi zue Herrenalb im orden geweſen. Im jahr 

nach dem bauernkrieg unterpfleger zu Derdingen geweſen, 2 jahr burſierer, 
kuchenmeiſteramt 3 jahr verſehen, hat vor ſich erſtlich klaider in das cloſter⸗ 

bracht, bitt umb gottes willen, man welle ihne bleiben laſſen. Dann ſollte 

ihm etwas befohlen werden, woll ers verſehen, es ſoll ihr f. g. und 

ganze landſchaft ein gnädig gutgefallen daran haben. Bitte ihme
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Um den Einſamen zu ſtützen und zu ſtärken, verbanden ſich 

am 11. März 1536 die oben genannten vier in einer feierlichen 

von ihnen eigenhändig unterzeichneten Verpflichtung . Darin 
bezeugen ſie dem Prälaten, daß er während der reformatoriſchen 

Handlungen ſie alle oftmals väterlich gebeten und ernſtlich er⸗ 
mahnt habe, Glaube und Gehorſam treu zu bewahren und nicht 

abzuweichen. Er ſelbſt ſetze Leib, Leben und Vermögen ein für 
ſeine Konventualen und werde ſie nimmermehr verlaſſen. 

3. Der Vrozeß gegen Abt Lulias. 

Die Darſtellung der Reformation in Herrenalb ſei ergänzt 
und abgeſchloſſen durch einen kurzen Bericht über den Prozeß. 

gegen den Abt Lukas?. Der Prälat hatte eine ſchwierige Stel⸗ 

nit zue verargen, ſtehe darauf, er werde ſein tutten nit ausziehen, ſei 

des dann durch ein concilium überwieſen, begehre kein leibgeding und 

welle gen Maulbronn nit, ſeie ein wochen beſſer luft zue Herrenalb als⸗ 

ein ganzes jahr zue Maulbronn. Iſt vor das tor gewieſen worden.“ — 

Über Ludwig Bretter, Oberburſerer: „. .. 65 jahr alt, 50 jahr im orden, 

35 jahr burſierer geweſen; ſagt, nachdem ihme von i. f. g. und ihnen 

vertröſtung geſchehen, daß man die alten bleiben laſſen will, und er faſt 

usgelebt, alt und viel erlitten in des cloſters geſchäften, 300 fl. in das⸗ 

eloſter gebracht, von Löwenberg geboren, ſeie auch noch brechhaft und 

gebrochen; bitt, daß man ihn im cloſter bleiben und ſein leben darinnen, 

daß doch eine kurze zeit währen möcht, enden wolt laſſen, und wans i. f. g. 

gelegen wer, ein mönchklaid zu ſteuren und lenger zuebleiben bei ſeim 

orden. Iſt vor das cloſter verwieſen.“ — Gallus Thorwart von Bretten: 

„63 jahr alt, 43 jahr im orden geweſen; bitt umb gottes willen, mein 

gn. fürſt und herr woll ſein alter und krankheit gn. bedenken und ihn 

im elöſter zuelaſſen, hab 125 fl. in das cloſter gebracht, ſein tag viel laufen, 

müh und arbeit im eloſter gehabt, ſei des lufts zue Herrenalb gewohnet, 

welle nit gen Maulbronn, woll ſich ſeines ordens und religion nit begeben 

oder verziehen. Iſt abgefertiget vor das tor.“ 

1mDieſe Urkunde begleitet der Aktenſammler mit der Bemerkung: „Als 

nun das eloſter Herrenalb von herzog Ulrich über alle intention der 
ſtifter von conventualen durch allerhand oberhörte praktiken geleert, dem 
praelaten ſein gewalt ganz und gar geſperrt und er nunmehr von allen 

ſeinen religiosen (vier ausgenommen) verlaſſen und nunmehr nichts übrig, 

als daß er auch gleicher geſtalt ausgeſchafft wurde, hat er und ſie vier 

ſich dieſer geſtalt gegen einander verbunden“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 
XXXIII, 330). Dieſe Verpflichtung ſtellt gewiſſermaßen die Ergänzung. 

dar zu der Urkunde vom 6. März 1536. 

2 Dieſe Akten liegen im Württembergiſchen Staatsarchiv.
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lung, ſeitdem ihm ein herzoglicher Mitverwalter zur Seite ge— 
geben war. Man konnte nicht erwarten, daß ein wohlwollender 
oder auch nur gerechter Mann nach dem Kloſter geſchickt werde. 

Nach Einführung der herzoglichen Organe, die übrigens auf— 

fallend oft wechſelten!“, beſtand für den Herzog kein Intereſſe 

mehr an der Perſon des Abtes. Letzterer vertrat begreiflicher— 

weiſe in der ſtillen Hoffnung auf eine baldige Wiederherſtellung 

des Kloſterlebens? die Intereſſen des Kloſterbeſitzes, ſoweit von 

einem ſolchen noch geſprochen werden konnte. Der Mitverwalter 
hatte naturgemäß nur die Intereſſen ſeines Herrn im Auge. 

Zwiſchen beiden aber beſtand ein unausgleichbarer Gegenſatz, 
ſo ſehr auch Abt Lukas den veränderten Verhältniſſen Rech⸗ 
nung zu tragen ſuchte. 

Aus der Zeit zwiſchen dem 11. März 1536, da die letzten 

Mönche Herrenalb verließen, und dem 2. November 1538 ſind 

keine Schwierigkeiten bekannt, die etwa zwiſchen Abt und Mit⸗ 

verwalter beſtanden hätten. Das beweiſt indes nicht das Gegen— 

teil. An jenem 2. November fanden die Verhandlungen ſtatt, 

zu denen vier Beſchwerdeſchriften der Mitverwalter bzw. Pfleger 
von Herrenalb und Merklingen Anlaß gaben. Erſterer hieß 

Hans Zimprecht Barther, letzterer Konrad Beringer. Anſchei— 
nend war Abt Lukas auf Grund der Anſchuldigungen kurz vor 

dem Verhandlungstag nach Stuttgart in Haft geführt worden. 

Eingangs der Verhandlungen erklärten die herzoglichen Räte, 

die Beſchwerdeartikel ſeien ihnen einige Tage vorher übergeben 

worden. Ihres Eides wegen dürften ſie dieſelben nicht über⸗ 
ſehen. Der Prälat könne ſich denken, daß der Fürſt an ſolchen 

Beſchwerden keinen Gefallen gehabt habe. Die beiden Klagenden 

werde man hören und ihm die Artikel vorleſen. Er ſolle ſich 

verantworten, und darnach werde ſich dann der Fürſt richten. 

Hierauf wurden die Klagepunkte verleſen. Der Abt bat um 

Abſchriften, damit er die Anklagen prüfen und ſich „nach Ge— 
  

Wir hören im November 1535 von Vogt Wilhelm Hagenbach. Bereits 

am 1. Februar 1536 wird Veit Röß als Vogt und Mitverwalter genannt. 

Am 10. April desſelben Jahres war Chriſtian Mayer Vogt und Mit- 
verwalter. 

2 Solche Hoffnung kam am 5. Juli 1535 zum Ausdruck und beſonders 
klar in dem feierlichen Proteſte des Abtes vom 1. März 1536.
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bühr“ verantworten könne. Was er nicht rechtfertigen könne, 

wolle er nicht entſchuldigen. Bei der Schwere der Anklagen, 
forderten die Räte, müſſe der Abt nach fürſtlichem Befehl in der 

Kanzlei bleiben, um ſeine Rechtfertigung zu verfaſſen. Letztere 
wollten ſie alsbald dem Herzog übergeben und hoffen, der 

Fürſt werde derſelben Beachtung ſchenken. Der Prälat wandte 
gegen die ihm unbegreifliche Inhaftierung ein, „es würde ein 

groß Geſchrei bringen, daß er ſolcher Dinge wegen ſolt behaft 

werden“. Als Bürgſchaft, daß er nicht fliehen werde, biete er 
2000 bis 3000 Gulden. Die erſten Artikel könne er mit Wahr⸗ 

heit bald widerlegen. Dieſes Verhalten des Angeklagten gefiel 

den Räten nicht. „Der Abt ſolle ſich nicht ſo hoch beſchweren“, 

meinten ſie, und ſich alsbald an ſeine Verantwortung machen, 
damit ſie dieſelbe dem Fürſten überreichen könnten. Lukas 

wiederholte Angebot und Verſicherung vergebens. Die Beamten 

waren die zum Teil ſchon früher in der herrenalbiſchen Sache 

tätigen Hans Konrad Thumb, Georg von Ow, Balthaſar 

von Gültlingen und Johann Knoder. 

Um einen überblick über Anklage und Verteidigung zu er⸗ 

möglichen, ſeien auf den folgenden Seiten in aller Gedrängt⸗ 

heit die Beſchwerdepunkte und (unter entſprechender Ziffer gemäß 
den Akten) des Abtes Rechtfertigung aufgeführt anſtatt einer 
zuſammenhängenden Erzählung. Der Abt brauchte zum Stu— 

dium der Anklageakten und zur Abfaſſung ſeiner Verteidigungs— 
ſchrift zwei Tage, was daraus hervorgeht, daß das Begleit⸗ 
ſchreiben des Konrad Thumb zu letzterer vom 4. November 

datiert iſt. 

1. Beſchwerdeartikel des Mitverwalters zu Herrenalb, 

Hans Zimprecht Barther. 

a) 1. Der Abt ſage, allein Gewalt über das Kloſter zu haben, 

ſowie über deſſen Pflegen. Einnahmen und Ausgaben, Schalten 
und Verwalten ſei ſeine Sache. Der Mitverwalter ſei ſein 

Schreiber, der ihm nichts zuzutragen, ſondern in allem den 

Beſcheid des Abtes zu erwarten und nach dieſem ſich zu richten 
habe. In Eheſachen verweiſe er auf den Offizial zu Speier. 

2. In Einnahmen und Ausgaben richte er ſich nur nach 

den Amtleuten und andern Perſonen. 
Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XX. 7
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3. Nur alle 4, 6, oder 8 Wochen trete der Abt mit ihm 
in Briefwechſel und trage Einnahmen und Ausgaben ein, im 

Gegenſatz zur fürſtlichen Ordnung in andern Klöſtern. 
4. Der Reitknecht des Abtes, den er zu Bruchſal in Pflege 

gegeben, habe noch keine Bürgſchaft geleiſtet, obgleich das 
gemäß der Kammerordnung nötig ſei. 

5. Der Abt habe auf einem ausgedehnten und nicht un— 

wichtigen Amt, Langenſteinbach, einen ungeübten Bauersmann 
zum Pfleger eingeſetzt, welcher aber ebenfalls noch keine Bürg— 

ſchaft geleiſtet habe und ohne Zweifel für ſein Amt „zu 
ſchlecht ſei“. 

6. Der Prälat werfe dem Klagenden „ſchlechten und ringen 

Befehl“ vor. Er mache ſeinen Reitknecht Joachim, der 9 Jahre 

Knecht war, zum Vogt. Vergangenes Jahr habe er (der Abt) 
dem Knechte dreifachen Sold gegeben. 

7. Mit dem Verwalter verhandle der Abt faſt gar nicht, 

ſondern mit einer ſchlecht beleumundeten Kloſterperſon, dem 

Unterburſerer. Derſelbe lege Geld in einen Beutel, und wenn 
dieſer leer ſei, notiere er allgemein die Ausgaben, ohne zu 
ſpezifizieren. 

8. Beim Verkauf des Holzes, welches den höchſten Eintrag 
des Kloſters ergebe, ſei unter den Forſtknechten eine beſonders 

„verſchreite“ Perſon, die „unverurkundet“ und weder ſchreiben 
noch leſen könne. 

9. Jedes halbe Jahr nehme der Abt neue Bedienſtete für 

Küche und Keller des Kloſters, auch Reitknechte. Er wiſſe 

nicht, ob ſie ſchwören, dem Fürſten ſich zu treuem Dienſt zu 

verpflichten. Alles geſchehe hinter ſeinem Rücken. Er dürfe 

nicht das geringſte im Kloſter befehlen oder dreinreden. 
10. Viel unnütz Geſind ſtehe im Kloſter; dasſelbe ließe ſich 

wohl verringern. 

Bei Lärm und Unordnung, die im Kloſter ſich zutragen, 

ſtehe er als einzige Perſon. 
11. In den letzten 37 Jahren habe kein Pfleger Rechnung 

abgelegt, was doch dem Fürſten zu Nutzen ſein könne. Außerdem 

ſeien ſie noch nicht für den Fürſten in Gelübde und Eid. Der 

Prälat erkläre auch, daß er weder verpflichten könne noch wolle, 
da er ein Prälat und kein Amtmann ſei.
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12. Selbſt wenn man dem Abte alle Einnahmen und Aus— 
gaben „für gut legt“, bleibe er doch 1500 fl. der Kammer 
ſchuldig, von denen er billig 1200 fl. der Kammer hätte über— 

antworten ſollen. Was der Abt mit dieſer Hinterlage bezwecke, 

mögen die Verſtändigen ermeſſen. Er zeige es an. Stelle 
es ſich anders heraus, dann ſei ihm die Anſchuldigung leid. 

13. In Terdingen, Langenſteinbach und Vaichingen „er— 

luſtiert“ er ſich mit Bauen, womit er die Ausgaben der Pfleger 

ſtark beſchwere. Die Kammer übergebe aber weniger. Ver— 

gangenes Jahr (1537) ſeien nicht über 700 fl. überwieſen worden, 
obſchon 2000 fl. hätten abgeliefert werden ſollen. 

14. Zwei. Pfründner ſeien im Kloſter geſtorben. Man habe 

ihm erklärt, was ſie hinterlaſſen, erbe das Kloſter. Der Abt 

verfüge mit ſeinen Leuten und laſſe ihn nicht inventieren. Er 

wiſſe nicht, was die beiden hinterlaſſen, und was der Abt täglich 

davon hingebe. So verhalte es ſich auch mit der Hinterlaſſen— 
ſchaft des Burſerers zu Beuren. 

15. „Unſägliche Unkoſten und Pracht“ treibe er auf den 

Pflegen. Dabei zeige ſich der Abt aber allenthalben „in kärg— 

licher Geſtalt“. Hier müſſe zugeſehen werden. In einem Jahr 

ſeien auf einer Pflege 2000 fl. aufgezehrt worden. Es könne 

ihm ſonſt niemand karg genug ſein, „rührt ers mit einem 
Finger nit an“. 

16. In Loffenau, Langenſteinbach, Ittersbach und andern 

Orten, wo er Vogts Gebot und Verbot habe, kaſſe er Meſſe 

leſen. Seine Pfleger zwingen die Untertanen, in die Kirche 
zu gehen. 

17. Hinter ſeinem Rücken verkaufe der Abt ganze Höfe, 

beſonders mit dem entwichenen „Keller“ zu Merklingen, Hans 

Olpen, habe er es ſo getan. 
18. Alle Verſchreibungen erfolgten im Namen des Abtes, 

ohne des Fürſten zu erwähnen. 

Zum Schluß der Beſchwerdeartikel bittet der Mitverwalter 

um Verhaltungsvorſchriften und bringt noch einen Anhang: 
b) 1. In Weil der Stadt ſtehe der Abt in Streit („Span“) 
mit Bernhard Schneider daſelbſt und dem Schreiner von Tiefen— 

bronn wegen etlicher Reden, die letzterer wegen 1000 Gold— 

gulden den Prälaten betreffend ausgeſprengt haben ſoll. 
7 *
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2. Der Schreiner Baltſer von Bretheim (Bretten) erkläre, 

er habe dem Abt ein eichenes Tröglein gemacht und in das— 

ſelbe Gold eingeſchlagen. Es ſei vom Prälaten nach Speier 

geſchickt worden. Zeugen ſeien etliche vom Adel, die es mehr— 

mals vom Schreiner gehört haben wollen. 

Il. Beſchwerden des Pflegers von Merklingen, Konrad Beringer. 

1. Der Abt verlange, daß der Pfleger alles, was er habe, 

was an Zinſen, Gülten und Kaufgeſchäften der Früchte eingehe, 

im Namen des Prälaten entgegennehmen und demſelben über— 
geben ſolle. 

2. Der Prälat erkläre, er wolle ſich der Pflege Merklingen 

mit Einnahmen und Ausgaben ſamt aller Verwaltung nicht 

entledigen, wenn man ihm keinen ſchriftlichen Befehl vorlege. 
3. Der Beſchwerdeführer habe dem Prälaten ſeine fürſtliche 

Beſtellung zum Pfleger von Merklingen vorgeleſen in Ter— 

dingen. Hierauf habe der Abt erklärt, das ſei ein ringer und 
ſchlechter Befehl. Dann habe der Abt denſelben auf den Tiſch 

geworfen und erklärt, Briefe und Regiſter ſollen ihm über— 
geben werden. 

4. Der Prälat ſei gegen den fürſtlichen Befehl der Fron⸗ 
arbeit in den Amtern Merklingen, Asperg, Böblingen u. a. 

Soviel an ihm liege, werde er die Fronarbeit in den albiſchen 
Gebieten verhindern. 

5. Vergangenen Sommer habe der Prälat einen Hof zu 

Simotzheim ohne Erlaubnis und ohne Befehl hinter dem Rücken 

des Pflegers verkauft und darüber einen „Kaufzettel“ durch 

ſeinen alten Amtmann, Hans Olpen, der ausgetreten und ent⸗ 
laufen iſt, ausgeſtellt. 

6. In Hengſtetten, ſeinem Bezirke, beſtehe eine Frühmeſſe, 

deren Ertrag bisher der Dechant von Calw eingenommen habe. 
Letzterer ſei nun außer Landes und halte ſich im Kloſter 
Frauenalb auf. Der Prelat habe den Untertanen geboten, 
bei ihren Eiden dieſem Dechanten Zinſen und Gült zu zahlen, 

wie von alters her, wohin derſelbe wolle. Das ſei alle Jahre 

(ſeit 3 Jahren) geſchehen. 

7. Der Prälat verlange von ihm Bezahlung aller Zinſen 

und Leibgedinggülten. Die Quittung ſolle in und auf ſeinen



Die Aufhebung des Kloſters Herrenalb 101 

Namen ausgeſtellt, übergeben und ihm dann der Betrag aus— 
gehändigt werden. 

8. Der Abt wolle nicht, daß er von einer Zins- oder Leib⸗ 
gedingverſchreibung die Kopie ſehe, ſondern er wünſche, daß 
er das Geld gleich entrichte und hinausgebe. Der Abt würde 

es für ihn verantworten. Er ſei Herr über Merklingen; er 

habe die Pflege mit allen Einnahmen und Ausgaben zu ver— 

walten. 
9. Der Prälat beanſpruche das Vogtgericht. Wie von 

alters her wolle er es haben und verwalten, gleichgültig, ob 

die Untertanen Erbhuldigung getan. Der Pfleger ſolle nur 
tun, was ihm vermöge der Kammerinſtruktion zuſtehe. 

10. Der Abt beanſpruche ſamt ſeinen Dienern den „Auf— 

tritt“ in ſeinem (des Pflegers) Hofe. Das verurſache aber 

dem Fürſten und ihm ſelbſt große Koſten, da der Abt (laut 

eines Regiſters) viele und allerlei fremde Gäſte bei ſich habe, 
ſo lange er nun auf der Pflege M. ſei. 

11. Endlich wolle der Abt, daß er ihm alle Früchte nach 

Herrenalb, oder wohin er befehle, ſchicke, wie die alten Amt⸗ 
leute des Kloſters. 

Er könne die Haltung des Prälaten nicht anders verſtehen, 

als daß derſelbe die Pflege Merklingen, wie auch andere, nach 
eigenem Gutdünken verwalten wolle. Er bitte um Auweiſungen. 

ad la) Die Verantwortungsſchrift des Rötes auf die Beſchwerden 

des Mitverwalters von Herrenalb. 

1. Der Mitverwalter habe die Außerung, er habe allein 
Gewalt, gegen ihn erdichtet. Immer habe er, wenn die Sprache 

darauf kam, erklärt, er ſei durch die Gnade des Fürſten noch 

bei der Verwaltung. Von Eheſachen habe er nur ſolche aus 

dem markgräflichen Schirmgebiet und „da noch das Papſt⸗— 
tum gelt“ behandelt. Nach Speier habe er nie gewieſen. 

Zu Artikel 2 und 3. Es ſei unmöglich, jedesmal und 

ſofort die Einträge über Einnahmen und Ausgaben mit dem 

Verwalter vorzunehmen. Denn oft kämen ſie lange Zeit 
nicht miteinander zuſammen. Trotzdem ſei alles mit dem 

Verwalter gewiſſenhaft eingetragen und nichts unterlaſſen 

worden.
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Zu Artikel 4 und 5. Beide beanſtandete Männer ſeien ehr—⸗ 

bar, verſtändig und aufrichtig. Wenn auch der Pfleger zu 

Langenſteinbach nicht ganz gut auf die Rechnung ſich verſtehe, ſo 

könne er doch Hilfe und Beiſtand leiſten und die Sachen leicht 

begreifen. Aus dieſem Grunde werde es der Bürgſchaft halber. 
die ſie nach der Rammerordnung tun ſollen, „kein Mangel haben“. 

Zu Artikel 6. Der Vorwurf, er habe den Befehl des Mit⸗ 
verwalters „ſchlecht und ring“ genannt, ſei unbegründet und 

die Außerung erdichtet. Er habe nur den Mitverwalter, der 

nicht mit ihm, ſondern über ihm ſein wolle, mehr als einmal 
auf ſeine Anweiſungen aufmerkſam machen müſſen. Unwahr 

ſei auch, daß er einen Knecht als Vogt eingeſetzt und ver— 

wendet habe. Richtig ſei, daß er dieſem Knecht im verfloſſenen 

Jahr 5 Gulden über Sold gegeben habe. Der Mann habe 

aber dies zur Erntezeit auf den Pflegen durch viel Mühe 
und Arbeit verdienen müſſen. 

7. Anfänglich habe er dem Mitverwalter Kellerei und 

Piſtorei, ſehr wichtige Amter im Kloſter, übergeben, ihn auch in 

der übrigen Haushaltung Aufſicht führen laſſen. Aber derſelbe 
nehme ſich des Geſchäfts -wenig an; er wolle nur „Obrigkeit 

und Gewalt“ haben. Weder im Kloſter noch außerhalb des— 
ſelben handle irgend jemand gern mit ihm. Jedermann, auch 
er, der Abt, verlange, von ihm unbeläſtigt zu ſein. Aus allen 

dieſen Gründen müſſe er mit dem Unterburſerer arbeiten, der 

ein frommer, ordentlicher, alter Mann ſei, keine ſchlechte Per⸗ 

ſon. Er ſei um's Kloſter, in dem er ſchon lange ſei, wohl⸗ 
verdient. Früher und jetzt habe er ſich des Kloſters Geſchäfte 
treulich angelegen ſein laſſen, wovon ſich jedermann über⸗ 

zeugen könne. 

8. Eine Beurkundung der Holzverkäufe ſei wohl nicht 
möglich, da die Holzknechte allerdings nicht ſchreiben könnten. 

Dagegen werde in Gegenwart des Mitverwalters, des Abtes 
und der Waldknechte der Holzverkauf und alles, was denſelben 

betreffe, beſchrieben und das erlöſte Geld übergeben. Des⸗ 

gleichen werden alle übrigen Gefälle, Frongelder und Straf— 
gelder durch den Mitverwalter beſchrieben. Beſſer könne er 

nicht Ordnung halten. Er würde ſich aber entſprechenden An⸗ 

ordnungen des Fürſten fügen.
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9 und 10. Allerdings nehme er nach Erfordernis Bedienſtete, 

die ihm geloben und ſchwören, da er bisher keinen andern 

Befehl erhalten. Aber ohne Befehl habe er den Torwart in 

des Fürſten Namen in Gelübd und Eid genommen. Ergehe 

der Befehl, auch die andern Knechte ſo zu verpflichten, ſo ſei 

er damit einverſtanden. Doch, wolle man die Knechte in und 
außerhalb des Kloſters lange behalten, ſo müſſe man einen 

andern Mitverwalter als Zimprecht Barther einſetzen. Täg— 
lich ſei er zu fünft im Kloſter mit großen Koſten. Wenn bei 

ihm oder ſonſt im Geſind eine Verringerung eintrete, ſo ſei er 

gar nicht dagegen. 
11. Es ſei richtig, daß in den letzten 37 Jahren noch keine 

Rechnung zuſammengeſtellt worden ſei. Die Schuld trügen 
aber nicht die Pfleger, ſondern die Räte der fürſtlichen Rent⸗ 

kammer. Sobald aber ein entſprechender Befehl ergehe, würden 
die Pfleger ihrer Pflicht nachkommen. 

12. Den Reſt von 1500 Gulden aus dem 37. Rechnungs⸗ 
jahr wolle der Abt zugeben und abzahlen von dem, was er 

ins nächſte Jahr hinübernehme. Aber mit 300 Gulden könne 
er in Herrenalb nicht haushalten. 

13. Mit ſeiner Bautätigkeit verhalte es ſich folgender— 

maßen: In Vaichingen ſei ein altes verfallenes Haus. Nach 

Anzeige bei der Rentkammer habe er es abreißen und an 

deſſen Stelle zu gemeinem Nutzen einen „Kornkaſten“ bauen 

laſſen. Ebenſo habe er vor zwei oder drei Jahren in Langen⸗ 
ſteinbach ein Kornhaus und eine Backſtube erbaut, beides nicht 
zum Schaden, ſondern zu Nutzen einer notdürftigen und kärg⸗ 

lichen Haushaltung. In Terdingen habe er ſich ſelbſt eine neue 

Stube und Kammer herrichten laſſen, die ſehr nötig waren. 
14. Bezüglich der Hinterlaſſenſchaft der zwei Pfründner 

bemerke er: Was der eine hinterlaſſen, ſei ſehr gering ge⸗ 
weſen und durch den Mitverwalter in Abweſenheit des Abtes 
beſchrieben worden. Die Hinterlaſſenſchaft des andern habe 
22 Gulden in Gold und Geld betragen. Er habe in Gegen⸗ 

wart von fünf glaubwürdigen Perſonen alles beſchrieben und 

empfangen, jedoch zurzeit noch nicht eingetragen, da die 

Erben gekommen ſeien und Forderung erhoben hätten. — Der 

alte Burſerer ſei außerhalb des Kloſters geſtorben. Er habe
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8 Gulden hinterlaſſen, die er in Gegenwart von Zeugen emp— 
fangen und für ihn ausgegeben habe. Die von dem Verſtor— 

benen empfangenen Bettſachen habe er noch. 
15. Er bitte, überall Erkundigungen einziehen zu laſſen, 

inwiefern er Koſten mache und Pracht aufwende. Die Nach⸗ 

fragen würden ergeben, daß er „ſich nicht halte wie ein Prae⸗ 
lat“, ſondern „wie ein ſchlechter Dorfkaplan“. Ob auf einer 

Pflege viel Geld verbraucht worden, gehe wohl aus den Rech⸗ 

nungen der Pfleger hervor, die man nachſehen möge. 
16. In den Dörfern, wo noch Meſſe geleſen, liege noch 

keine fürſtliche Verordnung vor. Die Dörfer ſtänden übrigens 

unter markgräflichem Schirm. Daß er die Leute durch die 

Pfleger zur Kirche zwingen laſſe, ſei nicht wahr. Wohl müſſen 

ſie Predigt und Gottes Wort hören, weiter werde keiner ge— 
nötigt. 

17. Das Kaufgeſchäft betr. den Hof zu Simotzheim habe 

er dem Fürſten bereits berichtet. Es ſei nicht bei oder mit 

dem ausgetretenen Pfleger geſchehen, ſondern lange vorher, 
wie aus der Beantwortung des 5. Artikels des jetzigen Pflegers 

Konrad Beringer zu erkennen ſei. 
18. Der Vorwurf, er ſtelle alle Briefe in eigenem Namen 

aus, treffe nicht zu. Der Pfleger (Mitverwalter) verſehe neben 

ſeinem Befehle das Schreiberamt. Dafür ſei er beſonders be⸗ 

zahlt. Wenn er einen Brief zu beſorgen habe, ſo ſage er 
weiter nicht, in weſſen Namen derſelbe auszuſtellen ſei. Oft 

ſchreibe er die Briefe ohne ſein Wiſſen, wie bei einem kürzlich 

ausgeſtellten Lehen⸗ und Reversbrief. Er ſetze des Abtes Namen 
darunter, wofür er dann den Schreiberlohn gefordert habe. 
Hätte er die Kopie auf des Fürſten Namen geſtellt, ſo hätte 

er, der Abt, nichts geändert. Was der Fürſt hierin für die 

Zukunft beſtimme, das werde er einhalten. 

Am Schluſſe des Verantwortungsberichtes bittet der Abt, 
an die Wahrhaftigkeit ſeiner Angaben zu glauben und zu er⸗ 

meſſen, wie ungerechtfertigt die Klagen ſeien. Er verweiſe auf 

ſeine Dienſtbereitſchaft in der Vergangenheit und verſichert den 
Fürſten auch fernerer Willfährigkeit. Er bitte den Herzog, 

ſein gnädiger Fürſt ſein zu wollen.
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ad ll. Antwort des Abtes auf die Beſchwerden des Konrad Veringer. 

1. Da er die Verantwortung des Haushaltes trage, habe 

er allerdings dem Pfleger geſagt, er ſolle ihm alles Geld über— 

geben. Dafür würden ja beide bei der fürſtlichen Rentkammer 

Jahresrechnung ablegen. Hierauf habe der Pfleger erklärt, 
ihm ſei es gleich. Er wolle eben in Geld und Schriften Ord— 

nung halten. Der Verwalter habe auch erklärt, Befehl zu ha⸗ 

ben, nach Anordnung des Abtes ſich zu halten. In etlichen 

Amtshandlungen habe er den Abt um Rat gefragt. Wohl habe 
er geſagt, der Fürſt habe ihn in der Verwaltung belaſſen. 

Auch in der Pflege Merklingen wolle er bleiben, bis ihm der 
Mitverwalter einen beſondern ſchriftlichen Befehl bringe. Letz⸗ 

teres habe er ausdrücklich geſagt. Der Pfleger habe aber in 

ſeinem Beſchwerdeartikel dieſe Worte weggelaſſen. Er werde 
jederzeit auf fürſtlichen Befehl zurücktreten. 

3. Gegenüber dem fürſtlichen Befehle, dem Mitpfleger 

alle Regiſter zu übergeben und zuzuſtellen, habe er ſich „in 
Zucht und gebührender Reverenz“ verhalten. Das Schreiben 

ſei vorgeleſen und entſprechender Beſcheid erteilt worden. Nie 

aber habe er — was durch Zeugen erwieſen werden könne, die 

er zu verhören bitte — den Befehl „einen ringen oder ſchlechten 

Befehl“ genannt oder gar Übermut damit getrieben. 

4. Der Frondienſt der Untertanen in Merklingen ſei ihm 

nie widrig geweſen. Kein Zeuge könne gegen ihn aufgebracht 
werden. Er habe immer geſagt, in der jetzigen Zeit müſſe 
jeder das Beſte tun. 

5. Der in Frage ſtehende Hof zu Simotzheim ſei von einem 

„liederlichen Mann“, Hanns Pfiſter, verdorben worden. Nach 
des Dorfes Spruch und Recht habe er dieſen Hof eingezogen 
und einem andern Bauer verliehen um eine Summe Geldes, 
von der er noch nichts empfangen, ſo wenig wie von dem jähr⸗ 
lichen Fruchtzins. Die Ausſtellung eines Kaufzettels müſſe 

ohne ſein Wiſſen geſchehen ſein durch den verſtorbenen Pfleger, 
nicht durch Hans Olpen, den ausgetretenen Pfleger, wie der 

Kläger angebe. 
6. Bezüglich der Frühmeſſe ſei von ihm angeordnet wor— 

den, dem Dechanten von Calw den Zins zu bezahlen. Das
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ſei geſchehen, als der Dechant noch „inländig“ war. In den 
letzten drei Jahren habe er keinen Befehl mehr hierüber ge— 
geben. Er wiſſe auch nicht, wie es gehalten worden ſei. 

7. und 8. Er gebe zu, dem Pfleger Befehl gegeben zu 
haben, jährlich Zins und Leibgeding zu bezahlen und die Rech— 

nungen auf ſeinen Namen auszuſtellen und anzunehmen, um 

Koſten zu ſparen. Aber er habe nicht geſagt, daß er allein 
in Merklingen Herr ſei. 

9. Wie der Verwalter ſage, habe er erklärt, mit ihm und 
dem Mitverwalter Gericht halten zu wollen. Das ſei dem 

Pfleger damals gefällig geweſen. Der Fürſt habe ihm das 

Gericht auch nicht verboten. 
10. Der Pfleger gebe ſelbſt zu, wiederholt erklärt zu haben, 

Befehl zu beſitzen, nach welchem er alle „ Gaſtung“ einſtellen ſolle, 

mit Ausnahme der des Abtes und ſeines Geſindes. Er habe wohl 

„Gaſtung“ gehabt, aber nur Bekannte und lauter ehrliche Leute. 

Der Pfleger habe aber ſolche „Gaſtung“ ſelber erbeten und 

geladen. Solle er aber fernerhin nicht mehr einladen, ſo ſei 

ihm das kein Mangel. 

11. Bezüglich der Anfuhr von Frucht nach Herrenalb habe 

der Pfleger anfragen laſſen, ob man dieſelbe im Kloſter wünſche, 
was er bejaht habe, da man ſonſt im Kloſter verhungere. 
Daraufhin ſei die Anfuhr erfolgt. 

Der Pfleger habe ihn bis dahin ſtets der Freundſchaft 
verſichert. Jetzt verleumde er ihn. Der Fürſt möge ermeſſen, 

was daran Wahres ſei. 

ad I[b) Antwort des Abtes auf die zwei Artikel des 

Hans Zimprecht Varther. 

1. Der Abt habe einem Bernhard Schneider zum Auf⸗ 

bewahren 1000 Goldgulden gegeben. Der Abt erkläre hierzu: 
Jener Schneider habe in offener Zeche dieſe Außerung getan. 

Als er aber längere Zeit das Geld gehabt, ſei ihm Angſt ge— 

weſen, ſo daß er das Geld nicht länger habe behalten wollen. 
Die Gulden ſeien ihm wieder zugeſtellt. Jetzt beſitze ſie Hans 

Olpen. Hierauf habe er, der Abt, jenen Bernhard Schneider 

zu ſich befohlen. In Gegenwart des Schultheißen zu Merk— 
lingen habe der Schneider öffentlich bekannt: Der Abt habe
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ihm nie weder Heller noch Pfennig zur Aufbewahrung gegeben. 

Dann habe er, der Abt, ſich nach Weil der Stadt begeben und 
den Bernhard Schneider vor beiden Bürgermeiſtern verklagt. 

Was daraus geworden, ſei ihm nicht bekannt.“ Aber der 

Schneider ſei ein ſchlimmer Mann, der überhaupt keine offene 

Zeche beſuchen dürfe. Er bitte, ſich darnach in Weil und 

Merklingen erkundigen zu wollen. 
2. Der erwähnte Schreiner Balthaſar habe ihm, ſolange 

er im Kloſter gearbeitet, allerdings ein eichenes Tröglein ge⸗ 

macht, das er habe beſchlagen laſſen. Bis zum heutigen Tag 
habe es unverändert ſeinen Platz in ſeiner Kammer in Herren— 

alb. Jener Schreiner ſei dann wegen Verweigerung einer 

nicht in Rechnung ſtehenden Lohnforderung in Uneinigkeit von 

ihm gegangen. Er habe, wahrſcheinlich angeſtiftet von etlichen 

ſeiner Mißgönner, aus Haß und Neid nicht nur die Sache mit 

der Truhe, ſondern auch ſonſt hinter ſeinem Rücken noch Schlim⸗ 

meres ihm nachgeredet. Da die Behauptungen von einem 

ſchlecht beleumdeten Menſchen ausgehen, habe er ſie hingehen 
laſſen. Die Anſchuldigung aber, in ſeiner Truhe habe er Geld 

nach Speier geſchickt, könne er nicht übergehen. Er bitte, bei 

Schultheiß, Gericht und Rat in Britheim (Bretten) ſich zu er⸗ 

kundigen, in welchem Ruf der Schreiner Balthaſar ſtehe. Mit 

dem Mitverwalter Hans Zimprecht Barther habe ſich der 

Kläger wiederholt „mit Wein beladen“. Das gereiche ihm, dem 

Abte, immer zu Nachteil, Spott und Hohn. 

Am Schluſſe des Schreibens bittet der Prälat den Fürſten 
„als einen ſonder liebhabenden Fürſten der Wahrheit“ um 

Gottes und der Gerechtigkeit willen, den ſchlimmen, mißgünſti⸗ 

gen Feinden keinen Glauben ſchenken zu wollen, ihn, „den 
armen Praelaten“, auch fernerhin in Gunſt zu behalten. 

IIl. Anfwort des Abtes auf neue Beſchwerden des Mitverwalters 
Hans Zimprecht Barther und des Pflegers zu Werälingen, 

Konrad Beringer“. 

1. Bezüglich des Vogtgerichts in Rotenſohl, Neuſatz, Bern⸗ 

bach, Loffenau (markgräflichen Schirms) bemerke er: 

1 Die Beſchwerden ſelbſt lagen mir nicht vor. Es ſcheint, daß die 

beiden noch eine gemeinſame Schrift gegen den Abt verfaßten.
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Alle Eheſachen habe er mit dem Mitverwalter geregelt, 
wenn dieſer nicht „mit Wein beladen“ war. In letzterem 
Fall habe er es immer nachträglich zu gelegener Zeit angezeigt. 

2. Die Sache mit dem Haus in Simotzheim habe er mit 
Hilfe und Art verſtändiger Leute geregelt, denn man habe 
eilends handeln müſſen. Keinen Heller habe er eingenommen. 

Der Hof ſei nur um die jährlichen Gülten und Zinſen, nicht 

um Geld verliehen worden. 
3. Die laufenden Geſchäfte habe er allein oder mit dem 

Burſerer beſorgt, weil mit dem Verwalter das nicht ohne 
„große Sorgen und Gefährlichkeit“ geſchehen könne. 

4. Einen Boten des Abtes, der dem Mitverwalter, welcher 

in Bernbach war, 40 Gulden bringen ſollte, habe er in Gegen— 

wart vieler fremden Leute und Einheimiſcher die Treppe 

hinunterwerfen wollen „unter vil großen Gotsſchwüren und 
ungepürlichen Worten“. 

5. Dem Burſerer habe der Mitverwalter geſagt, es ſei 

nicht nötig, die Ausgaben zu ſpezifizieren. Jetzt lege derſelbe 

Beſchwerde ein, daß man es nicht tue. 
6. So mache und rede er verſchiedentlich mit den Pflegern, 

daß ſie es nicht tun oder dulden ſollen. 
7. Alle 14 oder 21 Tage werden Einnahmen und Aus⸗ 

gaben eingeſchrieben zuſammen mit dem Verwalter. 

8. Der Abt erkläre, vergeſſen zu haben, daß er etlichen 

Untertanen zu Merklingen und Terdingen aufgegeben habe, 

in den Frondienſten dem Fürſten gehorſam ſich zu erweiſen. 
9. Bezüglich des Vogtgerichts habe er wohl geſagt, er 

wolle es mit den Pflegern und dem Mitverwalter halten. 
Aber die Behauptung des letzteren, er, der Abt, wolle das 

Gericht ungeachtet der Erbhuldigung halten, ſei unwahr und 
bloß zu ſeiner Schädigung getan worden. 

Die, wie erwähnt, nach zwei Tagen in der Haft fertig⸗ 

geſtellte Rechtfertigungsſchrift des Abtes wurde von den Räten 
entgegengenommen. Sie gaben derſelben ein Begleitſchreiben 

an den Herzog bei, das 10 Artikel umfaßt, auf Grund deren 

ſie die Haftentlaſſung des Abtes empfahlen:
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1. Wiewohl der Fürſt Veranlaſſung hätte, auf Grund der Be— 

ſchwerden, namentlich der beiden letzten, den Prälaten in Haft zu 

behalten, ſo wolle er ihm Gelegenheit geben, noch einen wahrheits- 

getreuen Bericht über die beiden letzten Punkte zu verfaſſen, da— 

mit er ſich deſto beſſer eine endgültige Meinung bilden könne. 
2. Aber auf des Prälaten Verſicherung des Gehorſams, 

untertänigſtes Bitten und nach genügender Verantwortung 
über die beiden letzten Punkte wollL er den Abt auf Bürg— 

ſchaft von 3000—4000 Gulden und eine Verpflichtung ledig 
und aus der Haft laſſen. 

3. Die Bürgſchaft ſolle der Prälat mit Leuten, die im 

Herzogtum wohnen, leiſten und dann einen Eid zu Gott ſchwö— 

ren, dem Fürſten treu und ergeben, als Rat und Diener alle— 

zeit gehorſam zu ſein, für ihn zu arbeiten und ihn vor Schaden 
zu bewahren. 

4. Er verpflichte ſich, von ſeinem Verſprechen nie abzuweichen 

und im Fürſtentum zu verbleiben. 

5. Dem Abte bleibe es freigeſtellt, hie und da auf die 

innerhalb und außerhalb des Kloſters gelegenen Pflegen zu 

reiten und einige Zeit dort zu wohnen. Sonſt aber dürfe er 
ſich nicht außerhalb des Fürſtentums begeben. Tue er es, ſo 

ſolle die Bürgſchaft dem Fürſten zufallen und der Prälat „ein 
ehrloſer Mann“ ſein. 

6. Im Kloſter ſolle der Abt genügend Nahrung und Trank 

ſein Leben hindurch erhalten, ſowie jeden andern Unterhalt. 

Letzteres ſolle für den Fall aufhören, daß der Fürſt dem Abte 

eine ſelbſtändige Stelle verordne. 

7. Ein „geſchickter und richtiger Mann“ ſolle dem Kloſter 

als Vogt gegeben werden für die geſamte Verwaltung, die 

der Prälat nicht hindern dürfe. 
8. Wo der Vogt Rat und Unterweiſung brauche, ſolle der 

Abt dieſelbe aufrichtig, in allem zu Nutz und Wohlfahrt des 
Fürſten gewähren. 

9. Der Abt habe über die Verpflichtung gegenüber dem 
Vogt eine Beſcheinigung auszuſtellen. 

10. Alle Perſonen im Kloſter Alb ſollten, wie auch die 
Amtleute, von Zeit zu Zeit dem Herzog mit Gelübde und Eid 
verpflichtet werden.
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Ob Abt Lukas dann wirklich aus der Haft entlaſſen wurde, 

iſt nicht bekannt, aber wohl anzunehmen. Es iſt beachtens— 

wert hierbei, daß der Prälat, obgleich er in Haft war, die Frei— 

laſſung nur durch die Stellung einer Bürgſchaft von 3000 —4000fl. 

erwirken konnte. Dieſe Handlungsweiſe der Räte, die doch 

wußten, daß der Abt zuvor ſchon eine Kaution angeboten 

hatte, zeigt eine bedenkliche Ahnlichkeit mit Erpreſſung, die um 

ſo verwerflicher iſt, als der Verhaftete ihnen vollkommen aus⸗ 

geliefert und gewiß nur mehr unter ſchweren Opfern die Bürg— 

ſchaft aufbringen konnte. Im übrigen mußten die Räte ſich 

ſchließlich ſelbſt von der Grundloſigkeit der Anklagen über— 

zeugen, da ſie dem Fürſten die Freilaſſung des Beſchuldigten 

empfahlen. Der Gerechtigkeitsſinn war noch nicht ganz in 
ihnen erſtorben. Die zehn Artikel der Räte haben den Abt noch 
feſter gebunden, wenn das überhaupt noch möglich war. Seine 

Lage in Herrenalb, wo man ihm einen lutheriſchen Lehrmeiſter 

gab, wurde immer ſchwieriger. Genaue Angaben über die Vor⸗ 
gänge, die zur zweiten Verhaftung des Abtes führten, fehlen. 

Anſcheinend ſteht ein Schriftſtück! vom 6. April 1540 mit der 

Angelegenheit in Verbindung. Aus ihm erfährt man, daß 

„der geweſene Abt Lukas von Herrenalb“ einem Hans Speidel, 

Bürger und Goldſchmied zu Weil der Stadt, „etlich Gelt zu 

getreumanns Hand“ übergeben hatte. Herzog Ulrich ließ, laut 

jenem Schriftſtück, dieſes Geld durch ſeinen Vogt von Blau— 
beuren, Klaus von Grafeneck, dem Speidel abverlangen. Letz— 
terer übergab die Summe. 250 fl. hatte er mit Wiſſen des 

Prälaten entlehnt und zu eigenen Zwecken verwendet. Er 

mußte ſich verpflichten, das Fehlende dem Fürſten oder deſſen 

Erben zurückzuzahlen. Bis dahin ſteht das geſamte bewegliche 

und unbewegliche Vermögen des Speidel zur Verfügung des 

Fürſten. Vermutlich wurde alſo Abt Lukas vor dem 6. April 
1540 ins Gefängnis geworfen unter der Beſchuldigung, 30 000 fl. 

unterſchlagen zu haben?. Um ein Geſtändnis zu erpreſſen, 

wurde er gefoltert und trotz der Bitten ſeiner Verwandten im 

Württemberg. Staatsarchiv. 
Crusius, Annales Suev. Pars II, lib. X, cap. 8, Besold l. c. 

P. 233.
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Kerker feſtgehalten bis zu ſeinem Tode am 11. September 1546. 
In Stuttgart liegt er begraben !. Die ſchwere Beſchuldigung 
will nicht recht paſſen zu dem Charakterbilde, das man von 

dem überzeugungstreuen, pflichteifrigen und klugen Manne aus 

den ſchweren Jahren der Reformation und aus der unbegrün— 
deten erſten Anklage vom 2. November 1538 gewonnen hat. 

Der Prozeß gegen das Kloſter hatte etwas mehr als ein 

Jahr gedauert. Das iſt eine kurze Spanne Zeit für die Durch⸗ 

führung ſo ſchwerwiegender Maßnahmen, wie ſie die reſtloſe 

Erfaſſung, Einziehung und Säkulariſation der Kloſtergüter 
darſtellten. Die kurze Friſt genügte aber auch, um die weitaus 

größte Anzahl der Inſaſſen des Kloſters für den neuen Glauben 

zu gewinnen. Die Eile legt Zeugnis ab von der harten, alle 

Rückſichten verachtenden Kirchenpolitik Herzog Ulrichs. Läßt 

man für ihn auch die ſchlimme Finanzlage? gelten, die eine 

ſtarke Belaſtung der Klöſter als der am leichteſten erreichbaren 

Quellen nahelegte, ſo waren die Maßnahmen doch oft genug 

von Genuß⸗ und Gewinnſucht eingegebens. Die Einführung 

der zwingliſchen Lehre durch den leidenſchaftlichen Ambroſius 

Blarer bleibt ein Vertragsbruch des Herzogs; ihre Durchführung 
im einzelnen, gerade in Herrenalb, kann nur als überlegte 

Gewiſſensnötigung? bezeichnet werden. Dieſes Urteil wird in 

keiner Weiſe abgeſchwächt durch die unleugbare Tatſache, daß 

Herrenalb zum Abfall reif war. Der wahre, zu jedem Opfer 

bereite Kloſtergeiſt war aus ihm gewichen. Das bewunderns⸗ 
werte Beiſpiel des letzten Abtes konnte nicht mehr wirken. 

mLeodegar Walter a. a. O. S. 281. Leider gibt der Verfaſſer 

nicht die Quellen für dieſe Einzelheiten an. Die Verantwortung für ihre 

Richtigkeit liegt auf ihm. 

Janſſen-Paſtor a. a. O. S. 340 mit Anm. 4. Dieſe Arbeit 

S. 50/51 mit Anm. 1 zu S. 51. 

s Janſſen-Paſtor a. a. O. S. 336 Anm. 4, S. 338 Anm. 2 u. 3, 

S., 440 Anm. 4, wo ein ſehr ſcharfes Urteil Kalvins über die Vergnügungs⸗ 

ſucht des Herzogs angeführt wird.. 

Die Abgeſandten Ulrichs waren ſich dieſes Gewiſſenszwanges ſehr 

wohl bewußt. Sie äußerten ſich bei Einführung der neuen Kloſterordnung 

unzweideutig: Die Mönche müßten „us zwang die neue Cloſterordnung 

über ihres herzens will annehmen“ (Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. 

XXXIII, 299 und dieſe Arbeit S. 81).
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Neben der allmählichen materiellen Schwächung war Entartung 

einhergegangen. Die Schmälerung des irdiſchen Beſitzes ver— 
mochte nicht mehr zu Einkehr, Bußgeſinnung und ſeeliſcher 

Widerſtandskraft zu erziehen wie ſonſt bei Heimſuchungen. 

Es darf nicht überſehen werden, daß die gefahrvollen Jahre 

des Bauernkrieges, vor allem das Jahr 15257, die harten 

Schatzungen, Landſteuern, Türkengelder, nicht zuletzt der auch 

vor dem Kloſter nicht haltmachende Zeitgeiſt eine gefährliche 

Zermürbung herbeigeführt hatten. Einen zu Entſagung, Demut 

und Gehorſam bereiten Nachwuchs? durfte das Kloſter von 
einer Jugend nicht mehr erwarten, die heranreifte in einer Zeit 

ſozialen und religiöſen Umſturzes. Herzog Ulrich und ſeine 

Helfer konnten eine überreif gewordene Frucht faſt mühelos 
abnehmen. 

1Ein ausführlicher Bericht über den Bauernaufruhr in Herren— 

alb 1525 und über die finanziellen Laſten des Kloſters iſt abgedruckt in 

Zeitſchr. f. Geſch. d. Oberrh. XXXIII, 358 f. 

2 Vgl. S. 76 Anm. 1.



Die theologiſche Vildung des Klerus 
der Rözeſe Konſtanz 

in der Zeit der Glaubensneuerung. 
Von Hermann Lauer. 

Wer nach den Gründen forſcht, aus denen in der Zeit 

der Glaubensneuerung auch die Diözeſe Konſtanz ſo ſchwere 

Verluſte erlitt, kommt unmittelbar an die Fragen: Wie ſtand 

es denn um Bildung und Erziehung des Klerus? 

Was wurde getan, um angeſichts der Not der Zeit 

Bildung und Erziehung des Klerus zu heben? 

Ohne Zweifel war die Bildung und Erziehung vieler Geiſt— 

lichen zur Zeit des Beginnes der Glaubensneuerung entweder 
nur eine oberflächliche oder eine zu ſtark vom Geiſte der 

Zeit des Humanismus beeinflußte. Der Humanismus war 
eine Revolution der Geiſter von gewaltiger Tragweite. 
Er mußte an ſich nicht den Beſtand der chriſtlichen Ordnung 

angreifen, aber eine gewiſſe Richtung ſeiner Anhänger tat es. 
Aus ihr heraus wuchs zum guten Teil der Geiſt der Glaubens— 

neuerung. Die nominaliſtiſch-realiſtiſchen Streitigkeiten 

taten ein Weiteres. 

Ahnlich wie die Aufklärung im 18. Jahrhundert riß die 
Glaubensneuerung des 16. Jahrhunderts das religiöſe Leben 

der Diözeſe Konſtanz, das immer noch blühte, gewaltſam, 

mit Hilfe der weltlichen Obrigkeit zuſammen. Sie ging von 

einer Minderheit aus, aber dieſe brachte einen gewaltſamen 

Umſturz zuſtande. Bis in die erſten Jahre der Glaubens⸗ 
neuerung herein zieht ſich in der Diözeſe Konſtanz eine lange 
Reihe von Meßpfründeſtiftungen, die geradezu eine 

Überfülle von geiſtlichen Stellen, namentlich in den Städten, 

ſchufen. Sie ſind nicht anders zu erklären, als ſo, daß ein 
Freib. Didz.⸗Archiv. N. F. XX. 8
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ſtarkes katholiſches Glaubensleben, ein warmes katholiſches 
Empfinden die Maſſen beherrſchte und viele an nichts weniger 

dachten, als an einen kirchlichen Umſturz. 

Der Untergang der alten kirchlichen Ordnung vollzog ſich 

aber doch dann mancherorts ſo raſch und die Zahl der zur 

Glaubensneuerung übergegangenen und mit ihr liebäugelnden 

Geiſtlichen war ſo erheblich, daß man nicht anders kann als 

zugeben: vorbildlich ſtark und gefeſtigt war der Klerus 
vielfach nicht. Erziehung und Bildung müſſen Mängel gehabt 

haben. Doch iſt wohl zu beachten, daß erſt die Erſchütterung 
und Auflöſung der alten Ordnung das volle Un⸗ 

heil brachten. Mit der Auflöſung der alten Ordnung ſank 

der Klerus, ſtatt ſich zu ſammeln und zu erheben, weil er zu 

wenig an Stärke und Feſtigung mit ſich brachte, weil keine 

ausreichenden Einrichtungen für die Erziehung des Klerus vor⸗ 

handen waren und die Anſchauungen der Glaubensneuerer wie 

eine anſteckende Krankheit die Geiſter ergriffen und verwirrten. 

Als 1540, alſo 23 Jahre nach Beginn der Glaubensneuerung, 

die erſten Jeſuiten nach Worms kamen und das troſtloſe Leben 
vieler Geiſtlichen ſahen, anderſeits aber das freudige Zuſtrömen 

des Volkes zu ihnen, da riefen ſie laut nur um eine kleine Zahl 

heiligmäßiger, tüchtiger Prieſter, weil ſie der Kuſcht waren, 

daß bei deren Vorhandenſein es nicht mehr mit dem Abfalle 
weitergehe!. 

Erſtes Kapitel. 

Der Stand der Wildung des Klerus im Sahre 1517. 

1. Ein großes Dunkel liegt über den Bildungsverhält⸗ 

niſſen der Geiſtlichen zu Ende des Mittelalters ausgebreitet. 
Eingehende Darlegungen ſind recht ſpärlich?. 

Der Grund iſt wohl darin zu ſuchen, daß es eben über 
dieſe Bildungsverhältniſſe recht wenig zu ſagen gab. Es 

Faber ſchreibt: „Mein Herz ſagt mir, wären nur zwei oder drei 

ſeeleneifrige Arbeiter hier, ſie würden mit dem guten Volke tun, was ſie 

wollten.“ Bartoli, Opere V(Torino 1825), 105. Janſſen, Geſchichte 
des deutſchen Volkes W (1.—12. Aufl. Freiburg 1885), 371. 

» Vgl. Schäfer, H., Pfarrkirche und Stift im deutſchen Mittel⸗ 

alter. Stuttgart 1903.
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ſcheint, daß in der Diözeſe Konſtanz der bei weitem über— 

wiegende Teil der Geiſtlichkeit ſeine Unterweiſung in den Berufs⸗ 
fragen bei einzelnen Pfarrern und Kaplänen holte, die 

ſich mit der Ausbildung der künftigen Prieſter befaßten. So 

ſchreibt vor 1548 Kaplan Bartholomäus Brun in Blumberg 
an Graf Friedrich zu Fürſtenberg: Er hat ſich bisher mit Schul⸗ 

halten und Tiſchgängern durchgebracht. Von ſeinen zwei Stu— 
denten iſt Jakob Mangolt jetzt Prieſter geworden!. 

Der theologiſche Unterricht der Pfarrer wird weſentlich 
ein praktiſcher geweſen ſein, ein Unterricht im Latein, eine 
Einlernung des Meſſeleſens und der Sakramentenſpendung. 

Es war im großen und ganzen wohl kein erhebendes Studium. 

Das anſpornende Beiſpiel der Mitſchüler fehlte. In allen 

Winkeln der Diözeſe waren dieſe Pfarrersſtudenten zerſtreut. 

Sie ſahen meiſt keine großen, erhebenden Gottesdienſte, ſie 
blieben fern von dem geiſtigen Leben der kirchlichen Zen⸗ 

tralen, ſie hatten oft einen kärglichen Unterhalt und entbehrten 

der gründlichen Tugendſchule, wie ſie der zum geiſtlichen 

Stande Berufene durchmachen ſoll. Es mag freilich auch rühm⸗ 
liche Ausnahmen gegeben haben. 

Der den Unterricht leitende Geiſtliche hieß in Schwaben 
„der gelehrte Vater“. Er aſſiſtierte auch dem Neuprieſter 

bei der Primizmeſſe, die ſchon damals mit vieler Feierlichkeit 

und unter großem Zulauf des Volkes gehalten wurde, wie es 

ſich aus der Bemerkung über die Primiz des Blumberger Neu⸗ 
prieſters Jakob Mangolt ergibt, daß er ſeine erſte Meſſe „uf 
einer matten“ geſungen habe. 

Schriften für dieſe Einzelausbildung waren Ende des 

15. Jahrhunderts und ſpäterhin reichlich vorhanden. Meß⸗ 

erklärungen, Predigtanweiſungen und Predigtbücher, ſowie 
Paſtoralſchriften anderer Art fanden ſich allenthalben und 

konnten gewiß manche Lücke des privaten Studiums aus⸗ 

füllen oder als Leitfaden bei dieſem Studium dienen. Von 
den Paſtoralſchriften erwähnen wir den in 56 Auflagen ver— 
breiteten Manipulus curatorum von Guido von Montrocher, 

das Directorium sacerdotale des Freiburger Theologiepro— 

1Mitteil. aus d. Fürſtenb. Archiv 1(Tübingen 1894), S. 428 f., Nr. 596. 
8 *
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feſſors Johannes Pfeffert und das Manuale curatorum des 
Kleinbaſler Pfarrers Johann Ulrich Surgant. 

2. Am Sitze der Diözeſanregierung befand ſich allerdings 

auch eine richtige theologiſche Schule, die Domſchule 

in Konſtanzs. Aber für ſie waren nur etwa 20 Plätze ge⸗ 

ſtiftet, deren Inhaber den Miniſtrantendienſt am Münſter be— 
ſorgten und die von der Domgeiſtlichkeit unterrichtet wurden. 

Auch dieſer Unterricht wird vornehmlich auf humaniſtiſche 

Schulung und auf die Vollziehung des heiligen Dienſtes ge— 
richtet geweſen ſein. 

Domprediger Leopardi, der von 1493 bis 1521 im 

Münſter zu Konſtanz ſeines Amtes waltete, war zugleich ordent⸗ 
licher Profeſſor der Theologie an der Domſchule “. 

Die 20 oder 30 Alumnen wohnten im ſogenannten Klein— 
ſpitäle oder St.⸗Konradsſpitäle beiſammen. Im Jahre 1627 
waren es 325. 

Näheres iſt über den Unterricht nicht bekannt. 

Vielfach wurden an dieſen Domſchulen auch für die ſchon 

im Amte befindlichen Prieſter Vorträge für die Weiterbildung 
gehalten. Von Konſtanz ſind uns zwar Einzelheiten nicht 
bekannt; aber die Sitte war um 1500 weitverbreitet, in der 

Faſtenzeit für die bereits beruflich tätige Geiſtlichkeit durch 

einen tüchtigen Theologen Vorträge über die heilige Meſſe 

halten zu laſſen. Berühmt wurden die Vorträge des Meiſters 

Egeling Becker von Braunſchweig, der um 1459 ſolche Vor⸗ 

träge am Dome zu Mainz hielt. Der hervorragende Tübinger 

Theologieprofeſſor Gabriel Biel, der mit Egeling befreundet 

Göller, E., Der Ausbruch der Reformation und die ſpätmittel⸗ 
alterliche Ablaßpraxis in Freib. Diöz.⸗Arch. N. J. XVIII, 18. 

2 Gröber, K., Die Reformation in Konſtanz, in Freib. Diböz.⸗Arch. 
N. F. XIX, 123. 

Lender, F. X., Beiträge zur Geſchichte der Studien und des 

wiſſenſchaftlichen Unterrichtes in hieſiger Stadt. Konſtanz 18383 ff. 

4Vgl. Gröber a. a. O. S. 150. 

Über das Kleinſpitäle ſiehe Freiburger Kath. Kirchenblatt 1894, 

S. 146 ff. in den von Theodor Dreher veröffentlichten Akten des Infor⸗ 

mationsprozeſſes über den Biſchof von Waldburg-Wolfegg aus dem 

Jahre 1627.
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war, hat dieſe Vorträge in ſeiner Schrift über den Meßkanon 
verarbeitet, wodurch ſie eine ungewöhnliche Verbreitung er— 

langten!. 

3. Nicht am Sitze der biſchöflichen Regierung und ohne 

nähere Verbindung mit dieſer, aber doch innerhalb der Grenzen 

der Diözeſe Konſtanz befanden ſich zwei weitere theologiſche 

Schulen, die theologiſchen Fakultäten der Hochſchulen 
von Freiburg und Tübingen. Sie waren aber erſt in der 

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu der älteren Domſchule 
von Konſtanz hinzugekommen. 

Man kann ſich denken, welcher Jubel Tauſende von jungen 
Leuten erfaßte, als die Hochſchulen eine gemeinſame Stätte 
geiſtigen Schaffens eröffneten. Aus allen Gegenden des deutſchen 

Vaterlandes ſtrömten ſie zuſammen, zum großen Teil Theo⸗ 

logen oder ſolche, die es werden wollten. Das Leben war um 

ſo größer, als mit der Hochſchule auch das heutige Gymnaſium, 
eingegliedert in die philoſophiſche Fakultät, verbunden war. 

Die philoſophiſche Fakultät war darum auch beſonders ſtark 

mit Lehrkräften verſehen. Am Schluſſe der philoſophiſchen 

Studien wurde die Bakkalaureatsprüfung abgelegt, die etwa 

der heutigen Reifeprüfung entſpricht. Strebſame Theologen er⸗ 
warben ſich die Würde eines Magiſters der Philoſophie. 

Die theologiſche Fakultät in Freiburg?, deren erſter 

und urſprünglich einziger Ordinarius Johannes Pfeffer von 

Weidenberg in der Diözeſe Bamberg war, hatte als Mittel⸗ 

punkt des Unterrichts die ſcholaſtiſche Theologie, alſo Dog— 

matik und ſpekulative Moral, und zwar im Anſchluß an die 
Sentenzen des Petrus Lombardus. Daneben wurde aber ſchon 
1517 ein bibliſcher Kurs gehalten. Dieſer erſcheint aber unter⸗ 
geordnet. Eine die unmittelbare ſeelſorgerliche Praxis berück⸗ 

ſichtigende praktiſche Moraltheologie fehlte noch. Das hängt 
zum Teil damit zuſammen, daß eben das ganze theologiſche 
Hochſchulſtudium nicht unmittelbar auf die Vorbereitung zur 

mFranz, Adolf, Die Meſſe im deutſchen Mittelalter (Freiburg 
1907) S. 537. 

2 Schreiber, Heinrich, Geſchichte der Albert⸗Ludwigs⸗Univerſität 
Bd. I. Freiburg 1857 fl. Mayer, H., Die Matrikel der Univerſität 

Freiburg i. Br. Bd. I. Freiburg 1907.
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Seelſorge abzielte, als vielmehr auf die Erreichung des theo⸗ 

logiſchen Lehramtes oder Doktorats. Darum ſtanden die ſpeku⸗ 
lativen Fächer im Vordergrunde, und in dieſer Hinſicht bildete 

ſo das Hochſchulſtudium einen ſcharfen Gegenſatz zu der weſent— 

lich praktiſchen Schulung, die in den Pfarrhäuſern den Prieſter⸗ 

amtskandidaten zuteil wurde. 

Im Jahre 1517 war die theologiſche Fakultät beſetzt mit 
drei Profeſſoren, dem Auguſtiner Heinrich Braun (1503 bis 
1522), dem Magiſter Georg Wägelin von Aach (1514 bis 

1531) und dem Magiſter Fohannes Brisgoicus von Broggingen 
bei Kenzingen ſtammend, der ſeit 1502 in der theologiſchen und 

philoſophiſchen Fakultät lehrte, ſeit 1509 aber ausſchließlich 

in der theologiſchen. Er ſtarb 1539. 

Ebenfalls ohne nähere Verbindung mit der biſchöflichen 

Behörde ſtand die theologiſche Fakultät der Hochſchule 

in Tübingen!, die im Jahre 1477 durch Graf Eberhard im 
Barte und ſeine geiſtig ſehr regſame Mutter. Mechthild nach 

dem Muſter der Freiburger Hochſchule errichtet worden war. 

Die erſten Statuten der Hochſchule vom 9. Oktober 1477 wurden 

vom Abt Heinrich von Bebenhauſen als päpſtlichem Kommiſſar 
erlaſſen. Wie die Freiburger theologiſche Fakultät war auch 
die Tübinger anfänglich mit drei Profeſſoren beſetzt, ſeit 1496 

waren es aber vier. Wie in Freiburg war auch hier Haupt⸗ 

gegenſtand des theologiſchen Unterrichtes die ſpekulative Theo— 

logie, die an der Hand des Petrus Lombardus vorgetragen 
wurde. Neben dieſem Hauptlehrgang war von Anfang an ein 
bibliſcher Kurs eingerichtet, der aber kürzer geſtaltet war. 

Die Tübinger Fakultät überflügelte die ältere Freiburger 

bald: ſie wurde 1496 mit vier ordentlichen Profeſſoren be⸗ 

ſetzt und zählte bedeutende führende Männer in ihren Reihen. 

Als erſter las Johann Hann aus Horrheim die Sentenzen. 
Dann kam als Vertreter der realiſtiſchen (ſkotiſtiſchen) Richtung 

1478 Johann Heynlin von Stein (wahrſcheinlich bei Pforz⸗ 
heim) dazu, der aber ſchon 1479 Stiftspropſt in Baden wurde. 

Mit ihm tritt der Vertreter der nominaliſtiſchen Richtung 

1Hermelink, Heinr., Die theologiſche Fakultät in Tübingen vor 

der Reformation. Tübingen 1906.
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Chriſtian Wolmann von Giengen a. d. Brenz, auf, neben 

dem auch kurz Elias Flick aus Isny die neuere Richtung 

verkörperte. Der bedeutendſte Tübinger Theologe der nomi⸗ 
naliſtiſchen Richtung aber war Gabriel Biel aus Speier, 

zuvor Propſt der Brüder des gemeinſamen Lebens der Windes⸗ 

heimer Kongregation in Urach. Als Profeſſor war er von 
1484 bis 1491 tätig. Nach ihm vertrat die neuere Richtung 

Wendelin Steinbach, der 1518 ſtarb. Wie Gabriel Biel 

und Peter Brun, der zweite Profeſſor der nominaliſtiſchen 

Richtung in dieſen Jahren, gehörte auch er zu den „Kappen⸗ 

herrn“, den Brüdern des gemeinſchaftlichen Lebens. Die 

innige Frömmigkeit der Leuchten der Tübinger Gelehrtenſchule 

iſt beſonders beachtenswert. In den Zeiten des Glaubens⸗ 

abfalles gab dieſe den ſtärkſten Halt. Gabriel Biel, der be⸗ 

deutendſte der Tübinger Lehrer, zog ſich im Alter wiederum 

von der Welt zurück. Er trat in das 1½ Stunden von 

Tübingen entfernte St.⸗Peterſtift auf dem Einſiedel im Schön⸗ 
bucher Wald ein, in dem er 1495 ſtarb. — Die ältere Rich⸗ 
tung hatte von 1494 an wie die nominaliſtiſche ebenfalls zwei 
Vertreter. Es kam nach Heynlin 1480 zunächſt der Niederländer 

Walter van Werve, der 1497 ſtarb, und 1491 Konrad 

Summenhart aus einem Dorfe bei Calw, der als moral⸗ 
theologiſcher Lehrer und Schriftſteller ſich einen bedeutenden 
Namen gemacht hat. Er war von 1491 bis zu ſeinem Tode 
1502 im Amte. Nach ihm vertraten die ältere Richtung die 

weniger bedeutenden Profeſſoren Reinhard Gaißer von Fellbach 
(1502 —1504), Balthaſar Sattler von Cannſtatt (1518—1521) 
und Jakob Lemp (1500 —1532). 

Theologiſche Konvikte gab es weder in Freiburg noch in 

Tübingen. Die Theologieſtudierenden wohnten teils in Klö⸗ 
ſtern, teils bei den Profeſſoren oder Privaten oder auch in den 

für die jüngeren Artiſten beſtimmten Burſen. In Tübingen 

war Pfarrer Martin Planſch, gebürtig von Dornſtetten, 
ſeit 1491 im Amte, ein einflußreicher Berater vieler Studenten. 

Kurz vor ſeinem Tode, der im Jahre 1533 erfolgte, gründete 
er aus dieſer Liebe zu den Studierenden heraus ein Stipendien⸗ 

heim für die Studierenden der nominaliſtiſchen Richtung, das 

St.⸗Martinsſtift.
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4. Der Ordensklerus erhielt ſeine theologiſche Bildung 

meiſt in ſeinem Kloſter. Die größeren Klöſter hatten wohl faſt 

alle ihre eigenen Lektoren der Theologie und ihren theologiſchen 

Lehrgang. Seit alter Zeit konnten an dieſen Ordensſchulen auch 

Weltgeiſtliche unterrichtet werden!. Namentlich ſeit dem Auf— 

kommen der Univerſitäten wirkte an deren Sitzen die Kloſter⸗ 
gelehrſamkeit ſtark nach dieſen herüber, wie auch anderſeits 

Kloſterleute an den Hochſchulen ſtudierten. Auch war es den 
Hochſchulſtudierenden mancherorts möglich, die in den Klöſtern 
von Ordensleuten abgehaltenen Kurſe zu beſuchen. 

In dieſer Art waren die Verhältniſſe in Tübingen ge⸗ 
ſtaltet. Hier hielt neben der Hochſchule, aber unter großem Zu⸗ 

lauf der Studentenſchaft, der Guardian des Franziskanerkloſters, 
Paul Scriptoris aus Weil der Stadt?, Vorleſungen über 

den Sentenzenkommentar des Duns Skotus, ferner über ma⸗ 

thematiſche Fächer. Er war in Paris gebildet, wo er ſich der 

älteren Richtung zugewandt hatte, unter Führung des breto⸗ 
niſchen Minoriten und Realiſten Stephan Brulefer. Er galt 

als ſchärfſter Skotiſt. Seine Lehrtätigkeit dauerte bis 1501. 

Am 21. Oktober 1505 ſtarb er im Kloſter Kaiſersberg. Er 
hatte manche ſpäteren Führer der proteſtantiſchen Richtung zu 

Schülern, äußerte ſich wohl auch ſelbſt in freier Weiſe über 

theologiſche Fragen; wie weit er ging, ſteht jedoch nicht feſt. 

In Konſtanz war zwiſchen den Lektoren der Theologie 

in den einzelnen Klöſtern ein großer Unterſchied. Der Lektor 

der Dominikaner, Anton Pirata, war einer der entſchiedenſten 

Vorkämpfer des katholiſchen Glaubens, der Lektor der Franzis⸗ 

kaner, Sebaſtian Hofmeiſter, wurde der geiſtliche Leiter der 

Glaubensneuerung in Schaffhauſens. 

So erteilte Papſt Alexander IV. am 28. März 1257 den Predigern 
das Recht, frei und ungehindert in ihren Schulen Theologie zu lehren, 

nur die an den Univerſitätsorten gelegenen Klöſter ausgenommen. Um 

1320 erweiterte Papſt Johann XXII. dieſe Freiheit dahin, daß die in den 

Kloſterſchulen der Dominikaner ausgebildeten Kandidaten von allen Bi⸗ 

ſchöfen ohne vorherige Prüfung zu Prieſtern geweiht werden durften. 

Fontana, Constitutiones s. ordinis Praedicatorum. Romae 1655. 

Hermelink a. a. O. S. 163 ff. Paulus, N., Theol. Quartalſchr. 

1903, S. 308. 

Gröbera. a. O. S. 142, 187.
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Im Kloſter St. Gallen war ſeit 1485 ein beſonderer 

Lehrſtuhl für Theologie vorhanden. Seine Einkünfte lieferte die 

zu dieſem Zwecke einverleibte Pfarrei Goßau. Die Bibliothek 

wurde 1461 neu geordnet und in den folgenden Jahren ſtark 
gemehrt !. 

Es ſtand aber wohl in vielen Klöſtern nicht glänzend um 

die theologiſche Schulung. In St. Blaſien war die Kloſter⸗ 

ſchule im Zerfall, die Bibliothek blieb verſchloſſen, die Liebe 

zur gelehrten Beſchäftigung nahm ſtark ab. Die Hauenſteiner 
Bauern verbrannten auch noch die Bibliothek?. 

5. Will man einen vollſtändigen Überblick über den Stand 
der theologiſchen Bildung der Geiſtlichkeit in der Diözeſe Kon⸗ 

ſtanz für die damalige Zeit geben, ſo darf man nicht bei dem 
ſtehen bleiben, was innerhalb der Grenzen der Diözeſe an 
theologiſchem Unterricht geboten wurde. 

Das Mittelalter war ein Freund großer Freizügigkeit 

und weit hinaus reichen auch aus den ſchwäbiſchen Landen und 

der Diözeſe Konſtanz die Verbindungen, die das Geiſtesleben 

ſchuf. Paris, Köln, Mainz, Heidelberg kamen wohl 

vor allem als Orte in Betracht, deren theologiſche Schulen auch 

die jungen Theologieſtudierenden der Diözeſe Konſtanz anzogen. 

Auch die Ordensleute, Benediktiner, Franziskaner und 
Dominikaner, kamen weit in der Welt herum, ſo namentlich 
nach Rom, Padua, Paris und an andere Hochſchulen. 

Zweites Kapitel. 

Der Rückgang des theologiſchen FStudiums infolge der 

Glaubensneuerung 1517—1552. 

1. Die Glaubensneuerung brachte ſofort einen Rückgang 

in der Zahl wirklich tüchtiger Theologieſtudierenders. Dieſer 
Rückgang erklärte ſich ſchon aus der allgemeinen Zerſetzung, 

Arx, J. von, Geſchichte des Kantons St. Gallen II (St. Gallen. 

1811), 637f. 
2 Bader, Joſ., Das ehemalige Kloſter St. Blaſien, in Freib. Diöz.⸗ 

Arch. VIII (187, 157f. 
So ſchreibt am 12. Mai 1525 Domherr Johann von Lupfen 

in Konſtanz an den Villinger Rat, der ihn bat, ihm zu einem guten Pfarrer 

zu verhelfen: Er wolle ihm helfen; aber „der gelerten und chriſtlichen
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in der nichts mehr Beſtand zu haben ſchien, insbeſondere auch 
aus der unſichern wirtſchaftlichen Lage des Klerus. Man 
wußte bald nicht mehr, was eigentlich an Pfründen noch feſt 
blieb, und heldenmütiger Opferſinn, der zu einem Leben der 
Not ſich entſchloß, war faſt in allen Zeiten eine Seltenheit. 

In ähnlicher Weiſe ging die Zahl der Eintritte in den 
Ordensſtand zurück, auch in den katholiſchen Gegenden. 

Die Zucht und das geiſtliche Leben erlitten ebenfalls 

einen gewaltigen Stoß. Die Bekämpfung des jungfräulichen 

Lebens, die Machtloſigkeit der biſchöflichen Regierung, das Bei⸗ 
ſpiel ſo vieler Amtsgenoſſen in den durch die weltlichen Regie⸗ 

rungen zur Glaubensneuerung übergeführten Gebieten brachten 

den Sittenzuſtand des Klerus, der ſchon zuvor viele Schäden 

aufzuweiſen hatte, jetzt erſt recht herab. Alle dieſe Zeiterſchei— 

nungen drückten weiterhin auch wieder auf den Zugang zum 
geiſtlichen Stand. 

Zudem gingen viele Kirchengüter verloren, aus denen 
bislang Unterſtützungen für Theologieſtudierende gefloſſen waren. 

2. Auch die theologiſchen Schulen litten ſchwer und 

gingen zum Teil ſogar völlig unter. An der Domſchule in 

Konſtanz war in der Zeit des Abfalls die Lehrtätigkeit wohl 
eingeſtellt. 

Die, theologiſche Fakultät in Freiburg wies eine 

recht ſchwache Beſetzung mit Lehrkräften auf. Seit 1531 trug 
in Freiburg ein Profeſſor Theologie vor. Das war der von 

Tübingen geholte Profeſſor Kügelin von Birkenfeld. Bris⸗ 

goicus lebte zwar noch bis 1539, war aber hochbejahrt. Von 

dem Tode des Brisgoicus (1539) bis zum Eintritt des Pro⸗ 

predicanten ſind jetzt leider wenig“ (Lauer, H., Die Glaubensneuerung 

in der Baar, in Freib. Diöz.⸗Arch. N. F. XIX, 91). — Ahnlich Georg Lhori— 
tius an Graf Heinrich zu Fürſtenberg am 13. Juli 1571: „Er kann weder 

in Köln, noch Trier, noch Mainz einen Prieſter bekommen, um den Grafen 

zu verſehen, denn die ehrbaren, gelehrten und gottesfürchtigen ſind gar 
teuer, der unerfahrenen aber ſtecken alle Bistümer voll, derowegen weiß 

er dem Grafen nicht zu helfen“ (Mitteilungen aus dem Fürſtl. Fürſtenb. 

Archiv II, 154, Nr. 270). — Am 7. April 1549 ſchreibt die Stadt Villingen 

an Biſchof Chriſtoph von Konſtanz, die Pfarrei Kirchdorf ſei eine lange 

Zeit unverſehen geweſen. Kirchdorf iſt eine der größeren Pfarreien 

der Baar.
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feſſors Valentin Fabri von Mindelheim (1548) verkörperte 
Kügelin in ſeiner Perſon die ganze theologiſche Fakultät. 

Da aber Kügelin 1548 wegen Krankheit nicht mehr leſen 
konnte, war wieder Fabri, wenigſtens tatſächlich, alleiniger 
Lehrer. Fabri ſtarb zudem ſchon 1551, während Kügelin 

noch bis 1559 lebte. Zwei Jahre lang war nur der kranke 

Kügelin da. 

Machtvoller als die Freiburger theologiſche Fakultät hielt 

ſich die der Hochſchule in Tübingen, bis ſtaatliche Gewalt 
ihrem Wirken ein Ende bereitete. Der leitende Mann in ihr 

war in dieſer folgenſchweren Zeit Gallus Müller von Fürſten⸗ 

berg in der Baar, der der nominaliſtiſchen Richtung zugetan und 

zweiter Nachfolger Gabriel Biels war. Ordentlicher Profeſſor war 

er ſeit 1518. Seine Stellung war um ſo wichtiger, als er ſeit 
1526 zugleich das Amt eines Pfarrers von Tübingen bekleidete, 
mit welchem Amte ein gewiſſes Aufſichtsrecht über die Hoch⸗ 

ſchule und ein Mittleramt in Streitigkeiten zwiſchen dem Landes⸗ 
herrn und der Hochſchule und in ſolchen zwiſchen der Hoch— 

ſchule und der Stadt verbunden war. Gallus Müller war 
treukirchlich geſinnt, bis zum gewaltſamen Ende verteidigte er 

die katholiſche Sache an der Hochſchule und in der Stadt. 

Der alte Schulbetrieb erlitt ſchon 1521 durch die öſter⸗ 

reichiſche Regierung, die von 1519 bis 1534 Württemberg ver⸗ 

waltete, eine ſtarke Umgeſtaltung. Getragen von einer erheb⸗ 

lichen Geringſchätzung der ſpätſcholaſtiſchen Theologie und be⸗ 
ſtrebt, den Bedürfniſſen der Neuzeit gerecht zu werden, zwang 

ſie im genannten Jahre der theologiſchen Fakultät eine ein⸗ 

ſchneidende Veränderung des beſtehenden Lehrplanes auf. Das 
bibliſche Studium war jetzt in den Vordergrund gerückt 

worden. Nach dem neuen Lehrplan las jeder der Profeſſoren 

ein Buch der Sentenzen, der erſte Profeſſor aber hatte zu⸗ 
gleich vorzutragen und zu erklären den Pentateuch und die 

Pauliniſchen Briefe, mit Ausnahme des Hebräerbriefes, der zweite 

las neben einem Buche Sentenzen mit den Hörern noch das 

Matthäus⸗ und Johannesevangelium, die Pſalmen und Job, 

der dritte ähnlich außer über ein Buch der Sentenzen über 
das Markus⸗ und das Lukasevangelium, die Apoſtelgeſchichte 

und über die Propheten Iſaias, Jeremias und Daniel; der
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vierte Profeſſor hatte neben einem Buch der Sentenzen den 
Hebräerbrief, Ezechiel, die kleinen Propheten und die Weisheits⸗ 

bücher zu behandeln. Nur der Text des Lombarden ſelbſt ſollte 

kurz und lichtvoll erklärt werden. Die Erklärung der Kommen⸗ 

tatoren des Lombarden war geſtrichen. In fünf Jahren ſollte 

der ganze Lehrplan durchgenommen ſein. 

Doch dieſe Umgeſtaltung konnte man hinnehmen, da ſie 

zweifellos auch manchen überflüſſigen Zopf abſchnitt, das 

bibliſche Studium fördern konnte und ſchädliche Schulſtreitig— 

keiten einſchränkte. Für ſolche war jetzt wirklich keine Zeit 

mehr. Der Kampf der realiſtiſchen und nominaliſtiſchen Rich— 
tung hörte jetzt auch tatſächlich auf. 

Beklagenswert war aber in vollem Umfange der Unter— 
gang der ſo erfolgreichtätigen Tübinger Fakultät, 
der bald auf dieſe Umgeſtaltung folgte. Nach Niederwerfung 

der öſterreichiſchen Truppen war 1534 Herzog Ulrich von Würt⸗ 

temberg in ſein Land wieder zurückgekehrt und, wie er überall 

die Glaubensneuerung einführte, ſo tat er es auch an der 

Univerſität Tübingen. Mit dem Sommerſemeſter 1534 hörten 
die katholiſch⸗theologiſchen Vorleſungen auf. Als Profeſſor blieb 

einzig und allein Balthaſar Käufelin, der noch 1530 mit 

Gallus Müller einen Einſpruch in Sachen der Erhaltung des 

chriſtlichen Glaubens in Stuttgart abgefaßt hatte, nun aber ſich 

jetzt doch als Mann zweifelhaften Charakters bekundete. Gallus 

Müller wurde Hofprediger in Innsbruck und ſtarb 1546 als 
Pfarrer von Meran, nachdem er ſich um die Feſtigung der 

katholiſchen Religion in Tirol große Verdienſte erworben hatte. 

Nach dem Untergang von Konſtanz und Tübingen 

und der Verödung von Freiburg befand ſich die Diözeſe 

Konſtanz in einer wahrhaft troſtloſen Lage. Ruinen waren auf 

Ruinen gehäuft! Nur einl einziger Mann vermittelte, wenn 

man von den Kloſterſchulen abſieht, zeitweiſe die Verbindung 

zwiſchen der Vergangenheit und der Gegenwart. Aber — was 

noch ſchlimmer war — die biſchöfliche Regierung konnte vorläufig 

gar nicht daran denken, einen Erſatz zu ſchaffen. Sie befand ſich 

in einer ſo bedrängten finanziellen Lage, daß jede Hoffnung auf 

Erſtehen einer neuen großen theologiſchen Lehranſtalt innerhalb 
der Grenzen der Diözeſe von vornherein vergeblich ſchien.
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Drittes Kapitel. 

Der erſte Verſuch der Benedilitiner, das theologiſche 

Studium neu zu beleben!. 

Auf dem Boden der Diözeſe Konſtanz haben ſich nach Aus⸗ 

bruch der Glaubensneuerung am früheſten die Benediktiner 

zu der Gründung einer eigenen theologiſchen Schule aufgerafft. 

Am 13. März 1542 verpflichteten ſich die Abte von Kempten, 

Weingarten, Ottobeuren, Wiblingen, Irſee, Zwiefalten, Donau⸗ 

wörth und Ochſenhauſen, wozu ſpäter noch Elchingen kam, zur 

Verteidigung der Kirche eine höhere Schule zu gründen. Nicht 
alle dieſe Klöſter lagen im Gebiete der Diözeſe Konſtanz, aber 

zu Schwaben zählten alle. Die Anſtalt ſollte nach Legau im 
Allgäu kommen, wurde aber tatſächlich am 17. Januar 1543 
in Ottobeuren eröffnet. Von 1544 ab ſchwebten Verhand⸗ 

lungen wegen Verlegung der Anſtalt nach Mengen, die ſich 

aber zerſchlugen. Elchingen nahm die Anſtalt auf. Aber ſchon 
1546 ſetzte ihr der Schmalkaldiſche Krieg ein frühes Ende. 

Die Anſtalt war als Univerſität gedacht. Der Studien⸗ 

plan, den Abt Nikolaus Büchner von Zwiefalten entworfen 

hatte, wies an Fächern auf: Lateiniſch, Griechiſch, Hebräiſch, 

Theologie der Heiligen Schrift, Erklärung des Alten und Neuen 

Teſtaments, Naturkunde, Kirchen⸗ und Weltgeſchichte, die An⸗ 
fangsgründe der Weltbeſchreibung, Stern⸗, Erdmeſſungs⸗, Rech⸗ 
nungs⸗ und Muſikkunde. 

Bezeichnend für die neue Zeit iſt die ſtarke Berückſichtigung 
des bibliſchen Studiums, das Fehlen der ſcholaſtiſchen 
Theologie und die Aufnahme der Kirchengeſchichte in den Unter⸗ 

richtsplan. 
Ging auch die erſte Anſtalt unter, der Eifer der Bene⸗ 

diktiner für das Wiederaufleben der theologiſchen Studien blieb 

1Sägmüller, Das philoſ.⸗theol. Studium innerhalb der Schwäbi⸗ 

ſchen Benediktinerkongregation im 16. und 17. Jahrh., in Tüb. Theol. 

Quartalſchr. LXXXVI, 163 ff. Ziegelbauer, M., Historia rei litte- 

rariae O. S. B. J (Aug. Vind. 1754), 97. Boſſert, G., Die Univerſität 

Mengen, in Württ. Vierteljahrsſchr. VII (1884), 262 ff. Huber, F. X., 
Eine Allgäuer Univerſität (Legau), in Allg. Geſchichtsfreund VI (1893), 

75 ff. Giefel, Eine oberſchwäbiſche Benediktiner⸗Univerſität im Zeit⸗ 

alter der Reformation, in Deutſches Volksblatt 1888, Nr. 72 ff.
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erhalten und ſollte ſpäterhin zu dauerhafteren Erfolgen führen. 

Allerdings trug auch der glänzende Wettbewerb der Jeſui— 

ten ſein gut Teil dazu bei, daß die Benediktiner ſich mit einem 
etwas größeren Eifer einen Namen in der theologiſchen Welt 
zu ſichern ſuchten. 

Viertes Kapitel. 

Die Errichtung des Germanikums (1552). 

Der erſte wirklich bedeutungsvolle Schritt zur Neuorgani— 

ſation der theologiſchen Erziehung nach dem Ausbruch der 

großen Glaubensneuerung war die Errichtung des Ger— 
manikums in Rom im Jahre 15521. 

Kardinal Johannes Morone, ein vorzüglicher Kenner 

Deutſchlands auf Grund eigener Anſchauung, war es, der von 

dem Plane ausging, dem in Deutſchland herrſchenden furchtbaren 

Mangel an tüchtigen Prieſtern dadurch abzuhelfen, daß in Rom 

eine Erziehungs⸗ und Bildungsanſtalt für junge Prieſteramts⸗ 

kandidaten errichtet wurde, die die leitenden Stellen in den 
deutſchen Diözeſen übernehmen ſollten. 

Morone begegnete ſich in ſeinen Wünſchen mit dem hei⸗ 

ligen Ignatius von Loyola. Beide gewannen dann weitere 
Kardinäle, unter ihnen den deutſchen Kardinal Otto Truch⸗ 
ſeß von Augsburg und auch Papſt Julius III. 

So wurde durch eine Bulle Papſt Julius' III. vom 31. Auguſt 
1552 ein theologiſches Kollegium mit Freiplätzen für die Stu⸗ 

dierenden errichtet. Die Koſten trugen Papſt und Kardinäle, die 

jährliche Beiſteuern zuſicherten. Die Erziehungsaufgabe 
ſtand im Vordergrunde. Das war das Neue. Der Unterricht 

wurde anfänglich im Hauſe ſelbſt erteilt. Aber im Oktober 
1553 wurde für die deutſchen Zöglinge an die bereits 1551 
von den Jeſuiten errichtete Lehranſtalt eine philoſophiſche und 

theologiſche Fakultät angegliedert, ſo daß von da an die Theo— 

logieſtudierenden ihre Vorleſungen außerhalb des Hauſes an 
dieſer von nun an Collegium Romanum genannten Lehranſtalt 

machten. 

Steinhuber, Andreas, Kardinal, Geſchichte des Collegium 
Germanicum-Hungaricum. Freiburg 1895.
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Das Germanikum war nur für das eigentliche Deutſch— 

land beſtimmt. Die Schweiz war von Anfang an ausge— 

ſchloſſen, ſo daß alſo nur für den deutſchen Teil der Diözeſe 

Konſtanz das Germanikum in Betracht kam. Vereinzelt fanden 

Schweizer jedoch Aufnahme. Im Jahre 1554 trat der erſte 

Zögling der Konſtanzer Diözeſe ein, gerade ein Schweizer, 

Nikolaus Weydmann von Einſiedeln. Die Schweizer wurden 

auf ihre oberitalieniſchen Freiplätze, ſpäter ſtändig auf das 

Helvetiſche Seminar in Mailand verwieſen. Noch im Jahre 
1720 machten die katholiſchen Kantone der Schweiz den Ver— 

ſuch, die Aufnahme auch aus der Schweiz ſtammender Zög— 
linge zu erlangen. Sie drangen aber wiederum nicht durch. 

Im ganzen weilten von 1554 bis 1571 neun Alumnen aus 

der Konſtanzer Diözeſe im Germanikum. Von ihnen trat Albert 

Muſchkay aus Ehingen in die Geſellſchaft Jeſu ein. Über 

Kilian Freimiller aus Schwäbiſch-Hall iſt nichts Näheres 

bekannt. Johann Jakob Rabe war der Sohn des Ulmer 

Superintendenten Rabe; er war 1565 zum katholiſchen Glau⸗ 

ben übergetreten, und zwar in Dillingen. Er war ſpäter Hof—⸗ 

prediger am Hofe des Herzogs Albert von Bayern und Kanoni⸗ 

kus in Moosburg. Am bedeutendſten aber war Jakob 

Miller von Kißlegg, geboren 1550, der 1571 bis 1578 im 

Kollegium ſtudierte. Nach ſeiner Rückkehr wurde er ſofort 

ſieben Jahre lang als Domprediger in Konſtanz verwendet 

und bald auch zum biſchöflichen Viſitator der Diözeſe beſtellt, 

als welcher er mit aller Entſchiedenheit eingriff, um die herr⸗ 

ſchenden Mißſtände zu beſeitigen. Infolge ſeit 1585 zu unge⸗ 
wöhnlicher Stärke angeſchwollener ungerechtfertigter Anfeindun⸗ 
gen wandte er ſich nach Regensburg, wo er Bistumsverweſer, 
1592 Domherr und zehn Monate ſpäter Dompropſt wurde, 

aber ſchon 1597, erſt 47 Jahre alt, ſtarb. 
Die bleibende Ausſtattung des Germanikums mit Gütern 

begann erſt 1573 durch Papſt Gregor XIII. Die neue Organi⸗ 

ſationsbulle „Postquam Deo“ vom 6. Auguſt 1573 ſah die Auf⸗ 

nahme von 160 Jünglingen vor und inkorporierte dem Ger⸗ 

manikum die Abtei San Saba. Andere Zuweiſungen erfolgten 
ſpäter. Nun erſt begann die Wirkſamkeit im großen. Im 

Laufe des Jahres 1574 trafen aus der Konſtanzer Diözeſe
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acht Zöglinge in Rom ein. Im Jahre 1582 durfte ſogar der 
Konſtanzer, aus Dornbirn ſtammende Germaniker Mittweiler 
vor dem Papſte predigen. Von 1570 bis 1600 traten nicht 

weniger als 75 Kändidaten aus der Konſtanzer Diözeſe in 
das Germanikum ein, von 1600 bis 1650 ſogar 103. Viele 
hatten die Humanitätsſtudien an den Jeſuitenſchulen von Dillin⸗ 
gen, Fulda und Speier gemacht. Freilich kehrten nicht alle 

in den Dienſt der Diözeſe zurück. Ein Teil trat in Orden ein. 

Als Domherren gelangten ſie bis nach Breslau, als Biſchöfe 

bis nach Breslau, Salzburg und Seckau, während Johann 
Jakob Mirgel, von Lindau gebürtig, 1597 Weihbiſchof in 

Konſtanz ſelbſt wurde, welche Stellung er bis 1629 innehatte. 
Das volle theologiſche Studium ſollte nach den Feſt⸗ 

ſetzungen Papſt Gregors XIII. von 1584 vier Jahre währen. 

Aber die Jeſuiten hatten auch in Rom, wie in Dillingen, eine 
Scheidung durchgeführt: ſie ließen nur die Guttalentierten zu 

dem vierjährigen Studium der ſcholaſtiſchen Theologie zu, die 

übrigen verwieſen ſie auf den Kaſus, alſo auf die Moral⸗ 

theologie in Verbindung mit einer kurzen Dogmatik. Dieſe 

praktiſche Theologie dauerte in Rom drei Jahre. Kano⸗ 

niſches Recht wurde 1573 als Lehrgegenſtand feſtgeſetzt, aber 
1584 wieder beſeitigt, 1586 aufs neue eingeführt . Im Jahre 

1616 wurde das Studium des Kirchenrechts auf ein Semeſter 

beſchränkt, im Jahre 1663 aber wieder auf ein Jahr aus⸗ 
gedehnt bei täglich einſtündigen Vorleſungen. 

Die Kaſiſten wurden ſeit 1592 ſogar von den philoſophi⸗ 
ſchen Studien entbunden. 

Kirchenrecht zu hören begehrten beſonders die adeligen 

Alumnen, die Domherren- oder Biſchofsſtellen dereinſt über⸗ 

nehmen wollten. Und gerade aus der Diözeſe Konſtanz waren 

11Steinhuber bemerkt (a. a. O. S. 187) zur neuen Studienordnung 

vom 1. November 1592: „Außer den philoſophiſchen Diſziplinen und der 

ſpekulativen Theologie ſollte auch die poſitive Theologie gelehrt werden, 

welche hinwiederum das kanoniſche Recht, die Kaſuiſtit und die polemiſche 
Theologie umfaſſen ſollte. Unter der letzteren verſtand das Statut nicht 

bloß die eigentlichen Konterverſen, ſondern auch jene andern Diſziplinen, 

die zur Bekämpfung der Irrlehre von beſonderem Nutzen ſeien, nämlich 

die Exegeſe und die orientaliſchen Sprachen.“
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in dieſer Zeit ſehr viele Adelige im Germanikum, ebenſo zahl⸗ 

reiche Söhne von Patrizierfamilien. 

Für die Pflege des religiöſen Lebens wurde im Germani⸗ 
kum auch eine Marianiſche Kongregation gegründet. 
Dieſe Vereinigungen nahmen ihren Ausgang vom Collegium 

Romanum im Jahre 1563, das Collegium Germanicum folgt 

im Jahre 1565, und zwar erhielten die Vereinigungen gerade 
hier ihre erſte genau geregelte Organiſation. 

Fünftes Kapitel. 

Der Zug nach der Aniverſität Dillingen. 

In derſelben Zeit, in der ſich für eine immerhin kleine 

Zahl Auserwählter das Germanikum in Rom als theologiſche 
Erziehungsanſtalt auftat, erhielt für die große Maſſe der 

künftigen oder wirklichen Theologieſtudierenden das ſchwäbiſche 

Heimatgebiet ſelbſt an ſeiner Oſtgrenze die Erziehungs⸗ und 

Bildungsanſtalt, deren Einfluß bis zur Errichtung der Kon⸗ 

ſtanzer Schule in den deutſchen Teilen der Konſtanzer Diözeſe 
ein ganz überragender war, der aber auch weiterhin noch 
in engeren Grenzen ſich bis zum Untergang der Schule und 

der Konſtanzer Diözeſe geltend machte. 

Dieſe ſo wichtige Erziehungs⸗ und Lehranſtalt gründete 

aber nicht der Biſchof von Konſtanz, ſondern der weitblickende, 

tatkräftige Biſchof Otto Truchſeß von Augsburg, und 
zwar in Dillingen, dem Sitze der biſchöflich⸗augsburgiſchen 

Regierung. Die Anſtalt wurde 1549 als Kolleg eröffnet, von 
Papſt Julius III. zur Univerſität erhoben und als Hochſchule 

am 21. Mai 1554 eröffnet 1. 

Der Unterricht war abgeſtuft in Grammatik (Gymnaſial⸗ 

bildung), Philoſophie und Theologie. Die Theologie lehrten 

1Specht, Thomas, Die Matrikel der Univerſität Dillingen, in Archiv 
für die Geſchichte des Hochſtiftes Augsburg II. und III. Band. Dillingen 

1909 bis 1914. Derſ., Geſchichte der ehemaligen Univerſität Dillingen. 

Freiburg i. Br. 1902. über das päpſtliche Alumnat im beſondern: Haus⸗ 
mann, Matthias, Geſchichte des ehemaligen päpſtlichen Alumnates in 

Dillingen. Programm 1883. Über das Bartholomitenſeminar ſ. Girſten⸗ 

bräu, Frz. X., Das Inſtitut der Bartholomäer und ihr Seminar in Dil⸗ 

Iingen. Programm, Dillingen 1888. 
Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XX. 9
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anfänglich zwei Lehrer, einer trug Theologie vor, der andere gab 
den bibliſchen Unterricht. Die Leitung des Unterrichtes hatten 

zwei ſpaniſche Dominikaner, Petrus de Soto und Pater Jako— 
bus (Zareba). Jedoch ſchon 1555 zog Petrus de Soto nach Eng⸗ 

land, wo er auf Einladung des Kardinals Reginald Pole Pro— 

feſſor in Oxrford wurde. Nun lehrten Weltprieſter die Theo— 

logie, aber die Schwierigkeit, tüchtige Mäuner zu beſchaffen, 
ließ den Plan reifen, Jeſuiten nach Dillingen zu berufen. Sie 

übernahmen die Hochſchule 1563. Dillingen war ſomit auch 

für die Diözeſe Konſtanz die erſte Jeſuitenlehr⸗ 
anſtalt geworden. 

Von Freiburg unterſchied ſich Dillingen zunächſt dadurch, 

daß es erſt ſeit 1625 eine juriſtiſche und noch viel ſpäter eine 

mediziniſche Fakultät erhielt, die Freiburg von Anfang an 

beſaß. Dadurch war es möglich, eine ſtraffere Erziehung 

der Studentenſchaft durchzuführen und den „jeſuitiſchen Geiſt“ 
zur vollen Herrſchaft zu führen. Im Jahre 1625 wurde der 

Kirchenrechtsſtuhl errichtet, im Jahre 1629 folgte die Er— 

richtung der Profeſſur für Zivilrecht. Seitdem die Jeſuiten 

die theologiſche Fakultät beſetzen konnten, lehrten gewöhnlich 
drei oder vier Profeſſoren. 

Ein weiterer Unterſchied von Freiburg war die beſondere 

Berückſichtig ung der nur auf eine einfachere Bil⸗ 
dung abhebenden Theologieſtudierenden. Viel früher als in 

Freiburg wurden in Dillingen die ſogenannten Kaſus oder die 

praktiſche Moraltheologie vorgetragen, und zwar von 1573 an. 

Offiziell hieß ſie Institutio sacerdotum. Der Kurs dauerte 
zwei Jahre und hieß kurzweg Casus per biennium. Dieſem 
praktiſchen Kurs wieſen aber auch die Jeſuiten ſelbſt alle zu, 

die ſie für die ſpekulative Theologie wegen zu ſchwacher Be⸗ 

gabung nicht für geeignet hielten. Die „praktiſchen“ Theologen 

hörten meiſt nur noch etwas Kontroverſen und Heilige Schrift, 

oder auch kanoniſches Recht Das philoſophiſche Studium 
konnten ſie auf ein Jahr beſchränken. 

1Selbſt vom Ordensgeneral Claudius Aquaviva wurde auf 

den praktiſchen Kurs beſonderer Wert gelegt. In der Inſtruktion 

für den Inſpektor des päpſtlichen Seminars gab er 1601 folgende Wei⸗ 

ſung: Hinſichtlich des Studiums ſollen die Inſpektoren nicht bloß darauf
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Es muß aber doch geſagt werden, daß ein Mangel einer 

gründlichen dogmatiſchen Bildung mit dieſer Studienordnung 
gegeben war. Die dreijährige philoſophiſche Bildung, die der 

theologiſchen vorausging, konnte keinen Erſatz bringen. Ander— 

ſeits kam es vor, daß Theologen nur dogmatiſche und ſpekula⸗ 

tive Moral hörten, aber keine praktiſche. Erſt eine ſpätere 

Zeit hat hier das Bindeglied eingeſchoben: die ſorgfältig ge— 

pflegte ſogenannte kleine Dogmatik und die Verpflichtung 

aller auf die Abſolvierung des Kaſus oder die praktiſche Moral⸗ 

theologie. Für Dillingen erging im Jahr 1666 ein Vikariats⸗ 

erlaß, daß in Zukunft keiner zur Prieſterweihe zugelaſſen 

werden ſollte, der nicht zwei Jahre die Kaſuiſtik gehört habe. 
Der größte Vorzug von Dillingen war die daſelbſt be— 

ſtehende gute Ordnung der erziehlichen Tätigkeit. In 
einem großartig ausgebauten, unter der Leitung mehrerer 

Jeſuiten ſtehenden Konvikt war die Hauptmaſſe aller Stu⸗ 

dierenden, auch der weltlichen, vereinigt und unter zuverläſſige, 

gediegene Aufſicht geſtellt. Damit waren Zuſtände, wie ſie in 
Freiburg bis 1620 herrſchten, ausgeſchloſſen. 

Das Konvikt umfaßte mehrere Abteilungen, die aber 

alle unter dem gleichen Regens ſtanden, wenn ſie auch eigene 

Präfekten und beſondere Ordnungen hatten. Das Konvikt führt 
auch den Namen Collegium S. Hieronymi. Beſondere 
Gruppen bildeten in ihm für ſich die Religioſen, die päpſt⸗ 
lichen Alumnen, die Augsburger Diözeſanalumnen, das 

Augsburger Seminarium Ordinandorum. Neben dem 
Konvikt beſtand dann noch ebenfalls unter Leitung der Jeſuiten 

das Seminar St. Joſeph für die armen Studenten, durch⸗ 
weg Nichttheologen, dann das Kolleg der Geſellſchaft Jeſu 
ſelbſt mit den Studierenden aus dem Jeſuitenorden und das 

fehen, ob die Zöglinge darin ſorgfältig unterrichtet und gefördert werden, 

ſondern ſie ſollen ihr Augenmerk vor allem darauf richten, ob ihre Stu⸗ 

dien für den eigentlichen Zweck des Seminars, Seelſorger heranzu⸗ 

bilden, nach den Bedürfniſſen einer jeden Gegend ſo eingerichtet. 

ſind, daß nicht zu viel Zeit auf die ſcholaſtiſche Theologie und zu wenig. 
auf den Kaſus und die Kontroverſen verwendet wird. Keiner ſoll ber 
folchen Studien, die ihm keinen Nutzen und keinen Fortſchritt bringen, 

länger verweilen (Specht, Geſchichte S. 429). 
9*
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Seminar des hl. Franz von Sales, in dem ſeit 1666 die 

Kleriker der Bartholomiten oder der Prieſterkongregation des 

Bartholomäus Holzhauſer unter eigener Leitung dieſer Kon— 

gregation untergebracht waren. Alle Zöglinge dieſer Häuſer 

beſuchten die Vorleſungen der Jeſuiten an der Hochſchule. 

Das Konvikt zu Dillingen war alſo kein tridentini⸗ 

ſches Seminar. Es umfaßte nicht nur Theologen. Es hatte 

aber doch eigene, rein theologiſche Studienabteilungen. 

Die Abteilung der Religioſen wurde ſchon vor 1600 

von den Benediktinerklöſtern ſtark beſchickt. 1574 befanden ſich 
dort 30 Religioſen. Auch St. Blaſien und St. Georgen 

ſchickten ihre Fratres zeitweiſe nach Dillingen. 1609 lebten im 
Konvikt 130 Religioſen aus 46 Klöſtern. Von da an nahm 

die Zahl ab, einmal, weil das neue Jeſuitenkolleg in Konſtanz 

viele anzog, ſodann weil die Benediktiner von 1618 ab für ihre 

jungen Studierenden die im genannten Jahre errichtete, mit 
Benediktinern beſetzte Univerſität Salzburg vorzogen. 

Das päpſtliche Alumnat war eine beſondere Abtei— 

lung im Konvikt mit 22 oder 23 Freiplätzen für Theologie⸗ 

ſtudierende aus Oberdeutſchland, alſo auch für die Diözeſe 

Konſtanz, deren Koſten alljährlich der Papſt beſtritt, im Inter— 

eſſe der beſſeren Verſorgung Deutſchlands mit tüchtigen Prie— 

ſtern. Gregor XIII. hat am Vorabend ſeines Todes, am 
9. April 1585, die Errichtung dieſes Alumnats mit zitternder 

Hand beurkundet. Eine beträchtliche Anzahl Theologen und 
Theologie⸗Aſpiranten der Konſtanzer Diözeſe nahmen an dieſer 
Vergünſtigung teil. Dieſe Studierenden hießen Alumni S. D.N. 

Es iſt berechnet worden, daß bis zur Aufhebunz des Jeſuiten⸗ 

ordens im Jahre 1773 der Päpſtliche Stuhl 600 000 Gulden 

für dieſes Alumnat gezahlt hat. Die Koſten eines einzelnen 

beliefen ſich für das Jahr auf 80 Gulden. 

Das biſchöflich augsburgiſche Diözeſanſeminar oder das 
biſchöfliche Alumnat war eine im Konvikt im Jahre 1614 

errichtete beſondere Abteilung mit Freiplätzen, deren Inhaber 
Alumni Dioecesani hießen. Sechs Freiplätze wurden aus den 

Kollekten des Klerus beſtritten, ſechs aus der Merodſchen und 

einer aus der Lindenmayrſchen Stiftung. Dieſes biſchöfliche 

Alumnat umfaßte wie das päpſtliche, nicht nur Theologen,
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ſondern auch Theologie-Aſpiranten, die Humaniora oder Philo— 
ſophie ſtudierten. Es gehörten zu ihm aber nicht alle Theo⸗ 

logieſtudierenden und Theologie-Aſpiranten der Diözeſe Augs⸗ 

burg, da es nur 13 Plätze hatte. Die übrigen wohnten aber 
auch im Konvikte, nur lebten ſie aus eigenen Mitteln oder 

genoſſen Stipendien oder wurden von Patronen unterhalten. 

Andere gehörten zum päpſtlichen Alumnate. Natürlich ver⸗ 

langte man von den bevorzugten, Freiplätze genießenden, päpſt⸗ 
lichen und biſchöflichen Alumnen mehr als von den andern. 

Sie ſollten die Auswahl darſtellen und waren verpflichtet, 

die akademiſchen Grade zu empfangen. Wer dies nicht wollte 

oder unwürdig war, wurde aus dem biſchöflichen Seminar ent— 

laſſen. Das Seminarium Ordinandorum kam erſt 1742 zu den 
andern Abteilungen des Konvikts hinzu. In dasſelbe mußten 

alle Weihekandidaten der Augsburger Diözeſe eintreten und 

ein Jahr in ihm verbleiben. Es ſollte vor allem der aſzeti⸗ 

ſchen Vorbereitung auf die Weihe und der Vorbereitung auf 
die ſeelſorgliche Praxis dienen. 

Im Seminar St. Joſeph fanden ſich nur Theologie⸗ 
Aſpiranten, Gymnaſiaſten und Philoſophen. 

Das Bartholomitenſeminar zum hl. Franz Sales nahm 
ſeit etwa 1750 auch Weltkleriker, die ſich auf die heiligen 
Weihen vorbereiteten und nicht bei den Bartholomiten ein⸗ 
treten wollten, auf. 

Die berühmteſten Dillinger theologiſchen Lehrer waren 
die Kanoniſten Paul Laymann, der von 1625 bis 1632 

Kirchenrecht vortrug, Franz Schmalzgrueber, der von 
1705 bis 1709 Kirchenrecht lehrte, Gregor von Valentia, 

der aber in Dillingen nur 2 (von 1573 bis 1575), in Ingol⸗ 
ſtadt jedoch 23 Jahre lang ſcholaſtiſche Theologie vortrug. Auch 

Tobias Lohner ſei genannt, der vortreffliche Unterweiſungen 
für Seelſorger und Prediger ſchrieb und von 1654 bis 1657 

in der philoſophiſchen Fakultät als Profeſſor tätig war. 

Sehr früh erhielt Dillingen eine Marianiſche Kon⸗ 
gregation, die erſte in Oberdeutſchland. Sie wurde von 

P. Jakob Rem, Subregens im Konvikt des hl. Hieronymus, 
gegründet, und zwar auf Grund der eigenen Erfahrungen, die 

er in Rom über die erſte dortige Marianiſche Kongregation
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gemacht hatte !. Die Errichtung der Kongregation in Dillingen 
erfolgte 1575. Schon 1576 trennten ſich die jüngeren von den 

älteren Akademikern. Die Studierenden der Philoſophie, der 

Jurisprudenz und der Theologie bildeten die Große, die jüngeren, 

die Gymnaſiaſten, die Kleine Kongregation. 

Sechſtes Kapitel. 

Die Hebung der Freiburger theologiſchen Faliultät 

von 1556 an?. 

Der allgemeine Aufſchwung, den das Bildungsſtreben von 
1550 an nahm und der zur Errichtung neuer Anſtalten für 

theologiſchen Unterricht führte, wirkte auch auf die ſchon be— 

ſtehende Freiburger Fakultät fördernd ein. Wollte ſie den Zeit— 

anforderungen gewachſen ſein, ſo mußte etwas geſchehen. 

Man ſuchte die Hebung zunächſt vor allem dadurch zu 

erreichen, daß man aus dem einprofeſſoralen Zuſtand 

herauszukommen ſtrebte. 
Neben den kranken Kügelin berief man 1553 den Profeſſor 

Chriſtoph Eliner von Meßkirch, errichtete 1556 ein Extra⸗ 

ordinariat, -das mit Jakob Immenhaber von Rottweil beſetzt 

wurde, und verwandelte 1559 dieſes Extraordinariat in eine 

dritte ordentliche Profeſſur. Im Jahre 1586 wurde ſogar eine 

vierte ordentliche Profeſſur errichtet. 

Auch gelang es der Freiburger Fakultät, tüchtige Kräfte 

zu gewinnen, namentlich mehrere aus der Trarbacher Familie 

Lurkäs. 1559 kam Nikolaus Lurkäs (Caſeanus) und 1574 

Jodokus Lorichius aus derſelben Familie, der noch neben 

dem betagten Eliner wirkte, welcher 1575 ſtarb. 35 Jahre lang, 

bis 1610, wirkte Lorichius an der Hochſchule, worauf er ſich 

in die Kartauſe zurückzog und 1611 ſtarb. Neben dieſen lieh 

von 1572 bis 1581 der Baſler Weihbiſchoͤf Markus Teg⸗ 

ginger aus Radolfzell der Hochſchule ſeine Kraft, während 

Hattler, Der ehrwürdige P. Jakob Rem aus der Geſellſchaft 

Jeſu und ſeine Marienkonferenz (Regensburg 1881) S. 63ůff. Sattler, 

Geſchichte der Marianiſchen Kongregationen in Bayern (München 1864) 
S. 32 ff. 

2 Schreibera. a. O. II, 268 ff. König in Freib. Diöz.⸗Arch. XXII, Iff.
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der 1569 berufene Freiburger Profeſſor Johann Kaſpar Neu⸗ 

beck 1574 Biſchof von Wien wurde. 
Bis 1578 beſtand in Freiburg die alte Studienordnung: 

die drei Profeſſoren trugen ſämtlich ſcholaſtiſche Theologie vor, 

und daneben wurde der bibliſche Kurs gegeben. Aber die 

Beſtrebungen der neuen Zeit machten ſich auch in Freiburg 
ſtärker geltend, und ſo brachte eine Neuordnung des Lehr⸗ 

planes 1578 auch hier eine ſtärkere Betonung der bibliſchen 

Wiſſenſchaften: der eine Profeſſor trug die ſcholaſtiſche Theo— 
logie, einer das Alte und einer das Neue Teſtament vor. 

Nicht viel ſpäter entſchloß ſich die Freiburger Fakultät 
nach dem Vorbilde von Dillingen auch zur Einführung der 

praktiſchen Moraltheologie, des Kaſuskurſes. Die 

Studienordnung von 1604 brachte dieſe Neuerung, wie auch 

Vorleſungen über Kontroverſen, d. h. über die Streit⸗ 

punkte, die zwiſchen der katholiſchen und proteſtantiſchen Lehre 

beſtanden. Die Einteilung — und auch hier zeigt ſich der Ein⸗ 

fluß der Jeſuitenſchulen — war ſo getroffen, daß wieder zwei 

Profeſſoren ſcholaſtiſche Theologie laſen. Die Zeit des Über⸗ 

wiegens des bibliſchen Studiums war vorbei. Die Pflege des 

Bibelſtudiums war jetzt ausſchließlich dem dritten Profeſſor 

zugewieſen, der abwechſlungsweiſe Heilige Schrift, Gewiſſens⸗ 

fälle und Kontroverſen las. Die Freiburger Fakultät hatte 
1604 den ganzen theologiſchen Kurs auf ſechs Jahre bemeſſen, 
der philoſophiſche betrug drei, der humaniſtiſche vier Jahre. 
Das waren zuſammen dreizehn Studienjahre. Die Einführung 
des Kaſuskurſes ſollte aber daneben für jeden, der in die 

Seelſorge gehen wollte, eine Verkürzung des Studiums er⸗ 
möglichen. 

Für das theologiſche Studium war ſomit zu Freiburg 

in wachſendem Maße geſorgt worden. Mit vier theologiſchen 

Lehrſtühlen und einer mit Lehrkräften ſtark beſetzten — im 

Jahre 1593 dreizehn Profeſſoren — philoſophiſchen Fakultät 
ſtand Freiburg ſtattlich da. 

Weit weniger gut ſah es mit der Erziehung des 
Klerus aus. In dieſer Hinſicht konnte Freiburg mit Dillingen 
in keinen Wettbewerb eintreten. Es waren zwar zu den beiden 
Burſen zwiſchen 1485 und 1580 noch fünf Stiftungshäuſer
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gekommen, das „Karthäuſerhaus“, von Profeſſor Arnold 
von Schorndorf 1485 geſtiftet, die Sapienz (Collegium 
Sapientiae), von Kerer 1501 geſtiftet, das Collegium Batt- 
manicum oder S. Hieronymi, 1531 von Kanonikus Erhard 

Battmann geſtiftet, das Collegium S. Galli, von Gallus 

Müller von Fürſtenberg, Hofprediger des römiſchen Königs 
Ferdinand in Innsbruck, 1537 zunächſt für Verwandte geſtiftet, 
das Collegium S. Theobaldi, aus dem Nachlaß des Ju⸗ 
riſten Theobald Bapſt und andern Stiftungen 1564 errichtet, 

und das Collegium Pacis, das 1580 beſonders durch die 

Bemühungen des Profeſſors Lorichius zuſtande kam!. 

Die kleinen Stiftshäuſer konnten jedoch, auch wenn ſie 

gute Ordnung bewahrten, einen entſcheidenden Einfluß nicht 

gewinnen. Die Klagen über die Burſen, in denen die An— 

gehörigen der philoſophiſchen Fakultät zuſammenwohnen ſollten, 

wollten nicht verſtummen. In ihnen lag vieles im argen und 

die Leiter ſelbſt gaben oft nicht das beſte Beiſpiel. Und wenn 

die vorderöſterreichiſche Regierung ſich nach Jeſuiten umſah, 
ſo geſchah es hauptſächlich der keineswegs erfreulichen Zuſtände 

wegen, die gerade in der Erziehung der jüngeren philoſophiſchen 

Studierenden zweifellos vorhanden waren. Auch die Jeſuiten 
ſelbſt hatten hierauf, weniger auf die Erwirkung des theologi— 
ſchen Unterrichts, ihr Hauptaugenmerk gerichtet. 

Die Theologieſtudierenden wohnten meiſtens in der 

Stadt. Sie waren, namentlich die adeligen jungen Dom— 
herren, das ganze Jahrhundert hindurch an den Rauf⸗ 

händeln ſtark beteiligt. Für ihre Erziehung geſchah wirklich 

zu wenig. Kein Wunder, wenn gerade dieſe Aufführung den 
Beſuch der Freiburger Hochſchule von 1600 ab immer tiefer 
ſinken ließ. Im Jahre 1617 zählte die Hochſchule nur 78 Zu⸗ 
hörer. Hier mußten der Dreißigjährige Krieg und die Jeſuiten 
einen wahren Augiasſtall ſäubern! Es gab wirklich 

keinen andern Weg mehr, um aus den Saufereien, Maskeraden, 

den Ausſchweifungen und Raufhändeln der alten Zeit heraus⸗ 
zukommen?. 

mWerk, Stiftungsurkunden 1842. Schreiber, Die Stifter des 
Hauſes zum Frieden. Gedächtnisreden 1830. 

2 Schreiber, Geſch. der Albert⸗Ludwigs⸗Univerſität II, 67 ff.
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Siebtes Kapitel. 

Die Einwirkung der Beſchlüſſe des Konzils von Trient 
und des Wirkens des hl. Karl Borromäus. 

Die bisher genannten Anſtalten wurden ſchon vor dem 

Konzil von Trient errichtet. Am 15. Juli 1563 wurde nun 

auf dem Konzil von Trient das Geſetz verkündet, das die Er— 
richtung von Seminarien in allen Diözeſen gebot. 

Betrieben wurde dieſe Neuordnung beſonders von dem 
unmittelbaren Nachbar der Diözeſe Konſtanz, dem heiligmäßigen 

Biſchof Karl Borromeo in Mailand. Karl war 1538 ge— 

boren und wurde ſchon mit 21 Jahren, im Jahre 1559, Erz⸗ 

biſchof in Mailand. Voll glühenden Eifers für die wirkliche 

Reformation der Kirche, zehrte er ſich völlig auf in der Arbeit 

für die Seelen und ſtarb, erſt 46jährig, im Jahre 1584. 

Aber ſein Wirken war von ſäkularer Bedeutung, 

von großer Wichtigkeit gerade auch für die Diözeſe Konſtanz“!. 

Zwiſchen Konſtanz und Mailand beſtanden zur Zeit des 
Konzils von Trient die engſten Beziehungen. Sie wurden her⸗ 

geſtellt vor allem durch die Schweiz, die bis zum St. Gott⸗ 

hard zur Diözeſe Konſtanz, jenſeits aber im Teſſin zur Erz⸗ 

diözeſe Mailand gehörte. Da in dieſer Zeit bei der Schwäche 
der biſchöflichen Gewalt die weltlichen Regierungen auch in der 

republikaniſchen Schweiz die Kirchenregierung in der Haupt⸗ 

ſache beſorgten und die Herren des Teſſins in den Urkantonen 

der Schweiz ſaßen, ſo mußte das Eingreifen des hl. Karl 

Borromäus bald auch herüberwirken in die dem Bistum 
Konſtanz unterſtellte deutſche Schweiz. Karl Borromäus hatte 

hier einen treuen Freund in dem Ritter und Landammann 
Melchior Luſſy von Stans. 

Der große Erzbiſchof war aber auch mit dem Konſtanzer 

Biſchof Markus Sittich von Hohenembs ſehr nahe verwandt— 

Dieſer war ſein Vetter, der Sohn ſeiner Tante, Gräfin Klara 

Medichino, vermählter Gräfin von Hohenembs, der Schweſter 

1Ah, J. J. v., Von dem frommen Leben und ſegensreichen Wirken 

des hl. Karl Borromäus (2. Aufl., Einſiedeln 1888) S. 119 ff. Die⸗ 

ringer, F. X., Der hl. Karl Borromäus und die Kirchenverbeſſerung. 

ſeiner Zeit (Köln 1846) S. 297 ff.
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ſeiner Mutter, Gräfin Margareta Medichino, vermählter Gräfin 
Borromeo. Er war 1533 geboren, alſo fünf Jahre älter als 
ſein Vetter Karl, gelangte aber zwei Jahre nach ihm, 1561, 

in den Beſitz der Biſchofswürde, entſagte 1589 ſeinem Bistum 
und ſtarb am 15. Februar 1595. Sein Grab fand er in der 

Kirche Santa Maria in Traſtevere zu Rom. Dazu kam ein 

zweites Verwandtſchaftsband: im Jahre 1568 vermählte ſich 

der Bruder des Biſchofs Mark Sittich, Graf Jakob Hannibal 

von Hohenembs, ebenfalls ein Vetter des Erzbiſchofs von Mai⸗ 
land, mit deſſen Schweſter, Gräfin Hortenſia Borromeo. 

Infolge dieſer nahen Beziehungen gewann der hl. Karl 
Borromäus bedeutenden Einfluß auf ſeinen Vetter, 

den Biſchof Mark Sittich von Konſtanz, und konnte auch 

unmittelbar in Schweizer Verhältniſſe der Diözeſe Konſtanz 

hineinreden. Dieſes Hineinreden erhielt aber ſpäterhin doch 

auch eine rechtliche Sicherung, indem Papſt Gregor XIII. den 

Mailänder Erzbiſchof 1583 zum kirchlichen Viſitator für die 
geſamte Schweiz und Graubünden ernannte und zum apo⸗ 

ſtoliſchen Bevollmächtigten für die biſchöflichen Sprengel von 

Como, Chur und Konſtanz. Berühmt iſt die Schweizerreiſe 

des Jahres 1570. Am 4. Auguſt 1570 feierte er in der Wall⸗ 
fahrtskirche Madonna del Saſſo in Locarno das heilige Meß— 

opfer, am 18. Auguſt war er in Airolo, am 21. Auguſt in 
Altdorf, von wo er über Stans zu ſeinem Freunde Luſſy und 

von da nach Sachſeln ging, um das Grab des ſeligen Nikolaus 

von der Flüe zu beſuchen. Am 23. Auguſt war er in Luzern, 

wo er bei den Franziskanern abſtieg, und von da reiſte er 

über Zug nach St. Gallen und Hohenembs zu ſeinen Ver⸗ 

wandten in Vorarlberg. Am 28. Auguſt urkundet er in Hohen⸗ 

embs. Von da ging er nach Einſiedeln und über den Haken 

nach Schwyz. Am 28. September finden wir ihn wieder in 
Mailand. Karl Borromäus verbat ſich „Pracht und Spiel“ 

beim Empfange. Er hatte nur eines im Auge: er drang 

überall auf Durchführung der Vorſchriften des Konzils von 

Trient. Zugleich bereitete er den Boden für die Aufnahme 

der Kapuziner in die Schweiz vor, um den verrotteten Seel— 

ſorgezuſtänden abzuhelfen. Sein Freund Melchior Luſſy in 

in Stans half mit. Auf ſein Schreiben hin ſandte der hl. Karl
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1581 die erſten Kapuziner in die Schweiz, und zwar nach 
Stans in Unterwalden. Im Jahre 1583 erbaute Luſſy auf 

ſeinem eigenen Landgute das erſte Kapuzinerkloſter der Schweiz. 
Bis 1735 wurden dann noch 26 Kapuzinerklöſter in der Schweiz 
gegründet. 

Der hl. Karl Borromäus hat nun auch auf die Errich— 

tung eines tridentiniſchen Seminars in der Diözeſe 
Konſtanz mit aller Kraft hinzuwirken geſucht. Auf ſeine An⸗ 
regung hin wurde auf der Diözeſanſynode von 1567 ein 
vollſtändig ausgearbeitetes Statut über die Errichtung eines 

Seminars eingeſchoben, das freilich nicht verwirklicht werden 
konnte, weil das Bistum ſtark verſchuldet war und eine all— 

gemeine Beſteuerung der Geiſtlichkeit wegen des Widerſtandes 

der weltlichen Herrn nicht durchgeführt werden konnte. 

Aber der große Mailänder Erzbiſchof war doch tatkräftiger 

wie ſein Konſtanzer Vetter. Nachdem der Plan, ein Diözeſan⸗ 
ſeminar in Konſtanz zu errichten, ſich als wenig ausſichtsvoll 
herausgeſtellt hatte, errichtete Karl ſelbſt für die Theologen 

aus der Schweiz, auch für die zur Diözeſe Konſtanz gehörenden, 

ein Seminar zu Mailand, das ſogenannte Helvetiſche 

Seminar. Schon im Herbſt 1566 erhielten die Deutſch⸗ 

ſchweizer infolge einer Verfügung Papſt Pius' V. in den lom⸗ 
bardiſchen Prieſterſeminarien Freiplätze. Nach Mailand durften 

ſechs, nach Pavia drei, nach Cremona vier, nach Modena drei, 

nach Parma drei und nach Rom einer gehen. Dieſe Freiplätze 

gingen nach einigen Jahren wieder ein. Jenes beſondere Schweizer⸗ 
ſeminar wurde aber 1576 durch eine Bulle Gregors XIII. vom 

27. September errichtet. Die Eröffnung erfolgte am 2. No⸗ 
vember 1579. Das Haus bot zunächſt für neun Zöglinge freien 
Unterhalt. Die Leitung des Seminars wurde den Oblaten, 
einer vom hl. Karl Borromäus kurz zuvor gegründeten Prieſter⸗ 
kongregation anvertraut. Es war nur ein Konvikt. Die Vor⸗ 
leſungen wurden bei den Jeſuiten in der Brera gehört. 

Erſt gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurden eigene Vor⸗ 

leſungen im Hauſe eingeführt. Aufgenommen konnten auch 
jüngere Studierende werden, denn nach der Stiftungsbulle vom 
1. Juni 1579 waren die Zöglinge zu unterrichten „in der 
lateiniſchen, griechiſchen und hebräiſchen Sprache, in der Logik,
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Phyſik und den andern freien Künſten und zuletzt in der hei— 
ligen Theologie und in den frommen und einem chriſtlichen 
Manne würdigen Sitten“. Als Ergänzung der außerhalb des 

Hauſes abgehaltenen Vorleſungen wurden von Anfang an im 
Hauſe regelmäßig Repetitionen und übungen im Vortrag (Poeſie 
und Proſa und Predigt) ſowie im Geſang abgehalten 1. 

Am 5. Januar 1580 erhielt Borromeo für ſich und ſeine 
Nachfolger das Recht, die akademiſchen Grade verleihen 

zu können. Tatſächlich kamen viele Helvetiker in der erſten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts als Doktoren der Theologie nach 

Hauſe. 

Die Zahl der Freiplätze wurde allmählich auf 64 er⸗ 

höht. Gregor XIII. ſicherte einen jährlichen Beitrag von 

2400 Goldſkudi zu. Biſchof Mark Sittich von Konſtanz machte 

1582 eine Stiftung von 24 Freiplätzen für Studierende aus 

ſeiner Diözeſe, und zwar ſollten 12 Freiplätze Schweizer Stu⸗ 
dierenden, 12 aber Studierenden aus deutſchen Landen vor— 

behalten ſein. So erhielt alſo das Helvetiſche Seminar, offiziell 
Collegium Helveticum genannt, beträchtliche Bedeutung für 
die ganze Konſtanzer Diözeſe. 

Das Helvetiſche Seminar beſtand bis zum Jahre 1797, 
wirkte alſo 221 Jahre ſegensreich für die Diözeſe Konſtanz. 
Ein Dekret des franzöſiſchen Direktoriums machte der Anſtalt 
ein Ende. Nach langen und ſchwierigen Verhandlungen erlangten 

die Schweizer allerdings 1815, nachdem Mailand zu Sſterreich 

gekommen war, wieder 24 Freiplätze im erzbiſchöflichen Seminar 
in Mailand. Aber 1848 wurden die Schweizer erneut ver⸗ 

trieben. Im Jahre 1856 wurde das alte Verhältnis wieder her⸗ 
geſtellt, aber 1880 erklärte das Königreich Italien die Frei⸗ 

plätze für aufgehoben. 

Auch mittelbar wirkte das Helvetiſche Seminar auf die 

deutſchen Lande der Diözeſe Konſtanz herüber, inſofern näm⸗ 

lich in dem Zeitalter der Glaubensneuerung und in der Zeit 

Institutiones Collegii Helvetici vom Jahre 1622, herausgegeben 

von Kardinal Friedrich Borromeo. Vgl. Acta Eecl. Mediol. tom. IV. Herrn 
Profeſſor W. Schnyder in Luzern und Herrn Staatsarchivar EG. Wymann 

in Altdorf ifſt der Verfaſſer für eine Reihe von Mitteilungen zu Dank 

verpflichtet.
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nach dem Dreißigjährigen Kriege recht viele in der Schweiz be⸗ 

heimatete Geiſtliche diesſeits des Rheines Anſtellung fanden, 
die zum Teil in Mailand ausgebildet worden waren. 

Achtes Kapitel. 

Das Jeſuitenkollegium in Luzern!. 

Wenige Jahre nach Errichtung des helvetiſchen Seminars 

in Mailand eröffneten die Jeſuiten in der Schweiz ſelbſt, in 
Luzern, ein großes Kolleg, und zwar im Jahre 1578. Luzern 

gehörte zur Diözeſe Konſtanz. Die Jeſuiten waren dorthin 1574 

auf Veranlaſſung des Hauptmanns Jodokus Segeſſer von 

der päpſtlichen Leibwache und des Luzerner Magiſtrates ge⸗ 
kommen. 

Als erſter Theologieprofeſſor erſcheint Pater Peutinger 

im Jahre 1584. Seine Vorleſungen begann er am 7. November 
1586, und zwar trug er Kaſus vor. Es wurde alſo auch in 

Luzern der bekannte kleine theologiſche Kurs der Jeſuiten ein⸗ 
gerichtet. Dann verſchwindet aber der Kaſusprofeſſor wieder 

bis 1599, in welchem Jahre die Schule umgeſtaltet wurde. 

Im Jahre 1599 war Pater Melchior Knab „erſter Pro⸗ 
feſſor an der neuen Schule für Kaſus und Dialektik“. Sonſt 
erteilte niemand eigentlich theologiſchen Unterricht. 

Von 1600 bis 1641 war der moraltheologiſche Unterricht 

teils mit einem ausſchließlich mit dieſem Fache betrauten 

Profeſſor beſetzt, teils erteilte ihn, wie vor 1600, ein Profeſſor, 

der daneben auch philoſophiſchen Unterricht gab ꝛ. 

1 Die Angaben verdankt der Verfaſſer der Güte des Herrn Theologie⸗ 

profeſſors Wilhelm Schnyder in Luzern, der ſich der Mühe unterzog, 
die „Catalogi Personarum et Officiorum“ des Luzerner Jeſuitenkolle⸗ 
giums durchzuſehen. Das Original liegt im Stadtarchiv in Luzern, iſt 

aber ſchwer zugänglich. Eine Kopie liegt im Staatsarchiv in Luzern. Dieſe 
wurde benützt. 

2 Von 1600 bis 1629 werden Kaſus und Dialektik getrennt von je 

einem Profeſſor gelehrt, ebenſo von 1610 bis 1612, während 1609 und 

1613 bis 1619 nur ein Profeſſor für die beiden Fächer erſcheint. 1620 
werden Kaſus nicht erwähnt, wohl aber ein Profeſſor für Logik, der wohl 

auch die Kaſus vorgetragen hat. Im Jahre 1621 lehrt je ein Profeſſor 
Kaſus und Logik, 1622 bis 1624 waren die Lehrgegenſtände wieder in



142 Lauer 

Erſt 1641 ſchiebt ſich neben die Kaſus ein neues theo⸗ 

logiſches Fach ein: die Kontroverſen. Es war in dieſem 

Jahre ein Profeſſor für Kontroverſen, einer für Kaſus und 
einer für Logik beſtellt. Dieſe Dreiteilung wird bis 1647 bei⸗ 

behalten, nur daß ſtatt Logik das eine oder andere Mal Philo⸗ 
ſophie oder Metaphyſik genannt wird. 

Einen viel reicheren Ausbau erhielt dann die theologiſche 

Lehrtätigkeit im Jahre 1647. Von dieſem Jahre ab wird auch 
die Dogmatik oder ſcholaſtiſche Theologie in die Reihe der 
Lehrfächer eingeſtellt. Von da an ſind drei theologiſche Fächer 

Lehrgegenſtand: Kontroverſen, ſcholaſtiſche Theologie und Kaſus. 

Jedes Fach wurde von einer eigenen Lehrkraft verſehen, 1647 
ſogar von zwei. Zu dieſen drei theologiſchen Lehrern kam ein 
Profeſſor für Metaphyſik und Logik. 

In dieſer Ausſtattung konnte ſich die Luzerner Anſtalt 
ſehr wohl neben die andern ähnlichen Lehranſtalten ſtellen. 

Und ſie hat auch tatſächlich zahlreichen jungen Leuten, die ſpäter 

in der Schweiz und in Deutſchland als Prieſter wirkten, die 

notwendige wiſſenſchaftliche Vorbereitung gegeben. 
Eine Erziehungsanſtalt, ein Konvikt oder eine ähnliche Ein⸗ 

richtung gab es aber in Luzern nie. In dieſer Hinſicht blieb 

die Schweiz auf Mailand angewieſen. 

Neuntes Kapitel. 

Die Jeſuiten in Konſtanz und die Maßnahmen der 
Konſtanzer Diözeſanſynode von 1609 1. 

Die Zeit des Biſchofs Mark Sittich von Hohenembs ging 

vorüber, ohne daß in der Biſchofsſtadt Konſtanz ſelbſt irgend 

etwas für die Erziehung des Klerus geſchehen war. Weder 

kam es zur Errichtung eines Prieſterſeminars noch zu der 

eines Jeſuitenkollegs. 

einer Hand, 1625 bis 1630 waren ſie wieder getrennt, 1631 und 1632 
vereinigt, 1633 und 1634 getrennt, 1635 getrennt, 1636 bis 1638 vereinigt, 

1639 bis 1641 getrennt. 

Gröber, Konrad, Geſchichte des Jeſuiten⸗Kollegs und ⸗Gym⸗ 
naſiums in Konſtanz. Konſtanz 1904. Holl, Konſtantin, Fürſtbiſchof 

Jakob Fugger von Konſtanz (Freiburg 1898) S. 115ff. Lender a. a. O. 

Marmor, J., Das Schulweſen in Konſtanz vom 15. Jahrhundert bis 

in die neueſte Zeit. Konſtanz 1872.
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Der Biſchof fühlte dieſe Lücke wohl. An ſeinen Nachfolger, 
den Biſchof und Kardinal Andreas von Sſterreich, ſchrieb 
er die aus der Not der Zeit herausgewachſenen Worte: „Nichts 

benötigt das Konſtanzer Bistum mehr als gute und gelehrte 

Prieſter; wenn es dieſe erhält, wird das Bistum die übrigen 

deutſchen Bistümer an Religion und Ehre in vielen Stücken 

übertreffen.“ Er hatte auch, als er 1589 von ſeiner Diözeſe 

ſchied, einen Schatz geſammelt, 12000 Gulden, die der Errich⸗ 
tung eines Seminars dienen ſollten und die er ſeinem Nach— 

folger mit der ernſten Mahnung übergab, für die Errichtung 

eines Seminars beſorgt zu ſein. 

Inzwiſchen war aber ein anderer Plan in den Vorder— 
grund getreten, der, in Konſtanz ein Jeſuitenkolleg mit 

Lyzeum zu errichten, das einigermaßen wenigſtens auch die 

Aufgaben eines Diözeſanſeminars erfüllen konnte und vielleicht 
mit den nötigen Geldmitteln auszuſtatten war, weil an dieſe 

Anſtalt auch die wohlhabenden Laien, vor allem der zahlreiche 

Hegauer Adel, ihre Söhne zur allgemeinen Ausbildung ſenden 
konnten. Die erſten Jeſuiten kamen 1592 nach Konſtanz, 1604 
begannen die Vorleſungen, auch die über die Moraltheologie. 

Ein zweijähriger Kaſuskurs wurde ſofort der Anſtalt ange— 
ſchloſſen und ein eigener Profeſſor für ihn beſtellt. Für dieſen 

Lehrſtuhl machte Pfarrer und Dekan Mair in Hattingen im⸗ 

Jahr 1612 eine Stiftung von 2000 Gulden. Der erſte Lehrer 

der Moraltheologie war P. Höller, der vor einer anſehnlichen 

Zuhörerſchaft, unter der ſich Weihbiſchof Mirgel und mehrere⸗ 

Domherren befanden, im Kongregationsſaal zu lehren begann. 

Die Einführung der Jeſuiten in Konſtanz erfolgte 
noch unter Biſchof und Kardinal Andreas von Eſterreich⸗ 
(1589—1600), die langwierigen Abmachungen zwiſchen Bistum 
und Jeſuiten wegen Errichtung einer Lehranſtalt wurden. 

unter Biſchof Georg von Hallwyl (1601—1604) getroffen. 
Auch wurde noch unter ihm, am 6. April 1604, der Grund⸗ 
ſtein zum Jeſuitenkolleg gelegt. Am 25. Auguſt 1604 wurde⸗ 
dann Jakob von Fugger zum Biſchof von Konſtanz konſe⸗ 

kriert, der von 1604 bis 1626 regierte!. 

1Hollſa. a. O. S. 115 ff.
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Das war die Lage, in der die Konſtanzer Diözeſanſynode 
von 1609 zuſammentrat, berufen von dem ebengenannten 

Biſchofe Jakob Fugger. 

Dieſe Synode ſah ſich ſomit vor folgende Tatſachen geſtellt: 
1. Seit der Errichtung der Univerſitäten und namentlich 

ſeit dem Auftreten der Jeſuiten und dem Wirken des hl. Karl 

Borromäus fehlte es nicht an höheren, wenigſtens die philo— 

ſophiſchen Studien einſchließenden Bildungsſchulen in der Diözeſe 

und im Umkreis der Diözeſe. Es beſtanden in der Diözeſe 

die Univerſität Freiburg, deren theologiſche Fakultät damals 

noch mit Weltgeiſtlichen beſetzt war, die Jeſuitengymnaſien in 

Konſtanz und Luzern und die Kloſterſchulen. Im Umkreis 

lagen die Univerſität Dillingen, die ſegensreich tätig und 

mit Jeſuiten beſetzt war, die Univerſitäten Ingolſtadt, Würz⸗ 

burg, Mainz, München und weiterhin Graz und Wien; im 
benachbarten Italien beſtand in Mailand das Helvetiſche Seminar 

des hl. Karl Borromäus, endlich in Rom die Sapienza und 

das römiſche Kolleg und als Konvikt das durch die Bulle 

Julius' III. vom 31. Auguſt 1552 errichtete Germanikum. 

2. Es konnte mit Leichtigkeit an allen humaniſtiſchen Schulen 

ein kleiner theologiſcher Kurs für den praktiſchen Seelſorger 

angeſchloſſen werden, während der Vortrag der Geſamttheologie 

den Univerſitäten vorbehalten bleiben konnte. Ein moraltheolo⸗ 
giſcher Kurs fand an der Domſchule in Konſtanz bereits 16009 ſtatt. 

3. Ein ſolcher kleiner theologiſcher Kurs, die casus con- 

scientiae, wie man ihn nennt, alſo eine kurze praktiſche Moral⸗ 

theologie, war freilich ſicher nicht alles, was man wünſchen 

mochte, da gerade jene Zeit gründliche dogmatiſche, bibliſche 

und kirchengeſchichtliche Kenntniſſe beſonders dringend zu ver— 

langen ſchien. Aber ein ſolcher kleiner Kurs war immerhin 

beſſer als gar kein Kurs. 
4. Für ein Prieſterſeminar in Konſtanz fanden ſich die 

Mittel nicht. 
Demgemäß fielen auch die Beſchlüſſe der Diözeſanſynode 

von 1609 aus. 

Im erſten Teil, Titel 14, wird beſtimmt, daß keiner zum 

Empfang des Subdiakonats zugelaſſen wird, der nicht den Beweis 

erbringt, daß er an einer katholiſchen Univerſität oder an einem
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Gymnaſium die Rhetorik und Dialektik abſolviert und 
wenigſtens zwei Jahre lang Moral gehört habe. Der 

dringende Wunſch des Biſchofs iſt es, daß an den größeren 

Klöſtern und Kollegien der Diözeſe wenigſtens in der Moral⸗ 

theologie Vorleſungen gehalten werden. Die Errichtung eines 
Prieſterſeminars wird wegen Mangels an Mitteln ver⸗ 

ſchoben. 

Das Schlagwort für die theologiſche Bildung des Seel⸗ 
ſorgeklerus iſt von da an: „Casus conscientiae per biennium.“ 

Und es wird bei den Viſitationen nunmehr feſtgeſtellt, ob die 

einzelnen dieſen Zweijahrskurs durchgemacht haben. Anfänglich 

war dies nicht lückenlos der Fall. Es wurde da und dort 
Nachſicht geübt, oder die Geiſtlichen waren ſchon vor 1609 

in Amt und Würde. 

Der bedeutendſte Lehrer der Moraltheologie in Konſtanz 

war der Anſtalt noch in dieſer Zeit beſchieden. Es war P. Georg 
Gobat, von Charmoilles bei Beſançon gebürtig, der 1679 

im Konſtanzer Jeſuitenkolleg ſtarb. Manche zu milde Anſichten 

zenſurierte Papſt Innozenz XI. kurz nach Gobats Tode im 

Jahr 16791. Auch ſein Nachfolger, der Bayer Adam Burg⸗ 
haber, der 1687 ſtarb, erwarb ſich durch ſeine Werke einen 

hochangeſehenen Namen. Er galt in ſeiner Zeit als theologiſche 

Autorität?. Die Berufung ſo tüchtiger Lehrer nach Konſtanz 

zeigt, daß die Jeſuiten von der Wichtigkeit der Anſtalt am 

Sitze des Biſchofs der Diözeſe Konſtanz voll und ganz über⸗ 
zeugt waren. Freiburg erhielt nie ſolche Lehrkräfte aus dem 
Jeſuitenorden. Tatſächlich wurde auch die Konſtanzer theolo⸗ 

giſche Schule die am zahlreichſten beſuchte innerhalb der Grenzen 

des Bistums Konſtanz. Seit 1650 treten alle andern Anſtalten 
hinter ihr zurück. 

über Gobat ſiehe beſ. Hurter, H., Nomenclator Litera- 
rius II ab anno 1664—1763 col. 261 sq. J. v. Döllinger und Fr. 

X. Reuſch, Geſch. der Moralſtreitigkeiten in der römiſch⸗kathol. Kirche I, 
292 ff. 

2 Über Burghaber ſiehe Hurter l. c. col. 392; ferner Werner, 
Geſch. der kathol. Theologie ſeit dem Konzil von Trient S. 35, 53, 66. 

Allgem. Deutſche Biographie II, 603. Sommervogel, Carlos, Biblio- 
théque de la Compagnie de Jesus II, col. 387. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XX. 10
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Nach 1650 wurde die Konſtanzer Anſtalt auch weiter aus⸗ 
gebaut. Im Jahre 1661 ſtiftete der Konſtanzer Domherr Graf 

Jakob Karl von Wolfegg mit 2112 Gulden einen eigenen 

Lehrſtuhl für Kontroverstheologie. Im Jahre 1722 wurde 

auch eine Profeſſur für Kirchenrecht errichtet, der 1723 der 

Biſchof Franz Schenk von Stauffenberg eine Zuwendung von 
4000 Gulden machte. 

Für die Erziehung hatten im Anſchluß an die Anſtalt die 

Marianiſchen Kongregationen zu ſorgen. Die Schulen 
der Anſtalt waren in der ſogenannten Congregatio minor 
latina vereinigt. Sie war die Gymnaſiaſten-Kongregation. 

Dieſelbe wurde ſchon 1605 errichtet. Im Jahr 1606 wurde 

von ihr die Congregatio maior latina für die Geiſtlichen und 
Herren abgezweigt!. 

Ein Konvikt wurde in Konſtanz nicht errichtet. Die 

Studenten, auch die Theologen, wohnten in der Stadt. Nach 

dem urſprünglich einzigen theologiſchen Fache hießen die Theo— 

logen auch Kaſiſten. Nur 20 bis 30 wohnten auf Freiplätzen 

im Kleinſpitäle beiſammen, wie das ſchon vor Errichtung der 

Jeſuitenanſtalt der Fall geweſen war. Dieſe Alumnen im Klein— 

ſpitäle beſorgten auch den Altardienſt im Münſter, wie in alten 
Zeiten. 

Zehntes Kapitel. 

Die Benediktiner-Hochſchule in Salzburg'. 

Eine hohe Bedeutung für die theologiſche Bildung des 

Ordensklerus hat die Univerſität Salzburg erlangt. 

Hier nahm Erzbiſchof Mark Sittich von Hohenembs die 

Förderung der Studien in die Hand, leitete ſie aber in der 

Weiſe, daß er die Umgeſtaltung und Erweiterung der dort 

müber die große Konſtanzer Marianiſche lateiniſche Kongregation 

ſiehe Observationes selectae ex actis congregationis maioris latinae 

1606—1692 (Generallandesarchiv Karlsruhe). Der erſte Präfekt dieſer Kon⸗ 

gregation war Weihbiſchof Mirgel. Auch Biſchof Fugger gehörte ihr an. 

2 Wülbertz, St., Historia Universitatis Salzburgensis sub cura. 

Benedictinorum. Bonndorffii 1627. Sattler, Kollektaneenblätter, De⸗ 

zember 1890. Huemer, Bl., Die Salzburger Benediktinerkongregation 

1641—1808. Münſter 1918.
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beſtehenden höheren Schule dem Benediktinerorden über— 
gab. Es konnten die größeren Benediktinerklöſter von Bayern, 

Schwaben und der Schweiz für die Übernahme der Schule 
gewonnen und auf dieſe Weiſe tüchtige Lehrkräfte und ein 

Stamm von Theologieſtudierenden aus dem Ordensklerus ge— 
ſichert werden. Der Benediktinerorden betrachtete von da an 

die Salzburger Hochſchule als ſeine Univerſität und mochte es 

nicht ungern ſehen, daß neben den zahlreichen Jeſuiten-Hoch⸗ 

ſchulen auch der älteſte Orden der Kirche, der lange Zeit der 

einzige Hort theologiſcher Bildung geweſen war, auf theolo— 

giſchen Lehrſtühlen vor der Offentlichkeit ſich wieder wiſſen⸗ 
ſchaftlich zur Geltung bringen konnte. 

Von den ſchwäbiſchen Klöſtern hat von Anfang an 

St. Blaſien ſich geradezu führend für die neue Hochſchule 
eingeſetzt!. Die übrigen fehlten noch anfangs unter den Häuſern, 
die ſich zur Errichtung und Erhaltung der Hochſchule zuſammen⸗ 

geſchloſſen hatten. Die ſchweizeriſchen Klöſter St. Gallen, 

Einſiedeln, Muri und Rheinau verpflichteten ſich nur 
auf die erſten zehn Jahre und ſchieden dann aus, haben aber 

doch auch ſpäterhin der Hochſchule vorzügliche Lehrkräfte zur 
Verfügung geſtellt?. Erſt im Jahre 1673 traten dem Kloſter⸗ 
bund für die Pflege der Salzburger Hochſchule bei die ſchwä⸗ 
biſchen Benediktinerklöſter: Reichenau, St. Georgen, 

Ochſenhauſen, Petershauſen, St. Peter, St. Trud⸗ 

pert, Weingarten, Wiblingen, Isny und Zwiefalten. 
Die Anſtalt wurde 1617 als Gymnaſium eröffnet, an dem 

aber bereits Pater Joſeph Burger von Anfang an Moral⸗ 
theologie vortrug. Der theologiſche Unterricht begann alſo hier 

Erſter Rektor ſollte der St.⸗Blaſianer Theologieprofeſſor Tobias 

Riſch werden, der aber aus Geſundheitsrückſichten ablehnte. Vgl. Wül⸗- 

bertz 1. c. p. 43. Riſch wurde Abt von Schuttern. 
2 Die berühmteſten Lehrer der Salzburger Hochſchule waren Mönche 

von St. Gallen und Einſiedeln. Von 1655 bis 1658 war Auguſtin 
Reding, Mönch, ſpäter Abt in Einſiedeln, Profeſſor der Theologie in 

Salzburg, von 1679 bis 1682 trug Cöleſtin Sfondrati, Mönch, ſpäter 
Abt in St. Gallen, Biſchof von Novara und Kardinal, das Kirchenrecht 
vor. Ebenſo lehrte von 1657 bis 1659 Tutilo Gebel von St. Gallen 
Theologie. 

10*
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mit dem von den Jeſuiten bereits in Dillingen zur Geltung 
gebrachten praktiſchen Kurs. 

Ebenfalls nach dem Muſter von Dillingen wurde 1618 

ein Konvikt errichtet, das aber nur für die jungen Ordens— 

leute beſtimmt war und dem der St.-Blaſianer Martin 

Steinegg als erſter Regens vorſtand. Die Leitung des 

erzbiſchöflichen Seminars für die Salzburger Theologen 

wurde 1624 ebenfalls einem Regens aus dem Benediktiner⸗ 

orden übergeben. Es befand ſich in dem ehemaligen Kloſter 
des hl. Markus. 

Desgleichen wurde nach dem Vorgange der Jeſuitenſchulen 

eine Marianiſche Kongregation errichtet, und zwar ſchon 
1619. Sie teilte ſich ſpäter genau nach dem Muſter der 

Jeſuitenſchulen in eine größere für die Akademiker und eine 

kleinere für die jungen Studierenden; die größere hatte wieder 

zwei Klaſſen, die ſtudierenden Sodalen und die außerhalb der 

Studien befindlichen. 

Als Univerſität begann die Anſtalt ihre Tätigkeit im 

Jahre 1622. Die theologiſche Fakultät war beſetzt mit zwei 
Profeſſoren der ſcholaſtiſchen Theologie, von denen der eine 

ſeit 1624 auch Kirchenrecht vortrug, einem Profeſſor für den 
bibliſchen Kurs und einem Profeſſor für Moraltheologie. 

Seit 1625 war die Lehre des hl. Thomas von Aquin 
als Richtſchnur vorgeſchrieben. 

Seit 1648 wurden auch die Kontroverſen behandelt. 

Als beſonderer Vorzug wurde gerühmt, daß es den Theo— 
logen auch ermöglicht ſei, bürgerliches Recht zu hören. 

Der Beſuch der Salzburger Univerſität war ein ſtarker 

und auch die Klöſter der Diözeſe Konſtanz ſchickten zahlreiche 

junge Ordensleute an ſie. In den erſten hundert Jahren des 

Beſtehens finden wir Studierende aus den Benediktinerklöſtern 

St. Blaſien, Ochſenhauſen, Weingarten, Wiblingen, Zwiefalten, 

Neresheim, St. Gallen, Einſiedeln, Rheinau, aus dem Auguſtiner⸗ 

kloſter Allerheiligen in Freiburg und aus dem Ziſterzienſerkloſter 
Salem. 

Eine merkwürdige, allerdings über den behandelten Zeit⸗ 

abſchnitt hinausfallende Erweiterung des Salzburger Hoch— 
ſchulweſens ſtellte der 1673 vollzogene Anſchluß des Gymna⸗
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ſiums in Rottweil dar!. Hier hatten zeitweiſe die Jeſuiten 
eine Mittelſchule unterhalten, an der ſeit 1666 auch Casus 

conscientiaàe vorgetragen wurden. Aber wegen mangelhafter 
wirtſchaftlicher Unterſtützung ſeitens der Stadt hatten ſie die 
Anſtalt wieder aufgegeben. Nun übernahmen ſie die Abte von 

St. Blaſien und Zwiefalten und ſetzten ſich im genannten Jahre 

in Verbindung mit Salzburg, worauf der ſchon oben erwähnte 
Anſchluß auch der übrigen ſchwäbiſchen Klöſter an den für die 
Pflege der Salzburger Univerſität gebildeten Kloſterbund erfolgte. 

Der Einſpruch der Freiburger Univerſität gegen die Rottweiler 

Benediktinerſchule wurde 1673 vom Biſchof von Konſtanz zu— 

rückgewieſen. Offenbar ging der Plan darauf hinaus, in Rott⸗ 

weil ein „Klein-Salzburg“ einzurichten als Vorſtufe und als 

Erſatz für die Hochſchule dorten, und zwar wiederum vor— 

nehmlich für die jungen Ordensleute. Manchem mag eben 

Salzburg zu entlegen geweſen ſein. Das ergibt ſich daraus, 

daß man ſeit Herbſt 1674 in Rottweil auch anfing, Philoſophie 
und Moraltheologie öffentlich vorzutragen, und zwar wie in 

Salzburg in engſtem Anſchluß an Thomas von Aquin. Ebenſo 

erwarben die Benediktiner Güter in Neckarburg, um aus dem 
Erträgnis ein Konvikt für Ordensleute und ein Seminar zu 
errichten?. So verheißungsvoll dieſes Rottweiler Unternehmen 
eingeleitet wurde, ſo kurz aber war ſein Beſtand. Von 1688 

ſchränkte die Stadt Rottweil unter Berufung auf die ſchlechten 
Zeitverhältniſſe die jährliche Unterſtützung ein, ſo daß alle 

Patres bis auf drei Profeſſoren zurückgezogen wurden. Aber 

auch dieſe drei konnten ausſchließlich nur von den für andere 

Zwecke beſtimmten Neckarburger Gütern und andern jährlichen 

müber Rottweil vgl. neben Wülbertz l. c. noch Greiner, H., 
Geſch. der Schule in Rottweil a. N. (Stuttgart 1915) S. 54ff. Patrum, 
Benedictinorum . .. introductio. Rottwilae 1673. Gerbert, Hist. 

Nigrae Silvae II (1788), p. 453. Holzherr, Geſch. der ehem. Benediktiner⸗ 

und Reichsabtei Zwiefalten (Stuttgart 1887) S. 131 ff. Sägmüller, Das 
philoſ.⸗theol. Studium innerhalb der ſchwäbiſchen Benediktiner⸗Kongregation 
im 16. und 17. Jahrh., iu Tübinger Theol. Quartalſchrift 1904, S. 161 ff. 

2 Es handelte ſich um das freiadelige Gut Neckarburg mit Haus 
und Schloß, das bisher den Jeſuiten in Rottenburg gehört hatte. Der 
Kaufpreis betrug 10 075 fl.
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Einkünften unterhalten werden. So kamen denn die Benedik— 
tiner dazu, im Jahre 1691 dieſe Anſtalt völlig eingehen zu laſſen, 

worauf die Jeſuiten wieder zurückkehrten. 

Elftes Kapitel. 

Die Zeſuiten an der Freiburger Hochſchule!. 

Die mißlichen Verhältniſſe in der Zucht der Studierenden 

an der Freiburger Hochſchule hatten im Jahre 1620 eine ein— 

ſchneidende Umänderung in der Beſetzung des Lehrkörpers 
zur Folge: Unterm 16. November 1620 übertrug Erzherzog 

Leopold von Sſterreich den Jeſuiten die unteren Schulen und 

die Philoſophie vollſtändig, die theologiſche Fakultät 
aber mit Ausnahme von zwei Lehrkanzeln, die den 

Weltgeiſtlichen vorbehalten bleiben ſollten. Der Unterhalt 

wurde durch Zuweiſung der Klöſter St. Morand und 
St. Ulrich im Jahre 1621 geſichert, wozu nach 1626 das 

Auguſtinerchorherrnſtift Oelenberg kam. Zur Unterſtützung 
der Seelſorge waren die Jeſuiten bereits in Freiburg. Im 

erſten Jahrhundertgedenkjahr der Glaubensneuerung, 1617, 

waren ſie infolge der Bemühungen des Freiburger Münſter⸗ 
pfarrers Chriſtoph Piſtorius daſelbſt eingetroffen. 

In die theologiſche Fakultät traten zunächſt zwei 
Jeſuiten ein. Einer lehrte ſcholaſtiſche Theologie, ein anderer 

Kontroverſen. Doch übertrugen die neuen Statuten der theo⸗ 

logiſchen Fakultät 1632 die Kontroverſen und die Bibelwiſſen⸗ 

ſchaft dauernd den zwei weltlichen Profeſſoren, die Kontro— 

verſen deshalb, weil die Jeſuiten manchen zu ſcharf auftraten. 

Von da an entſandten die Jeſuiten zwei Profeſſoren für 

ſcholaſtiſche Theologie und einen dritten für Kaſus an die 

theologiſche Fakultät. 

Die Freiburger Hochſchule erfreute ſich aber, da ſie eine 

doch verhältnismäßig kleine Anſtalt war, keiner beſondern 

mSchreiber, H., Geſch. der Albert⸗Ludwigs⸗Univerſität II Frei⸗ 
burg i. Br. 1857 ff.), 397 fl. Kropf, Historia Provinciae Societatis 
Jesu Germaniae Superioris IV (Monachii 1764) p. 236. Alten: Relatio 

kistoriae collegii Frib. Brisg. uti et residentium S. Morandi et Oelen- 
bergensis ab anno 1620 usque ad annum 1623 inclusive. König, Die 

Statuten der theol. Fakultät zu Freiburg. Freib. Diöz.⸗Arch. XXIV, Iff.
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Fürſorge ſeitens des Jeſuitenordens. Sie galt mehr als 

eine Durchgangsſtation für tüchtige Köpfe, die ſelten länger 

blieben. So kam es, daß in den 153 Jahren, in denen die 

Jeſuiten an der theologiſchen Fakultät wirkten, bei 17 Pro⸗ 

feſſoren aus der Weltgeiſtlichkeit 123 Neubeſetzungen der den 

Jeſuiten vorbehaltenen Lehrſtühle erfolgten. Einen bedeutenden 

Namen hatte ſich in Freiburg keiner gemacht. Und wenn ein— 

mal ein hervorragender gelehrter Kopf da war, wie der be— 
rühmte Mathematiker Chriſtoph Scheiner in der philoſophiſchen 

Fakultät, ſo wurde er bald an eine größere Fakultät, nach 

Ingolſtadt insbeſondere, weggeholt. 

Die Leitung der Burſe, in der die Gymnaſiaſten beiſammen— 

wohnten, erhielten von 1620 an die Jeſuiten. Ein Präfekt 

ſtand ihr vor. 

Für die Theologen aus dem Weltklerus war auch jetzt 
nicht durch ein Konvikt geſorgt. Hingegen beſchloß 1624 die 

Schwäbiſche Benediktinerkongregation, da in Dillingen 

zu viele Nationen und Orden zuſammenwohnten“, für ihre ſtu⸗ 

dierenden Novizen in Freiburg ein Konvikt zu errichten. Für 

ihre eigenen Theologieſtudierenden errichteten die Jeſuiten 
1627 ein kleines Seminar, zunächſt für zehn, dann für vier⸗ 

zehn Köpfe ꝛ. 

Die vier Stiftungshäuſer, die in der unteren Fran⸗ 

ziskanergaſſe lagen, das Battmanikum, das Galluskolleg, das 

Theobaldskolleg und das Kolleg zum Frieden ſowie das Kar— 

täuſerhaus wurden 1778 auf Befehl der Regierung zur Er⸗ 
höhung der noch übrigen Fonds an Meiſtbietende um 9469 Jl. 
veräußert⸗s. — 

Zur Pflege des religiöſen Lebens unter den Studenten 

errichteten die Jeſuiten auch in Freiburg die Große Maria⸗ 

niſche Akademiſche Kongregation, und zwar bald nach 

Übernahme der Univerſität, alſo 1620 oder 1621. Die Gym⸗ 
naſiaſten waren in der Kleinen Kongregation vereinigt, wäh⸗ 
rend für die Bürger und Handwerksgeſellen wiederum beſondere 

1Synopsis historica de ortu et progressu Congreg. Ben. in Suevia 

(Stuttg. Staatsbibliothekl) fol. 21 ff. 
2 Kropf I. c. p. 428. 

Schreiber a. a. O. II, 80.
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Kongregationen beſtunden!; die für die Handwerksgeſellen ent— 
ſtand 1624, die für die Bürger 1628. 

Zwölftes Kapitel. 

Vierzehn Jahre nach der Diözeſanſynode von 1609. 

1. In einem kleinen Ausſchnitt können wir noch heute 

den Bildungsgang der Geiſtlichen jener Zeit verfolgen. Aus 

dem Jahre 1623 liegt uns nämlich ein Viſitationsbericht über 
das Kapitel Wurmlingen vor, das heute in die Kapitel 

Geiſingen und Wurmlingen zerlegt iſt, welch letzteres 

zur Diözeſe Rottenburg zählt?. In dieſem Viſitationsberichte 

macht der Viſitator nähere Mitteilungen über den Bildungs— 

gang von mehr als zwanzig Geiſtlichen des genannten Kapitels. 

Bis heute iſt ein ähnliches Vorkommen für die Diözeſe Kon— 

ſtanz und auch weiterhin unbekannt. Wir werden durch dieſen 
Viſitationsbericht erſtmals in die Lage verſetzt, darzutun, 
wie und wo in der Diözeſe Konſtanz die Geiſtlichen ihre Bil— 

dung halten. Dieſer Viſitationsbericht, der älteſte über das 
Kapitel Wurmlingen erhaltene, iſt darum von höchſtem Inter⸗ 

eſſe für die Geſchichte des Bildungsweſens des katho— 
liſchen Klerus. Dieſer nicht gewöhnlichen Bedeutung wegen 
geben wir ſeine Mitteilungen eingehend wieders. 

Brotſcholl, Jakob, Pfarrer in Immendingen und hier 

geboren, hat die Humaniora teils in Freiburg ſtudiert, teils 

in Mainz, zwei Jahre hat er dann in Würzburg Philoſophie 

ſtudiert und zuletzt über zwei Jahre casus conscientiae in 
Konſtanz gehört. 

Weil, Jakob, Kaplan in Möhringen, hat außer der Philo⸗ 
ſophie Kaſus zwei Jahre lang gehört. 

Specius, Thomas, Pfarrvikar in Durchhauſen, erwarb 

ſich den Grad eines Magiſters der Philoſophie und verwandte 
ungefähr drei Jahre auf das Studium des Kaſus. 

Allgaier, A., Die Auflöſung des Jeſuitenkollegiums zu Frei⸗ 

burg i. Br., in Freib. Diöz.⸗Arch. 1912, N.⸗F. XIII, 245. 
2 Lauer, H., Geſchichte der katholiſchen Kirche im Großherzogtum 

Baden (Freiburg 1908) S. 106. 

Der Viſitationsbericht befindet ſich mit andern zuſammengebunden 
im Erzb. Archiv in Freiburg.



Die theologiſche Bildung des Klerus uſw. 153. 

Rapolt, Jakob, Pfarrer in Balgheim, ſtudierte die Huma⸗ 

niora in Mainz, aber nichts weiter, ſondern wurde von der 

unteren Schule weg zum Prieſtertum befördert. 

Eblin, Martin, Pfarrer in Spaichingen, hörte zu Augs⸗ 

burg Kaſus bei den Jeſuiten zwei Jahre lang, die Humaniora 

ſtudierte er in Innsbruck. 

Bock, Konrad, Pfarrer in Gutmadingen, war von Laden— 
burg in der Diözeſe Worms (irrtümlich heißt es Speier) ge⸗ 

bürtig, hatte vor 27 Jahren der Irrlehre, in der er auf— 
erzogen war, abgeſchworen und war in Konſtanz geweiht 

worden. Kaſus hat er nicht gehört. 

Röſch, Gallus, Kaplan in Immendingen, machte die niedern 
Studien zu Konſtanz, Philoſophie und Kaſus hörte er ungefähr 
ein Jahr lang in Dillingen. Er wurde am 30. November 1608 

zu den Humaniora in Dillingen eingeſchrieben und ſtammte 
aus Gutmadingen. 

Meſer, Jakob, Kaplan in Leipferdingen, hörte Kaſus zu 
Konſtanz zwei Jahre lang. 

Landherr, Martin, Kaplan in Geiſingen, machte die 

niedern Studien in Dillingen durch und beſuchte in Konſtanz 
eine Zeitlang die „Kaſuiſtiſche Schule“. In der Dillinger 

Matrikel ſteht ein Martin Landherr nicht verzeichnet. 

Joppius, Johannes, Pfarrer in Fridingen, hörte die 
Humaniora in Konſtanz bei Eck, Kaſus niemals. 

Thainger, Anton, Pfarrer in Mühlheim, beſuchte bis 

zur Rhetorik einſchließlich die Schulen in Konſtanz und hörte 

dann Philoſophie und einen Teil der Moraltheologie und die 

ſcholaſtiſche Theologie in Wien. 

Vogel, Philipp, Pfarrer in Nendingen, ſtudierte drei 

Jahre Kaſus in Konſtanz. 

Riedlinger, Martin, Pfarrer in Aixheim, hörte Kaſus 
nur ein Semeſter lang in Freiburg. 

Ada, Heinrich, Pfarrer in Malſtetten, hörte Kaſus mehr 

als zwei Jahre in Augsburg. 
Butſch, Jakob, Frühmeßkaplan in Wurmlingen, machte 

in Würzburg die Humaniora, in Konſtanz die Kaſus durch— 

Ower, Johann, Pfarrer in Dürbheim, hörte die Huma⸗ 

niora in Konſtanz, Phyſik und Kaſus in Freiburg.
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Eggenburg, Johannes von, Pfarrer in Möhringen, hörte 
zwei Jahre Theologie in Mailand. 

Speck, Jakob, Kaplan in Seitingen, hörte in Dillingen 

die Rhetorik. In der Dillinger Matrikel iſt nur ein Speck 

Johannes am 9. November 1582 eingeſchrieben. 

Gemplin, Jakob, Kaplan in Wurmlingen, hörte in 

Ingolſtadt und Dillingen die Humaniora, Philoſophie und 

Theologie in ſechs Jahren. Auch er ſteht in der Dillinger 

Matrikel nicht. 

Reichlin, Johann, von Villingen, Kaplan in Spaichingen, 
ſtudierte in Freiburg Dialektik und Kaſus zwei Jahre lang. 

Schregle, Johannes, Pfarrer in Geiſingen, machte 
die Humaniora und teilweiſe die Kaſus in Dillingen, den 

andern Teil der Kaſus hörte er in Freiburg. Er war in 

Villingen geboren und ſteht in der Dillinger Matrikel am 
16. Auguſt 1592. 

Greiff, Johannes, Pfarrer in Kirchen, brachte es in ſeinen 
Studien bis zur Magiſterwürde und fuhr inzwiſchen über zwei 
Jahre mit dem Studium der Moraltheologie weiter. 

Wiel, Jakob, Kaplan in Fridingen, ſtudierte die Huma⸗ 
niora in Freiburg. Er war in Hüfingen geboren und begann 
ſeine Studien in Dillingen, wo er am 30. Auguſt 1614 zu 
den Rudimenta zugelaſſen wurde. Am 25. Oktober 1620 wurde 
er Bakkalaureus der Philoſophie und ging dann nach Freiburg. 
Später war er Stadtpfarrer in ſeiner Vaterſtadt. 

Ritter, Johann, Pfarrer in Sunthauſen, hat die Huma⸗ 

niora in Molsheim abſolviert. 
Thann, Ferdinand von, Vikar in Seitingen, Doktor der 

Theologie, hatte im Helvetiſchen Seminar in Mailand ſtudiert. 

Die Wirkung der Synodalbeſchlüſſe von 1609 
ſieht man in dieſen Angaben ſchon deutlich. Die überwiegende 

Mehrzahl der 1623 im Kapitel Wurmlingen angeſtellten Geiſt⸗ 

lichen hat ihr moraltheologiſches Biennium hinter ſich. Es 

finden ſich aber doch noch einige, die keinen moraltheologiſchen 
Kurſus durchgemacht haben und zu deren Ehre wir annehmen 

wollen, daß ſie ſich durch Privatſtudium oder nach älterer 

Sitte bei einem tüchtigen Konfrater die nötigen Kenntniſſe er⸗ 
worben haben.
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Auffallend iſt der weite Umkreis, in dem die Geiſtlichen 

ihre Bildung ſuchten. Von Mailand bis Mainz, von Mols⸗ 

heim dis Wien dehnt ſich der Kreis, in dem die Bildungs— 
anſtalten liegen, an denen die damaligen Geiſtlichen ihre 

Studien gemacht hatten. Mit Ausnahme von Ingolſtadt ſind 

alle nähergelegenen größeren Studienanſtalten vertreten. Auch 

das Helvetiſche Seminar in Mailand hatte Beſucher. Ingol- 

ſtadt iſt aber nicht ausgeſchloſſen, ſoweit die ganze Diözeſe 

Konſtanz in Frage kommt. Schon 1565 machte z. B. Auguſtin 
Neſer von Fürſtenberg dort ſeine theologiſche Doktorprüfung. 

Den Kern des Studiums bildete damals zweifellos die 
Philoſophie. Dies zeigt ſich darin, daß die theologiſchen Grade 

verhältnismäßig ſelten erworben wurden, dagegen die ſtreb— 

ſameren Elemente ihre Studien meiſt mit der Erlangung des 

Grades eines Magiſters der Philoſophie krönen. Schon auf der 

Diözeſanſynode von 1567 waren die beiden Vertreter des 

Kapitels Villingen Magiſter der ſchönen Künſte. In der Philo⸗ 

ſophie ſuchte man die eigentliche Geiſtesbildung zu erreichen, 

ſoweit das ſpekulative Wiſſen in Frage kam. Geiſtliche, die 
die große Dogmatik ſtudiert hatten, waren in dem Kapitel 
Wurmlingen nur wenige da. Auch die kirchengeſchichtlichen 

und bibliſchen Wiſſenſchaften werden wohl von keinem ſorg— 
fältiger gepflegt worden ſein. So war die Theologie in der 
Regel eine praktiſche Schulung für den Beichtſtuhl. 

Über die aſzetiſche Bildung dieſer Geiſtlichen in ihrer 
Studienzeit erfahren wir aus dem Viſitationsbericht nichts. 

Dreizehntes Kapitel. 

Die Benediktiner-Hochſchule in Rorſchach. 

Ein Jahr nach Abfaſſung des eben wiedergegebenen Viſi⸗ 

tationsberichtes entſtand noch eine weitere theologiſche Lehr⸗ 
anſtalt in Rorſchach. 

Der Plan, in Rorſchach eine Benediktinerſchule zu er⸗ 
richten, geht ſchon über die Tage der Glaubensneuerung hinauf. 

Rorſchach war eine unter dem Kloſter St. Gallen ſtehende 
Stadt. Abt Ulrich VIII. hatte 1483 den Plan gefaßt, dorthin 

das Kloſter zu verlegen, um den Unannehmlichkeiten, die in 

der volkreichen und dem Kloſter nicht unterſtehenden Stadt
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St. Gallen fortgeſetzt erwuchſen, zu entgehen. Im Jahre 1487 

wurde auch mit dem Bau begonnen, aber 1489 zerſtörten, 

darüber erbittert, St. Galler und Appenzeller die eben ein⸗ 

geweihte Kirche und die Kloſtergebäulichkeiten. Mit dieſer 

Gewalttat war dieſer erſte Plan, die Tätigkeit des Kloſters nach 

Rorſchach zu verlegen, begraben. Aber doch nicht ganz! Schon 

der folgende Abt, Gotthard Giel von Glattburg, machte ſich 

an den Wiederaufbau der Gebäulichkeiten, allerdings nicht in 
der Abſicht, das Kloſter dorthin zu verlegen, ſondern um eine 
Schule in ihnen zu errichten. Es reifte in St. Gallen kein 

geringerer Plan, als in Rorſchach eine Hochſchule für die 

Bodenſeegegend zu gründen, ein wahrhaft ſtolzer Plan, 
an dem ganz beſonders Abt Franz Gaisberg arbeitete. Er 

wollte, wie ein Brief aus dem Jahre 1509 berichtet, die Lehr— 

ſtühle mit Benediktinern aus ſeinem Kloſter und ſolchen aus 

andern Klöſtern beſetzen und Philoſophie, Theologie und kano— 
niſches Recht vortragen laſſen l. 

Zwiſchen alle dieſe Pläne hinein fuhr aber die große Be— 

wegung, die die Glaubensneuerung brachte, und die auch die 

Stadt St. Gallen in das Lager der Neuerer hinüberführte, 

die Kloſtergemeinde freilich nicht vom alten Glauben trennen 

konnte. Nur vier jüngere Mitglieder ſchloſſen ſich der Glaubens⸗ 

neuerung an. Die ſtarkmütige Haltung der katholiſchen Kan⸗ 
tone, die 1531 den Sieg bei Kappel errangen, wehrte weiteres 

Unheil ab. Aber nun erhob auch der Kanton Schwyz er— 

neut 1542 das Verlangen, St. Gallen ſolle in Rorſchach eine 
katholiſche Hochſchule für alle katholiſchen Kantone errichten, 

wozu die Stadt vorzüglich geeignet ſchien. Neun Jahre ſpäter 

trugen ſämtliche neun katholiſchen Kantone den gleichen 

Wunſch vor. Abt Diethelm Blarer zögerte. Er glaubte, daß 

das Unternehmen die Kräfte der Abtei überſteige?. 

Inzwiſchen kamen die Jeſuiten den Benediktinern zuvor. 

In Konſtanz, Luzern und Feldkirch taten ſich ihre Schulen auf 
und nun endlich entſchloß ſich auch St. Gallen im Jahre 1614 

1 Arx, J. v., Geſchichten des Kantons St. Gallen II (St. Gallen 
19110), 398 f. 

2 Arx a. a. O. III, 266 ff.
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und 1642, alle Benediktinerklöſter in Schwaben und in der Eid— 

genoſſenſchaft aufzufordern, ihm in Rorſchach eine gemeinſame 

hohe Bildungsſtätte errichten zu helfen. 
Erfolg war dem Aufruf des Kloſters keiner beſchieden. So 

fing es denn für ſich allein an, die Schule zu errichten. Im 

Jahre 1624 wurden die unteren, im Jahre 1642 die höheren 

Schulen eröffnet. Der Zulauf war anfänglich bedeutend, da 

insbeſondere viele Benediktinerklöſter ihre jungen Leute nach 

Rorſchach ſandten. Es war auch ein Konvikt da für bedürf⸗ 

tige Studierende. Der Schulunterricht hatte in St. Gallen faſt 

ununterbrochen fortgedauert und wurde von dort nach Ror⸗ 

ſchach übernommen. Theologie wurde ſeit 1634 vorgetragen, 

Rechtswiſſenſchaft ſeit 1642. Tutilo Gebel ſchrieb 1647 als 

Profeſſor in Rorſchach einen theologiſchen Lehrkurs . 

Dem Unternehmen St. Gallens war ein dauerhafter Erfolg 

nicht beſchieden. Der Beſuch der Hochſchule ging zurück, auch 
ſchien dem Abt Gallus Alt die Lehrtätigkeit in Rorſchach der 

klöſterlichen Zucht und Demut zuwider, ſo daß er 1666 die 

Schulen daſelbſt völlig aufhob, ein Entſchluß, der ihm aber 

Vorwürfe des Kapitels zuzog und den er vor dem Tode bereute. 

Abt Cöleſtin Sfondrati? ſtellte die Schulen 1692 zwar 
wieder her, ſein Nachfolger Leodegar Bürgiſſer ließ ſie aber 

wegen geringen Beſuches 1699 erneut eingehen. Doch wurden 

die unteren Schulen in St. Johann in Toggenburg, wo ſowieſo 

zwölf Mönche ihren feſten Aufenthalt hatten, zugleich neu eröffnet. 

Vierzehntes Kapitel. 

Die theologiſchen Ftudien in den Einzelklöſtern. 

Über das, was in den einzelnen Klöſtern in der Zeit 

zwiſchen 1517 und 1648 geleiſtet wurde, läßt ſich heute ein 
vollſtändiges Bild nicht mehr entwerfen. 

Arx a. a. O. III, 272 f. 
2 Abt Cöleſtin Sfondrati war zugleich der berühmteſte Schüler 

der Rorſchacher Schulen. Er ſtammte aus dem Mailänder Geſchlechte der 

Sfondrati, dem auch Papſt Gregor XIV. entſtammte. Seine Eltern 

vertrauten ihn der Rorſchacher Schule an, um ihn hier wiſſenſchaftlich 
ausbilden und die deutſche Sprache erlernen zu laſſen. Der junge Mann 

trat dann in das Kloſter St. Gallen ein. Er war früher Theologie⸗
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Es wird aber wohl in den meiſten größeren Klöſtern 

wenigſtens ein Pater mit dem eigentlichen theologiſchen Unter— 

richt betraut geweſen ſein, ſolange Novizen vorhanden waren, 

die nicht außerhalb des Kloſters ſtudierten. 

In St. Blaſien ordnete Abt Kaſpar Müller 1. (1541 bis 
1571) durch drei Konſtitutionen das Kloſterſchul- und Novizen⸗ 

weſen neu, eine Umgeſtaltung, die Abt Martin J. fortſetzte und voll—⸗ 

endete. Unter den Lehrſtühlen befand ſich auch ein theologiſcher!. 

In St. Gallen hatten die Abte die Verpflichtung, tüch⸗ 

tige Studierende an fremde Univerſitäten zu ſchicken. So kamen 

junge Benediktiner nach Paris, wo zwei Freiplätze beſtanden, 

die z. B. 1564 in dem zwiſchen Abt Diethelm und dem König 

von Frankreich geſchloſſenen Bündnis ausbedungen worden 

waren. Auch in Rom, Ingolſtadt, Dillingen, Freiburg, Salz⸗ 

burg und andern Orten finden ſich ſtudierende Benediktiner 

aus St. Gallen?. Von 1634 an war ein theologiſches Studium 

an der Benediktinerhochſchule Rorſchach in die Wege geleitet, 

das indeſſen 1666 erſtmals und endgültig 1699 einging und von 
da ab im Kloſter ſeine Fortſetzung fand. 

Das Kloſter Ochſenhauſen hatte ſein Studium in 

Ummendorf eingerichtet, worüber ſeit 1623 ein im Stuttgarter 

Staatsarchiv befindlicher Faſzikel eingehend berichtets. An der 

Spitze ſtand ein Präfekt, zwei weitere Patres waren als 

Lehrkräfte beigegeben. Die Theologie ſcheint aber nicht dort— 

hin verlegt, ſondern im Kloſter ſelbſt vorgetragen worden 

zu ſein!. Im Dreißigjährigen Kriege ging die Ummendorfer 

profeſſor, zuerſt in Kempten, dann in St. Gallen, dann in Salzburg. 

Vorübergehend in der Seelſorge verwendet, wurde er 1686 Biſchof von 

Novara, dann unter Verzicht auf dieſes Amt 1687 Abt von St. Gallen 
und 1695 Kardinal. Er ſtarb 1696. 

1Bader, J., Das ehemalige Kloſter St. Blaſien auf dem Schwarz⸗ 

wald und ſeine Gelehrtenakademie in Freib. Diöz.⸗Arch. VIII (1874), 160. 
2 Arx a. a. O. III, 264. 

3Stuttgarter Staatsarchiv, Ummendorf. Vgl. Sägmüller, Das 

philoſ.⸗theol. Studium, in Tüb. Theol. Quartalſchr. LXXXVI (I904), 167. 

Wirth, K., Chronicon Benedictino-Ochsenhusanum (Stuttgarter 

Staatsarchiv). 
4Wirth berichtet allerdings, daß auch die Theologie nach Ummen⸗ 

dorf verlegt geweſen ſei.
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Anſtalt ein, wurde jedoch bald nach dem Friedensſchluß wieder 
eröffnet. Die Philoſophie trug Pater Willibald Lemblin 

vor, der von 1641 bis 1643 in Salzburg Lehrer für dasſelbe 
Fach geweſen war. Vermutlich wurde damals auch Theologie 

vorgetragen. Im Jahre 1658 befanden ſich ſiebzehn Fratres 

in der Anſtalt, drei von Ochſenhauſen, zwei von Elchingen, 
einer von Isny, drei aus Mariaberg in der Diözeſe Chur, 

zwei aus St. Trudpert, einer aus St. Georgen, einer aus 

Waldſee (Auguſtiner) und vier aus Wiblingen!. An dieſem 

Beiſpiele ſieht man, wie auch kleinere Hausanſtalten von Aus⸗ 

wärtigen beſucht waren?. 

Das Kloſter Zwiefaltens ließ im klöſterlichen Heim 

ſelbſt unterrichten. Hervorragende Kräfte wirkten namentlich 

in der Zeit des theologiſch gründlich gebildeten Abtes Nikolaus 

Buchner (1538—1549) an der Anſtalt. Als theologiſcher 

Lehrer iſt an erſter Stelle P. Bernhard Otto aus Stutt— 
gart zu nennen, der viele, meiſt exegetiſche und dogmatiſche 

Werke ſchrieb und am 30. Juni 1550 ſtarb. Während des 

Dreißigjährigen Krieges trug P. Thomas Metzler, aus 
Biberach gebürtig, in der Kloſterſchule Philoſophie und Theo⸗ 

logie vor, bis er infolge der Kriegswirren 1646 mit ſeinen 
Schülern zu Fuß nach Konſtanz flüchtete. Im Jahre 1649 

lehrte P. Metzler Philoſophie im Kloſter Wettingen im Aargau“. 

Nach der Beendigung des großen Krieges lebte die Zwiefaltener 
Kloſterſchule neu auf und zählte um 1652 vierzig bis fünfzig 

Schüler. P. Metzler trug damals Philoſophie, P. Chriſto⸗ 
phorus Raßler aus Konſtanzer Geſchlecht, der von 1658 

Radii solares philosophici ex divo Thoma, philosophorum sole 

descendentes, certamini publica expositi à R. R. et doctissimis fratri- 

bus ex octo monasteriis Ochsenhusis congregatis ad diem 15. Maii 

1658, Ulmae. 
2 Schloß und Dorf Ummendorf hatte das Kloſter 1565 von den 

Erben des Matthias von Manalich gekauft. 
3 Vgl. Serapeum 21. Jahrg., S. 110; die Handſchriften ſind in der 

öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart, S. 173, 174, 175, 176. Holz⸗ 

herr a. a. O. S. 95. 

Sulger, A., Annales imperialis M. Zwifaltensis II (Aug. Vind. 

1698), 267. Metzler, Th., Notata historica monasterium nostrum, 

adtinentia (Handſchriften, Landesbibliothek Stuttgart).
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bis 1675 Abt war, Theologie vor. P. Metzler ſtarb 1655 als 
Pfarrer von Dürrenwaldſtetten. 

Von Zwiefalten aus wurden in derſelben Zeit die Studien 

in St. Trudpert belebt. P. Placidus à Nazareth ging 
1667 als Studienvorſtand dorthin. Er wirkte ſpäter als 

Pfarrer in Zwiefalten 1. 

Die Mönche von St. Peter hatten ſchon früh enge Be— 

ziehungen zur Freiburger Hochſchule. Sie wohnten hier in dem 

1507 erworbenen Peterhofe, zur Zeit der franzöſiſchen Beſetzung 

im Dominikanerkloſter. Es wurde aber auch in St. Peter Theo— 

logie gelehrt, ſo von P. Auguſtin Güntart, der zuletzt als 
Lehrer im Kloſter Gengenbach 1685 aus dieſem Leben ſchied?. 

Fünfzehntes Kapitel. 

Fünfundzwanzig Jahre nach dem Dreißigjährigen 
Kriege. 

Aus dem gleichen Kapitel Wurmlingen, aus dem wir 

oben Angaben über den Bildungsgang der Geiſtlichen machen 

konnten, liegt noch ein weiterer Viſitationsbericht aus dem 

Jahre 1673 vor, der ebenfalls Angaben über den Studien⸗ 

gang der damaligen Geiſtlichen enthält, jedoch meiſt nur ſolche 
über das theologiſche Studium. 

Wir ſtellen ſie im folgenden zuſammen. Ein Vergleich iſt 

intereſſant. 

Haller, Jakob, Pfarrer vou Sunthauſen, machte die 

Kaſus in Freiburg durch. 
Suſenbrott, Georg, Pfarrer in Dürbheim, hörte die 

Moraltheologie in Konſtanz. 
Hermann, Johann Jakob, Pfarrer in Leipferdingen, 

aus dem Kanton Zug, hörte die Kaſus in Luzern in zwei⸗ 

jährigem Kurſe. 

Scriba, Johann Ulrich, Apoſtoliſcher Protonotar, Pfarrer 

in Hochemmingen, von Bremgarten gebürtig, hörte die ſchola— 

1mHolzherr a. a. O. S. 135. 

Mayer, J., Geſchichte der Benediktinerabtei St. Peter (Freiburg 

1893) S. 119.
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ſtiſche Theologie in Beſansgon in vier Jahren, zu Rom an der 
Sapienz erhielt er den Doktorgrad. 

Gundesheimer, Chriſtoph, von Engen, Pfarrer in Gut— 

madingen, hörte zwei Jahre Kaſus. 
Schönenberger, Andreas, Pfarrer in Weigheim, von 

Bremgarten gebürtig, hörte zu Freiburg in zwei Jahren die 

Kontroverſen und die Moraltheologie. 

Rech, Jakob, Kaplan in Möhringen, von Engen, hörte 
in zwei Jahren die Kaſus in Konſtanz. 

Wartis, Franz, Pfarrer in Geiſingen, von Zug gebürtig, 

machte in Wien die ſcholaſtiſche Theologie in vier Jahren durch. 

Kaiſer, Johann, Pfarrer in Eßlingen, von Engen ge— 
bürtig, machte in Konſtanz die Moraltheologie durch. 

Marius, Wilhelm, Kaplan in Seitingen, von Bregenz, 

hörte zwei Jahre lang in Konſtanz Moraltheologie. 

Vogler, G., Pfarrer in Wurmlingen, von Engen ſtam⸗ 

mend, hörte in Konſtanz Kaſus. 

Waibel, G., Pfarrer in Denkingen, von Wurmlingen 
ſtammend, hörte zwei Jahre in Konſtanz Kaſus. 

Hager, Jakob, Pfarrer von Seitingen, machte in Konſtanz 
die Kaſus ſamt der Philoſophie durch. 

Grieninger, Xaver, Pfarrer in Immendingen, ſtudierte 
zwei Jahre ſcholaſtiſche Theologie in Mailand. 

Scherer, Bartholomäus, Kaplan in Möhringen, machte 
die Kaſus in Konſtanz durch. 

Nueber, Johann, Pfarrer in Mühlheim. Er ſtudierte 

und erhielt die Grade in Dillingen. Aus den Univerſitätsakten 
von Dillingen ſei beigefügt: Nueber ſtammte aus Langenargen 

und wurde mit 21 Jahren 1664 zur Logik in Dillingen zu⸗ 
gelaſſen. Am 26. November 1665 wurde er Bakkalaureus der 

Philoſophie, am 28. Juli 1667 Magiſter der Philoſophie, 

Bakkalaureus der Theologie am 11. Mai 1671, Lizentiat der 
Theologie 23. April 1674, Doktor der Theologie 10. Juli 1686, 

letzteres in einer Zeit, da er ſchon Dekan des Kapitels Wurm⸗ 

lingen war. 

Walter, Barth., Pfarrer von Fridingen, aus Meßkirch 

ſtammend, machte die Moraltheologie und die Kontroverſen 

zu München durch. 
Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XX. 11
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Seigger, Johann Martin, Pfarrer in Balgheim, von Rott⸗ 

weil, machte in Freiburg die Philoſophie durch, wurde Magiſter 
und verwandte drei Jahre auf die ſcholaſtiſche Theologie. 

Heizmann, Johannes, Pfarrer in Nendingen, abſolvierte 

zu Konſtanz Philoſophie und Moraltheologie. 

Fiſcher, Jakob, Pfarrer in Kolbingen, aus der Baar 

ſtammend, abſolvierte in Graz die ſcholaſtiſche Philoſophie in 

vier Jahren. 

Bluntſchi, Johann Kaſpar, Pfarrer von Malſtetten, aus 
dem Kanton Zug ſtammend. Er machte in Luzern Philo⸗ 
ſophie und Kaſus durch. 

Neydinger, Jakob, Pfarrer in Aixheim, von Villingen 

ſtammend, hörte in Luzern Philoſophie und Moraltheologie. 

Aus dieſen Angaben von 1673 ſieht man deutlich, wie 

ſich ſeit 1623 das theologiſche Studium ſtark in Konſtanz 
konzentriert hat. 

Verhältnismäßig viele Schweizer haben nach dem Dreißig— 

jährigen Kriege in den verwüſteten Gegenden diesſeits des 

Rheines Anſtellung gefunden, während früher dies wohl nur 

vereinzelt der Fall geweſen iſt. So gewinnt auch für unſere 

Gegend die Studienanſtalt in Luzern Bedeutung. 

Die meiſten der 1673 angeſtellten Geiſtlichen haben aber 
doch nur, wie die von 1623 ihr Biennium Kaſus durch— 

gemacht, in das wohl auch meiſt Kontroverſen und bibliſche 

Studien eingeſchloſſen waren. Vorher hatten ſie Humaniora 

und Philoſophie ſtudiert, wofür ſeit 1650 reichlich Gelegenheit 
geboten war. 

Sechzehntes Kapitel. 

Die Errichtung des Prieſterſeminars in Meersburg als 

Abſchluß der theologiſchen Erziehungsbeſtrebungen. 

Nicht mehr in unſere Zeit hinein fällt die Errichtung eines 
Prieſterſeminars in Meersburg als Seminarium Ordi- 

nandorum. Doch ſoll mit wenigen Worten auf ſeine Be⸗ 

deutung hingewieſen werden, da ſeine Errichtung den Abſchluß 
einer langen, der von uns geſchilderten Entwicklung bietet. 

Der Gedanke, die aus verſchiedenen Anſtalten kommenden, 

vielfach ohne Konviktserziehung aufgewachſenen, den Gefahren
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der Städte nicht völlig entrückten Weihekandidaten wenigſtens 
auf die Dauer eines halben oder eines ganzen Jahres an 

einem ſtillen Orte in unmittelbarer Nähe des Biſchofs zu 
ſammeln, legte ſich gerade in der Diözeſe Konſtanz angeſichts 

der geſchilderten Verhältniſſe beſonders nahe. Dillingen hat 

in dieſer Zeit ebenfalls in ſeinem großen Konvikt ein beſonderes 

Augsburger Seminarium Ordinandorum eingerichtet. Ein 
ſolcher ungeſtörter Vorbereitungsplatz war angeſichts der Ver— 

hältniſſe unumgänglich nötig, ſollten nicht ſchwere Schäden 
entſtehen. 

Aber auch bei dieſem Unternehmen machten ſich die Geld⸗ 
nöte des tief in Schulden geratenen, reicher Geldquellen ent⸗ 

behrenden Konſtanzer Biſchofsſtuhles geltend. Nach langen 

Verhandlungen wurden endlich die notwendigen Beträge ſicher— 

geſtellt. Die Errichtung fällt in die Zeit des Biſchofs Franz 

Schenk von Stauffenberg (1704—1740), alſo in die Zeit 

der Hochblüte frommen Lebens in der Diözeſe Konſtanz. 
Der Kuratklerus mußte von je 100 fl. Einkommen jährlich 1 fl. 

beiſteuern, ebenſo wurden die Klöſter und Stifte zu beträcht— 

lichen Beiträgen verpflichtet. Der Biſchof gab 5600 fl., Kaiſer 

Karl VI. 10000 fl. Der Bau des Hauſes wurde von 1732 bis 

1734 aufgeführt. Die 1735 eröffnete Anſtalt war dem hl. Karl 

Borromäus geweiht. 

Entſprechend den Zwecken der Anſtalt lag der Schwer— 

punkt des Unterrichts in der unmittelbaren homiletiſchen, litur— 

giſchen und aſzetiſchen Vorbereitung der vor dem Eintritt in 
das Prieſtertum ſtehenden Weihekandidaten. 

In mühſamer Arbeit, unter vielen Opfern, unter Zu⸗ 

ſammenwirken von kirchlichen und weltlichen Behörden, von 

Ordensleuten, Säkularklerus und Laienwelt wurden in der 
Diözeſe Konſtanz die verſchiedenen Anſtalten geſchaffen, in 
denen der Klerus ſich Bildung und Erziehung holen konnte. 

Die Opfer waren nicht vergeblich. Etwa vom Jahre 1540 an 
ſetzte die Aufwärtsbewegung ein, die im achtzehnten Jahr⸗ 

hundert zu einer Hochblüte des religiöſen Lebens führte, wie 
ſie das Mittelalter wohl kaum größer geſchaut. Es hafteten 

dieſem religiöſen Leben freilich auch manche Schwächen, Ein— 
ſeitigkeiten und Sentimentalitäten an, die zum Teil aus der 

11⸗
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Not, zum Teil aus dem Geiſte der Zeit, zum Teil aus dem 

ſtarken Einfluß der Tätigkeit der Ordensgeiſtlichen ſich erklären. 

In ſie griff die brutale Zeit der Aufklärung ein. Sie beſeitigte 

dieſe Schwächen, aber ſie zerſtörte mit ihnen auch zum größten 

Teile die fruchtreiche Arbeit von vielen Jahrhun— 
derten, ſie zerſtörte auch viele der Anſtalten, deren Wirken 

für die Diözeſe Konſtanz wir behandelt haben. Eine neue Zeit 

zog herauf, in der vielfach wieder von vorn angefangen 
werden mußte.



Kleinere Mitteilungen. 

Die Jeſuitenkirche in Mannheim und ihre Nenovation. 
Von Joſef Kuld. 

J. 

Seitdem wir uns gewöhnt haben, von Denkmalpflege und 

Heimatſchutz zu ſprechen und ſie auch praktiſch zu üben, ſind 

Renovationen oder, beſſer geſagt, Inſtandſetzungen alter und be⸗ 

merkenswerter Bauten und Kunſtgegenſtände verhältnismäßig 

nichts Seltenes mehr. Der Grund hierfür liegt hauptſächlich 

darin, daß unſere moderne Zeit es ſich angelegen ſein läßt, die 

geſchichtlichen und kunſtgeſchichtlichen Verhältniſſe vergangener 

Tage mehr und mehr zu erforſchen, um aus den ſo gewonnenen 

Kenntniſſen und Mitteln Nutzen zu ziehen für uns und unſere 
Verhältniſſe. 

In letzter Zeit iſt es namentlich die Baukunſt des 17. und 
18. Jahrhunderts, die unſere Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt 

hat und die uns in vieler Beziehung auch ſonſt naheſteht. In 
dieſe Zeit fällt auch die Erbauung unſerer Jeſuitenkirche mit 

dem anſchließenden Jeſuitenkollegium, das heute allerdings nur 

noch zum Teil vorhanden iſt und den Verkehrsverhältniſſen hat 
geopfert werden müſſen. 

Die Geſchichte unſerer Jeſuitenkirche iſt erſt in der anläßlich 

der Renovation herausgegebenen Feſtſchrift- vom Jahre 1907 und 
in neueſter Zeit in dem Werk des Jeſuiten und Kunſthiſtorikers 

Joſeph Braun über die Kirchenbauten der deutſchen Jeſuiten? 

1Ein Teil dieſer Feſtſchrift iſt von mir, der andere von Landgerichts⸗ 

präſident Gießler geſchrieben. 

Braun, J., Die Kirchenbauten der deutſchen Jeſuiten II, Frei⸗ 
burg i. Br. 1910. Siehe auch Kuld, J., Die Jeſuitenkirche in M. und ihre
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eingehender behandelt worden. Über die Renovation der Kirche 
iſt bis jetzt meines Wiſſens eine Veröffentlichung noch nicht 

erſchienen. Unter Voranſchickung eines kurzen geſchichtlichen 

Überblicks über ihre Erbauung, der ſich hauptſächlich auf obige 

Feſtſchrift, die Bauakten im Generallandesarchiv in Karlsruhe 

und die Akten über die Renovation ſtützt, möge hier darüber 

berichtet werden. 

Wie aus den Akten im Generallandesarchiv hervorgeht, 

iſt die Kirche unter der Regierung der Kurfürſten Karl Philipp 
(1714 1742) und Karl Theodor, der durch den bayeriſchen 

Erbfolgevertrag gezwungen war, im Jahre 1778 ſeine Reſidenz 
nach München zu verlegen, ausgeführt worden. 

Zuerſt wurde das Jeſuitenkollegium erſtellt und nachher 

erſt die Kirche. Beſtimmungsgemäß ſollte ſie die Hofkirche ſein, 

wie wir ſpäter noch ſehen werden. 

Am 26. Mai 1727 ſchenkte der Kurfürſt den Bauplatz zum 

Jeſuitenkollegium und der Kirche, und am 5. Juli wurde der 

Bauplatz abgeſteckt, nachdem am 3. Juli die Patres „unter 

Überweiſung einer Handvoll Grund“ Beſitz davon genommen 
hatten. Auch wurde unterm 19. Juni 1729 beſtimmt, daß „100 

Schritt in der Länge und 100 Schritt in der Breite“ vom 

Bauplatz unbebaut bleiben müſſen. Nach der Abſicht Karl 

Philipps ſollten für die Kirche höchſtens 150000 fl. verwendet 

werden. Als Grundſtock zu dieſen folgte unterm 23. April 1729 

eine Stiftung des Kurfürſten dahin, daß er der Geſellſchaft Jeſu 

ein Kapital von 100 000 fl. ſchenkte zur Erbauung einer Kirche 

und eines Kollegiums und zum Unterhalte der dafür erforder— 
lichen Perſonen. Dieſes Kapital ſelbſt ſollte nicht angegriffen, 

ſondern der nötige Aufwand von den Zinſen beſtritten werden. 

Bis dieſe Zinſen oder ſonſtige Mittel eine Rente von jährlich 
6000 fl. abwerfen würden, ſicherte die Stiftung zugleich eine 

jährliche Penſion von 1200 fl. aus der kurfürſtlichen Hofkammer⸗ 

kaſſe. Zugleich wurde den Jeſuiten das erforderliche Bauholz 

und Brennholz in natura zugeſichert auf ſo lange, bis ihrer 

Gefälle jährlich 6000 fl. betragen. Nachher ſollte jede Natural⸗ 

Geſchichte („Die chriſtliche Kunſt“ XIII, Heft 7, S. 169—189). Gerich, A., 
Die künſtleriſche Ausſtattung der Jeſuitenkirche in M. (dieſe Zeitſchrift 

N. F. X, 149—179).
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gabe in Holz aufhören und nur noch jährlich 300 fl. von der 

obigen Penſion von 1200 fl. zur Anſchaffung des Holzes durch 

die kurfürſtliche Hofkammer verabreicht werden. 
Das hier genannte Bauholz wurde größtenteils aus den 

Waldungen von Schifferſtadt (bei Speyer) und Otterberg (bei 

Kaiſerslautern) in der Pfalz entnommen. 

Mit dem Bau des Kollegiums, welches der Verbindungs— 

bau zwiſchen Schloß und Hofkirche war, iſt unmittelbar darauf 
begonnen worden. Das heutige Pfarrhaus der Jeſuitenkirche 

bildete einen Teil desſelben. Durch dieſes Kollegium konnte 

man trockenen Fußes vom Schloß zur Hofkirche gelangen, mit 

dem es durch einen breiten Gang verbunden war. 

Der Architekt des gewaltigen Werkes von Kollegium und 
Kirche war Alexander Galli von Bibiena. Er entſtammte einem 
alten italieniſchen Künſtlergeſchlecht Namens Galli, deſſen Stamm⸗ 
herr 1625 zu Bibiena, einem Dörfchen im Bologneſiſchen, ge— 
boren war. 

Die Bibiena ſind als Theater-Architekten beſonders bekannt 

geworden. Als ſolcher kam auch Bibiena nach Mannheim, um 

den Bau des großen Opernhauſes, das einen Teil des Schloſſes 
bildete und am 18. Januar 1742 eingeweiht wurde, auszuführen. 

Bibiena, der vom Kurfürſten in den Adelsſtand erhoben wurde, 

hat es bis zum Oberbaudirektor gebracht und iſt als ſolcher 

im Jahre 1748, als man gerade mit den Arbeiten an der Kuppel 

unſerer Kirche beſchäftigt war, geſtorben. An den Beratungen 

über die Kuppelkonſtruktion konnte er „wegen überfallener Krank— 
heit nicht erſcheinen“. 

Sein Nachfolger war der franzöſiſche Architekt Nikolaus 

Pigage, dem mit Schreiben vom 10. Februar 1749 die Ober⸗ 

direktion über das geſamte kurfürſtliche Bauweſen übertragen 

wurde und der hauptſächlich bei der inneren Ausſtattung unſerer 

Kirche mitgewirkt hat. Pigage war ein ganz hervorragender 

Architekt ſeiner Zeit und hat als ſolcher am hieſigen Schloſſe, 

in Schwetzingen und Düſſeldorf Bedeutendes geleiſtet. 

Beſondere Verdienſte um unſern Kirchenbau hat ſich aber 
der ſchon unter Bibiena mit der Bauleitung betraute Architekt 
und Baumeiſter Franz Raballiatti erworben, der es vom 
Steinhauerpolier bis zum Baumeiſter gebracht hat und ſpäter
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noch am Schloſſe mit tätig war. Unter der Oberleitung von 
Pigage hat Raballiatti dann den Bau zu Ende geführt. Von ihm 
ſind auch die Zeichnungen in dem Werke „Basilica Carolina“, 

das die Jeſuiten zur Vollendung der Kirche herausgegeben und 
dem Kurfürſten gewidmet haben. 

Der Grundſtein zur Kirche, wahrſcheinlich aber der Ur— 

kundenſtein zur ganzen Bauanlage von Kirche und Kollegium, 

wurde am 12. März 1733 gelegt. Der Bau des Kollegiums 
iſt 1733 fertig geweſen. 

Nach der Erſtellung des Kollegiums hat die Bautätigkeit 

ausgeſetzt und erſt 1738 wurde mit dem Bau der Kirche be— 

gonnen. Auch wiſſen wir, daß dem Kabinettſchreiner Zeller für ein 

Modell der Kirche im Jahre 1738 371 fl. ausbezahlt wurden. 
Unterm 28. März 1738 hat der Kurfürſt über den Kirchen— 

bau weiter beſtimmt: 

1. „daß die zu erbauende Kirche eine Hofkirche ſein und be— 

nambſet werden, jedoch deren adminiſtration, die Haltung 

des Gottesdienſtes und andere von der Societät herge— 

brachte geiſtliche Uebungen den Patribus S. J. unhinderlich 

beſtändig und zu ewigen Zeiten verbleiben ſolle; 

2. daß die bereits gewidmeten und ferner hergebenden Gelder 
lediglich aus denen zu Unſerer ganz freien und unbe⸗ 

ſchränkten Dispoſition Uns zukommenden Mitteln herge— 
nommen ſeien, auch weiter beſtritten werden ſollen, folglich 
dadurch unſere Cameral⸗ und das allgemeine Landes⸗ 

aerarium noch auch geiſtliche Adminiſtrationskaſſa beſchwert 

worden ſein noch fürhin beläſtigt werden ſollen .. .; 

3. daß die Kirche zu keinem anderen als blos und allein dem 
römiſch⸗katholiſchen Gottesdienſt gebraucht werde; 

4. daß bei allen und jeden ſich ereigen mögenden Regierungs— 

und Religions⸗Veränderungen denen Patribus 8S. J. ... 

die Kirche ganz aigen und mit Vorteilen für beſtändig 

verbleiben ſoll; 

5. daß von ihnen der römiſchkatholiſche Gottesdienſt mittels 

Haltung der Meß, Aemter, Predigten, chriſtlicher Lehr, Beicht— 

hören und übrigen römiſchkatholiſchen Andachten ... geübt 

und darwider kein Simultaneum eingeführt werden ſoll;
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6. daß hiezu das dieſer Kirche in denen Fundationsbriefen 
vom Jahr 1729 und in denen bei Legung des erſten Steins 

am 12. Martii 1733 in Truck gegebenen Zettuln beige— 

legtes Praedikat einer Hofkirchen zum Vorwand oder Bei— 

hilf nicht genommen werden ſoll.“ 
Im Anſchluß an Punkt 1 wurde vom Kurfürſten am 16. April 

1738 eine weitere Beihilfe von 10000 fl. jährlich, zahlbar in 

vierteljährlichen Raten, zugeſagt; dieſe Beihilfe ſollte aber den 

Geſamtbetrag von 150 000 fl. nicht überſteigen. Mit aller Energie 

wurde jetzt weitergebaut. Aber die gewährten Zuſchüſſe, die in 

den Jahren 1739 und 1740 ſogar 15 000 fl. betragen haben, ſind 

im Jahre 1742 auf 2700 fl. geſunken und haben dann ganz 

aufgehört. Dadurch und durch den Tod des Kurfürſten Karl 

Philipp am 31. Dezember 1742 iſt die Bautätigkeit ins Stocken 
geraten und hat eine Zeitlang ganz aufgehört. Erſt als der 

neue Kurfürſt Karl Theodor unterm 13. Dezember weiterhin 

die Summe von 15000 fl. zugeſagt und auch die Zahlung der 
den Bauhandwerkern noch zuſtehenden Summe von 36 900 fl. 

übernommen hatte, konnte weiter gearbeitet werden. Als ſpar— 
ſamer Bauherr hat der Kurfürſt aber an dieſe Zuſage die auch. 

ſpäter wenig beachtete Mahnung geknüpft, „Bedacht zu nehmen, 

daß die Gelder nicht zu überflüſſigen Zieraten nach des Archi⸗ 

tekten eigener Willkür, ſondern lediglich zum höchſt notwendigen 

Bauweſen nach vorheriger reifer Überlegung verwendet wer⸗ 

den möge“. 

Von jetzt an gingen die Arbeiten wieder beſſer vorwärts, 
ſo daß die Querſchiffbogen 1746 und das Hochſchiffgewölbe 1747 

geſchloſſen werden konnten. Wie allen größeren Bauten, ſo⸗ 

ſind auch dieſem die Differenzen mit den Handwerksmeiſtern 
nicht erſpart geblieben. Im Frühjahr 1746 ſehen wir den be⸗ 
rühmten Architekten des Würzburger und Bruchſaler Schloſſes, 

den „Fortifikations⸗Obriſten“ Balthaſar Neumann, gelegentlich 

einer Reiſe nach Bruchſal als Schiedsrichter hier, um die 
„Irrungen“ in Ordnung zu bringen. Neumann hat ſich „alle 

menſchenmögliche Mühe gegeben“, bis eine Einigung erzielt war. 
Für ſeine Tätigkeit erhielt er „100 Spezisducaten und Zehrung 

nebſt Auslagen für ſein Gutachten“. Durch dieſes Gutachten 
ſind 6911 fl. erſpart worden.
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Die Arbeiten ſelbſt ſind größtenteils von einheimiſchen 

Meiſtern ausgeführt worden. 

Eingehende Beratungen folgten im Jahre 1748 über die 

Dachkonſtruktion des Kuppelturmes und über die Konſtruktion 

der inneren Gewölbekuppel. Hiezu konnte Bibiena, wie oben be⸗ 
merkt, wegen Krankheit nicht erſcheinen; es wurde daher im Bei— 

ſein Raballiattis beſchloſſen, die innere Kuppel in Holz auszu⸗ 

führen, wie ſie jetzt tatſächlich iſt. Wahrſcheinlich hat die Krank— 

heit Bibienas ſeinen Tod herbeigeführt, denn wir wiſſen nur, 

daß er im Frühjahr 1748, als man gerade mit den Arbeiten 
an der Kuppel beſchäftigt war, geſtorben iſt. 

Bibiena hat ganz im Geiſte Berninis, des letzten Meiſters 

der Peterskirche in Rom, gearbeitet und ſich zu dieſem ſeinem 

größten Werke die Kirche Il Jeſu in Rom als Vorbild ge— 

nommen. Dieſes treffliche Werk Giacomo Vignolas iſt für die 
meiſten Jeſuitenkirchen als Vorbild benützt worden. 

Nach dem Tode Bibienas konnte erſt mit dem Innenbau 
begonnen werden. Wie ſchon eingangs erwähnt, ſind die Arbeiten 
im Innern unſerer Kirche unter der Oberleitung von Pigage 

ausgeführt worden, daher kommt es auch, daß hier der fran⸗ 

zöſiſche Einfluß ſich etwas geltend macht. Die Maler- und die 

Stukkateurarbeiten waren dem Egid Quirin Aſam, „einem 
vollkommenen Meiſter in der Stukador-Arbeit“, übertragen, 

der jedoch nach kaum 1½jähriger Tätigkeit hier geſtorben iſt. 

Die Stukkateurarbeiten ſind dann durch die „Stukkadürer, die 
bei Herrn Aſam ſelig in Arbeit ſtanden“, fertig gemacht worden. 

Als ſolche werden der „Gipſer-Quadrateur Brau“ und „Heiß“ 

genannt. Welche Künſtler die Malerarbeiten fertiggemacht 

haben, iſt bis jetzt leider nicht bekannt geworden. Über dieſe 

Arbeiten und über die andern Meiſter des Innenbaues, die Bild⸗ 

hauer Paul und Auguſt Egell, ſowie über den Meiſter der 
Altäre Peter Verſchaffelt wurde ſchon von Alfred Gerich“ be— 
richtet. Es ſei hier nur noch erwähnt, daß Verſchaffelt der 

Nachfolger von Paul Egell (Vater) war und daß man bei ſeiner 

Berufung im Jahre 1752 offenbar von dem Wunſche ſich leiten 

ließ, einen Künſtler zu bekommen, der dem Geiſte und der Kunſt 
    

1 A. a. O.
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Bibienas naheſtand. Dieſen hatte man in Verſchaffelt tatſäch— 

lich gefunden. 
Die Werke Verſchaffelts tragen, ebenſo wie die Werke Bibienas, 

den Stempel klaſſiſcher Größe, übertragen auf unſere Verhält⸗ 

niſſe, an ſich; ſie haben vieles miteinander gemeinſam und ſind, 
als Ganzes betrachtet, harmoniſch miteinander verbunden. 

Die Einweihung der Kirche erfolgte am 13. Mai 1760 und 

wurde durch den Fürſtbiſchof Joſeph von Augsburg in Gegen⸗ 

wart des Kurfürſten und ſeiner Gemahlin vorgenommen. Zur 

Verherrlichung des Feſtes ließ der Kurfürſt eine Münze prägen, 
die Jeſuiten aber gaben aus Dankbarkeit ein Feſtbuch in latei⸗ 

niſcher Sprache heraus, das den Titel „Basilica Carolina“ hat, 

in dem eine Anzahl prächtiger Stiche von dem urſprünglichen 

Projekt der Kirche, mehrere Feſtgedichte und eine ſchwungvolle 

Beſchreibung der Kirche enthalten ſind. 

Mit der Einweihung dieſer Jeſuitenkirche hat ein Bauwerk 

ſeinen Abſchluß gefunden, das zu den bedeutendſten ſeiner Art 

auf deutſchem Boden gerechnet werden muß. Mancherlei Schwie⸗ 
rigkeiten und Hinderniſſe ſind in der langen Bauzeit von über 
20 Jahren zu überwinden geweſen, und erleichtert hat man 

aufgeatmet, als der Bau ſoweit fertig war. Nicht lange ſollte 

dieſe ſchöne Zeit jedoch anhalten; denn als 1772 der Jeſuiten⸗ 

orden aufgelöſt wurde, ging die Kirche auf die Lazariſten über, 

und als dieſe ebenfalls fort mußten, iſt ſie den geiſtlichen Lehrern 

des Gymnaſiums überlaſſen worden. Vorher ſchon (1773) verlor 

ſie durch die Uberſiedelung Karl Theodors nach München ihren 

Beſchützer, und als gar die rechtsrheiniſche Pfalz 1803 an Baden 

kam, auch noch ihr Vermögen, das größtenteils auf der linken 

Rheinſeite angelegt war. So wurde dieſe herrliche Kirche ent⸗ 

blößt und verarmt 1804 der katholiſchen Kirchengemeinde über— 
geben, die ſeitdem in pietätvoller Weiſe für ſie beſorgt war. 

II. 

Die Renovation unſerer Jeſuitenkirche wurde anläßlich des 

150jährigen Einzuges in die Kirche, welche mit dem 300jährigen 

Jubiläum der Stadtgründung zuſammenfiel und von der Stadt 

durch eine große Kunſt⸗ und Gartenbauausſtellung feſtlich be—
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gangen wurde, ausgeführt; ſie darf ſomit als Jubiläumsgabe 

der Katholiken Mannheims betrachtet werden. 
Seit Erſtellung der Kirche im 18. Jahrhundert ſind größere 

Renovationen, außer einer Beſchädigung an der Kuppellaterne 

durch Blitzſchlag im Jahre 1807 und der Umdeckung des Daches 

im Jahre 1878, nicht vorgenommen worden, obwohl ſolche im 

Laufe der Jahre ſehr dringlich geworden waren, da wiederholt 

größere Putzſtücke abgefallen ſind und andere eine ſtete große 

Gefahr für die Kirchenbeſucher bildeten. Wohl hat man die zu⸗ 

tage tretenden Mängel jeweils, ſo gut es eben ging, ausgebeſſert, 

eine durchgreifende Inſtandſetzung ließ ſich aber nicht mehr hin⸗ 

ausſchieben. 

Eine Hauptſorge für das Gelingen der Renovation bildeten 

neben anderem hauptſächlich die Decken- und Kuppelbilder. Der 

Katholiſche Stiftungsrat wandte ſich deshalb im Jahre 1903 

an den Hiſtorienmaler Profeſſor W. Kolmsperger in München, 
um ein Gutachten über den Zuſtand der Bilder zu bekommen. 

Kolmsperger hat dieſes unterm 8. Auguſt 1903 erſtattet und 
darin feſtgeſtellt, daß alle erdigen und tonhaltigen Farben in 

Staub zerſetzt ſind. Weiter empfiehlt er, die Renovation nicht 

mehr ſo lang hinauszuſchieben und keine ſogenannten Verbeſſe⸗ 

rungen uſw. vornehmen zu laſſen.. 

Nachdem noch einige Vorfragen betreffs der Oberleitung 

erledigt waren und der annähernde Koſtenvoranſchlag ſeine be— 

hördliche Genehmigung gefunden hatte, wurde gleich nach Oſtern 
1906 mit den Arbeiten begonnen. 

Die Mittel hiezu wurden dem für dieſe Zwecke geſtifteten 
Heußerfonds, der bis dahin auf etwa 105000 Mk. angewachſen 
war, entnommen. 

Grundbedingung der Renovation war, „alles zu erhalten, 

die ſchadhaften Teile gewiſſenhaft und durchaus im Sinne des 

Vorhandenen auszubeſſern oder, wo abſolut nötig, im gleichen 

Geiſte zu erneuern, den tief auflagernden Staub zu beſeitigen, 

die ſchmutzigen, verſtaubten und verrußten Flächen der Geſimſe 

und Wände ſowie Gewölbe im urſprünglichen Farbton zu faſſen, 

die Vergoldung zu erneuern, den echten ſowie den Stuckmarmor 
zu reinigen, zu polieren, die Stuckfiguren zu ſtreichen, die Eichen⸗ 

holzteile zu reinigen und den total ruinöſen Zuſtand des Platten⸗
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und Geſtühlbodens zu erneuern, das Geſtühl auszubeſſern, 

ebenfalls zu reinigen und neu zu firniſſen“. 

Dieſe dem Vorberichte des Koſtenvoranſchlages entnom— 

menen Angaben und Verpflichtungen wurden bei der Renovation 
genau eingehalten. 

Zuerſt wurde mit der Erſtellung des umfangreichen Ge— 

rüſtes begonnen. Dieſes Gerüſt war für ſich ſchon eine Sehens⸗ 

würdigkeit und wurde oftmals bewundert. Sein gigantiſcher 

Reiz lag in dem ausgedehnten und weitverzweigten Eiſen- und 
Leitergerüſt, das im Langhaus bis zu 30 m, in der Kuppel 

ſogar bis zur ſchwindelnden Höhe von 54 m ſich emporreckte. 

Mehrfache Ausbuchtungen und Ergänzungen haben es an den 

meiſtbenützten Stellen der Bilder und Kuppel zu einem undurch⸗ 

dringlichen Konglomerat geſteigert, in das die Maler manchmal 
wie in ein Netz verſtrickt waren. Es hat die verhältnismäßig 

beſcheidene Summe von rund 10000 Mk. gekoſtet und wurde 

von der Firma Heinrich Kling jun. in Karlsruhe in muſter⸗ 
gültiger Weiſe und prompt ausgeführt. 

Um den Umfang der Arbeiten einigermaßen beurteilen zu 
können, ſei mitgeteilt, daß die Kirche im Innern etwa 65 m 

lang, 26 m breit, im Langhaus 30 m und in der Kuppel 54 m 

hoch iſt. Die Kunſtmalerei an den Bildern wurde von Profeſſor 

Waldemar Kolmsperger aus München, welchem ſein Sohn Wal⸗ 

demar und die Kunſtmaler Dietrich und Biſchof zur Seite ſtanden, 

ausgeführt. Alle Dekorationsmalerarbeit an den Wänden, Decken, 

Geſimſen und deren Vergoldung beſorgte die Firma Doſer X Götz 
in München, welcher die Maler Grill und Theodor Kolmsperger 

als Hauptmitarbeiter gute Dienſte leiſteten. Alle Arbeiten an 
den Altären, Logenbalkonen, Orgel, Kanzel, Beichtſtühlen und 

deren Vergoldung waren dem Maler Ludwig Rieger aus Lauten⸗ 
bach (Baden) übertragen. 

Mit den Arbeiten an den Decken und Wänden wurde am 
26. Mai 1906 begonnen. Wie bei allen derartigen Arbeiten, 

mußte ſich jeder Beteiligte in die außergewöhnlichen Verhält⸗ 

niſſe dieſes Baues zuerſt etwas einleben. Obwohl der Voran⸗ 
ſchlag peinlichſt genau ausgearbeitet und beſchrieben war, ſo hat 

ſich nach dem erſten Rundgang und der näheren Unterſuchung 
auf dem Gerüſt — durch welches man an manche Stellen über—
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haupt erſt gelangen konnte — doch gezeigt, daß der ausge⸗ 

worfene Kredit nicht ausreichte und manches nachzuholen war, 

was denn auch umgehend geſchah. Über alle wichtigen Befunde 

und die beſchloſſenen Maßnahmen wurde jeweils ein ſchriftliches 

Protokoll abgefaßt, von den Beteiligten unterſchrieben und jedem 
ein Exemplar zu ſeinen Akten übergeben. Ohnedies hatte der 

bauleitende Architekt ein Tagebuch geführt, in welches alle Er— 
eigniſſe, womöglich mit Skizzen, verzeichnet wurden. 

Der erſte Rundgang bis zur Kuppellaterne und zum Lang— 

hausgewölbe konnte am 16. Juni 1906 im Beiſein des Herrn 

Profeſſors Kolmsperger vorgenommen werden. Bei dieſem Rund⸗ 

gang hat man wahrgenommen, daß die Malerei in der Kuppel— 
laterne ſpäteren Datums iſt als diejenige in der Kuppel und Lang⸗ 
hausdecke. Bei näherem Zuſehen wurde ſie als vom Jahre 1807 

— der Renovierung der Laterne infolge Blitzſchlag — herrührend 

erkannt und im ſelben Geiſte auch erneuert. Das Protokoll ſagt 

darüber: „Die Laterne mit Gott Vater in duftiger Malerei 

iſt nach den Aufſchriften daſelbſt allem Anſchein nach im Jahre 

1806-—1807 neu hergeſtellt worden. Während die Mörteldecke 
mit der Hauptfigur im allgemeinen gut erhalten iſt, ſind an 

den Wandteilen, hauptſächlich bei den Fenſtern, große Verputz⸗— 

ſtücke ganz loſe, teilweiſe auch ſchon abgeſtürzt, die Fenſter 

erblindet und teilweiſe zerbrochen, auch ein Schutzgitter gegen 

Süden iſt verwittert. Die Haarriſſe der Decke ſind ſauber von 

Ruß und Staub abzublaſen, die Verputzteile an den Wänden 
teilweiſe zu erneuern, desgleichen die Fenſter ſelbſt, was in 
ausgeſucht ſorgfältiger Art zu geſchehen hat, da man ſpäter 

nicht mehr beikommen kann. Die geſamte Dekoration der Laterne, 
die nur in Ockertönen und abwechſelnd mit Grau erſtellt iſt, 

muß, da ſie jede Bindekraft eingebüßt hat, erneuert werden, 
was im gleichen Charakter wie jetzt, wenn einzelne Teile auch 
den Formen der Reſtauration vom Jahre 1806/07 entnommen 

ſind, zu geſchehen hat. Die Fenſter werden, wie im Schiff, in 

nur weißem Antikglas erſtellt, und iſt mit den Inſtandſetzungs⸗ 

arbeiten hier oben zu beginnen.“ 

Die einzelnen Arbeiten wurden ſofort in Angriff ge— 

nommen und dem Protokoll entſprechend peinlichſt genau 

ausgeführt.
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Unter dieſer Laternenkuppel ſtand „23. Oktober 1807“ und 

die Namen „Max Opfermann, Fritz und Julius Kohlmann 
Maler, S. B. Vergolder, Franz Ludwig Schieferdecker und Schie⸗ 

ferdeckermeiſter Oſtermaier“. Dieſe Aufzeichnungen wurden wie⸗ 

der erneuert und die Namen der Mitarbeiter bei der jetzigen 

Renovation hinzugefügt, wobei ein humorvoller Maler folgenden 

Scherzvers anbrachte: 

Frohen Mutes kamen wir aus München, 

Zum Malen, Streichen und Tünchen; 

Viel Arbeit und Schweißtropfen gab es hier, 

Sind feſt bei der Arbeit geſtunden, 

Doch einen Maßkrug mit friſchem Bier, 

Das haben wir nicht gefunden. Anton Biſchof. 

Die Hauptbeſchädigungen waren an der großen Vierungs⸗ 
kuppel. Bevor man an dieſe oder auch ſonſt an irgend eine 

Arbeit ging, machte man ſich daran, die wichtigſten Partien 

zu photographieren und, ſoweit es möglich war, gewiſſenhaft 

abzupauſen. Die Arbeiten wurden dann ſtückweiſe ſo vorge— 
nommen, daß man auf der gegenüberliegenden Seite ſowohl 
die Form wie die Farbe noch erſehen konnte. Es hat ſich ge— 

zeigt, daß die Malerei im allgemeinen gut erhalten war und 
nur die Ocker⸗ und Fleiſchtöne ſowie einige braune Nachmalungen 
an den Bildern erneuert werden mußten. Das war beſonders 

nötig bei allen gelben Tönen an den Fenſter- und Gewölbe— 

leibungen, den breiten Rahmeneinfaſſungen um die Bilder und 

an den grünen Füllungsfeldern an den Gurtbogen, die ohne 

Verbindüng, teilweiſe ſchon abgefallen und beim geringſten Luft⸗ 

zug oder Anwiſchen haltlos waren. Bevor man an dieſe Er⸗ 

neuerung ging, wurden die Bilder mit Brot, Pinſel und Waſſer 

gereinigt und dann erſt das Fehlende erneuert. 

Eine Unterſuchung der Kuppel hat ergeben, daß die ge— 

wölbten Flächen derſelben aus Holz gezimmert und verputzt 
ſind. Der im allgemeinen feſte Putzgrund der Bilder iſt auf 

einer einfachen Bretterſchalung. Dieſe Schalung ſchneidet an 

den Fenſtern mit kleinen Stichkappen an die maſſiven Um⸗ 

faſſungsmauern an. Im Laufe der Jahre hat ſich nun die 

Holzkonſtruktion dieſer bemalten Kuppel etwas geſenkt und 

nach unten verſchoben, was ſich dann namentlich am Anſchluß.
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des Holzgewölbes an die Umfaſſungsmauern und da, wo die 
Holzkuppel aufſitzt, gezeigt hat. An dieſen Stellen, beſonders 

an den Fenſterleibungen, mußten der Verputz, die anſtoßenden 

Dekorationen und Bilder faſt ganz erneuert werden. An ein⸗ 

zelnen Stellen war auch der letzte Putzauftrag, die ſogenannte 

Abſcheibung, welche ſich ſeinerzeit nicht mehr mit dem Unter⸗ 

grunde verbunden hatte, abgefallen geweſen. Eine Unmenge 

kleiner Haar- und Windriſſe, die natürlich eine Folge des Putzes 
auf Schalung ſind, hat ohnedies die einzelnen Bilder durch— 
zogen. Dieſe Riſſe wurden nicht als bedenklich angeſehen und 
nur ſauber ausgeblaſen und ausgebürſtet, da ein Zuputzen doch 

keinen Zweck gehabt hätte, weil der Putz mit der Zeit doch 

wieder herausgefallen wäre. Zum Schluſſe wurden die Flächen, 

die ſich etwas gelockert hatten, wieder angeſchraubt oder ſonſt⸗ 

wie ſorgfältig befeſtigt. 

Bei der Reinigung der inneren Kuppelfenſter hat ſich heraus⸗ 

geſtellt, daß an einem Fenſter ſämtliche Scheiben mit Elektrizität 

geladen waren und daß bei der geringſten Reibung mit Papier 

dieſes direkt angezogen wurde. Jedenfalls iſt das auf den 

oben erwähnten Blitzſchlag zurückzuführen. Analog wie bei den 

Arbeiten an der Kuppel iſt man auch mit denen im Langhaus 

verfahren. Abgeſehen von einigen kleineren Zuputzarbeiten an 

den Luftlöchern und Fenſtern war der konſtruktive Teil hier 

vorzüglich erhalten. Auch die Malerei iſt hier im großen und 
ganzen ohne größere Beſchädigungen geweſen, mit Ausnahme 

eben wieder ſämtlicher Teile, welche in Ockerfarbe erſtellt ſind 
oder übermalt waren, wie das bei mehreren Figuren der Fall 

war. Der reiche Einfaſſungskranz des Langhausbildes mit 

ſeiner guirlandenumwundenen, braungelben Tönung und Ver⸗ 

goldung mußte ganz erneuert werden. Die ſchwere Vergoldung 

hatte ſich losgelöſt und ihre einzelnen Blätter hingen nur noch 
klumpenweiſe mit der Farbe zuſammen, um beim geringſten 
Anſtoß oder Luftzug abzufallen. Die alte Farbe ſah wie ge⸗ 

ronnen aus und war in Staub zerſetzt. Dieſe geſchwungene 

und geriefte Umrahmung hat durch ihre öftere Unterbrechung 

viel Arbeit, aber auch viel Staub und Schmutz verurſacht. 

Ebenſo war es mit den Fenſter- und Gewölbeleibungen, deren 

ockergelber Untergrund bis auf den Verputz abgewaſchen und
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mit der Bürſte gereinigt wurde. Auch dieſe Partien mußten alle 

erneuert werden. Sie wurden naß eingeſtrichen und neu vergoldet. 

Nach der Reinigung ſah das Bild wie neu aus und mit 

Leichtigkeit konnte man erſehen, was und wo ergänzt werden 
mußte. 

Bei der Unterſuchung der Querſchiffgewölbe machte man 

die intereſſante Entdeckung, daß dieſelben, ähnlich wie das Lang⸗ 

haus und die Kuppelgewölbe, urſprünglich bemalt waren. An⸗ 

ſcheinend waren es Szenen aus dem Leben der Mutter Gottes 

(Himmelfahrt). Dieſe Malerei ſcheint dem Architekten offenbar 

als Überladung vorgekommen zu ſein, da er ſie durch ruhiger 

wirkende Stuckarbeiten erſetzen ließ. Dadurch iſt auch eine 

beſſere Harmonie mit dem Chorgewölbe und der Kuppel er— 
zielt worden 

Die vier Zwickelbilder am Kuppelanfang ſtammen von dem 

Kunſtmaler Philipp Hieronymus Brinkmann aus Speier. Dieſe 

Bilder ſind die beſten in unſerer Kirche und haben auch keiner 
größeren Renovierung bedurft. 

Das Chorgewölbe iſt von einer mächtigen Gloriole bedeckt, 

die ſich ſtrahlenförmig ausbreitet und reich vergoldet iſt. Be⸗ 

ſchädigungen waren hier nicht vorhanden, ſo daß es nur ge⸗ 

reinigt und neu vergoldet worden iſt. Das große Hauptgeſims 

im Innern der Kirche iſt vorgemauert und hat eine Ausladung 

von 1,40 Meter. Von ihm ſind mehrere Stücke abgefallen 

geweſen. Bei näherer Unterſuchung hat es ſich herausgeſtellt, 
daß ganze Scheite Buchenholzkohle der Länge des Geſimſes 

nach in dasſelbe eingelegt ſind. Jedenfalls dienten ſie dazu, 
ihm eine größere Stabilität zu geben und auch ein raſcheres 
Abbinden des Gipſes herbeizuführen. Die Erneuerung der ab— 
gefallenen Stücke wurde mit Drahteinlagen ausgeführt. 

Die Arbeiten an den Wänden und Gewölben unterhalb 

des Hauptgeſimes, ſowie die Arbeiten an den Altären, der 
Kanzel, Orgel, Beichtſtühle uſw. ſind nach dem Baubeſchrieb 
ausgeführt worden. 

Bei der Ablaugung des Kanzelkorbes, der ganz dick mit 
Olfarbe zugeſtrichen war, kamen drei ungemein zierliche und 

reizvolle Holzſchnitzereien zum Vorſchein. Es ſind Reliefdar⸗ 
ſtellungen, welche die Predigt Johannes des Täufers in der 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XX. 12
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Wüſte, die Predigt des Herrn im Tempel und die Predigt des 
heiligen Apoſtels Paulus auf dem Areopag verſinnbildlichen“. 

Alle drei Darſtellungen wurden reich vergoldet und bilden heute 

den Hauptſchmuck der Kanzel. Wie es wohl ſelbſtverſtändlich 

iſt, wurden bei dieſer Renovation alle Ecken und Winkel der 

ganzen Kirche gründlich gereinigt. Hierbei fand man unter der 

Wendeltreppe zur Empore die Trümmer der ehemaligen Be— 
leuchtungskörper, beſtehend in formloſen Guß- und Blechſtücken 

mit Glasgehängen, die aber nicht mehr verwendet werden 

konnten, ſowie zwei ſehr gut erhaltene Weihwaſſerbecken aus 

Marmor, die im Material und Stil ganz vorzüglich zur Ver⸗ 

wendung für unſere Kirche geeignet waren. Ihre Form iſt 
eliptiſch und das äußere Becken muſchelartig. 

Dieſe Weihwaſſerbecken rühren wahrſcheinlich von der ehe— 

maligen Garniſonkirche her und waren nicht für unſere Kirche 

beſtimmt, da ſie in den ehemaligen Baurechnungen nicht ent⸗ 

halten ſind. Jetzt ſind ſie zu beiden Seiten des Haupteingangs 
der Kirche eingemauert worden. 

Anläßlich der Renovation wurde auch eine neue Gasleitung 

eingebaut. Die Leitung derſelben wurde unter den Verputz 

und unter den Plattenboden der Empore gelegt, der ſowieſo 

neu verlegt werden mußte. Dieſe Arbeiten haben viel Schmutz 

und die teilweiſe Erneuerung des Stuckmarmors und der Pro— 

filierung an den Pfeilern verurſacht. 

Die für die ganze Kirche neugeſchaffenen Beleuchtungs⸗ 
körper wurden nach Modellen der Firma L. A. Riedinger in 

Augsburg in vergoldeter Bronze ausgeführt. Es ſind pracht⸗ 

volle Stücke, deren zierliche Bearbeitung und zauberiſcher Glanz 

viel zur feierlichen Stimmung des weiten Raumes beitragen. 

Eine beſonders notwendige Arbeit war auch die vollſtändige 

Neuherſtellung des Geſtühlbodens und die Umlegung und Er— 

gänzung der Plattenböden in den Gängen und Vorplätzen. 

Erſterer wurde in Pitchpine-Riemen mit Eichenunterlager, 
letzterer, genau wie der alte Boden, in weißen Solnhofer und 

harten, roten Mainſandſtein-Platten erſtellt. Infolge des großen, 
freien Platzes vor der Kommunionbank wurden dem Geſtühl 

Siehe Gerich a. a. O.
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je fünf neue Bänke links und rechts hinzugefügt. Durch die 
im Jahre 1878 zugemauerten unteren Chorfenſter lag der weite 

Chor dieſer ſonſt mit faſt überreichem Licht verſehenen Kirche 

in einem verſchwommenen Halbdunkel und kam infolgedeſſen 

nicht zur Geltung. Jetzt hat man dieſe Fenſter wieder geöffnet 
und dadurch dem Chore und ſeinem mächtigen Hochaltar wieder 
zur klaren und impoſanten Wirkung verholfen. 

Nachdem ſo die Arbeiten, welche viel Staub und Schmutz 

verurſacht haben, in der Hauptſache erledigt waren, wurde zur 

Inſtandſetzung und teilweiſer Erweiterung der Orgel geſchritten. 
Das ganze Werk wurde gründlich gereinigt, die zum Teil ver— 

ſtopften und zerſtörten Pfeifen wurden durch neue erſetzt, das 
Pfeifenwerk blank geputzt und der ganze Proſpekt gereinigt, 

laſiert, lackiert und teilweiſe vergoldet. Die alte Gebläſevor— 

richtung wurde umgebaut und durch eine elektriſch betriebene 

erſetzt, ſo daß der Blasbalgtreter überflüſſig geworden iſt. Der 

elektriſche Motor mit der neuen Windlade kam in den Raum 

über die Vorhalle zu ſtehen, wohin auch die elektriſche Zulei— 
tung des Stromes gelegt wurde. 

Neben dieſen vielſeitigen Arbeiten ging auch die Inſtand— 

ſetzung der alten Glockenſtühle und der Glocken ſelbſt her. Das 

Holz der eichenen Glockenſtühle iſt noch vorzüglich erhalten, 

nur ſind ſie infolge der veralteten Aufhängung der Glocken 
mit der Zeit wackelig geworden und mußten durch Verſchrau⸗ 

bung und Verkeilung wieder feſt gemacht werden. Da einzelne 

der Glocken ſogenannte Standlager hatten, bei denen ſich die 
ſtehenden Lager mit der Glocke hin und her ſchwangen, war 

das Anläuten beſonders erſchwert; dieſe Lager wurden durch 

feſtliegende Gußbronzelager erſetzt. Alle Glocken erhielten durch⸗ 

gehende Achſen und eine neue und geſicherte Aufhängung. Auf 

dieſe Art wurde auch am Glockenſtuhl gründlich Ordnung ge⸗ 
ſchaffen, ſo daß auch hier den neueſten Erfahrungen Rechnung 

getragen iſt. 

Wie nicht anders zu erwarten war, iſt man bei allen 

Arbeiten unſerer Renovation in erſter Linie bedacht geweſen auf 
die Erhaltung des Beſtehenden, nichts wurde geändert in der 

Form, der Farbe oder Geſtalt, ſondern alles nur mit den 
neueſten Mitteln der Technik und des heutigen Könnens im 

12·
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Sinne und Geiſt des Alten — ſoweit unſere heutige Zeit da— 
von ſprechen kann — ausgeführt. 

Am Innern der ganzen Kirche iſt kein Fleckchen, das nicht 

berührt, abgetaſtet oder, wo vermeintlich Grund zu irgend— 

welcher Unterſuchung vorlag, unterſucht und abgeklopft worden 

wäre. Trotz dieſer Rieſenarbeit iſt auch nicht eine Spur ge— 

funden worden, welche auf die Meiſter dieſes grandivſen Werkes 

hingewieſen hätte. Auch über die Gründer und Mäcene dieſer 

Kirche iſt nichts zutage gefördert worden — außer einigen 

Monogrammen an den Schlußſteinen im Innern und an den 

ſchmiedeeiſernen Eingangstüren der Vorhalle —, was an dieſe 

erinnern würde. Das wurde jetzt nachgeholt. In dankbarer 

Würdigung und Verehrung jener beiden Fürſten, welchen wir 
nicht nur die Erbauung dieſes herrlichen Gotteshauſes, ſondern 

die bauliche Größe Mannheims im 18. Jahrhundert überhaupt 

zu verdanken haben, wurde von der katholiſchen Gemeinde be— 

ſchloſſen, den Kurfürſten Karl Philipp und Karl Theodor Denk— 

mäler in der Kirche zu ſetzen. Dieſe beſtehen in den über 

lebensgroßen Statuen dieſer Fürſten, welche von dem Bildhauer 

Thomas Buſcher in München (einem Badener) in Savonier 

Stein ausgeführt und in den bisher leer geweſenen Niſchen der 
Vorhalle links und rechts aufgeſtellt worden ſind. 

Beide Standbilder ſind im Stil der Kirche ausgeführt und 
dürfen in ſtiliſtiſcher und künſtleriſcher Hinſicht als hervor— 

ragende Werke betrachtet werden. 

Außer den ſchon genannten Künſtlern waren noch folgende 
Firmen an der Wiederherſtellung unſerer Kirche beteiligt: 

Die Gasleitung beſorgte Joſeph Leonhard, die Schloſſer⸗ 
arbeiten A. König und K. Steinmüller, die Schreinerarbeiten 
A. Speckert, die Maurerarbeiten E. Englert hier, den Platten⸗ 

boden Johann Adelmann in Bettingen und Gebrüder Strauß 

in Nürnberg, die Arbeiten am Glockenſtuhl A. Hamm Sohn, 
Frankental. Die elektriſch betriebene Orgelgebläſevorrichtung 
lieferte Danneberg & Quandt in Berlin reſp. Otto Volker hier. 

Die Vergrößerung und Inſtandſetzung der Orgel hatten H. Voit 

Söhne in Durlach übernommen. 
Die Koſten dieſer Inſtandſetzung betrugen nahezu 100 000 

Mark, von welchen etwa 88 000 Mark aus dem ſchon genannten
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Heußerfonds, der Reſt durch milde Beiträge und Stiftungen 

aufgebracht werden mußte. 
Die geſamte Renovation wurde im Benehmen mit dem 

Katholiſchen Stiftungsrate und deſſen Vorſitzenden, Herrn Stadt— 
dekan Bauer, der ſich um das Zuſtandekommen der Reno— 

vation große Verdienſte erworben hat, ausgeführt. 

Die Oberleitung des Ganzen war dem Erzbiſchöflichen Bau⸗ 

inſpektor Johannes Schroth in Karlsruhe übertragen, während 

die örtliche Bauleitung von dem Schreiber dieſer Zeilen, 

Architekt Joſef Kuld in Mannheim, beſorgt wurde. Möge die 

ſo trefflich wieder hergeſtellte Jeſuitenkirche den Ruhm ihrer 

Stifter, Mäcene und Meiſter, wie bisher, auch weiter verkünden; 

möge ſie den Katholiken Mannheims eine Stätte der Erbauung 

und des Troſtes ſein; als Edelſtein der Kunſt aber möge ſie 

Zeugnis ablegen, daß die Grundſätze und Erfahrungen der 

Denkmalspflege und des Heimatſchutzes an ihr nicht ſpurlos 

vorübergegangen ſind. 

Der Grabſtein des Stifters der Durbacher Pfarrkirche. 
Von Dr. Rudolf Asmus. 

Bei der Inventariſierung von Kunſtdenkmälern werden in— 

folge der Überfülle des zu bewältigenden Stoffes die Inſchriften 

oft ſtiefmütterlich behandelt, namentlich dann, wenn ſie nur das 

Beiwerk zu einem an und für ſich bloß beſcheidenen Werke 

bilden. Dieſes Schickſal iſt auch dem Grabſtein des Stifters 

der Durbacher Pfarrkirche nicht erſpart geblieben. Er iſt im 

ſiebten Band der Kunſtdenkmäler des Großherzogtums Baden 

(Tübingen 1908) S. 317 nicht nur unrichtig beſchrieben, ſondern 

auch ganz unverſtändlich abgeſchrieben worden. 

Die Beſchreibung verwechſelt bei der Stellung des Wap⸗ 

pens und des Aufſchrifttuches oben mit unten und begnügt ſich 
bei jenem mit der mangelhaften und irreführenden Verweiſung 

auf die Einleitung (wohl S. IXXII 37). Es ſoll heißen: 
„Unten das Wappen derer von Orscelar Oudenguth (ſiehe 

Asbrand, Das Schloß Staufenberg in der Mortenau, Badenia 
J[1859], 413ff.) gekreuzt mit demjenigen der Widergrien von
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Staufenberg: ſilberner Schild, blauer Dreiberg, roter Kelch 
mit Patene darüber, Helmzier am Jungfrauenrumpf mit dem 

Schildbilde belegt und mit zwei Büffelhörnern ſtatt der Arme 
(ſiehe Schröder, Zwei altdeutſche Rittermären [2. Aufl. Berlin 
1913] S. 40, 1); der Tod (rechts) und ein Engel (links) halten 

darüber ein Tuch mit der Aufſchrift.“ 

Die richtige Leſung der Aufſchrift lautet: 

Stupes Viator mortuale schema: 
Hoc saxo in annosi Stemmatis serie 

Postremum ine condit Libitina. 

Esse inter uiuos coepi AοMD]iC-XXVIII: 

5 Desij AnO MDLCLXVI-IIXN Junij: 

Nascenti Parentes Nomen dedére. 

GVILILELMO HRMANNO: 

Natales Liberũũ Baronꝰ ab Orscelar: 

de Stauffenberg insignierunt: 

10 Dignitas Sermi Principis ac Domini 

Dni GVILIELMI Marchiöis Badés: 

Camerarium fecit. 

Ut Coelo nascerer cœlebs uixi;: 
Mortalitatis uiug crebras experto uices 

15 Illustré morte finituro Domum. 

Durbacẽsé fundaui PAROCHIX. 

Huic ossa: animäà Cœlo credidi. 

Cui · pro Inferijs · si misereris · bene 

precare et abi fors breui secu: 

20 turus l 

Unrichtig: 2 anno si ſtatt annosi, das als Adjektiv zu stemmatis 
gehört. — 11 GVILIELMO Marchionig Bades ſtatt des Genitivs in dem 
erſten Namen und der Abkürzungen für den Buchſtaben n in den beiden 
Titeln. — 13 Collo ſtatt Coelo mit Verkennung des Anklangs von coelebs 

an dieſes Wort. — nascere ſtatt nascerer. — 14 uiuo ſtatt der richtigen 

Leſung der Abkürzung 9 für us: derſelbe Fehler ebenda bei expertus und 

15 finiturus, ſtatt deſſen ſogar finitus verleſen wurde. — 15 IIIustri ſtatt 
Illustré, das zu Domum gehört. — 16 Durbacẽsi ſtatt Durbacẽss. — 

18 miseris ſtatt misereris mit Weglaſſung der hier ausnahmsweiſe richtig 
geſetzten Unterſcheidungszeichen vor si und dem von ihm regierten Verbum. 

Die richtige Leſung der Grabſchrift ergibt einen leichtverſtändlichen 
Sinn. Bei dem auffälligen Wortſpiel mit coelebs und coelum, das die
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zum Himmel führende Verdienſtlichkeit des Zölibats noch beſonders her⸗ 

vorhebt, muß man an den Helden der Rittermäre von Petermann von 

Staufenberg und an den Sohn des Herrn Melchior Widergrien von Staufen⸗ 
berg denten, die beide als die letzten ihres Stammes unvermählt ſtarben. 

Daraus, daß Wilhelm Hermann von Orscelar, der am 18. Juni 1666 ver⸗ 

ſchied, die Durbacher Pfarrkirche illustrem morie finituris domum grün— 
dete, kann man wohl ſchließen, daß er dies unmittelbar vor ſeinem Tode 

tat, wodurch ein genaueres Gründungsdatum gewonnen iſt als die „ſpäter“, 

d. h. nach 1655 erfolgte Verlegung der Pfarrkirche von der Schloßkapelle 

nach Durbach. 

Veitrag zur Geſchichte des ehemaligen Flügelaltars 
in der St. Martinslirche zu Meßlirch. 

Von Jakob Ebner. 

I. Der Freiherr von Laßberg auf Heiligenberg zahlte für 

ein paar alte Altarflügel — den hl. Nikolaus und St. Johannes 

Baptiſt darſtellend auf Holz gemahlen —, ſo noch aus der alten 
Kirche zurückgeblieben, 55 Gulden. 

Heiligen⸗Vogteirechnung 1821/22, Beilage 19, S. 25. 

II. Wegen verkauften alten Malereien aus der St. Martins⸗ 

kirche kommt zur Heiligen⸗Vogteirechnung zu vereinnahmen von 
Herrn Baron von Laßberg 55 Gulden, welches mit der Be⸗ 

merkung erſcheint, daß gedachte Malereien für die Kirche von 

keinem Gebrauch mehr geweſen ſind. 
Meßkirch, den 25. Juli 1823. 

Haylling, Bürgermeiſter. 
Anton Boſch. 

Stadtpfarrer Weggler. 

Beilagen zur Heiligen⸗Vogteirechnung 1821/22, Nr. 19. 
(Pfarrarchiv Meßkirch.)
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Einzelne Landes- und Bistumsteile. 

Heidelberg, J. Bening 1915. — 
Beſpr. von H. Beß Zeitſchr. f. 

J. Allgemeines. 

1. Bauer, Fr. Reformation u. 
Gegenreformation i. d. früh. naſſau⸗ 
badiſchen Herrſchaft Lahr⸗Mahl⸗ 
berg. Lahr, Schauenburg (1914). — 
Beſpr. von G. Boſſert 3GORh. 
NF. 31, 149ff. 

2. Bauer, Joh. Über d. Vorgeſch. 
d. Union in Baden. Heidelberger 
Prorektor.⸗Rede. Proteſt. Monats⸗ 
hefte 20, 33 — 50; 76—93. Auch 

Kirchengeſch. 36, 617f. 
3. Derſ. Zur Geſchichte d. Be⸗ 

kenntnisſtandes d. vereinigten ev.⸗ 
prot. Kirche i. Gr. Baden. Heidelb., 
Ev. Verlag 1915. — Beſpr. von 
H. Mulert Deutſche Literaturzei⸗ 
tung 1916, Sp. 1037 ff.; von G. Boſ⸗ 
ſert 36ORh. MF. 31, 306f. 

1 Wegen des eingeſchränkten Umfangs des Bandes muß diesmal bei 
der großen Ausdehnung des Literaturverzeichniſſes von beſprechenden Er⸗ 
läuterungen Abſtand genommen werden. Das Verzeichnis fußt auf den 
Zuſammenſtellungen der badiſchen Geſchichtsliteratur in der Zeitſchrift 
für die Geſchichte des Oberrheins (NF. 30, 427—466; 31, 645-664); für 
die Jahre 1916—1918 hat der Bearbeiter Prof. Dr. Ferdinand Rieſer⸗ 
Karlsruhe ſeinen geſamten Zettelapparat zur Verfügung geſtellt, wofür 
ihm auch an dieſer Stelle beſtens gedankt ſei.
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4. Bihler, Otto. Konſetrations⸗ 
feier d. erſten Freib. Erzbiſchofs Dr. 
Bernh. Boll. Breisg. Chronik 1917 
Nr. 12. 

5. Derſ. Die Konſekrationsfeier 
d. Erzbiſchofs Ign. Demeter z. Frei⸗ 
burg. Ebd. Nr. 13. 

6. Derſ. Die Freib. Erzbiſchofs⸗ 
wahl v. J. 1836. Ebd. Nr. 16, 17. 

7. Buchwald, G. Deutſche Hei⸗ 
ligenpredigten nach Art d.„Schwarz⸗ 
wälder Predigers“. Mitt. d. Deut⸗ 
ſchen Geſellſchaft zur Erforſchung 
vaterländ. Sprache u. Altertümer in 
Leipzig 11, 1. Heft. 

8. Chriſt, K. Das Weinheimer 
Landkapitel d. Diözeſe Worms. Mh. 
Gſchbl 15, 191f. 

9. Derſ. Das Weinheimer Land⸗ 
kapitel i. 18. Jahrh. Ebd. 211f. 

10. Derſ. Aus Geſch., Beſtand 
u. Wirtſchaſt d. Bist. Speier. Mh. 
Gſchbl. 19, 49—58, 70— 76, 87—-90. 

11. Danckelman, E. Frh. v. Die 
kurbrandenburgiſche Kirchenpolitik 
in Kurpfalz i. J. 1696. 3GORh. 
NF. 31, 573/661. 

12. Dor, Fr. Einige Gedanken⸗ 
ſplitter. (Z. Geſch. d. Zentrums⸗ 
preſſe i. Baden.) In: J. Gremm, 
Neues Mannh. Volksbl. S. 16f. 

13. Dröſcher, D. Wertſchätzung 
d. Wetterſegens i. 18. Jahrh. Freib. 
DA. NWF. 15, 311/12. 

14. Elble, J. Die Einführung 
d. Reformation i. Markgräflerland 
u in Hochberg (1556—1561). Freib. 
DA. NF. 15, 1—110. 

15. Feurſtein, 8. Die Heiligen⸗ 
patronate in ihrer Bedeutung f. d. 
älteſte Pfarrgeſchichte. Freib. DA. 
NF. 15, 313—316. 

16. Glasſchröder, Fr. X. Die 
kirchl. Reformbeſtrebungen d. Speyer. 
Dompropſtes Georg v. Gemmingen 
(1488—1511). In Beitr. z. Geſch. d. 
Renaiſſance u. Reformation. Mün⸗ 
chen, Datterer, 1917. S. 115—123. 

17. Fuchs, K. Schickſale eines 
bad. „Sperrlings“ i. Auslande (1877 
bis 1880). Breisg. Chronik 1914 
Nr. 1/2. 

18. Göller, E. Der Ausbruch d. 
Reformation u. d. ſpätmittelalter⸗ 
liche Ablaßpraxis im Anſchluß an 
d. Ablaßtraktat d. Freib. Prof. Jo⸗ 
hannes Pfeffer von Weidenberg. 
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Freib. DA. NF. 18, 1—178. — 
Beſpr. von G. Boſſert 3GORh. 
NF 33, 440,43. 

19. Gröber, K. Schweizer Bi⸗ 
ſchöfe auf d. Stuhl d. hl. Konrad. 
Bodenſee⸗Chronik 1914 Nr. 13—16. 

20. Kaiſer. Die Entſtehung u. Ent⸗ 
wicklung d. Diözeſe Konſtanz. Kon⸗ 
ſtanz, C. A. Schwarz 1916 (Sonder⸗ 
abdruck a. d. Gemeindeboten d. ev. 
Gem. Konſtanz 1912/13). 

21. Kalkoff, P. Das Wormſer 
Edikt und die Erlaſſe des Reichs⸗ 
regiments und einzelner Reichs⸗ 
fürſten. München, R. Oldenbourg 
1917. (Hiſt. Bibliothet 87. Bd.) 
[Kap. VIII, S. 93—103 enthält die 
Erlaſſe des Markgrafen Philipp von 
Baden auf Grund landesfürſtlicher 
Kirchenhoheit! 

22. Keller, M. Kirchl. Statiſtik 
der Erzd. Freiburg. Freib. DA. 
NF. 16, 317—341. 

23. Krieg, J. Die Landkapitel 
im Bist. Würzburg bis zum Ende 
des 14. Jahrh. Paderborn 1916. — 
Beſpr. von E. Göller Freib. DA. 
NF. 17, 276ff. 

24. Kunzer, G. E. Die Beziehun⸗ 
gen d. Speierer Fürſtbiſchofs Damian 
Aug. Phil. Karl Grafen v. Limburg 
Styrum zu Frankreich. Münchner 
phil. Diſſ. Speier, Verl. d. Hiſtor. 
Vereins d. Pfalz 1915 

25. Lederle, K., F. Die kirchl. 
Bewegungen in der Markgrafſchaft 
Baden⸗Baden z. Zeit d. Reformation 
bis zum Tode Martgraf Philiberts 
1569. Freib. DA. NF. 18, 366 —450. 

26. Loſſen, R. Die Glaubens⸗ 
ſpaltungen in Kurpfalz. Freib. DA. 
NF. 18, 208—310. 

27. Ludwig, A. Kurze Geſch. 
d. ev. Kirche i. Gr. Baden. Karls⸗ 
ruhe, Fidelitas 1918. 

28. Oechsler, H. Beitrag zur 
Geſch. des Landkapitels Breiſach. 
Deimauting (Beilage d. Freiburger 

agespoſt) 1916 Nr. 6—12; 1917 
Nr. 1—12; 1918 Nr. 1. 

29. Pfaff, F. Das ſchwimmende 
Kruzifix. Bad. Heimat 3, 110—117 
[betr. Sagen von Günterstal, Ober⸗ 
ried u. a.]. 

30. Reinhard, R. Aug. Graf 
v. Stirum, Biſch. v. Speier, und die 
Zentralbehörden im Bist. Speier
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Mitt. d. Hiſt. Vereins d. Pfalz 34 35, 
161- 208. 

31. Rentſchler. Die Refor⸗ 
mation i. Bez. Nagold 1918 (Blätter 
f. württ Kirchengeſch. 1917 Heft 
1-4). [Betr. mehrf. d. Markgr. Ba⸗ 
den und beſ. d. markgräfl. Amt 
Altenſteig. 

32. Riegel, J. Biſch. Salomo J1 
v. Konſtanz u. ſ. Zeit. Freib. DA. 
NF. 15, 317—367. 

33. Röſch, A. Zur kirchl. Sta⸗ 
tiſtit d. Erzdiöz. Freib. Freib. DA. 
NF. 15, 317- 367. 

34. Rößler, J. Die kirchl. Auf⸗ 
klärung unter d. Speierer Fürſtb. 
Aug. v. Limburg⸗Stirum (1770 bis 
1797). Ein Beitr. z. Geſch. u. Be⸗ 
urteilung d. Aufklärungszeitalters. 
Würzb. Diſſ. 1914. Mitt. d. Hiſt. 
Vereins d. Pfalz 34 35. — Beſpr. 
v. F Schnabel Hiſt. Zeitſchr. 
115, 453 f.; v. A. Bigelmair 
Deutſche Literaturzeitung 1916, 880 
bis 883; v. L. Zſcharnack Zeit⸗ 
ſchrift f. Kirchengeſch. 36, 610 f. 

35. Schellhaß, K. Zur Geſch. 
d. Gegenreformat. i. Bist. Konſtanz. 
36O0Rh. MF. 32, 1—43, 187—240, 
375—413, 493—-514; 33, 316—347. 

36. Schieß, T. Am Scheideweg. 
Geſch. d. Reformation am Bodenſee. 
Bodenſeebuch 1919 S. 131—136. 

37. Schofer, J. Zu d. kirchen⸗ 
polit. Vorgängen in Baden. Allgem. 
Rundſchau 15, 443. 

38. Schurhammer, G., 8S. J. 
Ein Kreuzzugsprediger im Breisgau. 
Heimatklänge 1915 Nr. 2. 

39. Studer, J., Hugo v. d. 
Hohenlandenberg, d. Konſt. Biſch. 

Hefele 

z. Reformationszeit. Schweiz. theol. 
Zeitſchr. 31, Heft 1. u. 2. 

40. Veit, A. L. Eine Viſitation 
d. Pfarreien d. Landkapitels Tau⸗ 
bergau i. Jahre 1549. Freib. DA. 
NF. 18, 179—193. — Beſpr. v. 
R. Sillib 3GORh. NF. 32, 639 
bis 644. 

41. Willburger, A. Die Konſt. 
Biſch. Hugo v. Landenberg, B. Merk 
lin, J. v. Lupfen (1496— 1537) u. d. 
Glaubensſpaltung Münſter, Aſchen⸗ 
dorff 1917 (Reformationsgeſchichtl. 
Studien u. Texte. Heft 34, 35. — 
Beſpr. von J. Reſt Mitt. a. d. hiſt. 
Lit. NF. 6, 244 ff.; v. O. Clemen 
Zeitſchr. f. Kirchengeſch. 37, 540 f. 

42. Wille, J. Berichte d. Kar⸗ 
dinals Damian H. [Grafen v. Schön⸗ 
born], Fürſtb. v. Speier, ü. d. Papſt⸗ 
wahl v. 1730. 36OR0h. M. 33, 
174 211. 

43. Zehnter. Die Entwictlung 
d Zentrumspreſſe i. Baden. In: 
J. Gremm, Neues Mannh. Volks⸗ 
blatt S. 15 f 

44. Die 4. Jahrhundertfeier d. 
Reformation in Heidelb. Eine 
Gedenkſchr. Heidelb. Ev. Verl. 1917. 

45. Die Feier d. Reformations⸗ 
jubiläums am 1. Nov. 1917 a. d. 
Univ. Heidelb. (Heidelb. 1917.) 
Feſtrede v. H. v. Schubert: Die 
weltgeſch. Bedeut. d. Reformation. 

46. Die kath. Geiſtlichen d. 
Hise u. Weinh. Landkapitels d. 

iöz. Worms um 1780. Mh. 
Gſchbl. 15, 164/66. 

47. Kirchl. Zuſtände i. Breisgau 
vor hundert Jahren. Breisg. Chro⸗ 
nik 1917 Nr. 19—21, 23. 

II. Einzelne Orte, Kirchen und Pfarreien. 

48. Allensbach. Schwarz, B. 
A.er Wallfahrt nach Sipplingen 
1540. Karlsr. Tagbl. 1915 Nr. 245. 

49. Baden⸗Baden. Luttinger, F. 
Der Männer⸗St⸗Vinzentiusver. B. 
1892—1917. B.⸗Baden, J. Pfeiffer. 

50. Bickesheim. Störk, W. Unſ. 
L. Frau v. B. Geſch. d. Wallf. u. 
Votivkirche. 2. A. Karlsruhe, Ba⸗ 
denia 1915. 

51. Bruchſal. Wetterer, A. 
Die ehem. Reliquien i. d. Stiftskirche 

z. Bruchſ. Bruchſ. Wochenbl. Beibl. 
d. „Bruchſ. Bote“ 1914 Nr. 34. 

52. — Derſ., Die Säkulariſation 
d. Ritterſtifts Odenheim in Br. Ein 
Beitr. z. Geſch. d. Säkulariſations⸗ 
praxis. Zeitſchr. d. Savignyſtiftung 
f. Rechtsgeſch. Kanoniſt. Abt. 8, 
44—153. 

53. Daudenzell. O. H. Aus d. 
(kirchl.) Vergangenheit d. Gem. D. 
Bote f. d. Diöz. Neckarbiſchofsheim 
1915 Nr. 6, 8, 9.
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54. Dinglingen. Die Pfarrer z. D. 
Die Heimat. Für d. evangel. Kirchen⸗ 
gemeinde z. D. 1914, S. 120—121, 
126—127. 

55. Donaueſchingen. Kupfer⸗ 
ſchmid, A. Hinterlaſſenſchaften 
zweier Pfarrer in D. a. d. 17. Jahrh. 
Freib. DA. NS. 15, 290—308 

56. Endingen. L. F. Die St.⸗Wil⸗ 
helmskapelle in E. Breisg. Chro⸗ 
nik 1914 Nr. 3. 

57. Feldberg. Weber, G. Vieh⸗ 
ſegen auf d. F. Grüß dich Gott, 
mein Badnerland! Weihnachtsgabe 
d. Bad. Roten Kreuzes a. d. Truppen 
i. Jahre 1917, S. 60f. 

58. Freiburg. Albert, P. Zwei 
Volksſagen über d. Freib. Münſter. 
Freib. Münſterbl. 10, 35. 

59. — Derſ. Papſt Sixtus IV. 
Ablaßbriefe f. d. Freib. Münſter. 
Freib. Münſterbl. 11, 31—48. 

60. — Bihler, O. Das Freib. 
Generalſeminar (1783—1790). Breis⸗ 
gauer Chronik 1918 Nr. 9. 

61. — Klieber. Ein Jahr kath. 
Kriegsarbeit im Caritasverband z. 
Freib. 1914 15, 1915 16. Freiburg⸗ 
Caritas 1915, 1917. 

62. — Krebs, E. Das Herz v. 
Freiburg (Münſter). Grüß dich Gott, 
mein Badnerland S. 64—67. 

63. — Kuhn, J. Aus d. Geſch. d. 
Heiliggeiſtſpitals z. Freib. [(Freib. 
Diſſ.] Hildesheim, Lax 1914. 

64. — Rehm, M. Freib. i. d. 
Tagen d. Reformation. Heimat⸗ 
klänge 1915 Nr. 5. 

65. — Sauer, J. Erinnerungen 
a. d. Zähringer i. Freib Münſter. 
Die Univ. Freib. Gr. Luiſe v. Baden 
z. 80. Geburtstage 3. Dezbr. 1918, 
S. 33 f. 

66.— Werthmann, L Die Freib. 
Lazarette im Völkerkrieg 1914/15. 
Freib., Caritas⸗Verlag, 1915. 

67. — Die Miſſion z. Freib. i. 
Jahre 1720. Von einem Zeitgenoſſen. 
Heimatklänge 1915 Nr. 7. 

68. — Geiſtliche Schaufpiele 
z. Freib. Von *. Heimatklänge 
1916 Nr. 4. 

69. — Münſterſagen. Heimat⸗ 
klänge 1915, Nr. 6. 

70. — Alte Bräuche im und um 
d. Münſter z. Freib. Von . Hei⸗ 
matklänge 1916 Nr. 3. 
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Siehe auch Nr. 4, 5, 224, 234, 251, 
256. 

Günterstal: ſ. Nr. 29. 
71. Heidelberg. Huffſchmid, M. 

Zur Geſch. d. Kirchen u. Klöſter auf 
d. Heiligenberg. Neues Arch.f Geſch 
d. Stadt Heidelb. 12, 91 —104. 

72. Keller, R., A. Aus d. kath. 
Pfarrgeſch. v. Heiliggeiſt z. H. Ale 
mannia 12, 8—17. 

Siehe auch Nr. 44, 45, 265, 266, 
267 

73. Hörnleberg. Müßle, H. Der 
Hörnleberg Seine Geſch. u. gottes⸗ 
dienſtl. Feier. 1915. 

74. Huffenhardt. Mliche H. 
Ortsgeſch., ſoweit ſie a. d. Pfarr⸗ 
regiſtratur erſichtl. iſt. Bote f. d. 
Diöz. Neckarbiſchofsheim 1913 Nr. 2, 
7, 10, 11. 

75. Konſtanz. Beß, B. Die Lehre 
v. Tyrannenmord auf d. Konſt. Kon⸗ 
zil. Zeitſchr. f. Kirchengeſch. 36 
Heft 1. 

76. — Dieterle, K. Die Stel⸗ 
lung Neapels u. d. großen Kom⸗ 
munen z. Konſt. Konzil. Röm. Quar⸗ 
talſchr. 29, Abt. Kirchengeſch. 3—21. 

77. — Finke, H. Das Quellen⸗ 
material z. Geſch. d. Konſt. Konzils. 
36OR0 NF. 31, 253—275. 

78. — Derſ. Das badiſche Land 
u. d. Konſt. Konzil. Feſtgabe d. Bad. 
Hiſt. Komm. z. 9. Juli 1917. Karlsr. 
1917, S. 19—70. 

79.— Guerrieri, R. Andrea di 
Pietro... et l'opera sua.. . al con- 
cilio di Costanza. Bolletino della 
R. Deputazione di Storia patria 
per l' Umbria 18, Heft 2 u. 3. 

80. — Hägermann, G. Der 
Konſt. Scheiterhaufen. Bodenſee⸗ 
buch 1916, S. 132—135. 

81. Lenné, A. Der erſte literar. 
Kampf auf d. Konſt. Konzil i. Nov. 
u. Dez. 1414. Röm. Ouartalſchr. 28, 
Abt. Kirchengeſch. 3—40, 61—86 
[Auch als Freib. Diſſ. Rom 1913. 

— 82. Riegel, Joſ. Das Konzil 
z. Konſt. Gedenkbl. z. ſ. 500. Wieder⸗ 
kehr. Heimatklänge 1915 Nr. 3. 

83. — Derſ. Die Teilnehmer⸗ 
liſten d. Konſt. Konzils. Ein Beitr. 
z. mittelalterl. Statiſtik. 366 Freib. 
31, 193-267. 

84. — Schottenloher, K. Jörg 
Spitzenberg in Konſt. u. ſ. Refor⸗
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mationsdrucke (1527—1530). Zen⸗ 
tralblatt f. Bibliotheksweſen 33, 
156—163. 

Siehe auch Nr. 259. 
85. Mannheim. Cramer, V. 

Mannheim u. d. Anfänge d. kathol. 
Tagespreſſe. In: J Gremm, Neues 
Mannh. Volksbl. S. 19—22. 

86. — Emlein, R. Archiv d. 
Concordienkirche in Mannh. Mitt. 
d. Bad. Hiſt. Komm. 36, 75—86. 
87.-Gremm, J Neues Mannh. 

Volksbl. Ein 25jahriger Gedenktag 
im Weltkrieg 1892—1917. Mannh., 
J. Gremm (1917). 

88. Mosbach. Landes, F. Das 
„Gutleut“⸗Haus u. Kapelle z. M. 
Mein Heimatland 1, 107—110. 

Maria⸗Kalenberg u. Maria⸗Sand: 
ſiehe Nr. 97. 

89. Niedereggenen. Wielandt, R. 
Unſer N. Ein ſchlichtes Dorfbild a. 
d. Markgräflerland. Heidelb., Ev. 
Verl. 1915 (Bilder a. d. Eo.⸗ Prot. 
Landeskirche d. Gr. Baden Nr. 11J.. 

90. Obergimpen. Rlremens⸗ 
pergerl]. Die früh. Pfarrer d. ev. 
Gemeinde O. Bote f. d. Diöz. Neckar⸗ 
biſchofsheim 3 Nr. 1, 4. 

Oberried: ſiehe Nr. 29. 
91. Oberſchopfheim. Heizmann, L. 

Ein Wallfahrts⸗ u. Gebetbuch z. 
Ehren d. Gutleutkirche d. Gnaden⸗ 
mutter Maria⸗Hilf bei O. Lahr, 
Anz. f. Stadt u. Land 1914. 

Odenheim: ſiehe Nr. 52. 
92. Offenburg. G., A. Zur Geſch. 

d. iſr. Kultusgemeinde O. D'r alt 
Offeburger Nr. 785. 

983. — St. Urſula, Die Beſchützerin 
O. Ebd. Nr. 806. 

94. Reichartshauſen. Kaufmannj,, 
R. Aus d. alten Kirchenbüchern d. 
Pfarrei R. Bote f. d. Diöz. Neckar⸗ 
biſchofsheim 1913 Nr. 10, 11. 

95. Reiſelfingen. Tumb ült, G. 
Zur Geſch. d. ehemals Säckinger 
Patronatspfarrei R. Mit Urkunden⸗ 
anhang. 36ORh. NF. 33, 114—132. 

96. St. Blaſien. Lamy, Th. St.⸗ 
Blaſius⸗Büchl. Freib., Caritas 1914. 

Hefele 

97. St. Landolin. Heizmann, L. 
Ein Wallfahrts⸗ u. Gebetbuch Fünf 
altehrw. Wallfahrtsſtätten St. L., 
St. Romanus, Maria⸗Sand, Maria⸗ 
Kalenberg, 14 heilige Nothelfer. 
Lahs⸗ Anz. f. Stadt u. Land 1916. 

St. Peter. Zum hundertjähr. 
Gebenklage d. erſten Beſtattungen 
auf d. Soldatenfriedhof zu St. P. 
Breisg. Chronik 1914 Nr. 2. 

St. Romanus: ſiehe Nr. 97. 
99. Schonach. Wohleb, J. Das 

Laubwaldkäppele b. Sch. Freib. DA. 
NF. 16, 309—310. 

100. Schutterwald. Die Geheimniſſe 
i. d. Kirchturmſpitze [z. Sch. D'r 
alt Offeburger Nr. 764 —776. 

101. Schwarzach Bühl). Göring, 
H. Notiz a. d. Totenbuch d. Gem. 
Schw. Freib. DA. NF. 15, 312. 

Sipplingen: ſiehe Nr. 48. 
Speyer: ſiehe Nr. 244. 
102. Steinmauern. Lenz, O. Ein 

Beitr. z. Geſch. d. Pfarrei St. Tü⸗ 
bingen, Laupp jun. 1914. 

103. Tauberbiſchofsheim. Clau⸗ 
ſing, R. Das Schickſal d. Kirche 
d. Reformation in T. u. deſſen 
nächſter Umgeb. Bote f. d. Grafſch. 
Wertheim 5 Nr. 2, 3. 

104. Überlingen. Maier. Die Ur⸗ 
kunde i. Nordturm d. überl.] Mün⸗ 
ſters. Linzgau⸗Chronik 1914 Nr. 5. 

105. Untergrombach. Mayer, J. 
St. Michael u. ſ. Verehrung beſ. auf 
d. St.⸗Michaelsberge b. U. Karlsr., 
Badenia 1916. 

Unteröwisheim: ſiehe Nr. 223. 
106. Villingen. d r⸗ Chr 

Ehem. Paſſionsſpiele 25 V. Freib. 
DA. NF. 17, 163—192 

Siehe auch Nr. 356. 
107. WPeimneim. Iſſel. Bilder a. 

d. Geſch. d. ev.⸗luth. Gem. in W. 
Weinh. Geſchichrs5z. 2, 3—14. 

Siehe auch Nr. 246. 
108. Zell a. H. Heizmann, L. 

Ein Wallfahrts⸗ u. Gebetbuch z. 
Ehren d. Gnadenmutter Maria z. 
den Ketten in Z. Lahr, Anz. f. Stadt 
u. Land 1917. 

III. Irden und Klöſter. 

109. Clhriſt]!, G. Beſuch eines 
Kapuzinerpaters a. pfälz. Hof 1730. 
Mh. Gſchbl. 18, 102f. 

110. Gloning, M. Verzeichnis 
d. deutſchen Ziſterzienſer⸗Abteien u. 
Priorate. Studien u. Mitteil. z. Ge⸗
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ſchichte d. Benediktinerordens NF. 5, 
1-42. 

111. v. Reichlin⸗Meldegg, 
u. Bendel, F. X. Verzeichnis d. 
deutſchen Benedtektinerinnenklöſter. 
Ebd. 4, 1—45. 

112. Schmitz, R. [C]J. Der Zu⸗ 
ſtand d. ſüdd. Franziskaner⸗Kon⸗ 
ventualen am Ausg. d. Mittelalters. 
Freib. theol. Diſſ. Düſſeldorf 1914, 
L. Schwann ſbetr. u. a. Freiburg, 
Heidelberg, Konſtanz, Pforzheim, 
Villingen]. — Beſpr. v. K. Stenzel 
36NRh. NMF. 31, 463/67. 

113. Schofer, J. Die Kloſter⸗ 
frage i. Gr. Vaden. Ein Beitr. z. 
kirchenpolit. Geſch d. bad. Heimat. 
Karlsr., Badenia 1918. 

114 Strohmeyer, W. Der 
Breisgau u. ſ. Klöſter a. d. Wende d. 
18. Jahrh. Heimatklänge 1916 Nr. 2. 

115. Wilms, H., O. Pr. Aus 
mittelalterl. Frauenklöſtern. Freib., 
Herder 1916 [zum Teil nach bad. 
Kloſterchronikenl. 

116. Derſ. Das Beten d. My⸗ 
ſtikerinnen, dargeſt. nach d. Chro⸗ 
niken d. Dominikanerinnenklöſter z. 
Adelhauſen uſw. Leipzig, Harraſſo⸗ 
witz 1916 (Quellen u. Forſch. zur 
Geſch. d. Dominikanerordens in 
Deutſchland 11. Heft). 

117. Zierler, P. Der Exorziſt 
P. Engelbert v. Dillingen. Freib. 
DA. NF. 15, 302—308 lbetr. d. 
vorderöſterr. Kapuzinerprovinzl. 

Adelhauſen: ſiehe Nr. 116. 
118. Allerheiligen. Baier, 5H. 

Zur Geſch. d. Kloſters A. Notitiae 
historicae de canonia Sanetorensi 
1613 — 1692. Freib. DA. NF. 16, 
201-256. 

Beuggen: ſiehe Nr. 233. 
119. Frauenalb. Obſer, K. Ab⸗ 

tiſſinnen⸗ u. Konventsliſten d. Kloſt. 
F. 36ORh. NF. 33, 424—432. 

Freiburg: ſiehe Nr. 112. 
Günterstal: ſiehe Nr. 256. 
Heidelberg: ſiehe Nr. 112. 
Konſtanz: ſiehe Nr. 112. 
120. Lahr. Heizmann, L. Augu⸗ 

ſtiner⸗Chorherrenſtift in L. Franzis⸗ 
kanerkloſter Seelbach (Amt Lahr). 
Lahr, Anz. f. Stadt u. Land 1914. 

121. Lichtental. P. A. B. Eine 
neue Ziſterzienſerinnenabtei in Tirol 
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[Mariengarten, von Lichtental aus 
gegründet]. Studien u. Mitt. z. Geſch. 
d Benediktinerordens NF. 4, 370f. 

Mainau: ſiehe Nr 232. 
Petershauſen: ſiehe Nr. 176. 
122. Pforzheim. Rieder, K. Zur 

Reformationsgeſch. d. Dominikane⸗ 
rinnenkloſters z Pf. Freib. DA. NF. 
18, 311—-366. 

Siehe auch Nr. 112. 
123. Reichenan. Feierabend, H. 

Die politiſche Stellung d. deutſchen 
Reichsabteien währ. d. Inveſtitur⸗ 
ſtreites [betr. u. a. d. Abtei R.]. 
Breslau, Marcus 1913. (3. Heft 
d. Hiſt. Unterſuchungen, herausgeg 
v. Cichorius). 

Siehe auch Nr. 253, 256, 260, 263 
124. Salem. Lehmann, H. Das 

Ziſterzienſerkloſter Wettingen u. ſ. 
Veziehungen zu S. bis z Tode d. 
Abtes Peter II. 1633. 36ORh. NF. 
31, 602- 630; 32, 341—374, 515 
bis 561. 

125. — Obſer, K. Zur Geſch. 
d. Kloſters S. i. 17. Jahrh. 36ORh. 
NF. 31, 65—85. 

Siehe auch Nr. 222, 256, 268. 
St. Blaſien: ſiehe Nr. 250. 
126. St. Georgen. Hofmeiſter, A. 

Die Annalen v. St. Georgen a. d. 
Schw 3GORh. NF. 33, 31—5g. 

127. St. Peter. Berlis, M. 
Geſch. d. Kloſters St. P. Breisg. 
Chronik 1914 Nr. 18—21. 

128. — Kloſter St P. i. Jahre 
1739. Aufzeichnungen d. Paters Joh. 
Nep. Maichelbeck. Mitgeteilt von 
F. Frankhauſer. 3GORh. NS. 
31, 276—295. 

Siehe auch Nr. 192. 
129. St. Trudpert. Strohmeyer, 

W. Das Kloſter St. T. im Bauern⸗ 
krieg. Heimatklänge 1915 Nr. 6. 

130. — Derſ. Der Sammatten⸗ 
Hans (J Rieſterer, letzter Diener 
d. Kloſters St. Tr.). Heimatklänge 
1916 Nr. 3. 

131. — Derſ. Der letzte Abt v. 
St. Tr. (Columban Chriſtian). Hei⸗ 
matklänge 1917 Nr. 9. 

132. — Humpert, Th. Sankt⸗ 
Tr.iſche Zinsgüter im Schönauer 
Tal. Bl. a. d. Markgrafſchaft 3, 
23—26. 

133. — M., F. Ein Beſuch in 
St. Tr. Breisg. Chron. 1918 Nr. I1.
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134. Schönau. Edelmann, R. 
Das Kloſter Schönau b. Heidelb. 
Ein Beitr. z. Baugeſch. d. Ziſter⸗ 
zienſer. Heidelb., G. Köſter. — 
Beſpr. v. R. Sillib 8GORh. NF. 
31, 313 f.; v. L. Oelenheinz 
Deutſche Literaturztg. 1916 Spalte 
1000; v. Bl. Huemer Studien 
u. Mitt. z. Geſch. d. Benediktiner⸗ 
ordens NF. 7, 184. 

Hefele 

Seelbach: ſiehe Nr. 120. 
Villingen: ſiehe Nr. 112. 
135. Wonnental. Krebs, E. W. 

im Breisg. Stuͤdien u. Mitt. z. 
Geſch. d. Benediktinerordens NF. 
4, 281—292. 

136. — Derſ. Das Viſitations⸗ 
protokoll d. Kloſters W. vom Jahre 
1755. Ebd. 

IV. Heiligenleben, Biographiſches und Nekrologe. 

137. Malzacher, J. A. Cl. Der 
hl. Fridolin. Blätter a. d. Mark⸗ 
grafſchaft 1, 1—14. 

138. Zoepf, L. Lioba, Hathu⸗ 
mot, Wiborada. Drei Heilige d. 
deutſchen Mittelalters. München, 
J. Müller 1915. 

139. Dor, F. Lebensbilder a. d 
Seelſorgeklerus. 2. Aufl. Karlsr., 
Badenia 1916 [F. K. Höll, W. Weiß, 
P. Schäfer, G. Lorenz, H. Finneiſen, 
K. Häring, H. Bärl. 

140. Derſ. Edle Frauen unſerer 
Heimat. Schlichte Lebensbilder. 2. 
u. 3. Aufl. Karlsr., Badenia 1918. 

141. Mayer, J. Necrologium 
Friburgense 1911—1915. Verzeich⸗ 
nis d. Prieſter, welche in d. Jahren 
1911—1915 i. Gebiete und Dienſte 
d. Erzd. Freib. verſtorben ſind. Bei⸗ 
träge z. Perſonalgeſch. u. Statiſtik 
d. Erzd. Freib. Freib. DA. NF. 17, 
1-76. 

142. Abraham a Sancta Clara. 
Bertſche, K. Kriegsbrot f. d. 
Seele a. d. Werken von A. a. S. Cl. 
Freib., Herder 1915. 

143. Albicker. Pfarrer A. A. (St. 
Märgen). Breisg. Chronik 1918 Nr. 7. 

144. Bernold von Konſtanz. Du- 
lac, A. B. de C. Revue d'hist. 
et de litt. religieuses NS. T. 2, 
464—- 474. 

145. Beſſel. Vaſicek, E. Abt 
Gottfried von B. von Göttweig. 
Ein Lebensbild. Wien, Meyer & Co. 
1912 (10. Heft d. Studien u. Mitt. 
a. d. kirchengeſch. Seminar d. theol. 
Fak. d. k. k. Univ. i. Wien). — Beſpr. 
Lit. Rundſchau f. d. kath. Deutſchl. 
1914 Heft 12 (P. Albert). 

146. Blarer. Günter, H. Ger⸗ 
wig Bl., Abt von Weingarten 1520 

bis 1567. Briefe und Akten. 1. Bd. 
1518—1547. Stuttg., Kohlhammer 
1914 [16. Bd. der Württ. Geſch.⸗ 
Quellen). 

147. Böcklin von Böcklinsau. 
Bihler, O. Dompropſt Wilhelm B. 
Heimatklänge 1916 Nr. 2—4. 

148. Brentano. Rögele, K. Dr. 
Heinrich von B., Geiſtl. Rat u. 
Apoſtol. Vikar. Freib. DA. NF. 15, 
189- 296. 

149. Buchner. Albert, P. P. 
Konrad B., ein Freib. Münſterorga— 
niſt d. 16. Jahrh. Freib. Münſterbl. 
10, 33—35. 

150. David. Mayer, K. Das 
Ordensleben d. Mutter Luiſe Kath. 
David), dritter Generaloberin d. 
Kongregation d. Barmh. Schweſtern 
in Freib Freib., Caritas 1917. 

151. Dreher. Domkapitular Dr. 
Theodor D. 7 11. Dez. 1916. Von 
A. Röſch. Freib. DA. NF. 17, vn 
bis XX. 

152. Eck. Schlecht, J. Dr. Jo⸗ 
hann E.s Anfänge. Hiſt. Jahrb. d. 
Görresgeſ. 36, 1—36. 

153. Fabri. Staub, J. Dr. Jo⸗ 
hann F, Generalvikar v. Konſtanz 
(1518—1523), bis z. offenen Kampf 
geg. Martin Luther (Aug. 1522). 
D. Katholik 94, Heft 10. 

154. Fabricius. Schnabel, F., L. 
Johann Ludw. F. u. d. Schweizer 
Hilfe für d. Pfälzer Kalviniſten. 
36ORh. NF. 31, 296—301 (Brief 
d. Heidelb. Theologen an viele prot. 
Gemeinden d. Schweiz. Dat. Frankf. 
a. M. 24. VI. 1693). 

155. Galura. Bihler, O. Dr. 
Bernhard G., Fürſtbiſch. v. Brixen. 
Breisg. Chronik 1918 Nr. 9. 

156. Gärtler. Wetterer, A. Jo⸗ 
hann Adam G., Prediger u. Kanoni⸗
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tus an der Stiftskirche in Bruchſal. 
Ein Beitr. z. Aufklärungs⸗ u. Re⸗ 
ſtaurationszeit. Mainz, Kirchheim 
1918. Sonderabdr. a. „Der Katholik“. 

157. Gerbert. Brinzinger, A. 
Fürſtabt Martin G. von St. Blaſien. 
Ein Lebensbild a. d. 18. Jahrh 
Horb a. N., P. Chriſtian 1916. 

v. Gemmingen: ſiehe Nr. 16. 
158. Hansjakob. Hörth, O. Hein⸗ 

rich H. Frankf. Ztg. 1916 Nr. 123. 
159.— Kempf, J. K Heinrich H. 

Sein Leben, Wirken u. Dichten. 
Stuttg., Bonz 1917. — Beſpr. von 
F. Herwig Hochland 1917 18. 
2, 218. 

160.— Derſ. Dr. Heinrich H. 1887 
bis 1916. Hiſt.⸗polit Bl. 158, 316 
bis 328; 369—381; 450—-461. 

161. — Oeftering, W. E. 
Heinr H. Karlsr. Tagebl. 1916 
Nr. 173 S. 2. 

162. — S., H. Akad. Mitt. Freib. 
NF. 20, Nr. 8/9. 

163.— Schlang, W. Heinrich H. 
Monatsbl. d. Bad. Schwarzwaldver. 
19, 50-55. 

164. — Derſ. Aus der Lands⸗ 
leut⸗Ecke (betr. Heinrich H. u. Her⸗ 
mine Villinger). Des Lahrer Hinken⸗ 
den Boten neuer hiſtor. Kalender 
auf d. J. 1918 S. 92—95. 

165. — Weick, H. Heinrich H. u. 
Hermine Villinger. Hebels Rheinl. 
Hausfreund 1918 (Lahr) S. 95 f. 

166. — Heinrich H. (1837—1916). 
Köln. Volksztg. 1916 Nr. 507. 

167. — Stadtpfr. Dr. Heinrich H. 
Aus d. Schwarzwald. Bl des Württ. 
Schwarzwaldver. 24, 63f. 

168. Hebel. Sutter, O., E. Joh. 
Peter H.s „Bibliſche Geſchichten“. 
Bodenſeebuch 1919 S. 44—80. 

169. — Liebrich, F. Joh. Peter 
Hebel. Baſel, E. Finckh 1918 
(Volksbücher des deutſch⸗ſchweizer. 
Sprachver.). 

170. Helin. Dröſcher, D. Nach⸗ 
ruf auf d. Pfarrer Franz Anton 
Helin in Amoltern. Freib. DA. NF. 
15, 310—311. 

171. Hirſcher. Ein Kapitel von 
J. B. H's Leben u. Leiden. Das 
neue Jahrhundert 6, Nr. 17. 

v. Hohenlandenberg: ſ. Nr. 39, 41. 
172. Hubmaier. Sachſſe, C. D. 

Balthaſar H. als Theologe (Neue 
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Studien z. Geſch. d. Theologie u. d. 
Kirche, hrsg. von Bonwetſch u. See⸗ 
berg, 20. Stück). Berlin, Trowitzſch 
1914. — Beſpr.: Theol Literaturbl. 
35, Heft 20 (H. Preuß); Zeitſchr. 
für Kirchengeſchichte 35, 602—603 
(F. Kropatſchech). 

173. Hus. Hauri, N. Johannes 
H., ein Wahrheitszeuge. Gedenkbl. 
z3. 500jähr. Gedächtnisfeier ſ. Zeugen⸗ 
todes. Konſtanz, Blanke 1915. 

174. — v. Schaching, O. Jan 
H. u. ſ. Zeit. Ein Geſchichtsbild z. 
Erinnerung a. d. 500jähr. Todes⸗ 
tag d. böhmiſchen Reformators 1915. 
Regensburg, Puſtet 1915. 

175. Johannes von Freiburg. 
Flamm, H. Die Grabſtätte des Do⸗ 
minikaners J. 8GG Freib. 31, 272. 

176 Jung. Gauß, K. Bom Augu⸗ 
ſtinerkloſter Petershauſen b Konſtanz 
auf die Kanzel von St. Peter in 
Baſel [betr. Johannes J. von Pl. 
Bafler Jahrb. 1914 S. 333- 379. 

177. Küſer. Pfarrer Dr. Engelbert 
K. (Merzhauſen). Breisg. Chronik 
1918 Nr. 8. 

178. Köndig. Baier, H. Zu 
Raphael K.s Elenchus Privilegio- 
rum Regularium. Freib. DA. NF. 
16, 313-— 316. 

179. Krotz. Dönders, A, P. Bona⸗ 
ventura O. Pr. 1862—1914 ( di. 
Friedrich Julius K. aus Karlsruhe). 
Freib., Herder 1918. 

180. Lender. Dor, F. Prälat Dr. 
Franz Kaver L. Ein Lebensbild. Bühl, 
Unitas 1918. — Beſpr. v. Siebert 
Hiſt.⸗polit. Bl. 162, 668. 

v. Limburg⸗Styrum: ſiehe Nr. 24, 
30, 34. 

181. Lorenz. Dor, F. Georg N.. 
Pfarrer von Neuſatz. Oberrhein. 
Paſtoralbl. 16, 229 —236. 

182. Melanchthon. Haſenclever, 
A. Ein unbekannter Brief M.s an 
Peter Harer. Thüringiſch⸗ſächſiſche 
Zeitſchr.f Geſch. u. Kunſt 2,279—280. 

183. — Schornbaum, K. Zum 
Briefwechſel M.s. Zeitſchr. f. Kirchen⸗ 
geſchichte 35, 277 —278. 

Siehe auch unter VI. 
184. Meerwein. Meerwein, G. 

In Treue feſt! Lebensbild von Karl 
Wilhelm M., „ Stadtpfarrer in 
Mösbach. Den Gemeinden Mos⸗ 
bach, Neckarzimmern und Rüſten⸗
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bach gewidmet. Karlsr., J. J. Reiff, 
1916. 

Merklin: ſiehe Nr. 41. 
v. Lupfen: ſiehe Nr. 41. 
185. Nägele. Dor, F. Gottfried 

N., ein ſtilles Prieſter⸗ u. Gelehrten⸗ 
leben. Raſtatt, Raſt. Zeitung 1918. 

186. Otter. Jakob O. Die Dorf⸗ 
heimat. Gemeindebl. d. Gemeinde 
Nimburg 1 Nr. 7, 9. 

187. Paulus. Haering, H. Zur 
Berufung d. Theologen H E. G. 
P. nach Heidelberg. Mh. Gſchbl. 
15, 214— 216. 

188. Piſtorius. Flamm, H. Te⸗ 
ſtament u. Grab Johannes P. d. J. 
3G Freib. 30, 185—206. 

189. Reinfried. Olbſer], K. Karl 
R. 3GORh. NF. 33, 141. 

190. — Sauer, J. Dr. Karl R., 
Definitor d. Kapitels Ottersweier, 
Pfarrer in Moos. 7 5. Okt. 1917. 
Freib. DA. NF. 18, 451—480. 

191. — Müller, Pfarrer 
Dr. R. in Moos, ein vorbildl. Pfleger 
d. Heimatgeſch. Breisg. Chronil 
1918 Nr. 4. 

192. Ninderle. J. R. Thaddäus R., 
ein Gelehrter a. d. ehemal. Kloſter 
St. Peter. Heimatklänge 1915 Nr. 6. 

193. Nohrwaſſer. [Bruckerl. Joh. 
R., 1. Pfarrkurat an St. Michael 
in Karlsr.⸗Beiertheim. Karlsr., Ba⸗ 
denia 1916. 

194. Rothe. Wolfhard, A. Ri⸗ 
chard R.s Stellung z. Johannes⸗ 
evangelium. Proteſt. Monatshefte 
18, 7. 

195. von Rötteln. Roller, O. 
Der Baſler Biſchofsſtreit d. Jahre 
1309— 1311 l[betr. Lütold von R.]. 
Bafler Zeitſchr. f. Geſch. u. Alter⸗ 
tumskunde 13, 276—362. 

196. Sautier. Retzbach, A. Hein⸗ 
rich S. und die Aufklärung. Freib. 
DA. NF. 17, 193—225. 

197. Derſ. Heinrich S. Ein Le⸗ 
bensbild aus der Aufklärungszeit. 
3G6G Freib. 33, 1—46. 

198. Schleyer. Sleumer, A. Ein 
berühmter kath. Erfinder. (Joh. 
Martin Sch., ＋ 16. Aug. 1912.) 
Hrsg Joſ. Gürtler, Klagenfurt 1914. 

199. Schlupf. Roder, Chr. Le⸗ 
bensgeſch. d. Pfarrers Dr. Johannes 
Sch. in überlingen, geſt. 1527. 
Freib. DA. NF. 16, 151—166. 

Hefele 

200. Schmitt. Burger, W. Prä⸗ 
lat Dr. Jakob Sch. In: Jakob Sch. 
Des Prieſters Heiligung. Freiburg, 
Herder 1918. 

201. v. Schönborn. Wetterer, A. 
Das religiös⸗aſzetiſche Leben d. Kar⸗ 
dinals Damian H. v. Sch, Fürſtb. 
v. Speier (1719 —1743) u. Konſtanz 
(1740— 1743). Freib. DA. NF. 16, 
151—66. 

Siehe auch Nr. 42. 
202. Schweitzer. Unſer Domkapell⸗ 

meiſter Guſtav S., von einem alten 
Chorknaben. Breisg. Chronik 1916 
Nr. 11-—14. 

203. — Mayer, K. Domkapell⸗ 
meiſter Mſgr. Guſtav S. Ein Ehren⸗ 
kranz. Freiburg, Preßverein 1916. 

20J. Spicker. Spicker, G. Vom 
Kloſter ins akademiſche Lehramt. 
Schickſale eines ehemal, Kapuziners. 
2. erw. Aufl. nach d. Verfaſſers 
Tode hrsg. von O. Krummacher. 
Münſter i. W., Obertüſchen 1914. 

205. Staudenmaier. Gilg, A. 
Idee u. Geſch. d. Theologie Fr. A. 
St.s5 Internat. kirchl. Zeitſchr. 1915 
Heft 1 u. 2. 

206. Stolz. Herr, H. Alban St. 
(Samml. v. Zeit⸗ u. Lebensbild. 16). 
M.⸗Gladbach, Volksverein 1916. 

207. — Spurtzem, P. Alban St' 
Erziehungskunſt. Paderborn 1914. 

208. — Stockmann, A. 8. J. 
Alban St. u. d. Schweſtern Rings⸗ 
eis. Ein freundſchaftl. Federkrieg. 
2. u. 3. Aufl. Freib., Herder 1914. 

209. Styrum. Wille. Biſchof 
St.s Beſtattung. Aus Bruhrain u. 
Kraichgau 2, 47/48. 

210. Suſo. Zimmermann, Chr. 
Die Beteiligung d. Sinnesgebiete 
an d. religiöſen Ekſtaſe. Eine pſycho⸗ 
logiſch⸗ſtatiſtiſche Unterſuchung der 
Ekſtaſen, Viſionen u. Offenbarungen 
Suſos u. d. hl. Thereſe. Darmſtadt, 
Bender 1914 [Tübinger Diſſ.]. 

211. — Wilms, H. Heinrich 
Seuſe als Beichtvater. Pastor bo- 
nus 26, 660—666. 

212. — Derſ. Der ſel. Heinrich S. 
Dülmen, Laumann 1914. 

213. ÜUdry. Fuchs, K., P. Ar⸗ 
nulf U. Ord. Cap. Breisg. Chronik 
1918 Nr. 9. 

214. v. Walderdorf. Wetterer, A. 
Wilderich, Graf v. W., der letzte
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Fürſtb. v. Speier. Bruchſal, Bieder⸗ 
mann 1914. 

215. Wanker. Prof. Ferd. Gemi⸗ 
nian W., der erſte Kandidat f. d. 
Erzb. Stuhl in Freib. Breisg. Chro⸗ 
nik 1918 Nr. 2—4. 

216. Weſſenberg. Küry, A. Die 
Durchführung der kirchlichen Ver⸗ 
ordnungen des W Uanzei General⸗ 
vikars J. H. v Schweizer Inter⸗ 
Gefonalf, Urchliche Zeitſchrift 1915 
Heft 2 

217.— Müller, J. B. Ignaz 
Heinrich v. W, ein chriſtl. Pädagog 
(Pädagog. Forſch. 2). Paderborn, 
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F. Schöning 1916. — Beſpr. Deutſche 
Literaturztg. 1916 Sp. 1969. 

218. — Röſch, A. Zur Biographie 
d. Bistumsverw. Ignaz Heinrich 
v. W. Freib. DA. NF. 17, 266—269. 

219.— Stücheli, B. Zwei Briefe 
Ignaz v. W.s. Zeitſchr. f. ſchweizer. 
Kirchengeſch. 8, 51—53. 

220 Wetzel. Ebner, J. Stadt 
pfarrer Maximilian W. Mein Hei⸗ 
matland 1, 59- 60. 

221. v. Sühengen. Bihler, O. 
Rudolf v. Z., Biſchof v. Lüttich 
(1168—1191). Breisg. Chronik1918 
Nr. 22. 

V. Rechts-, Finanz- und Wirtſchaftsgeſchichte. 

222. Baier, H. Zur Bevölke⸗ 
rungs⸗ u. Vermögensſtatiſtik d. Sa⸗ 
lemer Gebietes im 16. u. 17. Jahrh. 
36ORh. NF. 29, 196—216. 

223. Boſſert, G. Der Kampf 
um die Württemb. Kirchenordnung 
zu Unteröwisheim 1576. 3GORh. 
NF. 30, 311—342; 544—573. 

224. Dold. Der ehem. Freib. 
Feldkaplan u. d. Stadtpfarrer. Freib. 
DA. NF. 17, 269/71. 

225. Frbiſ en, J. Verfaſſungs⸗ 
geſchichte d kath. Kirche Deutſch⸗ 
lands i. d. Neuzeit. Leipzig, Teubner, 
1916 [S. 165—194 d. Gr. Badenl. 

226. Heinemann, B. ZurGeſch. 
d. Offizialates i. Bist. Konſtanz. 
3GORh. NF. 31, 300 ff. 

227. Lauppe, L. Hexenverfol⸗ 
gung im ehem. hanau⸗lichtenberg. 
Amte Lichtenau. Die Ortenau 5, 106. 

228. Lehmann, A. Die Ent⸗ 
wicklung d. Patronatsverhältniſſe 
i. Archidiakonat Breisgau 1275 bis 
1508. Freib. DA. N§. 17, 77—162. 

229. Mack, E. Die kirchl. Steuer⸗ 
freiheit in Deutſchland. Stuttgart, 
Enke 1916 lbetr. u. a. anz 
Freiburg, Überlingen uſw.!]. 

230. Maier, A. Der Sliftungs⸗ 
rat als Verwalter d. kath. Orts⸗ 
kirchenvermögens i. Baden u. ſeine 
Vorgeſchichte. Freib., Caritas 1914 
[Freib. Diſſ ]. 

231. Mez, J. Staat u. Kirche i. 
Baden. Das freie Wort 13 Nr. 22. 

232. Müller, K. O. Das Fi⸗ 
nanzweſen der Deutſchordenskom⸗ 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XX. 

mende Mainau i. 
d. Ver. f. Geſch. 
89—104. 

233. Derſ. Das Finanzweſen d. 
Deutſchordenskommenden Beuggen 
u. Freiburg i. Br. i. J. 1414. 36G. 
Freib. 32, 471062. 

234. Retzbach, A. Die Frei⸗ 
burger Armenpflege i. 16. Jahrh., 
beſ. die Bettlerordnung v. 29. Apr. 
1517. 3GG Freib. 33, 107-158. 

235. Reinfried, K. Auszüge a. 
d. Herenprozeß⸗Protokollen d. Amts 
Bühl d. Jahre 1628 u. 29. Ale⸗ 
mannia 43, 2—21. 

236. Riedner, O. Offizial u. 
biſchöfl. Gericht i. Köln u. i. Kon⸗ 
ſtanz. Hiſt. (Nahrb. d. Görresgeſ. 
35, 127—130 

237. Derſ. Die geiſtl. Gerichts⸗ 
höfe z. Speier im Mittelalter. II. 
Texte. Paderborn, Schöningh 1915 
(Veröffentl. d. Sekt. f. Rechts⸗ u. 
Sozialwiſſ. d. Görresgeſ. 26. H.).— 
Beſpr. v. E. Glier. Freib. DA. 
NF. 17, 278 ff.; H. Fehr in 

Hiſt. Zeitſchr. 118, 91 f; v. N. Hil⸗ 
ling in Arch. f. kath. Kirchenrecht 
97, 662 ff. 

238. Röſch, A. Zur Geſchichte 
des Pfarrkonkurſes im Erzbistum 
Freiburg. Arch. f. kath. Kirchenrecht 
96, 203 —243. 

239. Steinel, L. Die Einkom⸗ 
mensverhältniffe d. bad. Pfarreien, 
die 1656 zw. Würzburg u. Mainz 
ausgetauſcht wurden. Freib. DA. 
NF. 17, 226—240. 

J955 Schriften 
d. Bodenſees 46, 

13
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240. Stutz, U. Die Einführung 
d. allg. Pfarrkonkurſes i. Gr. Baden. 
Feſtgabe d. Bonner juriſt. Fak. f. 
P. Krüger. Berlin 1911, S. 99—162. 

241. Tumbült, G. Die Einkünfte 
d. jetzt nach Baden gehörigen Pfar⸗ 
reien u. Pfründen d. ehem. Bistums 
Konſtanz u. d. Jahr 1275. 3GORh. 
NF. 29, 54—104. 

242. Wetterer, A. Das Kol⸗ 
lationsrecht d. ehem. Fürſtbiſchöfe v. 
Speier. Freib. DA. NF. 15, 297—301. 

243. Derſ. Die Prieſterordi⸗ 
nationen i. d. alten Diöz. Speier 
1772 1804. Bruchſal, Biedermann. 

244, Derſ. Die geſtifteten Anni⸗ 
verſarien i. Dome zu Speier b. d. 

Hefele 

Säkulariſation. Freib. DA. NF. 17, 
256 60. 

245. Waldenmaier, H. Die 
Entſtehung d. ev. Gottesdienſtord⸗ 
nungen Süddeutſchlands i. Zeitalter 
d. Reformation. Leipzig, Haupt 1916 
(Schriften d. Ver. f. Reformations⸗ 
geſchichte Nr. 125/26) — Beſpr. in 
36ORh. NF. 32, 638f. 

246. Zinkgräf Die Steuer⸗ 
erklärung eines Weinh. Pfarrers v. 
1721. Weinheimer Geſchichtsbl. 2, 33 
bis 35. 

247. Die rechtl. Stellung d. Frei⸗ 
religiöſen i. Gr. Baden. Eine 
Denkſchr., hrsg. v. Erzb. Ord. Freib. 
Freib., Preßverein 1914. 

VI. Gelehrfken-, Bücher- und Schulweſen. 

248. Clemen, O. Melanchthons 
Loci als Stammbuch. Theol. Stu⸗ 
dien und Kritiken 1914 Heft 1. 

249. Cohrs, F. Philipp Me⸗ 
lanchthons Schriften z. prakt. Theo⸗ 
logie. I.: Katechetiſche Schriften 
(Supplem. Melanchthoniana 5, I). 
Leipzig, Haupt 1915. 

250. Denk, P. Zur Geſch. d. 
St.⸗Blaſianer Breviers. Studien u. 
Mitt. z. Geſch. d. Benediktinerordens 
NF. 4, 245—280. 

251. Flamm, H. Das älteſte 
kath. Kirchenbuch Badens. 36ORh. 
NF. 30, 109 f. 

252. Hauber, A. Deutſche Hand⸗ 
ſchriften in Frauenklöſtern des ſpä⸗ 
teren Mittelalters [jetzt teilweiſe in 
Donaueſchingen u. Freiburg]. Zen⸗ 
tralblatt für Bibliotheksweſen 31, 
341—- 373. 

253. Holder, A/ Die Reiche⸗ 
nauer Handſchriften. II: Die Papier⸗ 
handſchr., Fragm., Nachtr. Leipzig, 
Teubner 1914. III. 1: Regiſter zu 
Ju. II. u. Abdruck d. alten Kataloge. 
(Die Handſchriften d. Gr. Bad. Hof⸗ 
und Landesbibliothek in Karlsruhe 
VI. u. VII. I). 

254. Hupp, O. Zum Streit um 
das Missale Speciale Constan- 
tiense. Ein dritter Beitrag z. Geſch. 
d. ält. Druckwerke. Straßburg, Heitz 
1917. — Beſpr. v. P. Schwenke 
Zentralbl. f. d. Bibliotheksweſen 35, 
182—185. 

255. Leiſtle, D. üÜber Kloſter⸗ 
bibliotheken d. Mittelalters. Studien 
u. Mitteil. z. Geſchichte d. Benedik⸗ 
tinerordens NF. 5, 197—228, 357 
bis 377. 

256. Lehmann, B. Mittelalterl. 
Bibliothekskataloge Deutſchlands u. 
d. Schweiz. Hrsg. v. d. Bayr. Akad. 
d. Wiſſenſch. München, C. H. Beck. 
J. Die Bistümer Konſtanz u. Chur 
[betr. Freiburg (Münſter u. Univ.), 
Günterstal, Hohenhewen, Kirchdorf, 
Konſtanz, Reichenau, Salem, Walds⸗ 

· hut!l. 
257. Luckenbach, H. Badiſche 

Kirchen u. Klöſter im Unterricht. 
Beil. z. Jahresber. d. Heidelb. Gymn. 
1914. Heidelb., Hörning 1914. 

258. Metzger, M. J. Zwei 
karolingiſche Pontifikalien v. Ober⸗ 
rhein. Hrsg. u. auf ihre Stellung 
i. d. liturg. Literatur unterſucht. 
Mit geſchichtl. Studien über d. Ent⸗ 
ſtehung d. Pontifikalien, üb. d. Riten 
d. Ordinationen, d. Dedicatio eccle- 
siae u. d. Ordo baptismi (Freiburg. 
Theol. Studien XVII). Freiburg, 
Herder 1914. — Beſpr. i. Freib. DA. 
NF. 15, 382 f; 36ORh. NMF. 29, 
738 f. (G. Tumbült). 

259. Oeftering, W. E. Das 
Konſtanzer Brevier v. 1516. Das 
Bodenſeebuch 3, 145—154. 

260. Derſ. Die Bibliothek der 
Reichenau. Bodenſeebuch 1918 S. 18 
bis 112.
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261. Pfaff, F. Joh. Kaſimir 
v. Blaichers Series episcoporum 
Const. 36OR0. NF. 31, 131/35 
[betr. Handſchr. 61a d. Univerſ.⸗Bibl. 
Freib.]. 

262. Preiſendanz, K. Gelehrte 
Kloſterbeſuche in alter Zeit. Pyra⸗ 
mide 1916 Nr. 49 S. 197 ff. 

263. Derſ. Die Reichenauer Hand⸗ 
ſchriften III, 2. Zeugniſſe z. Biblio⸗ 
GerHdeſchiehte (Die Handſchriften d. 
Gr. Bad. Hof⸗ u. Landesbibl. i. Karls⸗ 
ruhe VII, 2). Leipz, Teubner 1918. 

264. Sachs C. Die „Wert⸗ 
heimſche Bibel“. Frankenland 4, 
178—2700. 

265. van Schelven, A A. Der 
Heidelbergſche Katechismus. Neder- 
leudisch Archief voor Kerkge- 
schiedenis NF. 10, 1- 6. 

266. Schubert, H. v. Luthers 
Vorleſung üb. d. Galaterbr. 1516“17. 
Zum erſtenmal hrsg. Mit 40 Licht⸗ 
drucktafeln. Zur Erinnerung a. d. 
Heidelb. Disputation a. 26. Apr. 1518. 
Heidelb., C. Winter 1918 (Abhandl. 

VII. Kunſt- und 

273. Eſcherich, M. Studien z. 
ſeeſchwäbiſchen Malerei. Zeitſchr. 
f. chriſtl. Kunſt 28, Heft 2/ 

274. Lan dess, 7 Ordensbauten 
in Badiſch⸗ Franken. Frankenland 2, 
282- 288. 

275. Mezger, V. Friedhofs⸗ 
kunſt. Bad. Heimat 3, 89—102. 

276. Müller, B. Wegkapellen. 
Mein Heimatland 3, 28—32 lbetr. 
d. Kapellen b. Waſenweiler, Zarten, 
Ebnetl. 

277. Volbach, W., Fr. Der 
hl. Georg. Bibliſche Darſtellung in 
Sidddeutſchg Straßb., Heitz 1917.— 
Beſpr. v. M. Eſ ſcherich Monat⸗ 
ſchrift f. Kunſtwiſſenſch. 11, 140 f. 

278. Adelsheim. Graef, G. Die 
ev. Stadtkirche in A. Ev. Gemeinde⸗ 
blatt f. Adelsheim 1917/18. 

279. Allerheiligen. Arntz, L. Die 
Kloſterweiher von A. i. Schwarzw. 
300900r. f. chriſtl. Kunſt 30, 17f. 

0. — Staatsmann, K. Die 
Kloſterkirche in A. i. Schwarzw. u. 
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d. Heidelberger Akad. d. Wiſſenſch. 
Philoſ.⸗hiſt. Kl., 5. Abh) 

267. Sillib, R. Luthers Enchi⸗ 
ridion. Heidelb. 1560. Zentralbl. f. 
Bibliotheksweſen 34, 273- 279. 

268. Derſ. Aus Salemer Hand⸗ 
ſchriften I. Die chronikaliſchen u. 
ſelbſtbiographiſchen Aufzeichnungen 
u. die Totenliſte des Jodocus Ower. 
3GORh. NF. 33, 18—30. II. u. III. 
Die Oblate u. der Salemer Glaube. 

269. Sohm, W. Die Scozial⸗ 
lehren Melanchthons. Hiſt. Zeitſchr. 
115, 64— 76. 
270. Stölzle, R. Eine unbe⸗ 

kannte Vorrede Melanchthons. Arch. 
f. Reformationsgeſch. 12 Heft 2. 

271. Willkomm, B. Beiträge z. 
Reformationsgeſch. aus Drucken u. 
Handſchr. der Univerſitätsbibl. in 
Jena [meiſt Melanchthon betr J. 
Archiv f. Reformationsgeſch. 9, 240 
bis 262, 331—346. 

272. Melanchthoniana. Ebd. 11 
Heft 3. 

Siehe auch Nr. 84, 217. 

Baugeſchichte. 

ihr Zuſtand im 13. u. 16. Jahrh. 
Die Ortenau 5, 1—11. 

281. Baden⸗Baden. Braun, H. 
Das Sühnekreuz (auf d. ehem. Fried⸗ 
hof zu B.). B.⸗Baden, Hans Lang 
1916. 

282. — Kah, St. Die alten Fi⸗ 
guren d. Hauptportals d. kathol. 
Stiftskirche u. ihre Unterbringung. 
in den ſtädtiſchen Sammlungen in. 
B.⸗Baden. Auszug a. d. Jahresber. 
d. Städt. hiſt. Sammlungen f. 1913. 
B.⸗Baden, Kölblin 1914. 

Birnau: ſiehe Nr. 336, 382. 
283. Bleibach. Fuchs, K. Der 

Olberg bei B. Breisg. Chronik 1916. 
Nr. 13, 14. 

284. Breiſach. Münzel, G. Der 
Meiſter des B.er Hochaltars. Eine 
kritiſche Betrachtung. Alemannia 
44, 30—59. 

285. — Demmler, Th. Der 
Weiſter d. B.er Hochaltars. Jahrb. 
der Kgl. Preuß. Kunſtſammlungen. 
1914 S. 103 ff. 

286. Bruchſal. Wletterer], A. 
Der ehem. „Lettner“ in der Stadt⸗ 

13*
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kirche St. Marien z. Br. Bruchſ. 
Wochenbl. 1914 Nr. 28. 

287. — Zur Renovation d. Stadt⸗ 
kirche in Br. „Bruchſ. Bote“ 1914 
Nr. 28. 

288. Bühl. Die Malereien in der 
Pfarrkirche zu B. von Aug. Kolb, 
Kunſtmaler in Offenburg, erklärt 
von Dr. J. Berberich, Stadt⸗ 
pfarrer in B. Selbſtverl. d. Heraus⸗ 
gebers Auguſtin Kolb i. O. (1916). 

Ebnet: ſiehe Nr. 276. 
289. Elzach. Flamm, H. Der 

Meiſter d. Glasfenſter i. d. Pfarr⸗ 
kirche z. E. Bad. Heimat 1, 205. 

290. Endingen. Zur Geſch. der 
Glocken v. E. Breisg. Chronik 1917 
Nr. 11. 

Ettenheimmünſter: ſiehe Nr. 346. 
291. Ettlingen. Schalk, G. Bei⸗ 

träge z. Baugeſch. d. Martinskirche 
in E. Ettlingen, Verl. d. Bad. Land⸗ 
mann 1917. — Beſpr. v. K. Obſer 
3GORh. NMF. 33, 151/52. 

292. — Bamberger, L. Die 
Malereien i. d. ehem. Schloßkirche 
zu E. Monatsſchr. f. Kunſtwiſſen⸗ 
ſchaft 1914 S. 258—262. 

293. Frauenalb. Obſer, K. Bei⸗ 
träge z. Baugeſch d. Kloſters F. 
insbeſ. im Zeitalter d. Barock. 
Karlsr., G. Braun 1918. 3GORh. 
NF. 33, 212—269. 

294. Freiburg. Albert, P. N. Ur⸗ 
kunden u. Regeſten z. Geſch. d. Freib. 
Münſters. Freib. Münſterbl. 10, 
36—44, 73—85. 

295. — Derſ. Hans Gitſchmann 
gen. von Ropſtein, d. Hauptmeiſter 
d. Glasgemälde im Chor d. Freib. 
Münſters. Freib. Münſterbl. 10, 
25—32. — Zu Meiſter Hans Gitſch⸗ 
manns⸗Leben und Wirken zu Frei⸗ 
burg i. Br. Ebd. 87—89. 

296. — Derſ. Abel Stimmer 
als Maler für das Freib. Münſter. 
Freib. Münſterbl. 12, 39—43. 

297. — Derſ. Der St.⸗Georgs⸗ 
brunnen auf dem Münſterplatz. 
Freib. Münſterbl. 13, 51f. 

298. — Derſ. Zu Meiſter Hans 
Gitſchmanns Leben u. Wirken z 
Freib. Freib. Münſterbl. 13, 46—49. 

299.— Derſ. Felizian Geißinger 
u. ſeine Inſchriftenſammlung vom 
Freib. Münſter. Freib. Münſterbl. 
13, 39—45. 

Hefele 

300 — Blume, R. Goethe u. d. 
Freib. Münſter. Freib. Münſterbl 
I4, 29—32. 

301. — Beiſſel, St. Nochmals: 
„Der Fürſt der Welt“, in der Vor 
halle des Freib. Münſters. Freib. 
Münſterbl. 10, 22— 24. 

302. — Bihler, O. Das Freib 
Konviktsgebäude i. d. Burgſtraße. 
Breisg. Chronik 1918 Nr. 23. 

303. — H. Das Münſter in F. u. 
ſeine Pflege. Deutſche Bauzeitung 
49, 309 ff., 317 ff. 

301 — H. R Von den Bau—⸗ 
meiſtern des Münſterturms. Breisg. 
Chronit 1918 Nr. 8. 

305. — Herder, H. Das Grab 
eines franzoͤſiſchen Offiziers i. Freib. 
Münſter. Eine Erinnerung aus d 
30jähr. Krieg (1638). Freib. Münſter⸗ 
blätter 12, 44—46. 

306 — Kſellerfſ, M Der Bil⸗ 
derkreis i. Münſter z. F. Breisg 
Chronik 1917 Nr. 8—12, 21—24; 
1918 Nr. 1—3, 16—24. 

307. — Derſ. Die zwei Lieb— 
frauenbilder am Haupteingange d. 
Münſters z. F. Breisg. Chronik 
1916 Nr. 21—24. 

308. — Kempf, F. Das Freib. 
Münſter, ſeine Bau⸗ u. Kunſtpflege. 
Bad. Heimat 1, 5—88. Separat 
Karlsr., Braun 1914. 

309. — Derſ. Baugeſchichtl. 
Mitt. aus d. letzten drei Jahrh. üb. 
U. L. Fr. Münſter. Stimmen der 
Heimat 1915 Nr. 1. 

310. — Derſ. Das Freskogemälde 
über dem Triumphbogen im Freib. 
Münſter. Frb. Münſterbl. 10, 1—21. 

311. — Derſ. Heimſuchungen u. 
Schickſale d. Freib. Münſters in 
Kriegsnot, durch Menſchenhand u. 
Feuersgefahr. Freib. Münſterbl. 12, 
126; 13, 1-38; 14, 1—26. 

312. — Derſ. Zwei ſpätgotiſche 
Steinmetzarbeiten v. Münſter. Ebd. 
14, 27f. 

313. — Krebs, E. St. Wilhelm 
u. St. Bernhard in der ſtädt. Samm⸗ 
lung zu Freiburg i. Br. Zwei Holz⸗ 
reliefs a. d. Wilhelmstal. Schauins⸗ 
land 44, 19f. 

314. — Lohe, F. Die alte 
St.⸗Michaels⸗Friedhofkapelle mit 
dem Totentanz. Breisg. Chronik 
1916 Nr. 6.
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315.— Münzel, G. Der Mutter⸗ 
Anna⸗Altar im Freib. Münſter. u. 
ſein Meiſter. Freib. Münſterbl. 10, 
45—72. 

316. — Rehm, M. Freib. Künſt⸗ 
ler z. Beginne d. Reformation. Hei⸗ 
matklänge 1916 Nr 4. 
317.—Riegel, J. Die Locherer⸗ 

Kapelle im Freib. Münſter u. der 
Meiſter ihres Altars. Frb. Münſter⸗ 
blätter 11, 10—-30 

318. — Derſ. Der Meiſter d. 
Taufſteins im Freib. Münſter Frb. 
Münſterbl. 13, 50 f. 

319. — Sauer, J. Eine alte 
Sicherung des Freib. Münſterturms 
gegen Wettergefahr Frb. Münſter⸗ 
blätter 12, 27—33. 

320. — Schuſter, K. Der unter⸗ 
irdiſche Gang in d Münſter. Zum 
Verſtändnis d. Sage. Frb. Münſter⸗ 
blätter 10, 89—90. 

321. — Derſ. Baugeſchichtliches 
über das Freib. Münſter aus alten 
Chroniken. Freib. Münſterbl. 10, 90. 

322. — Derſ. Die Beichtſtühle 
im Münſter. Freib. Münſterbl 12, 
34—38. 

323. — Vöge, W. Zum Nord⸗ 
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Mueroriſche Anzeigen. 

Heinrich Sautier, ein Volksſchriftſteller und Pionier der 

ſozialen Arbeit 1746—1810. Von Dr. Anton Retzbach, 
Domkuſtos. Mit 8 Bildern. VIII, 204 S. Kart. Mk. 5.60. 
Freiburg 1919, Herder. 

R. wird mit dieſem Lebensbild ſeinen badiſchen Heimatgenoſſen 

große Freude machen; iſt doch von Sautiers Stiftungen ſeit 100 Jahren 

ſo viel Segen über ſie ausgegangen. Die Auswärtigen aber, denen uneigen— 

nützige Volksfürſorge am Herzen liegt, finden hier das Bild eines in 

mancher Beziehung durchaus ſelbſtändigen und eigenartigen Voltsfreundes, 

der unſerer Zeit viel zu ſagen hat. Wenn ſich auch manche ſeiner Pläne 

als vorzeitig erwieſen: ſeine große Liebe, insbeſondere zu den Dienſtboten 

und Lehrlingen, ſeine Anteilnahme an ihrer Vor- und Fortbildung, mutet 

uns auch heute noch recht zeitgemäß an. Zudem hat Sautier, wie gerade R. 

durch neue Funde feſtſtellen konnte, ſich lebhaft an den religiöſen Kämpfen 

ſeiner Zeit beteiligt, beſonders auf dem Gebiete der „Aufklärung“, ſo daß 

er auch in anderer Hinſicht unter ſeinen Zeitgenoſſen hervorragt und Be⸗ 

achtung beanſpruchen kann. 

Das Buch zerfällt in fünf Abſchnitte, welche die Jugendzeit, Lehrzeit 

am Gymnaſium, den Volksſchriftſteller, dann beſonders ausführlich den 

Sozialpolitiker (S. 68—152) behandeln, um mit ſeinem Charakterbild zu 

ſchließen. Der Anhang bringt die Geſchichte der Sautierſtiftungen, deren 

Direktor ſeit 1914 der Verf. iſt, und mehrere Proben von Gedichten und 

Satiren. Wie R. ſelbſt hervorhebt, war gerade die Satire ſeine Stärte; 

ſie ging freilich, wie ſein Charakter, nicht ſelten über das zuläſſige Maß 

der Schärfe hinaus; da aber ſein Herz voll wahrer Liebe zu den Menſchen 

war, hat jener Fehler nicht verhindert, daß er viele Freunde zählte. 

Ein Beiſpiel wird uns ſeine ſatiriſche Ader am beſten veranſchaulichen. 

Seite 49 teilt R. mit, wie er ſich über die Aufnahme, welche ſeine „Frey⸗ 

müthigen Anmerkungen“ gegen die Freimaurer gefunden hatten, ſelbſt 

luſtig machte: „Kaum war mein Name entdectt, hörte man gleich mur⸗ 

meln: genug, es iſt ein Exjeſuit, kein Doctor theologiae, ein berühmter 
Satyrenſchreiber. So wurde das Urteil über meine Schrift, ohne ſie zu 
eſen, gefällt. Mövius [wohl Prof. Dr. Petzek, Bücherzenſor] ſtrich den
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Doktorhandſchuh bis zum Ellenbogen, ballte die Fauſt und rief im Namen 

ſeiner Herrn, denen er zu Pferd und zu Fuß dient: Wir wollen ihm, dem 

elenden . . .. Bzorius [jedenfalls Prof. Dannenmayerl, ein ſo handfeſter 

Theologe, daß er ſeine ganze Wiſſenſchaft in das lateiniſche, griechiſche, 

hebräiſche Alphabet verſchränken und zu kleinſten Stücken radbrechen kann, 

ſchalt auf meine Arbeit 8 Tage unaufhörlich und ſetzte nach jeder Schimpf⸗ 

periode dieſe Klauſel weislich hinzu: Ich leſe ſie nicht, ich kann, ich will 

ſie nicht leſen. Dies war mein Glück, daß er ſie nicht las. Wie würde 

der Mann erſt geſchimpft haben, wenn er die Akta ſamt allen Beilagen 

durchgeguckt hätte“ uff. 

S., deſſen Familie aus Savoyen ſtammte, war in Freiburg geboren 

am 9. April 1746 und trat, fünfzehnjährig, in den Jeſuitenorden, der ihn 

nach Abſchluß der philoſophiſchen Studien als Lehrer der Grammatik in 

Pruntrut und Freiburg beſchäftigte. In der Breisgauſtadt vollendete er 

dann auch ſeine theologiſchen Studien und ward einige Wochen vor Auf⸗ 

hebung des Ordens zum Prieſter geweiht. Er konnte in ſeiner Stellung 

als Lehrer der Dichtkunſt am Gymnaſium tätig bleiben und widmete ſich 

nebenher gern der religiöſen Förderung der Schüler, beſonders in der 

Marianiſchen Kongregation, bis dieſe durch Joſeph II. aufgehoben wurde. 
Infolge ſchwerer Erkrankung ward er Ende 1791 penſioniert; er erholte 

ſich jedoch bald befriedigend und widmete dann die weitere Lebenszeit, 

da ſeine Vermögensverhältniſſe ihm volle Freiheit geſtatteten, lediglich 

ſeinen ſozial⸗caritativen Plänen; dabei fand er beſonders an den Armen⸗ 

freunden Chriſtian Wenzinger und Ferdinand Weiß begeiſterte Helfer. 

Den Mittelpunkt bilden die 1800 und 1801 ins Leben getretenen Stif⸗ 

tungen für Mädchen bzw. Knaben, für die er ſelbſt allmählich an 

30000 fl. aufwandte. Die Knabenſtiftung kennzeichnete ſich als eine Art 

Gewerbeſchule mit vierjährigem Lehrgang in allen Schulfächern, höherer 

Rechenkunſt, Meßkunſt, Mechanik und bürgerlicher Baukunſt. Der Unter⸗ 

richt wurde Sonntags erteilt an dürftige Lehrlinge beider Konfeſſionen; 

die beſten Schüler erhielten nach Anfertigung des Meiſterſtückes eine be⸗ 

deutende Unterſtützung zum Antritt ihres Handwerkes. Die Mädchen⸗ 

ſtiftung war eine „Induſtrieſchule“ für Dienſtboten; als ihren Zweck be⸗ 

zeichnete S. „die Erziehung tüchtiger Dienſtboten und neue Gründung 

glücklicher Bürgerfamilien“. Der Unterricht bezog ſich vor allem auf Hand⸗ 

arbeiten (Spinnen, Stricken, Nähen), dann auf Schreiben und Rechnen, 

ebenfalls durch vier Jahre. Als Ausſtattung wurden Kleidung und ein 

Sparpfennig in Form von Prämien gegeben; jedes Mädchen mußte ſich 

verpflichten, innerhalb drei Jahren auch die Kochkunſt noch zu erlernen. 

Beide Stiftungen, beſonders jene für Mädchen, haben ſich ausgezeichnet 

entwickelt, dank vieler Nachſtiftungen, wobei der Baſeler Domherr Valentin 

von Reibelt und der Freiburger Bürger Philipp Merian ſich ſo ſehr 

hervortaten, daß ihre Namen mit in den Titel der Geſamtſtiftung auf⸗ 

genommen wurden. 1918 betrug das Vermögen faſt 600 000 Mk., wovon 

361453 auf die Mädchenſtiftung entfielen. Die Knabenſtiftung unterhält 

neuerdings keine eigene Schule mehr, ſondern ſendet ihre Stiftlinge zur
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ſtädtiſchen Gewerbeſchule. Mehrere Nebenſtiftungen (Sparkaſſe, Volks⸗ 

bibliothek, Volksgeſangsanſtalt zur Förderung des Volksliedes) zeigen S.s 

weitſchauenden Blick, konnten ſich aber nur wenig entwickeln. Als Direktor 

der Stiftung hat lange Zeit (1867—1894) auch der bekannte Volksſchrift⸗ 

ſteller Hansjakob gewirkt. Die Oberaufſicht hatte von Anfang an die 

Stadt. 
Wie der Verf. hervorhebt, lag S. vor allem daran, die Volksbildung 

zu heben und vorbeugend gegen Verarmung zu wirken; deshalb darf ihm 

mit Recht der Name als Sozialreformer, nicht bloß Armenfreund, bei⸗ 

gelegt werden. 

Als Schriftſteller hat ſich S. zunächſt auf dem allgemein literariſchen 

Gebiete betätigt. In den achtziger Jahren befaßte er ſich in mehreren 

Schriften mit der merkwürdigen Erſcheinung der „Freiburger Predigerkritik“, 

über die R. ſchon vor einiger Zeit im „Oberrhein. Paſtoralblatt“ berichtete. 

Es hatte ſich in Freiburg wie in einigen andern Städten die Erfahrung 

gezeigt, daß die Predigten in verſchiedenen Kirchen planmäßig öffentlich 
kritiſiert wurden. S. ſelbſt berichtet einmal: „Im Jahre 1783 ſah man 

einige junge Geiſtlichen in die Predigt kommen, wo man ſie nie zuvor 

geſehen hatte. Sie nahmen eine Bande Studenten von der hohen Schule 

mit, welche Schreibzeug, Papier und Federn bei ſich trugen. Dieſe ſtellten 

ſich dem Prediger gegenüber und ſchrieben unter dem Angeſicht des ganzen 

Volkes alle ſeine Worte auf. . . . Endlich erſchien am 17. März ein Bogen 

im Druck, der überſchrieben war „Freiburger Predigerkritikk, worin die 
Prediger unbarmherzig kritiſiert und durchgehechelt wurden.“ S. ging 
dieſem Unfug um ſo Läftiger zu Leibe, als die Kritik ganz vom Auf⸗ 

klärungsſtandpunkt aus geſchah. Gegen die Aufklärung wendete er ſich 

vor allem noch in mehreren Arbeiten, die ſich mit der Freiburger Zeitſchrift 
„Der Freymüthige“ (gegründet 1782) befaßten; ferner kann man auch die 
volkstümlichen Bücher gegen die Freimaurerei hierhin rechnen. Späterhin 

hat er dann ſeine Feder ganz in den Dienſt der von ihm gegründeten 

Stiftungen geſtellt. Gewiſſermaßen eine Vorbereitung bildete die Geſchichte 

der Freiburger Stiftungen unter dem Titel: Die Philanthropen in 

Freyburg (1798), die literariſch von R. wenig günſtig beurteilt wird, 

wenn ſie auch für die damalige Zeit eine anerkennenswerte Leiſtung darſtellt. 
Das Buch iſt nicht mehr als eine lückenhafte, unkritiſche Zuſammenſtellung 

der Stiftungen, an die S. mit ſeinen Plänen anknüpfen konnte. Am eigen⸗ 

artigſten, bedeutungsvollſten iſt die Schrift „Die brave Marie oder 

das Bild eines vollkommenen Dienſtboten“, die ſeit 1800 in ſechs Teilen 

erſchien und eine „hervorragend literariſche Leiſtung“ darſtellt. „An der 

Hand der Erzählung des Lebens der braven Marie werden die Zöglinge 

in die Sitten⸗, Geſundheits⸗ und Erziehungslehre ſowie in die Wirt⸗ 

ſchaftskunde in einem vierjährigen Kurſus eingeführt.“ Es war alſo das 
Handbuch für ſeine Mädchenſtiftung. S. hat dabei mehrere ähnliche 

Bücher benützt, aber an Umfang und Inhalt alle übertroffen. 
Im Jahre 1810 ſtarb der treffliche Mann, nachdem er im Teſtament 

alle ſeine Güter zu milden Zwecken vermacht, ſoweit es nicht ſchon zu



Literariſche Anzeigen 203 

Lebzeiten geſchehen war; es ſpricht für ſeinen beſcheidenen, ſchlichten Sinn, 

daß er ausdrücklich wünſchte, „wie eine Spitalleiche“ beerdigt zu werden, 

damit um ſo mehr für Wohltätigkeit übrig bleibe. 

Die im Anhang mitgeteilten „Gedichte“ haben wenig poetiſchen Wert, 

zeugen aber von ſeiner humorvollen Lebensbeobachtung, z. B.: 

„Frau Kurt befaß zehn Edelſteine, 
Sie gingen drauf im Bier und Weine. 
Doch nein; ſie ließ ſie nicht zu Grunde gehn, 

Man kann ſie itzt auf ihrer Naſe ſehen.“ 

Auf jeden Fall iſt S. ein geiſtreicher und warmherziger Kirchen⸗ und 

Menſchenfreund geweſen, deſſen Andenken eine wohlverdiente Erneuerung⸗ 

durch dieſe Veröffentlichung fand. Der Caritasfreund begrüßt die Schrift 

doppelt lebhaft. Dr. N. Lieſe.



Vericht über das Vereinsjahr 1915/l9. 

Seit der letzten Generalverſammlung des Kirchengeſchicht— 
lichen Vereins am 19. November 1918, worüber wir bereits 

im letzten Bande des Diözeſan-Archivs (S. 523) Bericht erſtattet 

haben, hat der Verein, abgeſehen von den Sitzungen des Vor— 

ſtandes, ſich darauf beſchränkt, das Programm, das er für 

die Bearbeitung der Reformationsgeſchichte Badens entworfen 

hat, zum Abſchluß zu bringen. Wie bereits im letzten Jahre 

angekündigt, ſollte auch dieſer Band noch der Reformations— 

geſchichte Badens gewidmet ſein. Das Ergebnis liegt nun 
vor. Leider war es Herrn Geheimrat Profeſſor Dr. Finke 

nicht möglich, die von ihm in Ausſicht geſtellte Abhandlung 

über die Urſachen der Reformation und ihrer Ausbreitung 

auszuarbeiten. Sie hätte dem Ganzen einen ſchönen Abſchluß 
gegeben. Aber auch ſo dürfen wir mit Befriedigung auf das 

Unternehmen zurückſehen. Faſt alle Gebiete des badiſchen 

Landes von Wertheim bis Konſtanz ſind dabei in Betracht 

gezogen. Wenn auch noch einige Lücken bleiben, die übrigens 

zum Teil durch frühere Aufſätze in dieſer Zeitſchrift (vgl. die 
Zuſammenſtellung Dr. Rieders Band 45 N. F. 18, 1917, S. 5) 
ergänzt werden, ſo bieten doch dieſe Beiträge einen tiefen Ein⸗ 

blick in die Geſamtentwicklung der reformationsgeſchichtlichen 

Verhältniſſe in Baden und dürfen als wertvolle Vorarbeiten 

zu einer umfaſſenden Geſchichte der Reformation in unſerem 

Lande bezeichnet werden, die hoffentlich einmal von einer 

tüchtigen Kraft in Angriff genommen werden wird. Wir können 

uns dieſes ganzen Werkes, dem keine andere deutſche Diözeſe 

etwas Gleichwertiges an die Seite zu ſtellen hat, von Herzen 

freuen. Allen Mitarbeitern ſprechen wir auch hier nochmals 
unſern beſten Dank aus.
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Weniger erfreulich ſind die Ausſichten für die Zukunft. 

Die durch den furchtbaren Zuſammenbruch im letzten Jahre 

und nicht zuletzt durch die Revolution bewirkte traurige Lage 

der Gegenwart macht ſich auch für den wiſſenſchaftlichen Be— 
trieb geltend. Die ungeheure Entwertung des Geldes und die 

rapide Steigerung der Preiſe nötigt uns, den Umfang unſeres 

Archivs einzuſchränken und den Beitrag der Vereinsmitglieder 

um eine weitere Mark zu erhöhen. Wir hoffen, daß die Mit⸗ 
glieder, der tatſächlichen Lage Rechnung tragend, dieſe Um⸗ 
ſtände zu würdigen wiſſen und nach wie vor zu unſerer Sache 

halten. Dankbar wären wir, wenn außerordentliche Zuwen— 

dungen uns zufließen würden, worauf wir hier beſonders hin⸗ 

weiſen möchten, um ſo mehr, als die in Ausſicht genommenen 

Abhandlungen zur badiſchen Kirchengeſchichte neue Aufwendungen 
erfordern. Daß mit deren Druck — es liegen bereits zwei 

Studien bereit — noch nicht, wie angekündigt, in dieſem Jahre 
begonnen wurde, hat ſeinen Grund in der großen Teuerung. 

Der Druckbogen koſtet jetzt, ſtatt früher 70 M, zirka 250 M. 

An Geſchenken erhielt der Verein im abgelaufenen Jahr: 

von Exzellenz Erzbiſchof Dr. Nörber, hier.W 20.—d 

„ „ Biſchof von Keppler, Rottenzurg „ 20.— 

„ Domlkapitular Dr. Schenk, hier „ 30.— 
„ Dr. Karl Rieder, Stadtpfarrer, Bonndorf „ 20.— 

als Zuſchuß zu den Druckkoſten von Diözeſan⸗ 

Archiv N. F. Band XIX vom hochwürdigen 
Erzbiſchöflichen Domkapittetel...„1000.— 

M 1090.— 

Hierfür ſprechen wir unſern beſten Dank aus. Allen 

Gönnern und Freunden entbieten wir freundlichen Gruß und 

Dank, mit dem Wunſche, daß auch in Zukunft unſere Sache 
vom Segen Gottes begleitet ſein möge. 

Freiburg i. Br., den 14. November 1919. 

Univ.⸗Prof. Dr. E. Göller, 
I. Vorſitzender.



Geſtorben ſind ſeit Ausgabe des vorigen Bandes: 

Ordentliche Mitglieder: 

Bertſche, A., Pfarrer in Zimmern bei Engen, am 19. April 1919. 
Birkle, G., Pfarrer in Tafertsweiler (Hohenz.), am 25. September 1919. 
Henn, J. Th., Pfarrer in Birkendorf, A. Bonndorf, am 14. Februar 1919. 
Holl, Dr. K., Stadtpfarrer in Hechingen, am 27. September 1919. 
Knörzer, A., Ehrendomherr, Geiſtl. Rat, Stadtdekan und Stadtpfarrer an 

St. Stephan in Karlsruhe, am 20. Mai 1919. 
Oechsler, H., Pfarrer in Arlen b. Rielaſingen, am 8. Juni 1919. 
Ries, Th., Pfarrer in Durbach b. Offenburg, am 14. Februar 1919. 
Sachs, H., Geiſtl. Rat und Stadtpfarrer in Emmendingen, am 5. Juni 1919. 
Schad, F., Lehramtspraktikant in Mannheim, am 12. Mai 1917. 
Schulz, J., Geiſtl. Rat, penſ Pfarrer in Heiligenzell b. Frieſenheim, 

am 4. März 1919. 
Zeitz, H., Stadtpfarrer in Burkheim b. Breiſach, am 24. Februar 1919. 
Zobel, F. K., Oberlehrer in Bonndorf. 

  

  

Stand der Mitglieder nam 1. Februar 1919: 936 

Abgang ſeit Ausgabe des letzten 
Bandes: 

Geſtorb(en 12 
Ausgetreten ‚jʒꝗ 7 19 

917 

Neu eingetreteen 9 

Stand der Mitglieder am 31. Oktober 1919: 926 

Hiervon: 

Ehrenmitglieder 4 
Vorſtandsmitgliederkr 11 
Ausſchußmitgliederrr 5 
Ordentliche Mitgliedeunn906 

926 

Stand der Mitglieder am 1. Februar 1919: 986 
„ „ „ 31. Oktober 1919: 926 

Abgaagnnnnnnnnnnn 10 

In Schriftenaustauſch iſt der Verein neu getreten mit: 
Beuron: Benediktiniſche Monatsſchrift. 

Das herkömmliche Mitgliederverzeichnis fehlt diesmal wegen der 
Druckkoſten.



In der Herderſchen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau iſt erſchienen 
und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden: 

Heinrich Sautier 
Ein Volksſchriftſteller und Pionier der ſozialen Arbeit 

1746 1810 

Von Anton Retzbach 
Dr. theol. et rer. pol. 

Domkuſtos zu Freiburg i. Br. 

Mit 8 Bildern. 8 (VIII u. 204 S.) 

Kart. M 5.60 (dazu die im Buchhandel üblichen Zuſchläge). 

Inhalt: Einleitung. Freiburg in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
I. Die Jugendzeit Heinrich Sautiers. II. Die Lehrzeit am Gymnaſium. III. Der 
Volksſchriftſteller. 1. Sautier und „Die Predigerkritik“. 2. Sautier und „Der 
Freymüthige“. 3. Sautier und die Freimaurerei. IV. Der Sozialpolitiker. 
1. Die ſozialen Schriften Sautiers. 2. Die ſozialen Anſchauungen Sautiers. 
3. Das ſoziale Wirken Sautiers. 4. Sautiers Stiftungen. a) Die Stiftung 
zur Ausbildung und Ausſtattung dürftiger Jungfrauen. Zweck der Stiftung. 
Die ſittliche Ausbildung. Die „wiſſenſchaftliche“ Ausbildung. Die Ausſtattung. 
Aufnahmebedingungen. b) Die Knabenſtiftung. e) Verwaltung und Okonomie 
der beiden Stiftungen. d) Nebenanſtalten. Der Sparpfennig. Die Volksbibliothek. 
Die Volksgeſangsanſtalt. e) Erfolge der Stiftungen. V. Sautiers Tod. Geſamt⸗ 
charakterbild. Letzter Wille des Prieſters und ehemaligen Profeſſors Heinrich 
Sautier. Anhang. Geſchichte der Sautier⸗Stiftungen. 1. Der Stiftungs⸗ 
fonds. 2. Die Organiſation. 3. Die Schule. 4. Aufnahme und Ausſtattung. 
5. Ausbreitung der Stiftung. Leiſtungen ſeit 1800. Anlage l. Gedichte. 
Anlage Il. Beiſpiele der Satiren. 

Dieſe neueſte Schrift Retzbachs weckt infolge ihres reichen Freiburger 
Kolorits vor allem das Intereſſe des Breisgaus und ſeiner Hauptſtadt. 
Aber ihr vielſeitiger kulturhiſtoriſcher Inhalt hebt ſie über den Charakter 
einer lokalgeſchichtlichen Forſchung weit hinaus. Sautiers Wirkſamkeit 
als Volksſchriftſteller im Kampfe mit der „Aufklärung“ und als ſelb⸗ 
ſtändiger Schöpfer ſozialer Einrichtungen in einer der unſrigen ähn⸗ 
lichen Zeit muß die Aufmerkſamkeit aller auf ſich ziehen, welchen die 
Wiedergeburt Deutſchlands am Herzen liegt. Der Hiſtoriker wie der 
Theologe, der Nationalökonom wie der Sozialpolitiker, die im Vereins⸗ 
leben tätigen Frauen und Männer, insbeſondere die Leiter der Jugend⸗ 
vereinigungen und Dienſtmädchenorganiſationen, werden aus dem Stu⸗ 
dium des zwar kritiſch, aber doch zugleich flott und populär geſchrie⸗ 
benen Werkes reichen Vorteil ziehen.



In der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau erscheinen 

und können durch alle Buchhandlungen bezogen werden: 

Freiburger 

Münsterblätter 
Jahresschrift für die Geschichte und Kunst 

des Freiburger Münsters 

Herausgegeben vom Münsterbauverein 

Erscheinen jährlich einmal in groſ Quartformat zu 5 bis 
6 Bogen mit zahlreichen Abbildungen und Kunstbeilagen 

15. Jahrgang: 1919. (IV u. 22 u. VI S.) 

M7.— (dazu die im Buchhandel üblichen Zuschläge) 

  

Inhalt: Das Fleilige Grab im Freiburger Münster. Von Privatdozent 

Dr. Otto Schmitt. — Zur Geschichte des Freiburger Münsters im Jahre 1497. 

Von Archivrat Professor Dr. Peter P. Albert. — Kleine Mitteilungen. — 

Inhaltsverzeichnis zu den Jahrgängen 11— 15 der »Freiburger Münsterblätteræ: 

Verzeichnis des Inhalts in alphabetischer Reihenfolge der Verfasser. — Ver- 

zeichnis der Abbildungen. 

  

Die besten Kenner des Freiburger Müunsters aus den Kreisen der 

Fachmänner und Gelehrten haben sich in den Dienst dieser Ver— 

öffentlichung gestellt und sich zur Aufgabe gemacht, das herrliche 

Bauwerk nach jeder Richtung zu würdigen und bis in die kleinsten 

Details zu erforschen. Der allgemein verständlich gehaltene Text 

wird durch ein auſß erordentlich reiches Material von Reproduktionen 

ganzer Partien sowie aller Einzelheiten und durch Kunstbeilagen 

erläutert.



Erſcheinungsweiſe 
des 

Freiburger Diözeſan-Archivs 
und 

Beſtimmungen der Schriftleitung. 

Das Freiburger Diözeſan⸗Archiv erſcheint jährlich 
einmal zur Herbſtzeit. 

Der Umfang beträgt 20—25 Bogen, enthält Abhandlungen und 
Quellenpublikationen, die Geſchichte und Kunſtgeſchichte der Erzdiözeſe 
Freiburg und der angrenzenden Diözeſen betreffend, und bringt auch 
Abbildungen aus dem Gebicte der heimatlichen Kunſtgeſchichte. 

Alle für die Zeitſchrift beſtimmten Beiträge und darauf bezüg⸗ 
lichen Anfragen ſowie die zur Beſprechung beſtimmten Bücher, Zeit⸗ 
ſchriften und Ausſchnitte aus Zeitungen ſind an den Schriftleiter, 
Herrn Dr. Friedrich Hefele am Stadtarchiv Freiburg i. Br., 
Turmſtr. 1, zu ſenden. 

Das Manufkript darf nur auf einer Seite beſchrieben ſein, 
muß auch in ſtiliſtiſch druckfertigem Zuſtande ſich befinden 
und längſtens bis 1. Januar dem Schriftleiter vorgelegt werden, 
wenn es in dem Band des betreffenden Jahres Berückſichtigung 
finden ſoll. 

Das Honorar für die Mitarbeiter beträgt für den Bogen: 
a) der Darſtellungen 30 Mk., b) der Quellenpublikationen 20 Mk. 

Jeder Mitarbeiter erhält 20 Separatabzüge koſtenfrei; weitere 
Sonderabzüge, welche bei Rückſendung der Korrektur bei dem 
Schriftleiter zu beſtellen ſind, werden gegen Berechnung geliefert; 
jeder Teil eines Druckbogens und der Umſchlag wird als voller 
Bogen berechnet. 

Die Vereine und Inſtitute, mit denen der Kirchengeſchichtliche 
Verein für das Erzbistum Freiburg in Schriftenaustauſch ſteht, 
werden erſucht, die Empfangsbeſtätigung der Zeitſchrift ſowie die für 
den Austauſch beſtimmten Vereinsſchriften „An den Kirchen⸗ 
geſchichtlichen Verein für das Erzbistum Freiburg i. Br.“, 
Freiburg i. Br., Erzbiſchöfliches Archiv, Burgſtraße 2, zu ſenden. 

Anmeldungen zum Beitritt in den Verein ſind an Herrn 
Hauptkaſſier Paul Späth, Herderſche Verlagshandlung, Freiburg 
i. Br., zu richten. 

Für den Inhalt der einzelnen Aufſätze ſind deren Verfaſſer 
verantwortlich; das gilt vor allem für die Überſicht über die kirchen⸗ 
und kunſtgeſchichtliche Literatur Badens.
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